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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenenbezeichnungen gelten gleichwohl für 
beiderlei Geschlecht. 

 
Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§  1   Schulerhalter und Rechtsstellung 

(1) Schulerhalter bzw. Rechtsträger des Landeskonservatoriums für Vorarlberg (im Folgenden 
Landeskonservatorium genannt) ist die gemeinnützige „Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH“ 
mit Sitz in Feldkirch.  

(2) Das Landeskonservatorium ist eine im Rahmen dieses Statuts als Privatschule geführte 
Lehranstalt. 

§  2   Bildungsziele 

(1) Die am Landeskonservatorium eingerichteten Studien bzw. Studienrichtungen dienen  

der Ausbildung von Musikpädagogen und Musikern auf einem dem internationalen Standard 
entsprechenden künstlerisch/pädagogisch-wissenschaftlichen Niveau, 

 der frühzeitigen Förderung von begabten jungen Musikern und Vorbereitung derselben auf 
ein späteres Berufsstudium im musikalischen Bereich, 

 der Weiterbildung/Fortbildung insbesondere im Bereich der Pädagogik der Künste und zur 
Ausübung des Musikerberufes sowie 

 der Vermittlung von Zusatzqualifizierungen. 

(2) Die am Landeskonservatorium angebotenen Studien bzw. Studienrichtungen schaffen die 
Grundlage für eine selbständige künstlerische und/oder künstlerisch-pädagogische Tätigkeit. Sie 
tragen durch eine kritische Auseinandersetzung mit künstlerischen, pädagogischen und 
wissenschaftlichen Fragestellungen zur Entwicklung und Erschließung der Künste bei und widmen 
sich der Pflege der den Studienrichtungen entsprechenden Kunstgattungen.  

(3) Neben bzw. in Verbindung mit der fachlichen Ausbildung gemäß Abs. 1 und Abs. 2 strebt das 
Landeskonservatorium auch die Festigung der charakterlichen Anlagen der Studierenden in sittlicher 
Hinsicht an (§ 2 Abs. 2 Privatschulgesetz in der geltenden Fassung).  

§  3   Lehraufgaben 

Die Lehraufgaben des Landeskonservatoriums umfassen 

(1) die Entwicklung künstlerischer und künstlerisch-pädagogischer Fähigkeiten von Studierenden, 
deren Ausbildungsstand sowie deren Eignung für die gewählte Studienrichtung das Erreichen der 
jeweiligen Studienziele erwarten lässt,  

(2) die Vermittlung künstlerischer, künstlerisch-pädagogischer und künstlerisch-wissenschaftlicher 
Kenntnisse und Fertigkeiten bis zur höchsten Stufe, 

(3) die Entwicklung der geistigen und moralischen Anlagen der Studierenden zu einem hohen Ethos 
künstlerischer Aufgabenerfüllung und  

(4) die Durchführung sowohl interner als auch öffentlicher Veranstaltungen, um damit den 
Studierenden das Erwerben von Podiumserfahrung zu ermöglichen, ihre künstlerische Bildung zu 
vertiefen und gleichzeitig einen Beitrag zum kulturellen Leben in der Region zu leisten. 

Diese Lehraufgaben des Landeskonservatoriums werden in Offenheit für die Vielfalt aller 
künstlerischen und pädagogischen Richtungen sowie wissenschaftlichen Lehrmeinungen ausgeübt 
und sind von wertschätzender Zusammenarbeit der Lehrenden und Studierenden geprägt. 
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Abschnitt II 

Studienangebot 

§  4   Gliederung des Studienangebotes  

Je nach Bildungsniveau und Studienziel gliedern sich die Studien am Landeskonservatorium in  

a) Talenteförderung mit Zentralem Künstlerischen Fach am Vorarlberger 
Landeskonservatorium 

b) Künstlerisches Basisstudium 
c) Diplomstudien/Künstlerische Studien,  
d) Lehrbefähigungsstudien/Künstlerisch-pädagogische Studien, 
e) Postgraduale Studien und Lehrgänge, 
f) Kurse und Seminare. 

(2) Die Talenteförderung mit Zentralem Künstlerischem Fach am Vorarlberger Landeskonservatorium 
und das Künstlerische Basisstudium dienen der frühen und umfassenden Ausbildung künstlerisch 
außerordentlich begabter und leistungsfähiger Studienbewerber vor deren Eintritt in das eigentliche 
Berufsstudium.  

(3) Die Diplomstudien/Künstlerische Studien dienen der Ausbildung höchst qualifizierter Komponisten, 
Dirigenten, Instrumentalisten und Sänger. Die Diplomstudien/Künstlerischen Studien sind in 
mindestens zwei Studienabschnitte gegliedert. Die Gesamtstudiendauer beträgt zwölf Semester. 

(4) Die Lehrbefähigungsstudien/Künstlerisch-pädagogische Studien dienen der Ausbildung höchst 
qualifizierter Instrumental- und Gesangspädagogen. Die Studiendauer beträgt acht Semester. 

(5) Postgraduale Studien und Lehrgänge dienen der Vermittlung von weiteren 
künstlerischen/pädagogischen/wissenschaftlichen Qualifikationen, die berufsbegleitend angeboten 
werden. Sie sind in Semester gegliedert und dauern in der Regel mindestens 2 und höchstens 6 
Semester. 

(6) Kurse und Seminare dienen der Weiterbildung/Fortbildung insbesondere im Bereich der Pädagogik 
der Künste und zur Ausübung des Musikerberufes. Sie werden in der Regel in Blockform angeboten.  

 

Abschnitt III 

Studienrichtungen, Lehrgänge/Kurse/Seminare und Lehrveranstaltungen 

§  5   Studienrichtungen 

(1) Die Talenteförderung mit Zentralem Künstlerischem Fach am Vorarlberger Landeskonservatorium 
und das Künstlerische Basisstudium können nach Maßgabe des Studienangebotes gewählt werden. 

(2) Die Diplomstudien/Künstlerische Studien können nach Maßgabe des Angebotes in folgenden 
Zentralen künstlerischen Fächern gewählt werden: 

a. Komposition  
b. Instrumentalstudien (Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon, Violine, Viola, Violoncello, 

Kontrabass, Harfe, Gitarre, Querflöte, Blockflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, 
Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Schlagwerk, und  

c. Gesang 

(3) Die Lehrbefähigungsstudien/Künstlerisch-pädagogische Studien können nach Maßgabe des 
Angebotes in den unter § 5 Punkt 2.b und 2.c angeführten Zentralen künstlerischen Fächern gewählt 
werden. 

(4) Die Postgradualen Studien können nach Maßgabe des Angebotes in allen in § 5 Abs.  2 
angeführten Zentralen künstlerischen Fächern gewählt werden. 

(5) Das jeweilige Angebot dieser Studienrichtungen sowie die Einrichtung weiterer Studienrichtungen 
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erfolgt unter Berücksichtigung der personellen, sachlichen und sonstigen Möglichkeiten des 
Landeskonservatoriums. Weiters sind die Nachfrage nach den betreffenden Studien, die 
Arbeitsmarktrelevanz, der Innovationseffekt sowie die regionale, nationale und internationale 
Entwicklung zu berücksichtigen. 

(6) Studienrichtungen können auch in Zusammenarbeit/Kooperation mit einer Universität oder einem 
ähnlichen Träger angeboten werden. Die Zusammenarbeit/Kooperation führt insbesondere zur 
Verleihung eines akademischen Abschlusses durch die Universität oder des anderen Trägers. 
Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Studienplänen bzw. aus einem allfälligen Anhang zur 
Studien- und Prüfungsordnung.  

§  6   Lehrgänge, Kurse und Seminare  

Lehrgänge, Kurse und Seminare, die im Rahmen dieses Statuts angeboten werden können, dienen 
der Erst- oder Zusatzausbildung bzw. der Weiterbildung/Fortbildung mit speziellem Lehrinhalt. Sie 
können auch unabhängig von der Semestereinteilung geführt werden. 

§  7   Lehrveranstaltungen 

Die Lehrveranstaltungen am Landeskonservatorium gliedern sich grundsätzlich in folgende Fächer: 

a)  Hauptfächer/Zentrale künstlerische Fächer (ZkF),  
b) Ergänzungsfächer (EF), 
c) Schwerpunktfächer (SPF), 
d) Freie Wahlfächer (FWF) und 
e) Sonstige (Lehr-)Veranstaltungen. 

(2) Hauptfächer/Zentrale künstlerische Fächer sind praktische oder theoretische Lehrveranstaltungen, 
die nach Maßgabe der Studienrichtung, des Studienplanes und des Lehrplanes zur Erreichung des 
Studienzieles erfolgreich zu absolvieren sind (Pflichtfach).  

(3) Ergänzungsfächer vertiefen oder ergänzen die Ausbildung im jeweiligen Hauptfach/Zentralen 
künstlerischen Fach und sind zur Erreichung des Studienzieles erfolgreich zu absolvieren 
(Pflichtfach). 
(4) Schwerpunktfächer sind Bündel von praktischen bzw. theoretischen Ergänzungsfächern, die je 
nach Studienrichtung von den Studierenden zur Erlangung weiterer und spezieller Fähigkeiten 
ausgewählt werden und zur Erreichung des Studienzieles erfolgreich zu absolvieren sind 
(Wahlpflichtfach). 

(5) Freie Wahlfächer sind Ergänzungsfächer, die der Studierende nach eigener Wahl und nach 
Maßgabe des Studienangebotes zur Erreichung des Studienzieles absolvieren muss (Wahlpflichtfach) 
bzw. kann (Wahlfach). 

(6) Sonstige (Lehr-)Veranstaltungen sind beispielsweise 

a) Klassenvorspiele, Vortragsstunden und Konzerte (sowohl Mitwirkung wie Besuch), 
b) Vorträge, Diskussionen und Workshops mit künstlerisch-pädagogischen und/oder  
 künstlerisch-wissenschaftlichen oder allgemeinen kulturellen Themen,  
c) Exkursionen.  

Diese Veranstaltungen dienen in Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts insbesondere dazu,  

a) den Studierenden das Erwerben von Podiumserfahrung zu ermöglichen und ihre  
 künstlerische Bildung zu vertiefen,  
b) der Öffentlichkeit die Aufgaben, die Intentionen und die Leistungsfähigkeit des  
 Landeskonservatoriums in repräsentativer Weise vorzuführen und dadurch 
c) auch einen Beitrag zum kulturellen Geschehen des Landes zu leisten. 

(7) Die einzelnen Typen der Lehrveranstaltungen (wie beispielsweise Vorlesungen, Seminare, 
Künstlerischer Einzelunterricht, Übung, Praktikum) werden in der Studienordnung geregelt bzw. im 
Curriculum des Instrumental-(Gesangs-)Pädagogik (IGP) Kooperationsstudiums „Bachelor 
Mozarteum“ geregelt. 
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Abschnitt IV 

Infrastruktur und Lehrmittel 

§  8   Infrastruktur und Lehrmittel 

Den Schülern und Studierenden sowie dem Lehrpersonal sind nach Maßgabe der sachlichen, 
finanziellen und sonstigen Möglichkeiten des Landeskonservatoriums die für die ordnungsgemäße 
Abwicklung aller mit dem Lehrbetrieb zusammenhängenden Vorgänge Lehrmittel sowie eine 
ausreichende Zahl von Unterrichts-, Übungs- und Veranstaltungsräumen zur Verfügung zu stellen. 

 

Abschnitt V 

Schul- bzw. Studienjahr und Unterrichtszeit 

§  9   Schul- bzw. Studienjahr und Unterrichtszeit 

(1) Das Schul- bzw. Studienjahr besteht aus dem Unterrichtsjahr (Wintersemester und 
Sommersemester) und den Hauptferien (unterrichtsfreie Zeit). Die Dauer des Schul- bzw. 
Studienjahres richtet sich sinngemäß – sofern im Rahmen einer in Zusammenarbeit/Kooperation mit 
einer Universität oder einem ähnlichen Träger durchgeführten Studienrichtungen nicht Abweichendes 
normiert wird – nach § 2 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, Abs. 6 und Abs. 7 des Schulzeitgesetzes 
1985, BGBl. Nr. 77/1985 in der geltenden Fassung. Werden Studienrichtungen in Zusammenarbeit/ 
Kooperation mit einer Universität angeboten, richten sich Beginn und Dauer der Ergänzenden 
Lehrveranstaltungen für alle Studienrichtungen nach der Dauer des Studienjahres an der Universität.  

(2) Eine Unterrichtsstunde dauert 50 Minuten. Die Dauer der Unterrichtszeit kann bei einer allfälligen 
Zusammenarbeit/Kooperation mit einer Universität oder einem ähnlichen Träger abweichend geregelt 
werden. 
(3) Es sind ausreichend Pausen vorzusehen. Die Zahl der Unterrichtsstunden an einem Tag ist unter 
Bedachtnahme auf die im Studienplan vorgesehene Zahl der Lehrveranstaltungen, die Belastbarkeit 
der Studierenden sowie die räumlichen Gegebenheiten festzulegen. Lehrende dürfen in der Regel 
nicht mehr als 8 Unterrichtsstunden pro Tag unterrichten. 

 

Abschnitt VI 

Personal 

§ 10   Personal 

Das Personal des Landeskonservatoriums gliedert sich in das 

a) Lehrpersonal und das  
b) administrative Personal. 

§ 11   Bestellungsvoraussetzungen 

Für die Bestellung des künstlerisch-pädagogischen Leiters und des Lehrpersonals gelten die 
Voraussetzungen des § 5 des Privatschulgesetzes in der geltenden Fassung. 

Darüber hinausgehende Anstellungserfordernisse können durch Vorschriften des Schulerhalters 
geregelt werden. 
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Abschnitt VII 

Gliederung und Schulorgane 

§ 12   Gliederung  

Zur ordnungsgemäßen und zweckmäßigen Abwicklung des Unterrichtsbetriebes ist das 
Landeskonservatorium in Abteilungen gegliedert. Jeder Abteilung steht ein Koordinator vor 
(Abteilungskoordinator). Die Anzahl, Art und Umfang der Abteilungen sowie die Aufgaben und 
Befugnisse der Koordinatoren wird in der Geschäftsordnung festgelegt. Abteilungen können auch 
entsprechend der Gliederung des Studienangebotes eingerichtet werden. 

§ 13   Schulorgane 

Die Schulorgane des Landeskonservatoriums sind: 

(1) Der künstlerisch-pädagogische Leiter (Schulleiter). Ihm obliegt die hauptverantwortliche 
künstlerische, pädagogische, wissenschaftliche und schuladministrative Leitung des 
Landeskonservatoriums. Ein Stellvertreter kann, muss aber nicht bestellt werden. Die Bestellung des 
Leiters und eines allfälligen Stellvertreters erfolgt durch den Schulerhalter. 

(2) Die Leiter der Hauptstudienrichtungen („Studienbereichskoordinatoren“), die sich gegebenenfalls 
gegenseitig vertreten. 

(3) Die Leiter der Abteilungen (Abteilungskoordinatoren). Diese vertreten ihren Bereich entsprechend 
dem in der Geschäftsordnung festgelegten Ausmaß.  

(4) Das Forum. Das Forum besteht aus dem künstlerisch-pädagogischen Leiter, dem Geschäftsführer 
des Schulerhalters, den Studienbereichskoordinatoren,  einem Mitglied des Betriebsrates, den 
Abteilungskoordinatoren sowie dem Landeskonservatoriumssprecher der Studierenden. Dem Forum 
obliegen die in der Geschäftsordnung festgelegten schulischen Angelegenheiten. 

(5) Die Vertretung der Studierenden. Deren Zusammensetzung und Aufgaben werden in der 
Schulordnung geregelt. 

Zusätzliche Bestimmungen, wie die weitere Gliederung des Landeskonservatoriums, die Aufgaben der 
Abteilungs- und Studienbereichskoordinatoren sowie das Zusammenwirken der Schulorgane mit den 
Organen des Schulerhalters werden in der Geschäftsordnung festgelegt.  

 

Abschnitt VIII 

Ausführungsvorschriften 

§ 14   Studien- und Prüfungsordnung   

(1) Die Studienordnung enthält insbesondere nähere Bestimmungen über die  

a) Zulassung und Aufnahme der Studierenden, 
b) Fortsetzung des Studiums, 
c) Inskription von Lehrveranstaltungen, 
d) Beendigung des Studiums, 
e) Studienformen, 
f) Studienabschlüsse und Zeugnisse, 
g) Studienaufbau und Studiendauer, 
h) Aufsteigen und Wiederholen, 
i) Anrechnung von Vorstudien und Ausbildungen, Prüfungen und (Teil-)Studien, 
j) Abweichungen von Studienordnung und Studienplan, 
k) Typen von Lehrveranstaltungen. 

 

(2) Die Prüfungsordnung regelt das gesamte Prüfungswesen und enthält insbesondere nähere 
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Bestimmungen über die 

a) Prüfungsarten,  
b) Prüfungsformen,  
c) Umwandlung von Einzel- in Kommissionsprüfungen, 
d) Prüfungskommissionen,  
e) Fälligkeit sowie Zulassung zu Studien- und Abschlussprüfungen 
f) Leistungsbeurteilung,  
g) Ergebnisse, Folgen und Wiederholbarkeit von Prüfungen,  
h) Zugänglichkeit von Prüfungen, 
i) Verlautbarung der Prüfungsergebnisse, 
j) Anfechtung von Prüfungsentscheidungen und die 
k) Prüfungsprotokolle. 

 

(3) In einem Anhang zur Studien- und Prüfungsordnung sowie in den jeweiligen Studienplänen 
können diese Bestimmungen für die in Zusammenarbeit/Kooperation mit einer Universität oder einem 
anderen Träger durchgeführten Studienrichtungen abweichend geregelt werden. 

§ 15   Schul- und Unterrichtsordnung/ Studentenvertretung 

Die Schul- und Unterrichtsordnung regelt die allgemeinen Rechte und Pflichten der Studierenden 
sowie deren Vertretung. 

§ 16   Studien- und Lehrpläne mit Prüfungsbestimmungen 

(1) Die Studienpläne beinhalten nach Maßgabe der einzelnen Studien bzw. Studienrichtungen das 
jeweilige Studienziel, den Studienaufbau und die Studiendauer, allgemeine Bestimmungen für die 
Zulassung sowie alle in den einzelnen Studien bzw. Studienrichtungen zu absolvierenden 
Fächer/Lehrveranstaltungen. In den Studienplänen werden für alle Fächer/Lehrveranstaltungen auch 
der Lehrveranstaltungstyp, das Stundenausmaß und die Art der Absolvierung festgelegt. 

(2) Die Prüfungsbestimmungen regeln die Zulassungsprüfungen, die Studienprüfungen und die 
Abschlussprüfungen in den jeweiligen Studien bzw. Studienrichtungen. 

(3) Die Lehrpläne legen die einzelnen Lehrinhalte der Lehrveranstaltungen fest. 

 

Das Landeskonservatorium behält sich vor, Lehrveranstaltungen, die als Freie Wahlfächer bzw. 
Wahlpflichtfächer deklariert sind, nur anzubieten, wenn dies durch eine ausreichende Zahl von 
Studierenden gerechtfertigt erscheint. Dies trifft auch auf die Zusatzmodule im künstlerischen 
Basisstudium zu. Das Angebot an Freien Wahlfächern bzw. Wahlpflichtfächern kann aus wichtigen 
Gründen verringert oder die Zulassung zu Freien Wahlfächern bzw. Wahlpflichtfächern eingeschränkt 
werden. 
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TEIL II 

STUDIEN- UND PRÜFUNGSORDNUNG 
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Abschnitt I 

Studienordnung 

§  1   Zulassung und Aufnahme der Studierenden 

(1) Die Neuaufnahme in das Landeskonservatorium setzt  

a) eine zeitgerechte und ordnungsgemäße Antragstellung,  
b) die Erfüllung allfälliger in den jeweiligen Studienplänen festgelegten Voraussetzungen,  
 wie z.B. ein Mindest- und Höchstalter,  
c) das Bestehen der Zulassungsprüfung für die gewählte Studienrichtung oder den  
 gewählten Lehrgang sowie 
d) die Verfügbarkeit eines entsprechenden Studienplatzes voraus. 

(2) Die Antragstellung für die Neuaufnahme erfolgt mittels der im Studiensekretariat oder über das 
Internet erhältlichen Formulare. 

(3) Die Bewerber erhalten bei bzw. unmittelbar nach der Antragstellung durch ein entsprechendes 
Informationsblatt genaue Auskünfte über die formalen und fachlichen Voraussetzungen sowie über 
Zeit und Ort der Zulassungsprüfung. 

(4) Über die endgültige Aufnahme derjenigen Bewerber, die die Zulassungsprüfung bestanden haben 
und über ihre Zuteilung in eine Klasse künstlerischer Ausbildung, entscheidet der künstlerisch-
pädagogische Leiter bzw. ein von ihm beauftragtes Organ nach Anhörung der betroffenen 
Abteilungskoordinatoren. 

(5) Bewerber, welche die Zulassungsprüfung zwar bestanden haben, jedoch mangels Studienplätzen 
nicht aufgenommen werden konnten, werden auf einer Warteliste verzeichnet. Bei Freiwerden eines 
Studienplatzes innerhalb des der Zulassungsprüfung folgenden Semesters kann eine Neuaufnahme 
ohne neuerliche Zulassungsprüfung erfolgen. 

(6) Bewerber, die bereits Studierende des Landeskonservatoriums waren, und die aufgrund des 
Nichtbestehens einer Kontrollprüfung oder aus sonstigen Gründen vom Besuch des 
Landeskonservatoriums ausgeschlossen wurden, können nicht wieder aufgenommen werden. 

§  2   Fortsetzung des Studiums  

(1) Eine positive Beurteilung im Zentralen künstlerischen Fach berechtigt zum Aufsteigen in das 
nächste Semester innerhalb eines Studienabschnittes. Für den Übertritt in den nächsten 
Studienabschnitt ist grundsätzlich der Abschluss sämtlicher im Studienplan vorgesehener 
Studienprüfungen erforderlich, es sei denn, im Studienplan ist diesbezüglich eine andere Regelung 
festgelegt.  

(2) Bei negativer Beurteilung im Zentralen künstlerischen Fach ist der Studierende berechtigt, das 
Semester, das der negativen Beurteilung vorausging, zu wiederholen. Dasselbe gilt bei Nichterfüllung 
der Übertrittsbedingungen in den nächsten Studienabschnitt. 

(3) Ist ein positiver Abschluss des Studiensemesters wegen mangelnder Begabung oder wegen des 
Verdachtes auf ein wesentliches Zurückbleiben gegenüber den Anforderungen im Zentralen 
künstlerischen Fach nicht zu erwarten, kann vom künstlerisch-pädagogischen Leiter von sich aus oder 
über Antrag des betreffenden Lehrers im Zentralen künstlerischen Fach eine Kontrollprüfung 
festgesetzt werden. Bei Nichtablegung oder Nichtbestehen ist ein Weiterstudium nicht möglich. 

(4) Weiter setzt die Fortsetzung des Studiums 

a) die fristgerechte Einschreibung für das kommende Studiensemester (rechtzeitige  
 Weiterinskription) und  
b) die pünktliche Entrichtung des Schulgeldbeitrages voraus. 

§  3   Inskription von Lehrveranstaltungen 

Jeder Studierende hat sich spätestens zu Beginn des Semesters neben der fristgerechten 
Einschreibung für das jeweilige Studiensemester auch für die im jeweiligen Studienplan bzw. -
abschnitt vorgesehenen Lehrveranstaltungen einzuschreiben, deren Absolvierung im jeweiligen 
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Studienplan bzw. –abschnitt verpflichtend vorgesehen ist, um den Abschluss des Studiums bzw. 
Studienabschnittes innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens sicherzustellen. 

§  4   Beendigung des Studiums 

(1) Das Studium am Landeskonservatorium ist beendet 

a) wenn alle im Studienplan vorgesehenen Prüfungen und Absolvierungen erfolgreich  
 abgelegt wurden mit Ende des jeweiligen Semesters, 
b) bei einer nicht bestandenen Kontrollprüfung mit sofortiger Wirkung, 
c) durch die vom künstlerisch-pädagogischen Leiter verfügte Beendigung des Studiums mit  
 sofortiger Wirkung oder  
d) mit Austritt des Studierenden mit Ende des Semesters. Der Antrag hat schriftlich und  
 spätestens 3 Wochen vor Beendigung des Semesters zu erfolgen. 

(2) Eine Beendigung des Studiums mit sofortiger Wirkung kann vom künstlerisch-pädagogischen 
Leiter verfügt werden, wenn der Studierende 

a) sich zweimal ungerechtfertigt einer für ihn fälligen und festgesetzten Prüfung nicht  
 unterzieht,  
b) zweimal zu einer fälligen Prüfung aufgrund des § 15 Abs. 5 der Prüfungsordnung nicht  
 zugelassen wurde, 
c) die in der Studienordnung und in den Studienplänen vorgesehene Studiendauer aus  
 ungerechtfertigten Gründen um mindestens ein Jahr überschreitet,  
d) verpflichtende Lehrveranstaltungen nicht ausreichend besucht, 
e) durch sein disziplinäres Verhalten den Unterricht beeinträchtigt oder dem Ansehen des  
 Landeskonservatoriums Schaden zufügt (Ausschluss) oder 
f) mit der Einzahlung des Schulgeldbetrages länger als ein Semester in Verzug ist. 

§  5   Studienformen 

Die Studien am Landeskonservatorium können besucht werden als 

(1) ordentlicher Studierender 

a) in der Talenteförderung mit Zentralem Künstlerischem Fach am Vorarlberger  
 Landeskonservatorium  
b) im Künstlerischen Basisstudium 
c) im Diplomstudium/Künstlerischen Studium 
d) Lehrbefähigungsstudium/Künstlerisch-pädagogischen Studium 
e) Postgradualen Studium 
f) im Lehrgang 

(2) Außerordentlicher Studierender.  

Dieser besucht ein Zentrales künstlerisches Fach oder andere Lehrveranstaltungen aus dem 
Studienangebot. Die Zulassung als außerordentlicher Studierender ist an die Genehmigung des 
künstlerisch-pädagogischen Leiters nach Maßgabe der verfügbaren Plätze gebunden, wobei die 
ordentlich Studierenden vorrangig zu berücksichtigen sind.  

(3) Teilnehmer an Kursen und Seminaren. Die Zulassung erfolgt durch die Einschreibung und die 
Aufnahme durch den Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung. 

§  6   Studienabschlüsse und Zeugnisse 

(1) Als formale Studienabschlüsse gelten  

a) das Abschlusszeugnis für die Absolventen des künstlerischen Basisstudiums, 
b) das Diplomprüfungszeugnis für die Absolventen der Diplomstudien/ Künstlerischen  
 Studien, 
c) das Lehrbefähigungszeugnis für die Absolventen der Lehrbefähigungsstudien/  
 Künstlerisch-Pädagogischen Studien sowie das Abschlusszeugnis im Rahmen des  
 Instrumental-(Gesangs-)Pädagogik (IGP) Kooperationsstudiums „Bachelor Mozarteum“  
d) das Lehrgangsabschlusszeugnis für die Absolventen der Lehrgänge,  
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e) die Bescheinigung (Zertifikat) für die Absolventen der postgradualen Studien und 
f) die Besuchsbestätigung für außerordentliche Studierende mit Klassifizierung. 

(2) Teilnehmer an Kursen und Seminaren erhalten nur eine Bestätigung der Teilnahme ohne 
Klassifizierung. 

(3) Alle Zeugnisse, Bescheinungen und Bestätigungen werden erst nach erfolgreichen Abschluss bzw. 
Absolvierung der im Studienplan vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen/Fächer und sonstigen 
Veranstaltungen ausgestellt. 

(4) Auf Antrag erhalten Studierende ein Semester- bzw. ein Jahreszeugnis. 

§  7   Studienaufbau und Studiendauer 

(1) Die Studien am Landeskonservatorium sind je nach Studienrichtung in Studienabschnitte oder 
Jahrgänge gegliedert: 

a) Die Aufnahme in die Talenteförderung mit dem Zentralen Künstlerischen Fach erfolgt  
 jeweils für die Dauer von 2 Semestern. Die Verlängerung ist abhängig von der  
 bestandenen Leistungsüberprüfung zum Ende des Sommersemesters. 
b) Das Künstlerische Basisstudium ist in Jahrgängen gegliedert und dauert in der Regel 4  
 Semester. 
c) Die Diplomstudien/Künstlerische Studien sind in mindestens zwei Studienabschnitte  
 gegliedert. Die Gesamtstudiendauer beträgt zwölf Semester. 
d) Die Studiendauer in den Lehrbefähigungsstudien/Künstlerisch-pädagogischen Studien  
 beträgt acht Semester. 
e) Die Postgradualen Studien und Lehrgänge dauern in der Regel mindestens 4 2 und  
 höchstens 6 Semester. 
f) Kurse und Seminare werden in der Regel in Blockform angeboten.  

 

(2) Die für die einzelnen Studienabschnitte und Jahrgänge zulässige Studienzeit sowie die in den 
einzelnen Studienrichtungen zu absolvierenden Fächer und Prüfungen sind in den Studienplänen 
geregelt. 

Das Antreten zu einer Studienprüfung, einer 1. oder 2. Diplomprüfung, einer Lehrbefähigungsprüfung, 
einer Abschlussprüfung im Rahmen des Instrumental-(Gesangs-)Pädagogik (IGP) 
Kooperationsstudiums „Bachelor Mozarteum“ oder einer Lehrgangsprüfung im Zentralen 
künstlerischen Fach kann grundsätzlich nur nach Absolvierung der für die entsprechende 
Studienphase vorgesehenen ergänzenden Lehrveranstaltungen erfolgen, es sei denn, im Studienplan 
ist diesbezüglich eine andere Regelung festgelegt.  

§  8   Anrechnung von Ausbildungen und Vorstudien, Prüfungen und (Teil-)Studien  

(1) Bisher besuchte Ausbildungen und Vorstudien sowie Prüfungen und (Teil-)Studien, die an in- oder 
ausländischen postsekundären Ausbildungsinstituten absolviert wurden und durch entsprechende 
Zeugnisse dokumentiert werden, sind auf Antrag des Studierenden insoweit anzurechnen, als sie 
inhaltlich den Prüfungsanforderungen entsprechen und mit den in Betracht kommenden Studien und 
Prüfungen am Landeskonservatorium vergleichbar sind. 

(2) Diese Anrechnungsbestimmung umfasst auch Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die am 
Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung für 
Studierende der Musik absolviert wurden.  

(3) Über die Anrechnung bisher besuchter Ausbildungen und Vorstudien sowie über die Anrechnung 
von Prüfungen und (Teil-) Studien entscheidet der künstlerisch-pädagogische Leiter bzw. ein von ihm 
beauftragtes Organ. 

§  9   Abweichungen von Studienordnung und Studienplan 

Abweichungen sowohl von der Studienordnung hinsichtlich der Studiendauer als auch vom 
Studienplan können auf Antrag des Studierenden bei Vorliegen von außerordentlichen schulischen 
oder künstlerischen Leistungen sowie bei schwerwiegenden gesundheitlichen, familiären oder 
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beruflichen Gründen oder bei Vorliegen besonderer, in der Abwicklung und Organisation des 
Studienbetriebes gelegener Gründe genehmigt werden bzw. auch aus wichtigen schulinternen 
Gründen verfügt werden, sofern künstlerische und pädagogische Gründe nicht dagegen sprechen und 
das Studienziel nicht beeinträchtigt wird.  

§ 10   Typen von Lehrveranstaltungen 

In allen genannten Lehrveranstaltungstypen besteht grundsätzliche Lehr- und Methodenfreiheit der / 
des Vortragenden. 

(1) Ensembleunterricht (EN) dient der Vermittlung praktischer künstlerischer und musikalischer 
Fähigkeiten im Zusammenspiel bzw. im Zusammenwirken mehrerer Musikerinnen und Musiker bzw. 
darstellender Künstlerinnen und Künstler.  
  

(2) Künstlerischer Einzelunterricht (KE) dient dem Erwerb bzw. der Vertiefung künstlerischer oder 
künstlerisch-praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und der Entfaltung der individuellen 
künstlerischen Anlagen einer/eines einzelnen Studierenden.  
 

(3) Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) ist die künstlerisch-praktische Arbeit mit mehreren 
Studierenden. 
 

(4) Ein Praktikum (PR) dient der praktischen Erprobung von erworbenem Wissen sowie 
entsprechenden Kompetenzen.  
 

(5) Ein Proseminar (PS) stellt die Vorstufe zum Seminar dar. Es vermittelt Grundkenntnisse des 
wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeitens und führt in Fachliteratur ein. Inhalte 
und Problemstellungen eines Faches werden in exemplarischer Form durch Referate, Diskussionen 
und wissenschaftliche Arbeiten behandelt.  

(6) Ein Seminar (SE) dient der wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden eines Faches oder eines Teilgebietes eines Faches 
durch Referate, Teilnahme an Diskussionen, schriftliche und sonstige zu erbringende Arbeiten.  
 

(7) In einer Übung (UE) werden durch selbständiges Arbeiten Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben 
bzw. vertieft. Die praktische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Inhalten 
wird gefördert.  

(8) Eine Vorlesung (VO) dient der Einführung in ein Fach oder in Teilbereiche eines Faches und 
dessen Methoden. Sie wird als Vortragsreihe unter Zuhilfenahme von Anschauungsmitteln 
durchgeführt. Eingestreute Fragen und Diskussionen sind möglich.  

(9) Eine Vorlesung mit Übung (VU) verbindet die Zielsetzungen von Vorlesung und Übung. 

 

Prüfungsmodus und Beurteilungskriterien sind vom Leiter / von der Leiterin der Lehrveranstaltung zu 
Beginn jedes Semesters bekanntzugeben. Lehrveranstaltungsprüfungen sind nach einem der 
folgenden Prüfungstypen vorzunehmen: 

 

mündlich (m) 

schriftlich (s) 

mündlich-schriftlich kombiniert (k) 

künstlerisch-praktisch (p). 
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Abschnitt II 

Prüfungsordnung 

§ 11   Prüfungsarten 

Ihrer Art nach gliedern sich die Prüfungen am Landeskonservatorium in  

(1) Zulassungsprüfungen  

(2) Studienprüfungen 

a) Semester- bzw. Jahresbeurteilung in Zentralen künstlerischen Fächern 
b) Leistungsüberprüfungen 
c) Modulprüfungen 
d) Übertrittsprüfung in einen höheren Studienabschnitt 
e) Ergänzungsfachprüfung in ergänzenden Lehrveranstaltungen 
f) Kontrollprüfung im Zentralen künstlerischen Fach 
g) Absolvierung von Lehrveranstaltungen aus Chor oder Orchester oder von sonstigen  
 Veranstaltungen 

(3) Abschlussprüfungen 

a) Abschlussprüfungen Künstlerisches Basisstudium 
b) 1. und 2. Diplomprüfung  
c) Lehrbefähigungsprüfung bzw. Abschlussprüfung im Rahmen des Instrumental-(Gesangs- 
 Pädagogik (IGP) Kooperationsstudiums „Bachelor Mozarteum“ 
d) Lehrgangsprüfung in einem Lehrgang oder einem postgradualen Lehrgang 

§ 12   Prüfungsformen  

Ihrer Form nach gliedern sich die Prüfungen in 

(1) Kommissionelle Prüfungen 

Diese sind vor einer Kommission abzulegen. Zu dieser Prüfung gehören grundsätzlich die in § 11 Abs. 
1, Abs. 2 b) c) und e) sowie Abs. 3 a) bis d) angeführten sowie die in § 11 Abs. 2 a) oder 2 d) und f) 
angeführten Prüfungen, falls die Bestimmungen des § 13 zur Anwendung gelangen. 

(2) Einzelprüfungen 
Diese sind vor dem zuständigen Leiter der Lehrveranstaltung abzulegen. Zu ihnen gehören die im § 
11 Abs. 2 ad) und f) angeführten Prüfungsarten. 

(3) Absolvierungen 
In den ergänzenden Fächern wie Chor und Orchester bestätigt der Leiter der Lehrveranstaltung den 
Besuch und die erfolgreiche Teilnahme.  

§ 13   Umwandlung von Einzel- in Kommissionsprüfungen 

Prüfungen nach § 11 Abs. 2 a) d) und f) werden auf Antrag des zuständigen Lehrers oder des 
Studierenden kommissionell durchgeführt. Die Umwandlung von Einzelfachprüfungen in 
kommissionelle Prüfungen kann durch den künstlerisch-pädagogischen Leiter verfügt werden. 

§ 14   Prüfungskommissionen 

(1) Die Prüfungskommissionen werden vom künstlerisch-pädagogischen Leiter bzw. von dem von ihm 
beauftragten zuständigen Abteilungskoordinatoren oder Leiter der Hauptstudienrichtung bestellt. 

(2) Die Prüfungskommissionen bestehen aus dem künstlerisch-pädagogischen Leiter oder einem von 
ihm namhaft gemachten Vertreter als Vorsitzenden, dem zuständigen Abteilungskoordinator sowie 
dem Leiter des Zentralen künstlerischen Faches bzw. der ergänzenden Lehrveranstaltung und kann 
um weitere Lehrende des gleichen oder eines artverwandten Zentralen künstlerischen Faches bzw. 
der ergänzenden Lehrveranstaltung ergänzt werden. 

(3) Die Prüfungskommission bei der Zulassungsprüfung zur Talenteförderung mit Zentralem 
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Künstlerischem Fach am Vorarlberger Landeskonservatorium setzt sich aus  Lehrenden des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums und Vertretern des Vorarlberger Musikschulwerks zusammen. 

(4) Der Vorsitzende leitet die Prüfung und stellt grundsätzlich die Prüfungsfragen. Er nimmt an der 
Abstimmung nicht teil. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.  

(5) Jedes Kommissionsmitglied hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und seine 
Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, seine volle 
Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. 

(6) Über den Inhalt der Beratungen in den Prüfungskommissionen dürfen keine Mitteilungen nach 
Außen gemacht werden. 

§ 15   Fälligkeit sowie Zulassung zu Studien- und Abschlussprüfungen 

(1) Die Fälligkeit der im § 11 Abs. 2 sowie Abs. 3 angeführten Prüfungen wird aufgrund der 
Studienordnung und der Studien- und Lehrpläne festgestellt. 

(2) Die Fälligkeit der in § 11 Abs. 2 angeführten Prüfungen und Absolvierungen ergibt sich mit Ablauf 
des entsprechenden Semesters bzw. Jahrganges in dem diese Lehrveranstaltung besucht wurde. 

(3) Kontrollprüfungen nach § 11 Abs. 2 d) werden nach negativer Beurteilung im Zentralen 
künstlerischen Fach oder auf Antrag des Leiters der Lehrveranstaltung bzw. des Studierenden durch 
den künstlerisch-pädagogischen Leiter festgelegt. Eine Kontrollprüfung kann auch aus sonstigen 
Gründen durch den künstlerisch-pädagogischen Leiter angesetzt werden. Der Termin der 
Kontrollprüfung muss dem Studierenden spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt 
gegeben werden. 

(4) Hinsichtlich der in § 11 Abs. 2 c) und Abs. 3 a) bis d) aufgezählten Prüfungen gehen den jährlichen 
Prüfungsperioden Prüfungsbesprechungen unter dem Vorsitz des künstlerisch-pädagogischen Leiters 
bzw. des von ihm beauftragten jeweiligen Studienkoordinator oder Abteilungskoordinator voraus. 
Gegenstand dieser Besprechung ist die Fälligkeit bzw. Zulassung zu Studien- und 
Abschlussprüfungen, die Annahme, Korrektur oder Verwerfung vorgelegter künstlerischer Programme 
sowie allenfalls die Werkauswahl. 

(5) Zu Studien- und Abschlussprüfungen werden jene Studierende nicht zugelassen, welche die für 
den entsprechenden Studienabschnitt oder Jahrgang vorgesehenen Zentralen künstlerischen Fächer 
oder ergänzenden Lehrveranstaltungen nicht erfolgreich abgelegt haben bzw. die vorgeschriebenen 
Absolvierungen nicht nachweisen können.  

§ 16   Leistungsbeurteilung 

(1) Bei den in § 11 Abs. 2 b) c) und e) sowie Abs. 3 angeführten Prüfungen erfolgt die Beurteilung 

prinzipiell durch mündliche oder aber – auf Antrag mindestens eines Kommissionsmitgliedes – durch 

geheime und schriftliche Stimmabgabe der einzelnen Kommissionsmitglieder. 

(2) Der Vorsitzende ermittelt die einfache Stimmenmehrheit, aus der sich sodann das 

Prüfungsergebnis ableitet. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(3) Die Leistungsfeststellung in den Fällen des § 11 Abs. 2 a), d) und f) erfolgt durch die Beobachtung 

der Mitarbeit der Studierenden sowie allenfalls durch praktische, schriftliche und mündliche 

Überprüfungen.  

§ 17   Ergebnisse, Folgen und Wiederholbarkeit von Prüfungen 

Die Kalküle für erfolgreiche oder nicht erfolgreich absolvierte Prüfungen sind „Bestanden“ oder „Nicht 
bestanden“ bzw. „Teilgenommen“ und „Nicht teilgenommen“. 

Das Kalkül „Bestanden“ ist dann zu vergeben, wenn der Studierende die gestellten Prüfungsaufgaben 
erfolgreich gelöst hat. Das Kalkül hat auf „Nicht bestanden“ zu lauten, wenn der Studierende die 
Prüfungsaufgaben nicht oder nur ansatzweise erfolgreich gelöst hat.  

In den Fällen, in denen eine bestandene Prüfung laut nachfolgender Liste entweder mit „Sehr gut“ als 
bestanden oder mit „Mit Erfolg“ als bestanden klassifiziert werden kann, ist die Beurteilung mit „Sehr 
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gut“ dann zu verwenden, wenn die Leistung des Studierenden über die reine Beherrschung des 
Lehrstoffes hinausgeht und individuelle bzw. kreative Lösungsansätze der gestellten 
Prüfungsaufgaben zu bemerken sind. Die Beurteilung mit „Ohne Erfolg“ entspricht der Beurteilung mit 
„Nicht bestanden“. 

Die Beurteilung mit „Nicht teilgenommen“ ist in allen Lehrveranstaltungen auf jeden Fall dann 
anzuwenden, wenn der Studierende den Unterricht zu mehr als 20% der tatsächlich gehaltenen 
Lehrveranstaltungen versäumt hat.  

In den Fällen, in denen eine bestandene Prüfung laut nachfolgender Liste mit „Mit Auszeichnung 
bestanden“ klassifiziert werden kann, ist diese Beurteilung dann zu verwenden, wenn die Leistung des 
Studierenden über die Beherrschung des Lehrstoffes weit hinausgeht und eine individuelle bzw. 
kreative Lösung der gestellten Prüfungsaufgaben erfolgt.  

Für die unter § 11 Abs. 3 genannten Abschlussprüfungen kommt auch die Beurteilung "Mit 
Auszeichnung" in Betracht.  

Ergebnis Folgen Wiederholbarkeit 

1. Zulassungsprüfungen 

Bestanden Voraussetzung für eine Zulassung erfüllt  

Nicht bestanden  Voraussetzung für eine Zulassung nicht 
erfüllt 

Unbegrenzt wiederholbar 

2. Studienprüfungen  

a) Semester- und Jahresbeurteilungen im ZKF 

Sehr gut Studium kann fortgesetzt werden  

Gut Studium kann fortgesetzt werden  

Befriedigend Studium kann fortgesetzt werden  

Genügend Studium kann fortgesetzt werden  

Nicht genügend Semester ist zu wiederholen Einmal wiederholbar 

b) Leistungsüberprüfung im ZKF 

Sehr gut Zulassung in die nächst höhere Studienstufe  

Gut Zulassung in die nächst höhere Studienstufe  

Befriedigend Zulassung in die nächst höhere Studienstufe  

Genügend Zulassung in die nächst höhere Studienstufe  

Nicht genügend Kontrollprüfung zum Ende des folgenden 
Semesters. Bei nicht Bestehen, kann das 
Studium nicht fortgesetzt werden. 

 

 
 
 
c) Übertrittsprüfung im ZKF 

Bestanden Zulassung in die nächst höhere Studienstufe  

Nicht bestanden Kein Aufstieg in die nächst höhere Einmal wiederholbar  
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Studienstufe (bei neuerlichem Nicht-
bestehen Beendigung des Studiums) 

d) Ergänzungsfachprüfungen in theoretischen und praktischen Ergänzungsfächern 

Sehr gut Studium kann fortgesetzt werden  

Gut Studium kann fortgesetzt werden  

Befriedigend Studium kann fortgesetzt werden  

Genügend Studium kann fortgesetzt werden  

Nicht genügend Semester ist zu wiederholen Zweimal wiederholbar 

e) Kontrollprüfungen im ZKF 

Bestanden Studium kann fortgesetzt werden  

Nicht bestanden Studium ist sofort zu beenden Nicht wiederholbar 

f) Absolvierung von Lehrveranstaltungen (Chor, Orchester) oder sonstigen Veranstaltungen 

Teilgenommen Studium kann fortgesetzt werden  

Nicht teilgenommen Die Lehrveranstaltung muss wiederholt 
werden 

Unbegrenzt wiederholbar 

3.  Abschlussprüfungen  

a) Diplomprüfungen 

Sehr gut bestanden   

Gut bestanden   

Befriedigend bestanden   

Genügend bestanden   

Nicht bestanden Diplomzeugnis wird nicht ausgestellt Einmal wiederholbar 

b) Lehrbefähigungsprüfung 

Mit Auszeichnung 
bestanden 

  

Gut bestanden   

Befriedigend bestanden   

Genügend bestanden   

Nicht bestanden Lehrbefähigungszeugnis wird nicht 
ausgestellt 

Einmal wiederholbar 

c) Abschlussprüfung in Lehrgängen und in Postgradualen Lehrgängen 
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Sehr gut bestanden   

Gut bestanden   

Befriedigend bestanden   

Genügend bestanden   

Nicht bestanden Lehrgangszeugnis wird nicht ausgestellt Einmal wiederholbar  

d) Künstlerisches Basisstudium 

Sehr gut bestanden   

Gut bestanden   

Befriedigend bestanden   

Genügend bestanden   

Nicht bestanden Zeugnis des Künstlerischen Basisstudiums 
wird nicht ausgestellt 

Einmal wiederholbar 

§ 18   Zugänglichkeit der Prüfungen 

Die in § 11 Abs. 3 angeführten Prüfungen sind öffentlich. 

§ 19   Verlautbarung der Prüfungsergebnisse 

Das Prüfungsergebnis ist bei allen Abschlussprüfungen dem Studierenden binnen einer Woche 
bekanntzugeben.  

§ 20  Anfechtung von Prüfungsentscheidungen 

(1) Gegen die Entscheidung, dass eine kommissionelle Prüfung nicht bestanden wurde, ist eine 
Beschwerde an den Schulerhalter zulässig. Eine Überprüfung dieser Entscheidung in fachlich-
pädagogischer Hinsicht ist davon ausgenommen. 

(2) Sollten dabei formale Verletzungen der Prüfungsordnung festgestellt werden, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die angefochtene Entscheidung gehabt haben können, kann der 
Schulerhalter die Wiederholung der Prüfung anordnen, ohne dass diese Wiederholung auf die 
allgemeinen Bestimmungen über das Wiederholen von Prüfungen Anrechnung findet. 

(3) Gegen diese Entscheidung ist eine neuerliche Beschwerde nicht möglich. 

§ 21  Prüfungsprotokolle 

Über alle kommissionell abgehaltenen Prüfungen sind Ergebnisprotokolle zu führen. 

§ 22   Rücktritt von Prüfungen 

Die Studierenden sind berechtigt, sich spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin von 
Lehrveranstaltungsprüfungen bei der Prüferin/dem Prüfer oder bei kommissionellen Prüfungen bei der 
Studienbereichskoordinatorin/beim Studienbereichskoordinator ohne Angabe von Gründen schriftlich 
abzumelden. In der Folge ist eine neuerliche Anmeldung innerhalb der festgelegten Fristen notwendig. 
Bei Nichteinhaltung dieser festgelegten Verpflichtung der Studierenden zur rechtzeitigen Abmeldung 
kann bei nochmaliger Anmeldung zur Prüfung die Vergabe des Prüfungstermins nur nach Maßgabe 
der organisatorischen und künstlerischen  Möglichkeiten erfolgen. 
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TEIL III 
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Abschnitt I 

Schul- und Unterrichtsordnung 

§  1   Pflichten der Studierenden 

Die Studierenden sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die Gemeinschaft des 
Landeskonservatoriums mitzuhelfen, die Aufgaben des Landeskonservatoriums zu erfüllen. Sie haben 
sowohl den Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen, am Unterricht in den freien Wahlfächern 
für die sie angemeldet sind, teilzunehmen, sich an allen sonstigen Schulveranstaltungen zu beteiligen 
und die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen. 

§  2   Missachtung der Pflichten 

Bei Missachtung der Pflichten durch Studierende ist der künstlerisch-pädagogische Leiter ermächtigt, 
entsprechende Maßnahmen zu setzen. Diese reichen von der Ermahnung bis zum Ausschluss von 
der Schule. 

§  3   Rechte der Studierenden 

Den Studierenden stehen insbesondere folgende Rechte zu 

(1) das Recht auf ordnungsgemäßen Unterricht, 

(2) das Recht, auf Verlangen einen Semesterausweis/Jahreszeugnis über die erbrachten Leistungen 
zu erhalten, 

(3) das Recht auf Anhörung und Information sowie 

(4) das Recht auf Vertretung. 

Studierende haben außer den sonst festgelegten Rechten das Recht, sich nach Maßgabe ihrer 
Fähigkeiten im Rahmen der Förderung der Unterrichtsarbeit an der Gestaltung des Unterrichts und 
der Wahl der Unterrichtsmittel zu beteiligen, ferner haben sie das Recht auf Abgabe von Vorschlägen 
und Stellungnahmen. 

§  4   Aufnahme der Studierenden 

Aufnahmebewerber in das Landeskonservatorium haben eine Zulassungsprüfung abzulegen. Nach 
erfolgreicher Ablegung dieser Prüfung werden die Studierenden nach Maßgabe der freien 
Studienplätze in das Landeskonservatorium aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt durch die Zuteilung 
eines Studienplatzes durch den künstlerisch-pädagogischen Leiter.  

Bewerber, welche die Zulassungsprüfung zwar bestanden haben, jedoch mangels Studienplätzen 
nicht aufgenommen werden konnten, werden auf einer Warteliste verzeichnet. Bei Freiwerden eines 
Studienplatzes innerhalb des der Zulassungsprüfung folgenden Semesters kann eine Neuaufnahme 
ohne neuerliche Zulassungsprüfung erfolgen. Die Reihung auf der Warteliste erfolgt aus der 
Bewertung durch die Zulassungskommission. 

§  5   Einschreibung 

Alle neu eintretende Studierende haben sich nach Zuteilung eines Studienplatzes fristgerecht im 
Studiensekretariat einzuschreiben und den vorgeschriebenen Schulgeldbeitrag zu entrichten. Die 
Einschreibung erfolgt mittels der im Studiensekretariat oder über das Internet erhältlichen Formulare. 
Bei minderjährigen Studierenden ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten notwendig. Durch die 
Unterschrift erklären sich die Studierenden bzw. dessen Erziehungsberechtigten mit den 
Bestimmungen der Schul- und Unterrichtsordnung einverstanden. Für jedes weitere Semester hat 
eine neuerliche Einschreibung für die gewählte Studienrichtung (Weiterinskription) und für die 
gewählten Lehrveranstaltungen zu erfolgen.  
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§  6   Unterricht 

Der aufgenommene Studierende hat das Recht, einen ordnungsgemäßen Unterricht im gewählten 
Zentralen künstlerischen Hauptfach und in den jeweiligen anderen Lehrveranstaltungen des 
gewählten Studiums/Studienrichtung nach Maßgabe des jeweiligen geltenden Studienplanes zu 
erhalten. 

Das Landeskonservatorium behält sich vor, Lehrveranstaltungen, die als Wahlpflichtfächer bzw. 
Wahlfächer deklariert sind, nur anzubieten, wenn dies durch eine ausreichende Zahl von 
Studierenden gerechtfertigt erscheint. Das Angebot an Wahlpflichtfächern bzw. Wahlfächern kann aus 
zwingenden Gründen verringert oder die Zulassung zu Wahlpflichtfächern bzw. Wahlfächern 
eingeschränkt werden. 

§  7   Unterrichtszeit 

Das Studienjahr besteht aus dem Unterrichtsjahr (Wintersemester und Sommersemester) und den 
Hauptferien (unterrichtsfreie Zeit). Die Dauer des Studienjahres richtet sich sinngemäß – sofern im 
Rahmen einer in Zusammenarbeit/ 
Kooperation mit einer Universität oder einem ähnlichen Träger durchgeführten Studienrichtungen nicht 
Abweichendes normiert wird – nach § 2 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, Abs. 6 und Abs. 7 des 
Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. Nr. 77/1985 in der geltenden Fassung.  

Eine Unterrichtsstunde dauert in der Regel 50 Minuten. Die Dauer der Unterrichtszeit in einer 
allfälligen Zusammenarbeit/Kooperation mit einer Universität oder einem ähnlichen Träger kann 
abweichend geregelt werden.  

Die Unterrichtszeit der Studierenden richtet sich insbesondere nach den Bestimmungen in den 
einzelnen Studien- und Lehrplänen. 

Studierende der Talenteförderung mit Zentralem Künstlerischem Fach am Vorarlberger 
Landeskonservatorium erhalten im Zentralen Künstlerischen Fach ein bis zwei Unterrichtsstunden pro 
Woche. Studierende des Künstlerischen Basisstudiums erhalten im Zentralen Künstlerischen Fach bei 
regulärer Studiendauer zwei Unterrichtsstunden pro Woche.  

In bestimmten Ergänzungsfächern (insbesondere Pflichtfach Klavier und Solokorrepetition) kann aus 
schulinternen Gründen das Ausmaß der Unterrichtszeit vom Studienplan abweichend geregelt 
werden.  

Instrumentaler Gruppenunterricht kann dann gegeben werden, wenn es sich um instrumentale oder 
vokale Ergänzungsfächer handelt. 

§  8   Schulbesuch 

Die Studierenden sind verpflichtet, den Unterricht in den Zentralen künstlerischen Fächern sowie in 
den im Studienplan vorgeschriebenen anderen Lehrveranstaltungen ordnungsgemäß zu besuchen.  

Für jede versäumte Unterrichtsstunde ist eine schriftliche Entschuldigung des Studierenden bzw. 
dessen Erziehungsberechtigten mit den entsprechenden Nachweisen vorzulegen. Wird der Unterricht 
unentschuldigt versäumt, erfolgt von Seiten der Leitung der Schule mittels eingeschriebenen Briefes 
eine Ermahnung. Werden daraufhin weiterhin verpflichtende Lehrveranstaltungen nicht ausreichend 
besucht, kann der Studierende unverzüglich von der Schule verwiesen werden. Unregelmäßigkeiten 
über das ganze Schuljahr hindurch können ebenso wie schlechter Studienfortgang eine 
Kontrollprüfung nach sich ziehen. Vom Studierenden versäumte Unterrichtsstunden werden in der 
Regel nicht nachgeholt. 

§  9   Dispens 

Ein Dispens vom Besuch eines oder mehrerer Lehrveranstaltungen – mit Ausnahme des Zentralen 
Künstlerischen Faches – ist in begründeten Ausnahmefällen möglich (Ansuchen an und Genehmigung 
durch den künstlerisch-pädagogischen Leiter). 
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§ 10   Unterrichtsausfall 

Unterrichtsstunden, die wegen Krankheit oder dienstlicher Freistellung des Lehrers ausfallen, werden 
in der Regel nicht nachgeholt. 

§ 11   Krankheit 

Die Studierenden bzw. dessen Erziehungsberechtigte haben den künstlerisch-pädagogischen Leiter 
im Falle einer Erkrankung des Studierenden oder eines Hausangehörigen des Studierenden an einer 
anzeigepflichtigen Krankheit unverzüglich hievon zu verständigen oder verständigen zu lassen.  

§ 12   Beurlaubung 

Der künstlerisch-pädagogische Leiter kann in gerechtfertigten Fällen (zum Beispiel Karenz oder 
Krankheit) eine Beurlaubung bis zur Dauer eines Semesters aussprechen, ohne dass dadurch das 
Recht auf einen Studienplatz verloren geht. 

§ 13   Beendigung des Studiums 

(1) Das Studium am Landeskonservatorium ist beendet 

a) wenn alle im Studienplan vorgesehenen Prüfungen und Absolvierungen erfolgreich  
 abgelegt wurden mit Ende des jeweiligen Semesters, 
b) mit einer nicht bestandenen Kontrollprüfung mit sofortiger Wirkung, 
c) durch die vom künstlerisch-pädagogischen Leiter verfügte Beendigung des Studiums mit  
 sofortiger Wirkung oder  
d) mit Austritt des Studierenden mit Ende des Semesters. Der Antrag hat schriftlich und  
 spätestens 3 Wochen vor Beendigung des Semesters zu erfolgen. Erfolgt der Austritt  
 während eines Semesters, so ist das Schulgeld für das angebrochene Semester noch  
 voll zu bezahlen. In begründeten Fällen können hiervon Ausnahmen gewährt werden. 
e) mit Ende des jeweils zweiten Semesters, wenn in der Talenteförderung mit Zentralem  
 künstlerischen Fach am Hause die Fortsetzung des Unterrichts nicht empfohlen wird. 

(2) Eine Beendigung des Studiums mit sofortiger Wirkung kann vom künstlerisch-pädagogischen 
Leiter verfügt werden, wenn der Studierende 

a) sich zweimal ungerechtfertigt einer für ihn fälligen und festgesetzten Prüfung nicht  
 unterzieht,  
b) zweimal zu einer fälligen Prüfung aufgrund des § 15 Abs. 5 der Prüfungsordnung nicht  
 zugelassen wurde, 
c) die in der Studienordnung und in den Studienplänen vorgesehene Studiendauer aus  
 ungerechtfertigten Gründen um mindestens ein Jahr überschreitet,  
d) verpflichtende Lehrveranstaltungen nicht ausreichend besucht, 
e) durch sein disziplinäres Verhalten den Unterricht beeinträchtigt oder dem Ansehen des  
 Landeskonservatoriums Schaden zufügt (Ausschluss) oder 
f) mit der Einzahlung des Schulgeldbetrages länger als ein Semester in Verzug ist. 

§ 14   Verhalten 

Das Benehmen des Studierenden soll dem Lehrpersonal gegenüber wertschätzend, den 
Mitstudierenden gegenüber kollegial sein. Die Anordnungen des künstlerisch-pädagogischen Leiters, 
der Lehrenden und des Verwaltungspersonals sind zu befolgen. Lärmen und sonstiges störendes 
Benehmen sind im Bereich des Landeskonservatoriums zu unterlassen. Das Rauchen und Essen in 
den Unterrichts- und Übungsräumen ist ausnahmslos untersagt. 

§ 15   Beschädigung 

Wer Eigentum der Schule (Einrichtungsgegenstände, Instrumente, Noten und dgl.) beschädigt, hat 
den von ihm verursachten Schaden zu ersetzen. 
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§ 16   Aufenthalt 

Außerhalb der Unterrichtszeit ist den den Studierenden der Aufenthalt in den Klassenzimmern nur mit 
besonderer Erlaubnis gestattet. 

§ 17   Öffentliches Auftreten 

Ein öffentliches Auftreten außerhalb des Landeskonservatoriums ist dem künstlerisch-pädagogischen 
Leiter rechtzeitig zu melden. Sollte das öffentliche Auftreten mit den Interessen und dem Ansehen des 
Landeskonservatoriums unvereinbar sein, hat der künstlerisch-pädagogische Leiter das Recht der 
Untersagung. 

§ 18   Erziehungsmittel 

Bei Verstößen des Studierenden gegen die Schul- und Unterrichtsordnung hat dieser mit folgenden 
Maßnahmen zu rechnen: 

(1) Ermahnung durch den jeweiligen Lehrer, 

(2) Ermahnung durch den künstlerisch-pädagogischen Leiter, 

(3) Verständigung des Erziehungsberechtigten bzw. des Studierenden,  

(4) Ausschluss von der Schule. 

Zusätzlich kann eine etwaige Ermäßigung des Schulgeldes widerrufen werden. 

§ 19   Anschrift 

Jede Änderung der Anschrift ist unverzüglich im Studiensekretariat zu melden. 

§ 20   Zeugnis 

Jeder ordentliche Studierende des Landeskonservatoriums erhält auf Antrag einen Semesterausweis 
bzw. Jahreszeugnis. 

§ 21   Beschwerde 

Empfindet der Studierende eine Handlungsweise ihm gegenüber als ungerecht, so können die 
Erziehungsberechtigten bzw. der Studierende beim Lehrer des Zentralen künstlerischen Faches oder 
beim künstlerisch-pädagogischen Leiter und in weiterer Folge beim Schulerhalter Beschwerde 
erheben. 

§ 22   Lehrerwechsel 

Ein Wechsel des Lehrers des Zentralen künstlerischen Faches muss vom Studierenden bzw. dessen 
Erziehungsberechtigten schriftlich beantragt werden und kann nur bei Einverständnis der betroffenen 
Lehrer sowie des künstlerisch-pädagogischen Leiters und nur zum Semesterwechsel durchgeführt 
werden. Ausnahmen können durch den künstlerisch-pädagogischen Leiter genehmigt werden. 

§ 23   Schulgeld 

Die Zahlungspflicht beginnt mit der Einschreibung. Die Zahlung erfolgt durch Banküberweisung im 
Voraus für das ganze Semester. Späterer Studienbeginn oder vorzeitige Beendigung entheben nicht 
von der Verpflichtung, das ganze Schulgeld für das laufende Semester zu entrichten. 

Ist das Schulgeld drei Wochen nach Aussendung des Erlagscheines nicht bezahlt, wird der Unterricht 
solange eingestellt, bis das Schulgeld nachweislich eingezahlt ist. Eine Beendigung des Studiums mit 
sofortiger Wirkung kann vom künstlerisch-pädagogischen Leiter verfügt werden, wenn der 
Studierende mit der Einzahlung des Schulgeldbetrages länger als ein Semester in Verzug ist. 
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§ 24   Ermäßigung des Schulgeldes 

Eine Ermäßigung des Schulgeldes kann in begründeten Fällen (Kriterien: Bedürftigkeit und 
Studienerfolg oder Krankheit) gewährt werden. Ansuchen für die Schulgeldermäßigung sind auf dem 
dafür vorgesehenen Formblatt der Schule einzureichen. 

§ 25   Schulveranstaltungen  

Studierende des Landeskonservatoriums sind verpflichtet, an diversen Schulveranstaltungen wie 
Studienkonzerten, Schlusskonzerten und dgl. vorrangig und unentgeltlich mitzuwirken. Der 
künstlerisch-pädagogische Leiter kann von dieser Verpflichtung Dispens erteilen. 

§ 26   Bibliothek und Informationszentrum 

Studierende des Landeskonservatoriums können die Bibliothek und das Informationszentrum des 
Landeskonservatoriums benützen, sowie Medien, Noten und Instrumente ausleihen. Dabei finden die 
Bestimmungen der Bibliotheksordnung Anwendung. 

Weitere Vorschriften ergeben sich aus der Studien- und Prüfungsordnung sowie den Studien- und 
Lehrpläne mit Prüfungsbestimmungen. Diese sind im Studiensekretariat für den einzelnen 
Studierenden erhältlich. 

 

Abschnitt II 

Studentenvertretung 

§ 27   Mitverwaltung der Studierenden 

(1) Die Studierenden des Landeskonservatoriums haben das Recht auf Mitverwaltung in Form der 
Vertretung ihrer Interessen und der Mitwirkung des Schullebens. Sie haben sich bei dieser Tätigkeit 
von der Aufgabe des Landeskonservatoriums leiten zu lassen. 

(2) Im Rahmen der Mitgestaltung haben die Studierenden gemeinsam jene Aufgaben wahrzunehmen, 
die über die Mitarbeit des einzelnen Studierenden hinausreichen. 

(3) Im Rahmen der Interessenvertretung gegenüber Lehrern, dem künstlerisch-pädagogischen Leiter 
und dem Schulerhalter stehen den Studentenvertretern bestimmte Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte zu.  

(4) Veranstaltungen der Studierendenvertretung unterliegen nicht der Aufsichtspflicht des 
Landeskonservatoriums. Die Befugnis des künstlerisch-pädagogischen Leiters, an diesen 
Veranstaltungen teilzunehmen, bleibt aufrecht. 

§ 28   Mitwirkungsrechte 

(1) Das Recht auf Anhörung, 

(2) das Recht auf Information über alle Angelegenheiten, welche die Studierenden betreffen, 

(3) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 

(4) das Recht auf Teilnahme in Lehrendenversammlungen,  

(5) das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichts im Rahmen des Lehrplanes und der 
Durchführung von Schulveranstaltungen, 

(6) das Recht auf Beteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel. 

§ 29   Mitbestimmungsrechte 

Das Recht auf Mitbestimmung besteht bei Fragen der Planung von mehrtägigen Schulveranstaltungen 
(Exkursionen, Workshops, Konzertreisen etc.), soweit sie die von den Studierenden zu tragenden 
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Kosten und – im Falle einer Wahlmöglichkeit des Landeskonservatoriums – die Art dieser 
Veranstaltung betreffen. 

§ 30   Wahlordnung 

(1) Zur Interessenvertretung und zur Mitgestaltung des Schullebens sind am Landeskonservatorium 
alle zwei Jahre Vertreter der Studierenden zu wählen. Sie sind von den Studierenden in gleicher, 
unmittelbarer, geheimer und persönlicher Wahl zu wählen. 

(2) Vertreter der Studierenden im Sinne des Abs. 1 sind 

a) der von den Studierenden einer Abteilung zu wählende Abteilungsstudentensprecher und  
 sein Stellvertreter,  
b) der von den Abteilungsstudentensprechern zu wählende Landeskonservatoriums- 
 sprecher und sein Stellvertreter. 

(3) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Studierende, die zum Zeitpunkt der Durchführung der Wahl 
das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

(4) Das Recht auf Teilnahme am Forum und an der Lehrendenversammlung steht dem 
Landeskonservatoriumssprecher zu. 

(5) Die Vertretung der Studentensprecher wird im Falle der Verhinderung jeweils von deren 
Stellvertretern wahrgenommen. 

(6) Die Interessenvertretung und Mitgestaltung des Schullebens obliegen, soweit sie nur einzelne 
Abteilungen betreffen, dem jeweiligen Abteilungsstudentensprecher, soweit sie mehrere Abteilungen 
betreffen, dem Landeskonservatoriumssprecher. 

(7) Die Einberufung der Abteilungsstudentensprecher obliegt dem Landeskonservatoriumssprecher. 

(8) Die Wahl zum Abteilungsstudentensprecher hat unter der Leitung des Abteilungskoordinators 
(Wahlleiter) innerhalb der ersten vier Wochen des Studienjahres, in dem die Wahl stattfindet, die Wahl 
zum Konservatoriumssprecher unter der Leitung des künstlerisch-pädagogischen Leiters (Wahlleiter) 
innerhalb einer Woche nach Beendigung der Wahlen der Abteilungsstudentensprecher für die Zeit bis 
zur nächsten Wahl stattzufinden. Zugleich mit diesen Wahlen ist jeweils ein Stellvertreter zu wählen. 

(9) Wählbar zum Landeskonservatoriumssprecher sind nur ordentliche Studierende. 

(10) Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erreicht 
keiner der Vorgeschlagenen die absolute Mehrheit, so hat zwischen jenen beiden Kandidaten, welche 
die meisten Stimmen auf sich vereinigt haben, eine Stichwahl stattzufinden. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

(11) Die gewählten Studentenvertreter bedürfen keiner Bestätigung. Die Funktion eines 
Studentenvertreters endet durch Zeitablauf, Ausscheiden aus dem Verband, für den er gewählt wurde 
(Abteilung, Landeskonservatorium), Rücktritt oder Abwahl. Ein Studentenvertreter ist abgewählt, wenn 
dies die absolute Mehrheit der jeweils Wahlberechtigten (Abs. 3) beschließt. Auf die Vorgehensweise 
ist Abs. 10 mit der Abweichung anzuwenden, dass zu diesem Zweck der Abteilungskoordinator die 
jeweils Wahlberechtigten einzuberufen hat, wenn dies von einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt 
wird. Die Frist für die Einberufung beträgt zwei Wochen, gerechnet von dem Zeitpunkt, an dem das 
Verlangen gestellt wurde. 

(12) Bei Ausscheiden eines Studierenden aus seiner Funktion sind unverzüglich Neuwahlen 
durchzuführen. Die Funktion des neu gewählten Studentenvertreters dauert bis zur nächsten gemäß 
Abs. 10 stattfindenden Wahl. 

§ 31   Wahlmodalitäten 

(1) Die Bekanntgabe der Wahl mit Angabe von Datum und Ort der Wahl spätestens eine Woche 
vorher ist von der Studierendenvertretung via email und und öffentlichem Aushang spätestens 1 
Woche vorher auszuschreiben.  

(2) Der künstlerisch-pädagogische Leiter hat die gewählten Abteilungsstudentensprecher spätestens 3 
Tage vor der Wahl zum Landeskonservatoriumssprecher und seines Stellvertreters vom Wahltag und 
vom Wahlort zu verständigen. 
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(3) Jeder Wahlberechtigte kann, vor Beginn der Wahl, Namen von wählbaren Studierenden dem 
jeweiligen Wahlleiter (Abteilungskoordinator bzw. künstlerisch-pädagogische Leiter) als 
Wahlvorschlag bekannt geben. Der Vorschlag bedarf der Annahme durch den Vorgeschlagenen. 

(4) Das Wahlergebnis ist nach Verkündigung durch den Wahlleiter an der zentralen Informationstafel 
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ANHANG 3: ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ...................................................................................... 115 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Dieses Curriculum regelt Ziele, Inhalte, Aufbau und Organisation der Künstlerischen Diplomstudien 

am Vorarlberger Landeskonservatorium für die Studiengänge Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon, 

Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Harfe, Gitarre, Querflöte, Blockflöte, Oboe, Klarinette, 

Saxophon, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Schlagwerk und Gesang. Es gilt in Verbindung 

mit den Durchführungsrichtlinien Künstlerische Diplomstudien am Vorarlberger Landeskonservatorium 

sowie den Modulübersichten und Modulbeschreibungen für dieses Studium.  

(2) Der Anwendungsbereich des Curriculums bezieht sich auf den Studienstandort des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums in Feldkirch.  

(3) Allen Leistungen, die von den Studierenden zu erbringen sind, werden ECTS-Anrechnungspunkte 

zugeteilt. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht 25 Arbeitsstunden und beschreibt das 

Arbeitspensum, welches erforderlich ist, um ein erwartetes Lernergebnis zu erreichen. Das 

Arbeitspensum eines Studienjahres entspricht 1500 Echtstunden und somit einer Zuteilung von 60 

ECTS-Anrechnungspunkten.  

(4) Studierende mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung dürfen keinerlei Benachteiligung 

im Studium erfahren. Es gelten die Grundsätze der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz sowie das Prinzip des 

Nachteilsausgleichs.  

§ 2 Gegenstand und Ziel des Studiums sowie Qualifikationsprofil  

(1) Das Künstlerische Diplomstudium dient der Vermittlung einer künstlerischen oder künstlerisch-

wissenschaftlichen und künstlerisch-pädagogischen Berufsbildung. Das Studium soll die Grundlage 

für eine selbstständige künstlerische Tätigkeit schaffen und durch kritische Auseinandersetzung mit 

künstlerischen und wissenschaftlichen Fragestellungen zur Entwicklung und Erschließung der Künste 

beitragen. 

Studienziel ist entsprechend der Erwerb differenzierter künstlerischer, pädagogischer und 

wissenschaftlicher Kompetenzen zur Vermittlung von Musik in diversen Erscheinungsformen. Das 

Studium orientiert sich primär an künstlerisch-musikalischen Berufsfeldern, eröffnet darüber hinaus 

aber auch viele andere mit diesen Bereichen verwandte musikpädagogische und musikpraktische 

Tätigkeitsfelder. Dazu gehören u.a. das eigene solistische Musizieren, das Musizieren im Ensemble 

und im Orchester, die wissenschaftliche und musiktheoretische Forschung, das Musikmanagement 

sowie die Musikvermittlung in den Bereichen Musiktheater, Konzert, Presse, Verlag und Medien. Das 

Studium zielt auf ein umfassendes künstlerisches und künstlerisch-pädagogisches Können. 

Entsprechend werden neben primären musikalischen Fähigkeiten im jeweiligen Zentralen 

Künstlerischen Fach auch entsprechende pädagogische, theoretische und wissenschaftliche 

Kompetenzen rund um das künftige Tätigkeitsfeld vermittelt. Des Weiteren sollen die Studierenden 

dazu befähigt werden, künstlerische, pädagogische und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen 

wahrzunehmen und mitzugestalten.  

(2) Im Studium werden insbesondere folgende Kompetenzen erworben:  

1. die Fähigkeit zu künstlerisch und technisch ausgereiftem Instrumentalspiel/Gesang im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) samt Kenntnis der Geschichte und Bauweise des 

Instruments und der musikalischen Literatur, 

2. die Befähigung zur Vermittlung allgemeiner musikalischer sowie der speziell 

instrumentalen/vokalen Fähigkeiten und Kenntnisse vor allem des jeweiligen Zentralen 

Künstlerischen Fachs (ZKF) und ggf. des Zweiten Instruments/Gesangs 

(Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt), 
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3. die Fähigkeit zur musikalischen Ensemblearbeit in Mitwirkung und Leitung, 

4. die Fähigkeit auf Grundlage derzeitiger wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse 

künstlerisch und künstlerisch-pädagogisch verantwortungsvoll zu handeln.  

(3) Nach Maßgabe und Angebot können folgende Instrumente im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) gewählt werden: Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, 

Harfe, Gitarre, Querflöte, Blockflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, 

Tuba, Schlagwerk und Gesang. 

 (4) Nach Maßgabe und Angebot können folgende Instrumente im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 

Zweites Instrument/Gesang gewählt werden: Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon, Violine, Viola, 

Violoncello, Kontrabass, Harfe, Gitarre, Querflöte, Blockflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, 

Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Schlagwerk und Gesang, sowie Barockoboe, Barocktrompete und 

Barockvioline/Barockviola. 

§ 3 Aufbau und Gliederung des Studiums  

(1) Das 8-semestrige Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul ist die Zusammenfassung von Lehr- 

und Lerninhalten zu thematisch und didaktisch sinnvollen Einheiten des Studiums. Die Bezeichnungen 

und inhaltlichen Umschreibungen (Studienziele) der einzelnen Module sowie die Zahl der für jedes 

Modul zu erreichenden ECTS-Anrechnungspunkte und die Art der Leistungsbeurteilung sind im 

Curriculum festgelegt. Die Modulbeschreibungen enthalten die jeweiligen Lernergebnisse (Kenntnisse, 

Fertigkeiten, Kompetenzen).  

(2) Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 300 ECTS-Anrechnungspunkte. Das entspricht einer 

vorgesehenen Studiendauer von 12 Semestern.  

(3) Das Studium gliedert sich in neun künstlerische, pädagogische und wissenschaftliche 

Modulgruppen:  

Modulgruppe 1:  Künstlerisches Profil  

Modulgruppe 2:  Freie Wahlfächer  

Modulgruppe 3:  Musikpädagogik/Fachdidaktik  

Modulgruppe 4:  Körper- und Sprachschulung  

Modulgruppe 5:  Musiktheorie  

Modulgruppe 6:  Musikwissenschaft  

Modulgruppe 7:  Musikalische Gruppenfächer  

Modulgruppe 8:  Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt)  

Modulgruppe 9:  Freie Wahlfächer 

Modulgruppe 10: Künstlerische Vertiefung 

Die Modulgruppe 1 Künstlerisches Profil gliedert sich in sieben fachspezifische Profile, von denen 

jeweils der dem Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) entsprechende Studiengang zu studieren ist. 

Folgende Profile werden angeboten:  

1a Profil Blas-, Schlag- und Streichinstrumente 

1b Profil Klavier  

1c Profil Cembalo  

1d Profil Orgel  

1e Profil Gesang  

1f Profil Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe)  

1g Profil Akkordeon 

Im Rahmen der Modulgruppe 8 Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) werden 14 verschiedene Profile 

angeboten, von denen jede/jeder Studierende mindestens eines absolvieren muss:  
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Modulgruppe 8a: Zweites Instrument/Gesang  

Modulgruppe 8b: Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen   

Modulgruppe 8c: Korrepetition (nur für ZKF Klavier)  

Modulgruppe 8d: Chorleitung  

Modulgruppe 8e: Ensembleleitung  

Modulgruppe 8f: Jazz und Popmusik  

Modulgruppe 8g: Neue Medien  

Modulgruppe 8h: Angewandte Musikwissenschaft  

Modulgruppe 8i: Blasorchesterleitung  

Modulgruppe 8j: Alte Musik  

Modulgruppe 8k: Ethnomusik/Volksmusik an Musikschulen  

Modulgruppe 8l: Musiktheorie  

Modulgruppe 8m: Kirchenmusik (nur für ZKF Orgel) 

Modulgruppe 8n: Individuelles Wahlpflichtmodul  

(5) Im Künstlerischen Diplomstudium sind die Modulgruppen 1-10 zu absolvieren.   

In der Modulgruppe 1 (Künstlerisches Profil) ist ausschließlich der Studiengang des jeweiligen 

Zentralen Künstlerischen Fachs zu belegen. 

In der Modulgruppe 8 (Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt) ist mindestens ein Profil nach Wahl zu belegen 

(8a-n). Es können prinzipiell mehrere Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) belegt werden, nicht jedoch 

mehrere Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang (8a).  

In der Modulgruppe 2a-g Freie Wahlfächer ist die Anzahl der in einem bestimmten Profil zu 

absolvierenden Freien Wahlfächer festgelegt. 

In Modulgruppe 7 (Musikalische Gruppenfächer) müssen neben den vorgegebenen Pflichtfächern 

zusätzliche Wahlpflichtfächer im Ausmaß von 6 SWS/6 ECTS belegt werden.   

Nähere Bestimmungen zur Auswahl bzw. Einschränkung der Wahlpflichtfächer und Freien Wahlfächer 

sind in den Modulbeschreibungen der Modulgruppe 2 und der Modulgruppe 7 angeführt. 

§ 4 Lehrveranstaltungen  

(1) Lehrveranstaltungstypen 

1. Ensembleunterricht (EN) dient der Vermittlung praktischer künstlerischer und 

musikalischer Fähigkeiten im Zusammenspiel bzw. im Zusammenwirken mehrerer 

Musikerinnen und Musiker bzw. darstellender Künstlerinnen und Künstler.   

Prüfung: unterrichtsimmanent  

2. Künstlerischer Einzelunterricht (KE) dient dem Erwerb bzw. der Vertiefung künstlerischer 

oder künstlerisch-praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und der Entfaltung der 

individuellen künstlerischen Anlagen einer/eines einzelnen Studierenden.  

Prüfung: unterrichtsimmanent 

3. Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) ist die künstlerisch-praktische Arbeit mit mehreren 

Studierenden. 

Prüfung: unterrichtsimmanent 

4. Ein Praktikum (PR) dient der praktischen Erprobung von erworbenem Wissen sowie 

entsprechenden Kompetenzen.  

Prüfung: unterrichtsimmanent  

5. Ein Proseminar (PS) stellt die Vorstufe zum Seminar dar. Es vermittelt Grundkenntnisse 

des wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeitens und führt in 

Fachliteratur ein. Inhalte und Problemstellungen eines Faches werden in exemplarischer 

Form durch Referate, Diskussionen und wissenschaftliche Arbeiten behandelt.   

Prüfung: Mitarbeit, Verfassen einer schriftlichen Arbeit oder vergleichbare 

Prüfungsmodalitäten  
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6. Ein Seminar (SE) dient der wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden eines Faches oder eines Teilgebietes 

eines Faches durch Referate, Teilnahme an Diskussionen, schriftliche und sonstige zu 

erbringende Arbeiten.  

Prüfung: Mitarbeit, Verfassen einer schriftlichen Arbeit oder vergleichbare 

Prüfungsmodalitäten  

7. In einer Übung (UE) werden durch selbständiges Arbeiten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

erworben bzw. vertieft. Die praktische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen bzw. 

künstlerischen Inhalten wird gefördert.  

Prüfung: unterrichtsimmanent 

8. Eine Vorlesung (VO) dient der Einführung in ein Fach oder in Teilbereiche eines Faches 

und dessen Methoden. Sie wird als Vortragsreihe unter Zuhilfenahme von 

Anschauungsmitteln durchgeführt. Eingestreute Fragen und Diskussionen sind möglich. 

  

Prüfung: mündlich oder schriftlich (auch in Kombination möglich) am Ende der 

Lehrveranstaltung  

9. Eine Vorlesung mit Übung (VU) verbindet die Zielsetzungen von Vorlesung und Übung. 

  

Prüfung: vgl. Prüfungsmodalitäten für VO und UE 

(2) Folgende Lehrveranstaltungen sind prüfungsimmanent: EN, KE, KG, PR, PS, SE, UE, VU. Bei 

Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen) 

erfolgt die Beurteilung nicht nur auf Grund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der 

Lehrveranstaltung, sondern auch auf Grund von regelmäßigen schriftlichen, mündlichen oder 

künstlerischen Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Art und Ausmaß der zu erbringenden 

Beiträge werden von der Leiterin oder vom Leiter der Lehrveranstaltung festgelegt. Zur Beurteilung 

von Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter ist, außer in Härtefällen, eine zumindest 

80%ige Anwesenheit erforderlich.  

(3) Im Hinblick auf die Konzeption des Studiums ist die Zahl der Teilnehmenden für die einzelnen 

Lehrveranstaltungstypen beschränkt. Die Anzahl der möglichen Teilnehmenden wird durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums verlautbart. Bei Überschreitung der 

Teilnehmendenzahl werden jene Studierenden bevorzugt behandelt, für die diese Lehrveranstaltung 

ein Pflichtfach des Curriculums ist. Studierende werden abhängig vom Studienfortschritt in 

Lehrveranstaltungen aufgenommen. Bei gleichem Studienfortschritt entscheiden in folgender 

Reihenfolge:  

1. Vermerkte Warteplätze aus dem Vorjahr 

2. die höhere Anzahl positiv absolvierter Prüfungen 

3. die höhere Anzahl der absolvierten Semester 

4. das Los. 

§ 5 Zulassung zum Studium  

Die Zulassung setzt die Beherrschung der deutschen Sprache (mindestens Niveau B1 – gemeinsamer 

Europäischer Referenzrahmen GER 2001) und die Ablegung einer Zulassungsprüfung zur 

Feststellung der künstlerischen und musikpädagogischen Eignung voraus. Die Zulassungsprüfung ist 

in der Prüfungsordnung (§ 9) geregelt.  
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§ 6 Studieninhalt und Studienverlauf  

(1) Die Lehrveranstaltungen des Künstlerischen Diplomstudiums sind jeweils in Modulen 

zusammengefasst.  

(2) Die Zuordnung zur Semesterfolge ist eine Empfehlung und stellt sicher, dass die Abfolge der 

Lehrveranstaltungen optimal auf entsprechendem Vorwissen aufbaut und der Jahresaufwand 60 

ECTS-Anrechnungspunkte nicht überschreitet.  

(3) Gebundene Wahlmodule (Wahlpflichtmodule) werden als solche gekennzeichnet.  

(4) Ferner können über die Pflicht- und Wahlpflichtmodule hinausgehend zusätzlich 

schwerpunktbildende Module im Ausmaß von 12 ECTS bzw. 12 Semesterstunden nach Antrag an die 

Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums im Diplomzeugnis ausgewiesen werden. Die 

gewählten Lehrveranstaltungen müssen zusätzlich zu den Pflichtlehrveranstaltungen und Wahlfächern 

absolviert werden und in einem thematischen Zusammenhang stehen.  

(5) Der Modulabschluss erfolgt, sofern nicht anders festgelegt ist, durch entsprechende 

Semesterabschlüsse der einzelnen Lehrveranstaltungen. Die Beschreibung der jeweiligen 

Modulabschlüsse ist in den Modulbeschreibungen (Anhang 2) festgelegt.  

(6) Die Übersicht über den Studieninhalt und den Studienverlauf ist in der Modulübersicht (Anhang 1) 

dargestellt.  

§ 7 Auslandsstudien  

(1) Studierenden des Künstlerische Diplomstudiums wird empfohlen, ein Auslandssemester zu 

absolvieren. Dafür kommen insbesondere die Semester 5 und 6 des Studiums in Frage.  

(2) Neben den fachlichen Kompetenzen können durch einen Studienaufenthalt im Ausland folgende 

Qualifikationen erworben werden: 

1. Erwerb und Vertiefung von fachspezifischen Fremdsprachenkenntnissen, 

2. Erwerb und Vertiefung von allgemeinen Sprachkompetenzen, 

3. Erwerb und Vertiefung von organisatorischen Kompetenzen durch eigenständige Planung 

des Studienalltags in internationalen Verwaltungs- und Hochschulstrukturen, 

4. Kennenlernen und Studieren internationaler Studiensysteme sowie die Erweiterung der 

eigenen Fachperspektive,  

5. Erwerb und Vertiefung von interkulturellen Kompetenzen.  

(3) Die Anerkennung von im Auslandsstudium absolvierten Prüfungen als Pflichtfach bzw. Wahlfach 

erfolgt durch die Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Die für die Beurteilung 

notwendigen Unterlagen sind von der Antragstellerin/dem Antragssteller unmittelbar nach dem 

Auslandsaufenthalt vorzulegen.  

§ 8 Freie Wahlfächer  

(1) Im Künstlerischen Diplomstudium sind innerhalb der Modulgruppe 9 Freie Wahlfächer im Ausmaß 

von 10 ECTS einzubringen. Diese ECTS können auch an anderen in- und ausländischen 

postsekundären Einrichtungen, Musikhochschulen und Musikuniversitäten erworben werden. 

(2) Zur künstlerischen Vertiefung sind innerhalb der Modulgruppe 10 Freie Wahlfächer im Ausmaß 

von 38 ECTS aus Lehrveranstaltungen einzubringen, die für diese Modulgruppe durch die Direktion 

des Vorarlberger Landeskonservatoriums zur Anrechnung freigegeben wurden. 

(3) Nähere Bestimmungen werden durch die Durchführungsrichtlinien Künstlerische Diplomstudien am 

Vorarlberger Landeskonservatorium festgelegt. Die Richtlinien sowie Beispiele der für die 
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Diplomarbeit wählbaren Lehrveranstaltungen sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren.  

§ 9 Prüfungsordnung 

(1) Die Zulassungsprüfung zum Künstlerischen Diplomstudium Instrumental- (Gesangs-) Pädagogik 

besteht aus Teilprüfungen in folgenden Bereichen: 

1. Zentrales Künstlerisches Fach (ZKF), 

2. Klavier (Pflichtfach) in den Profilen Blas- Schlag- und Streichinstrumente, Gesang, 

Zupfinstrumente und Akkordeon (nicht abzulegen in den Profilen Klavier, Cembalo und 

Orgel), 

3. Musiktheorie und Gehörbildung. 

 (2) Für die Wahlplichtmodule (Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang sowie Kirchenmusik ist 

eine Eignungsprüfung abzulegen. 

(3) Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen: 

Sind für die Zulassung von Modulen oder einzelnen Lehrveranstaltungen Voraussetzungen 

erforderlich, so werden diese in den Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen festgelegt. In den 

einzelnen Modulen kann ansonsten die Reihenfolge in der Absolvierung der Lehrveranstaltungen von 

den Studierenden frei gewählt werden.  

(4) Prüfungsformen für die Abschlüsse von Lehrveranstaltungen bzw. von Modulen:  

1. Colloquium (Co) 

2. künstlerische Prüfung (kP) 

3. Lehrprobe (Lp) 

4. mündliche Prüfung (mP) 

5. Portfolioprüfung (PO) 

6. praktische Prüfung (pP) 

7. schriftliche Arbeit (sA) 

8. schriftliche Prüfung (sP) 

9. Teilprüfung/Semesterabschlussprüfung (Tp) 

(5) Die Prüfungsformen aller Lehrveranstaltungen sowie die Fristen zur Abgabe schriftlicher Arbeiten 

im Rahmen von Lehrveranstaltungen sind von der Leiterin/dem Leiter der jeweiligen 

Lehrveranstaltung zu Beginn jedes Semesters bekannt zu geben. Prüfungen über 

Lehrveranstaltungen sind bis zum Ende des auf die inskribierte Lehrveranstaltung folgenden 

Semesters abzulegen. Allfällige schriftliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Lehrveranstaltung 

sind demgemäß bis zu diesem Zeitpunkt einzureichen. 

(6) Künstlerische Diplomprüfungen: 

1. Der Leiter der Klasse des Zentralen künstlerischen Fachs, dessen Lehrveranstaltung 

der Kandidat zuletzt inskribiert hatte, hat dem Kandidaten spätestens zu Beginn des 7. 

anrechenbaren Semester mehrere Vorschläge für die bei der 1. Diplomprüfung zu 

lösenden künstlerischen Aufgaben bekannt zu geben. Der Kandidat ist berechtigt, selbst 

Vorschläge zu erstatten, über deren Eignung der Leiter des Zentralen künstlerischen 

Fachs und letztlich die Abteilung entscheidet. 

2. Die 1. Diplomprüfung umfasst den Vortrag eines künstlerischen Programms. Die reine 

Spieldauer des Programms muss mindestens 40 Minuten betragen. 
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3. Der Leiter der Klasse des Zentralen künstlerischen Fachs, dessen Lehrveranstaltung 

der Kandidat zuletzt inskribiert hatte, hat dem Kandidaten zu Beginn des 11. 

anrechenbaren Semester mehrere Vorschläge für die bei der 2. Diplomprüfung zu 

lösenden künstlerischen Aufgaben bekannt zu geben. Der Kandidat ist berechtigt, selbst 

Vorschläge zu erstatten, über deren Eignung der Leiter des Zentralen künstlerischen 

Faches und letztlich die Abteilung entscheidet.  

4. Die 2. Diplomprüfung gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil ist eine interne Prüfung. 

Diese umfasst den Vortrag derjenigen Werke, die nicht beim zweiten Teil im Rahmen 

eines öffentlichen Konzerts vorgetragen werden. Die Zulassung zum zweiten Teil ist an 

den erfolgreichen Abschluss des ersten Teils gebunden. 

5. Das bei der 2. Diplomprüfung zum Vortrag gelangende künstlerische Programm muss 

Werke aller wichtigen, dem Instrument zugänglichen Stilbereiche umfassen. Ein Werk, 

das die spezifische Klangsprache unserer Zeit vertritt, muss in diesem Programm 

enthalten sein. Die reine Spielzeit des Programms beträgt im ersten Teil der 2. 

Diplomprüfung mindestens 30 Minuten, im zweiten Teil der 2. Diplomprüfung mindestens 

40 Minuten, die Reihenfolge der Werke wird vorher festgelegt.  

6. Das eingereichte Programm für die 1. und 2. Diplomprüfung ist dem 

Abteilungskoordinator zum Ende des der Diplomprüfung vorhergehenden Semesters 

vorzulegen. Die Abteilung entscheidet über die Annahme, Korrektur, Ergänzung oder 

Verwerfung des vorgelegten Prüfungsprogramms. 

(7) Weitere Kommissionelle Prüfungen: 

für Modulgruppe 1a (Profil Blas-, Schlag-, Streichinstrumente), 1d (Profil Orgel), 1e (Profil Gesang), 1f 

(Profil Zupfinstrumente: Gitarre, Harfe), 1g Akkordeon: 

 eine künstlerische Prüfung im ZKF am Ende des 4. Semesters, am Ende des 8. 

Semesters sowie am Ende des 12. Semesters 

 eine künstlerische Prüfung in Klavier (Pflichtfach) am Ende des 4. Semesters 

  

für Modulgruppe 1b (Profil Klavier) und 1c (Profil Cembalo): 

 eine künstlerische Prüfung im ZKF am Ende des 4. Semesters, am Ende des 8. 

Semesters sowie am Ende des 12. Semesters 

  

für Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik): 

 eine Prüfung in Instrumental- und Gesangspädagogik in der Regel am Ende des 8. 

Semesters 

 eine Prüfung in Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF in der Regel am Ende des 8. Semesters 

  

Modulgruppe 8 (Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt) in Abhängigkeit vom gewählten Modul (mindestens 

ein Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt muss absolviert werden): 

für Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang): 

 eine künstlerische Prüfung im Zweiten Instrument/Gesang am Ende des 8. Semesters 

 eine Prüfung in Fachdidaktik/Lehrpraxis des Zweiten Instruments/Gesangs am Ende des 

8. Semesters 
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für Modulgruppe 8b (Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen): 

 eine Prüfung in Fachdidaktik/Lehrpraxis Musik und Bewegung am Ende des 8. Semesters 

  

für Modulgruppe 8f (Jazz und Popmusik): 

 eine künstlerische Prüfung in Jazz und Popmusik am Ende des 8. Semesters 

  

für Modulgruppe 8m (Kirchenmusik, nur für ZKF Orgel) 

 eine künstlerische Prüfung im Liturgischen Orgelspiel am Endes des 6. Semesters 

 eine künstlerische Prüfung in Semiologie/Hymnologie am Ende des 8. Semesters  

 

(8) Im Künstlerischen Diplomzeugnis werden ausgewiesen: 

1. die Beurteilung der Modulabschlussprüfung des Moduls 1.2: Prüfung im jeweiligen 

Zentralen Künstlerischen Fach,  

2. die Beurteilung der im Modul 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) 

3. die Beurteilung der im Modul 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) 

4. das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) oder ggf. die Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) inkl. 

Benotung, 

5. ggf. die Absolvierung entsprechender schwerpunktbildender Module (siehe § 6.4). 

 

Soweit im jeweiligen Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) keine gesonderte Modulabschlussprüfung 

vorgesehen ist, errechnet sich die Beurteilung aus dem Durchschnitt der einzelnen 

Lehrveranstaltungsnoten. 

(9) Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der Zulassungsprüfung, 

der jeweiligen Eignungsprüfung zu den Wahlpflichtmodulen (Schwerpunkten) und der Künstlerischen 

Diplomprüfung werden durch die Durchführungsrichtlinien Künstlerische Diplomstudien am 

Vorarlberger Landeskonservatorium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren.  

§ 10 In-Kraft-Treten  

Das Curriculum tritt mit 01. Oktober 2016 in Kraft.  

§ 11 Übergangsbestimmungen  

(1) Das Curriculum ist ab dem 01. Oktober 2016 auf alle Studierenden anzuwenden. 

(2) Nähere Bestimmungen über die Gleichwertigkeit von bereits absolvierten Lehrveranstaltungen und 

Prüfungen für Studierende, welche sich zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bereits im zweiten oder 

einem höheren Semester befinden, werden durch die Äquivalenzliste im Anhang festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu 

verlautbaren. 

(3) Die Äquivalenzliste für das Künstlerische Diplomstudium gilt für alle ordentlichen Studierenden, die 
das Künstlerische Diplomstudium vor dem 01.10.2016 begonnen haben. Neue Lehrveranstaltungen 
des neuen Curriculums können, nach Maßgabe und Verfügbarkeit, optional zusätzlich belegt werden.   
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Anhang 1: Modulübersicht Künstlerisches Diplomstudium  

Modulgruppe 1 und 2: Künstlerisches Profil und Freie Wahlfächer 

Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Modulgruppe 1a: Künstlerisches Profil Blas-, Schlag- und 
Streichinstrumente (Studiengänge Blockflöte, Querflöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, 
Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, Viola, 
Violoncello, Kontrabass) 

        

Modul 1a.1   Modul 1a.2     

Zentrales Künstlerisches Fach 1-8 KE 2 11 11 11 11 12 12 12 12 92 

117 

bzw. 

113 

Künstlerische Prüfung ZKF/1. Diplomprüfung kP -    2    2 4 

Korrepetition 1-4 (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente – siehe Freie Wahlfächer) 

KE 1  1  1  1  1 4 

            

 - - Modul 1a.3       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Cembalo 1-2 (nur für ZKF Blockflöte – auf 
Antrag anstatt Klavier (Pflichtfach) 3-4) 

KG 0,5   (2) (2)     (4) 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

       Modul 1a.4    

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5     1 1 1 1 4 

   Modul 1a.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

           

Modulgruppe 2a: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Blas-, Schlag- und Streichinstrumente 

Modul 2a         

Freie Wahlfächer (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente) 

- 7  7  7 7 

Freie Wahlfächer (nur für ZKF 
Schlaginstrumente) (= inkl. Ersatz für Modul 
1a.1 und 1a.2/Korrepetion 1-4) 

- 11 11 11 11 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier 
oder Cembalo (= Ersatz für Modul 1a.3) 

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ 

SWS ECTS/Semester 

∑ ECTS 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

           

Modulgruppe 1b: Künstlerisches Profil/Studiengang Klavier Modul 1b.1   
 
Modul 1b.2  

Zentrales Künstlerisches Fach (Klavier) 1-8 KE 2 12 12 12 12 12 12 12 12 96 

114 

Künstlerische Prüfung ZKF/1. Diplomprüfung kP -    2    2 4 

   Modul 1b.3        

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 1 1 1 1     4 

       Modul 1b.4    

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1     1 1 1 1 4 

Grundlagen des Klavierbaues und der 
Klavierpflege 1-2 

VU 2     1 1   2 

   Modul 1b.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

           

Modulgruppe 2b: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Klavier 

 
Modul 2b          

Freie Wahlfächer - 10 10 10 10 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Modulgruppe 1c: Künstlerisches Profil/Studiengang Cembalo 
 

          

Modul 1c.1   Modul 1c.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Cembalo) 1-8 KE 2 11 11 11 11 11 11 11 11 88 

112 

Künstlerische Prüfung ZKF/1. Diplomprüfung kP -    2    2 4 

            

   Modul 1c.3        

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 1 1 1 1 Modul 1c.4   4 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1     1 1 1 1 4 

Grundlagen des Klavierbaues und der 
Klavierpflege 1-2 

VU 2     1 1   2 

   Modul 1c.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

            

 - - Modul 1c.6       - 

Orgel 1-4 KE 0,5 1 1 1 1     4 

Generalbassspiel 1-2 KE 0,5     1 1   2 

          

Modulgruppe 2c: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Cembalo 

Modul 2c         

Freie Wahlfächer - 12 12 12 12 
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Lehrveranstaltung Typ 

SWS ECTS/Semester 

∑ ECTS 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1d: Künstlerisches Profil/Studiengang Orgel Modul 1d.1   Modul 1d.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Orgel) 1-8 KE 2 11 11 11 11 11 11 11 11 88 

11

7 

Künstlerische Prüfung ZKF/1. Diplomprüfung kP -    2    2 4 

            

 - - Modul 1d.3       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

            

 - - Modul 1d.4       - 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 1 1 1 1     4 

       Modul 1d.5    

Generalbassspiel 1-2 KE 0,5     1 1   2 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1     1 1 1 1 4 

Grundlagen des Orgelbaues und der 
Orgelpflege 1-2 

VU 2     1 1   2 

   Modul 1d.6        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

          

Modulgruppe 2d: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Orgel 

Modul 2d         

Freie Wahlfächer - 7 7 7 7 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1d.3)  

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1e: Künstlerisches Profil/Studiengang Gesang Modul 1e.1   Modul 1e.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Gesang) 1-8 KE 2 10 10 10 10 11 11 11 11 84 

117 

Künstlerische Prüfung ZKF/1. Diplomprüfung kP -    2    2 4 

Vokalkorrepetition 1-4 KE 1  1  1  1  1 4 

            

 - - Modul 1e.3       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2      8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

       Modul 1e.4    

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 Modul 1e.5   1 1 1 1 4 

Italienisch 1-2 UE 2 1 1       2 

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 KG 1      1 1  2 

Schauspiel 1-4 KG 2   1 1 1 1   4 

   Modul 1e.6        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

    

Modulgruppe 2e: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Gesang 

Modul 2e    

Freie Wahlfächer - 7 7 7 7 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1e.3) 

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1f: Künstlerisches Profil Zupfinstrumente 
(Studiengänge Gitarre, Harfe) 

Modul 1f.1   Modul 1f.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Gitarre/Harfe) 1-
8 

KE 2 11 11 11 11 13 13 13 13 96 

119 

Künstlerische Prüfung ZKF/1. Diplomprüfung kP -    2    2 4 

Korrepetitionspraxis 1-2 KG 1  1 1     2 

   Modul 1f.3        

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1 Modul 1f.4   1 

Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF Gitarre) KE 0,5     1 1   2 

E-Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF Gitarre) KE 0,5       1 1 2 

Harfepraktikum 1-4 (nur für ZKF Harfe) KE 0,5     1 1 1 1 4 

   Modul 1f.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

         

Modulgruppe 2f: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe) 

Modul 2f         

Freie Wahlfächer - 7 5 5 5 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1f.3) 

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1g: Künstlerisches Profil/Studiengang Akkordeon  
Modul 1g.1 
 

  Modul 1g.2 
 

    

Zentrales Künstlerisches Fach (Akkordeon) 1-8 KE 2 11 11 11 11 11 11 11 11 88 

113 

Künstlerische Prüfung ZKF/1. Diplomprüfung kP -    2    2 4 

            

   Modul 1g.3        

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 1 1 1 1     4 

   Modul 1g.4       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

       Modul 1g.5    

Akkordeonpraktikum 1-4 KE 0,5     1 1 1 1 4 

   Modul 1g.6        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

          

Modulgruppe 2g: Freie Wahlfächer, Profil Akkordeon Modul 2g         

Freie Wahlfächer - 11 11 11 11 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1g.4) 

- 9 9 9 9 

  



50 

 

50 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

Modulgruppe 3-10 

Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

Modulgruppe 3: Musikpädagogik/Fachdidaktik 

 
Modul 3.1 

 
Modul 3.2 

 
Modul 3.3 

 
Modul 3.4  

Einführung in die Instrumental- und 
Gesangspädagogik 

VO 1 1        1 

26 

Instrumental- und Gesangspädagogik 1-2 PS 2   2 2     4 

Prüfung Instrumental- und Gesangspädagogik mP -        1 1 

Didaktik des Gruppenunterrichts PS 2     2    2 

Konzepte des Klassenmusizierens PS 2      2   2 

Hospitationspraktikum PR 1  1       1 

            

Fachdidaktik (des ZKF) 1-6 PS 1 1 1 1 1 1 1   6 

Lehrpraxis (des ZKF) 1-4 UE 2     2 2 2 2 8 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis (des ZKF) Lp/mP -        1 1 

 
Modulgruppe 4: Körper- und Sprachschulung 

 
Modul 4.1 

 
Modul 4.2 

     

Bewegungsphysiologie und Musikermedizin VO 2     1    1 

6 
Atem- und Körperschulung 1-2 VU 1 1 1       2 

Ganzheitlich-somatische Methoden VU 1  1       1 

Sprechtechnik und Rhetorik 1-2 VU 1   1 1     2 

 

Modulgruppe 5: Musiktheorie 

 
Modul 5.1 

 
Modul 5.2 

 
Modul 5.3     

Tonsatz 1-4 VU 2 1,5 1,5 1,5 1,5     6 

16 

Angewandter Tonsatz PS 2      2   2 

Gehörbildung 1-4 UE 1 1 1 1 1     4 

Formenlehre 1-2 VO 2   1 1     2 

Analyse 1 SE 2      2   2 

 

Modulgruppe 6: Musikwissenschaft 

 
Modul 6.1 

 
Modul 6.2 

 
Modul 6.3     

Musikgeschichte 1-4 VO 2 1,5 1,5 1,5 1,5     6 

13,5 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten VU 2  2       2 

Akustik VO 2 1        1 

Instrumentenkunde VO 2  1       1 

Kulturgeschichtliches Seminar PS 2  2       2 

Musikwissenschaftliches Seminar SE 2     1,5    1,5 
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Modulgruppe 7: Musikalische Gruppenfächer 

 
Modul 7.1 

 
Modul 7.2 

 
Modul 7.3   

Dirigieren 1 KG 2  2     Es müssen weitere 

Lehrveranstaltungen 

im Ausmaß von 6 

SWS / 6 ECTS aus 

dem Lehrangebot 

der Module/ 

Modulgruppen 7, 

8b-m gewählt 

werden (kein 

künstlerischer 

Einzelunterricht/ 

KE). Die 

Lehrveranstaltungen 

dürfen nicht doppelt 

verwendet werden, 

z.B. für das 

gewählte 

Wahlpflichtmodul/ 

Schwerpunkt 

(Modulgruppe 8), 

die gewählten 

Freien Wahlfächer 

(Modulgruppe 2) 

oder die Module 7.1 

und 7.2. Eine Liste 

mit möglichen 

Lehrveranstaltungen 

ist der 

Modulbeschreibung 

zu entnehmen. 

2 

26,5 

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2   2    2 

Chor 1 oder 
Kammerchor 1 

EN 2 2      2 

Orchester/Ensemble 1 (nicht für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre und 
Akkordeon) 
oder 
Kammermusik/Ensemble (nur für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre und 
Akkordeon) 

EN 1   1    1 

Orchester/Ensemble 2-4 (nicht für ZKF 
Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre und 
Akkordeon) 

EN 2    1 2 2 5 

Chor 2-4 (nur für ZKF Klavier, Cembalo, 
Orgel, Gesang, Gitarre und Akkordeon) 
oder 
Kammerchor 2-4 (nur für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre, und) 

EN (2)    1 2 2 5 

Einführung in Alte Musik 1 VU 1 1      1 

Einführung in Neue Musik 1 VU 1 1      1 

Volksmusik  KG 1 1      1 

Jazz und Popmusik KG 1 1      1 

Improvisation 1 oder Rhythmustraining 1 KG 1  1     1 

Grundlagen der Elementaren Musikpädagogik VU 2 2      2 

Musikmanagement VO 2     1,5  1,5  

 

Modulgruppe 8: Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte, siehe gesonderte Modulübersichten 
 

Wahlpflichtfächer - -   3 3 3 3 3 3 18 18 

 

Modulgruppe 9: Freie Wahlfächer 
 

 

 

Freie Wahlfächer - -       3 7 10 10 

∑ Modul/Modulgruppe 1-9 30 30 30 30 30 30 30 30 240 

Modulgruppe 10: Künstlerische Vertiefung (für alle künstlerischen Profile) 

Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester   

∑ ECTS 

9 10 11 12 

Zentrales Künstlerisches Fach KE 2 15 15 15 15 60 

120 

2. Diplomprüfung kP -    3 3 

Korrepetition (nicht für Klavier, Orgel, 
Cembalo und Akkordeon) 

KE 1 1 1 1 1 4 

Orchester oder Ensemble 5-8 EN 2 2 2 2 2 8 

Freie Wahlfächer (nicht Klavier, Orgel, 
Cembalo und Akkordeon) 

- - 12 12 12 2 38 

Freie Wahlfächer (Klavier, Orgel, Cembalo 
und Akkordeon) 

- - 13 13 13 3 42 

Diplomarbeit sA -    7 7 

         

   30 30 30 30   
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Modul/Modulgruppe 8 (Wahlpflichtmodule/Schwerpunkte) 

Lehrveranstaltung Typ 

SWS ECTS/Semester 

∑ ECTS 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
Modul 8a: Zweites Instrument/Gesang auch Zweites Instrument/Gesang Alte Musik– nach Maßgabe und Angebot des Studienstandorts 

Zweites Instrument/Gesang 1-6 KE 1   2 2 2 2 2 1 11 

18 

Künstlerische Prüfung Zweites 
Instrument/Gesang 

kP -         0,5 0,5 

Fachdidaktik (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-4 

PS 1   1 1 1 1   4 

Lehrpraxis (des Zweiten Instruments/Gesangs) 
1-2 

UE 1       1 1 2 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 

Lp/mP         0,5 0,5 

 

Modul 8b: Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen 

Fachdidaktik (Musik und Bewegung) PS 2     2    2 

18 

Lehrpraxis (Musik und Bewegung) 1-3 KG 2      2 2 1,5 5,5 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis (Musik und 
Bewegung) 

Lp/mP -        0,5 0,5 

Bewegung und Tanz in der musikalischen 
Früherziehung und Grundausbildung 1-2 

KG 2   2 2     4 

Instrumentales und vokales Gestalten in der 
musikalischen Früherziehung und 
Grundausbildung 1-4 

KG 1   1 1 1 1   4 

Modelle zur Verbindung von Musik, Bewegung 
und Stimme 

PS 2       2 2 

 
Modul 8c: Korrepetition (nur für ZKF Klavier) 

Korrepetitionspraxis 5-6 KG 1       1 1 2 

18 

Chorleitung 1 oder 2 KG 2        2 2 

Partiturspiel 1-2 KE 0,5     1 1   2 

Korrepetitionshospitation (Gesang) PR 1    1     1 

Korrepetitionshospitation (Instrument) PR 1    1     1 

Dirigieren 2 KG 2   2      2 

Blattspiel 1-2 KE 0,5   1 1     2 

Mentorierte Korrepetitionspraxis 1-2 KG 1     2 2   4 

Cembalo 1 KE 0,5       2  2 

 
Modul 8d: Chorleitung  

Fachdidaktik (Chor- und Ensembleleitung) PS 2      2   2 

18 

Partiturspiel 1-4  KE 0,5     1 1 1 1 4 

Dirigieren 2 KG 2   2      2 

Chor 2 oder Chor 3 oder 
Kammerchor 2 oder Kammerchor 3 

EN 2        2 2 

Chorleitung 1 oder Chorleitung 2 KG 2       2  2 

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 (nicht für 
ZKF Gesang) 

KG 1   1 1     2 

Solistische Stimmbildung 1-2 (nicht für ZKF 
Gesang) 

KE 1    2 2    4 

Solfeggio 1-2 (nur für ZKF Gesang) UE (1)   (1) (1)     (2) 

Modelle vokalen Gestaltens 1-2 (nur für ZKF 
Gesang) 

KG (1)    (1) (1)    (2) 

Modelle vokalen Gestaltens 3-4 (nur für ZKF 
Gesang) 

KG (1)    (1) (1)    (2) 
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Modul 8e: Ensembleleitung  

Fachdidaktik (Chor- und Ensembleleitung) PS 2   2      2 

18 

Partiturspiel 1-4 KE 0,5   1 1 1 1   4 

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2    2     2 

Dirigieren 2 KG 2     2    2 

Orchester/Ensemble 1-2 oder 
Orchester/Ensemble 2-3 

EN 2       2 2 4 

Ensembleleitung 2 KG 2      2   2 

Instrumentalpraktikum (Ensembleleitung) 1-2 KG 1       1 1 2 

 
Modul 8f: Jazz und Popmusik 

Praxis Jazz und Popmusik 1-4 KE 0,5   2 2 2 2   8 

18 

Geschichte Jazz und Popmusik VO 1       1  1 

Theoretische Grundlagen Jazz und Popmusik 
1-2 

VO 1   1 1     2 

Arrangement und Komposition Jazz und 
Popmusik 1-2 

PS 1     1 1   2 

Gehör- und Rhythmusschulung Jazz und 
Popmusik 

UE 1       1  1 

Fachdidaktik (Jazz und Popmusik) PS 1        1 1 

Ensemble Jazz 1-2 oder Ensemble Popmusik 
1-2 

KG 1       1 1 2 

Künstlerische Prüfung Jazz und Popmusik kP -        1 1 

 
Modul 8g: Neue Medien 

Musikalische Gestaltung am Computer 1-2 UE 2   2  2    4 

18 

Grundlagen der Tontechnik UE 1   1      1 

Angewandte Musik am Computer VU 2    2     2 

Video für Selbstpräsentation und pädagogische 
Projekte 

UE 1    1     1 

Notation am Computer 1-2 VU 1     1 1   2 

Erstellung von Unterrichtsmaterial, 
Präsentationen und wissenschaftlichen 
Arbeiten am Computer 

VU 2      2   2 

Gestaltung von Internetauftritten und 
pädagogischen Webseiten 1-2 

VU 1       1 1 2 

Lehrpraxis auf dem Gebiet der Neuen Medien/ 
Intermediales Projekt 

UE 2       2  2 

Künstlerische Medienbildung PS 2        2 2 

 
Modul 8h: Angewandte Musikwissenschaft  

Interpretations- und Rezeptionsforschung 1 VO 2   3      3 

18 

Interpretations- und Rezeptionsforschung 2 SE 2        3 3 

Wechselwirkung der Künste ( z.B. Musik und 
Literatur, Musik und Malerei, Musik und Tanz) 

VO 2    3     3 

Interdisziplinäre Studien 1-2 (z.B. 
Kulturanthropologie, Musiksoziologie, 
Musikpsychologie, Musikästhetik, 
Musikphilosophie) 
 

PS 2     3  3  6 

Schreiben über Musik: Werkeinführung und 
Musikkritik 

UE 2      3   3 
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Modul 8i: Blasorchesterleitung 

Einführung in die Praktische Partiturerarbeitung 
am Klavier 1-2 

KG 1   1 1     2 

18 

Repertoirekunde und Werkanalyse: 
Originalliteratur, österreichische 
Blasmusiktradition 1-2 

VU 1       1 1 2 

Vergleichende Werkanalyse von 
Transkriptionen, Orchestermusik und Oper 1-2 

PS 1       2 2 4 

Dirigieren 2-3 KG 2   2 2     4 

Fachdidaktik (Blasorchester- und 
Blasmusikensembleleitung) 1-2 

PS 1     1 1   2 

Instrumentation und Arrangement der 
Blasmusik 1-2 

UE 1     2 2   4 

 
Modul 8j: Alte Musik 

Generalbassspiel 1-4 KE 0,5   1 1 1 1   4 

18 

Grundlagen der Ornamentik 1 VO 2        2 2 

Barockorchester 1-3 oder 
Barockensemble 1-3 

EN 2     2 2 2  6 

Aufführungspraxis Alte Musik 1-2 UE 1   2 2     4 

Historischer Tanz 1-2 KG 1       1 1 2 

 
Modul 8k: Volksmusik an Musikschulen 

Volksmusikpraktikum 1-4 KG 1   1 1 1 1   4 

18 

EU-M-O Literatur Volksmusik 1-2 KG 1   1 1     2 

Ethnomusikologie und Musikpädagogik 1-2 PS 1      1 1  2 

Praxis Kinder- und Jugendstimme VU 1     1    1 

Fachdidaktik Volksmusik 1-2 PS 1     1 1   2 

Lehrpraxis Volksmusik1-2 UE 1       1 1 2 

Kinder-Tänze der Welt 1-2  UE 1   1 1     2 

Weltmusik 1 VU 1       1  1 

Weltmusik 2 EX 1        2 2 

 
Modul 8l: Musiktheorie 

Tonsatz vertiefend 1-2 PS 2       2 2 4 

18 

Klavierpraktikum 5-6 KE 0,5   1 1     2 

Analyse 2 SE 2      2   2 

Fachdidaktik und Lehrpraxis 
Musiktheorie/Gehörbildung 1-3 

PS 1    1 1 1    3 

Unterrichtspraktikum 
(Musiktheorie/Gehörbildung) 

PR 1      1   1 

Geschichte der Musiktheorie und -analyse PS 2     2    2 

Gehörbildung 5-6 UE 1       1 1 2 

Theoretische Grundlagen Jazz und Popmusik 
1-2 

VO 1   1 1     2 

 
Modul 8m: Kirchenmusik  

           

Hymnologie 1-2 KG 1   1 1     2 

18 

Katholische/Evangelische Liturgik 1-2 VO 1    1 1    2 

Semiologie 1-2 SE 1     1 1   2 

Geschichte der Kirchenmusik VO 1   1      1 

Übungen zum Gregorianischen Choral UE 1       1  1 

Liturgisches Orgelspiel 1-4 KG 1   1 1 1 1   4 

Chorleitung 1-2 oder Chorleitung 2-3 KG 2       2 2 4 

Künstlerische Prüfung Semiologie/Hymnologie kP 1        1 1 

Künstlerische Prüfung Liturgisches Orgelspiel kP 1      1   1 

Modul 8n: Individuelles Wahlpflichtmodul 

 - 18   Frei wählbares Wahlpflichtmodul im Umfang von 18 ECTS. 18 18 
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Anhang 2: Modulbeschreibungen 

Modulgruppe Künstlerisches Profil Blas-, Schlag- und Streichinstrumente 
(Studiengänge Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Basstuba, 

Schlaginstrumente, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass) 

Modulnummer 1a.1-5 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

117 ECTS (Blas- und Streichinstrumente) bzw. 113 ECTS (Schlaginstrumente) 

Semester- 

wochenstunden 

28 SWS (Blas- und Streichinstrumente) bzw. 24 SWS (Schlaginstrumente) 

Modul 1a.1 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 1-4 KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Korrepetition 1-2 (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente – siehe Freie 
Wahlfächer) 

KE 1 2  1  1 

Modul 1a.2 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 5-8 KE 2 8 12 12 12 12 

Künstlerische Prüfung ZKF – 1. 
Diplomprüfung 

kP - - 
   2 

Korrepetition 3-4 (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente – siehe Freie 
Wahlfächer) 

KE 
1 2  1  1 

Modul 1a.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 
0,5 2 2 2 2 2 

Cembalo 1-2 (nur für ZKF Blockflöte - auf 
Antrag anstatt Klavier (Pflichtfach) 3-4) 

KG 
0,5 1   2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP 
- -    1 

Modul 1a.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 
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Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1a.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel.  

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb einfacher 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, rudimentäres Partiturspiel (Chor, 

Kammermusik), Vereinfachung eines vorgegebenen Klaviersatzes, einfache 

notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines Soloinstruments/Sologesangs), 

Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch nach Akkordsymbolen u. 

stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische Anwendung des 

Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten sowie der 

improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das jeweilige Instrument 

bedeutsame Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb 

kammermusikalischer Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten 

und Probentechniken.  
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Korrepetition: Korrepetition flankiert den Unterricht im Zentralen Künstlerischen 

Fach. Die Studierenden erarbeiten und proben mit einer Pianistin/einem Pianisten 

die jeweilig spezifische Literatur und erörtern stilistische und künstlerische Fragen. 

Prüfungen 

Modul 1a.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1a.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul wird mit der 1. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen. Die 1. Diplomprüfung findet als kommissionelle Prüfung im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und 

Umfang sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1a.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum 

Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1a.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1a.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1a.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1a.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Klavier (Studiengang Klavier) 

Modulnummer 1b.1-5 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

114 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

30 SWS 

Modul 1b.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Klavier) 1-4 

KE 2 8 12 12 12 12 

Künstlerische Prüfung ZKF - - -    2 

Modul 1b.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Klavier) 5-8 

KE 2 8 12 12 12 12 

Künstlerische Prüfung ZKF – 1. 
Diplomprüfung 

kP - -    2 

Modul 1b.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1b.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Korrepetitionspraxis 1-4  KG 1 4 1 1 1 1 

Grundlagen des Klavierbaues und 
der Klavierpflege 1-2 

VU 2 4 1 1   

Modul 1b.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 
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Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb improvisatorischer 

Fähigkeiten, Blattlesen, einfaches Partiturspiel (Chor, Kammermusik), 

Vereinfachung eines vorgegebenen Klaviersatzes, einfache notierte 

Klavierbegleitungen (z.B. eines Soloinstruments/Sologesangs), Begleitungen im 

Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch nach Akkordsymbolen u. stilistisch adäquaten 

Rhythmuspatterns), praktische Anwendung des Generalbassspiels, Transposition 

von Stücken in andere Tonarten sowie der improvisatorische Umgang mit 

Elementen der Neuen Musik. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das Klavier bedeutsame 

Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb kammermusikalischer 

Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf dem Klavier 

flexibel und umsichtig zu begleiten. 

Grundlagen des Klavierbaues und der Klavierpflege: Die Studierenden 

erwerben ein Verständnis über die mechanischen Abläufe beim Klavierspiel, die 

verschiedenen Konstruktionsweisen sowie die geschichtliche Entwicklung im 

Klavierbau. 

Prüfungen 

Modul 1b.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 
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Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1b.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul wird mit der 1. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen. Die 1. Diplomprüfung findet als kommissionelle Prüfung im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) statt.  

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen 

Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1b.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1b.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1b.5  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1b.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1b.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Cembalo (Studiengang Cembalo) 

Modulnummer 1c.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

112 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

33 SWS 

Modul 1c.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Cembalo) 1-4 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1c.2 

Lehrveranstaltung Typ 

SWS/Semester  ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Cembalo) 5-8 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF – 1. 
Diplomprüfung 

kP - -    2 

Modul 1c.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1c.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 4 1 1 1 1 

Grundlagen des Klavierbaues 
und der Klavierpflege 1-2 

VU 2 4 1 1   

Modul 1c.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 



62 

 

62 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

Modul 1c.6 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Orgel 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1   

Generalbassspiel 1-2 KE 0,5 1     1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das Cembalo bedeutsame 

Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb kammermusikalischer 

Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Orgel: Die Studierenden erwerben musikalische Basisfähigkeiten im umsSpielen 

der Orgel.  

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf dem 

Klavier/Cembalo flexibel und umsichtig zu begleiten. 

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den erworbenen pianistischen 

Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb improvisatorischer Fähigkeiten, 

Blattlesen, einfaches Partiturspiel (Chor, Kammermusik), Vereinfachung eines 

vorgegebenen Klaviersatzes, einfache notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines 

Soloinstruments/Sologesangs), Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch 

nach Akkordsymbolen u. stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische 

Anwendung des Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten 

sowie der improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 
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Generalbassspiel: Hier erwerben die Studierenden Fähigkeiten zur Übernahme 

von Continuo-Aufgaben bei Aufführungen Alter Musik. 

Grundlagen des Klavierbaues und der Klavierpflege: Die Studierenden 

erwerben ein Verständnis über die mechanischen Abläufe beim Klavierspiel, die 

verschiedenen Konstruktionsweisen sowie die geschichtliche Entwicklung im 

Klavierbau. 

Prüfungen 

Modul 1c.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1c.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul wird mit der 1. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen. Die 1. Diplomprüfung findet als kommissionelle Prüfung im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und 

Umfang sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1c.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1c.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1c.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1c.6 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1c.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als Voraussetzung 

für den Eintritt in das Modul 1c.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Orgel (Studiengang Orgel) 

Modulnummer 1d.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

117 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

33 SWS 

Modul 1d.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach (Orgel) 1-4 KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1d.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach (Orgel) 5-8 KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF – 1. 
Diplomprüfung 

kP - -    2 

Modul 1d.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo)  

kP - -    1 

Modul 1d.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1d.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 

 

 

 

5. 6. 7. 8. 



65 

 

65 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

Generalbassspiel 1-2 KE 0,5 1 1 1   

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 4 1 1 1 1 

Grundlagen des Orgelbaues und der 
Orgelpflege 1-2 

VU 2 4 1 1   

Modul 1d.6 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für die Orgel bedeutsame 

Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb kammermusikalischer 

Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel. 

Generalbassspiel: Hier erwerben die Studierenden Fähigkeiten zur Übernahme 

von Continuo-Aufgaben bei Aufführungen Alter Musik. 

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf der Orgel/dem 

Klavier flexibel und umsichtig zu begleiten.  

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb improvisatorischer 

Fähigkeiten, Blattlesen, Partiturspiel (Chor, Kammermusik), Vereinfachung eines 
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vorgegebenen Klaviersatzes, einfache notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines 

Soloinstruments/Sologesangs), Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch 

nach Akkordsymbolen u. stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische 

Anwendung des Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten 

sowie der improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 

Grundlagen des Orgelbaues und der Orgelpflege: Die Studierenden erwerben 

ein Verständnis über die mechanischen Abläufe beim Orgelspiel, die 

verschiedenen Konstruktionsweisen sowie deren geschichtliche Entwicklung. 

Prüfungen 

Modul 1d.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1d.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul wird mit der 1. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen. Die 1. Diplomprüfung findet als kommissionelle Prüfung im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und 

Umfang sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

 

Prüfungen 

Modul 1d.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum 

Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1d.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1d.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1d.6 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1d.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1d.2.  
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Gesang (Studiengang Gesang) 

Modulnummer 1e.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

117 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

42 SWS 

Modul 1e.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales künstlerisches Fach (Gesang) 
1-4 

KE 2 8 10 10 10 10 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Vokalkorrepetition 1-2 KE 1 2  1  1 

Modul 1e.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales künstlerisches Fach (Gesang) 
5-8 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF – 1. 
Diplomprüfung 

kP - -    2 

Vokalkorrepetition 3-4 KE 1 2  1  1 

Modul 1e.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier 
(Pflichtfach) (nicht für Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument 
Klavier oder Cembalo) 

kP - -    1 

Modul 1e.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1e.5 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 

1. 2. 6. 7. 
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Italienisch 1-2 UE 2 4 1 1   

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 KG 1 2   1 1 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 

Schauspiel 1-4 KG 2 8 1  1 1 1 

Modul 1e.6 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen 

in den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren 

und sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies 

schließt auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur zu interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht ist der zentrale Ort zur 

Entwicklung der künstlerischen Identität. In der Erarbeitung des für den Gesang 

repräsentativen Repertoires werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie gesangstechnische Fertigkeiten und Kenntnisse 

erworben, ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die 

Qualifikation, zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu 

erarbeiten und überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen 

Potenziale zu durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die 

gesangspraktischen Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher 

zählen zu den Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum 

kammermusikalischen und chorischen Singen, zum Vom-Blatt-Singen und zum 

öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des künstlerischen Studiums darstellt, 

entfällt ein großer Teil des Workload auf das Üben für dieses Fach. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in 

Verbindung mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das Singen 

bedeutsame Ensembleliteratur bzw. Kammermusikliteratur. Ziel ist der Erwerb 

ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel.  

Vokalkorrepetition: Vokalkorrepetition flankiert den Unterricht im Zentralen 

Künstlerischen Fach Gesang. Die Studierenden erarbeiten und proben mit einer 
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Pianistin/einem Pianisten die jeweilig spezifische Literatur und erörtern stilistische 

und künstlerische Fragen. 

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb einfacher 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, rudimentäres Partiturspiel (Chor, 

Kammermusik), Vereinfachung eines vorgegebenen Klaviersatzes, einfache 

notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines Soloinstruments/Sologesangs), 

Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch nach Akkordsymbolen u. 

stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische Anwendung des 

Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten sowie der 

improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 

Italienisch: Ziel ist die Erarbeitung von Grundlagen der italienischen Sprache, 

insbesondere der Aussprache und des Verständnisses im Hinblick auf die 

Anforderungen der sängerischen und der gesangpädagogischen Praxis. 

Kinder- und Jugendstimmbildung: Die Studierenden erwerben theoretische und 

praktische Grundlagen im Umgang mit der Kinder- bzw. Jugendstimme 

hinsichtlich ihrer Physiologie, ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen, der 

Mutation, möglicher Fehlleistungen, dem Umgang mit Brummerinnen/Brummern, 

unterschiedlicher Methoden der Stimmbildung, spezifischer Einsingeübungen für 

Kinder und Jugendliche, der Einführung in mehrstimmiges Singen sowie 

altersspezifischer Literatur und Probengestaltung. 

Schauspiel: Der Unterricht vermittelt grundlegende darstellerische und szenische 

Fähigkeiten insbesondere hinsichtlich der späteren gesangspädagogischen 

Tätigkeit. Die Studierenden lernen sowohl improvisatorisch als auch anhand eines 

vorgegebenen Textes mit Schülerinnen/Schülern an einer Szene zu arbeiten und 

diese lebendig, genau, konsequent und wiederholbar zu üben. In der Arbeit in 

Gruppen erwerben die Studierenden Erfahrungen und Kenntnisse in der 

Entwicklung und Umsetzung von Spielideen. Inhalte des Unterrichts sind u.a. 

Bühnenpräsenz, Spontaneität, Partnerinnen/Partnerbeziehung, Wahrnehmen und 

Reaktionsvermögen, Vorstellungskraft und Spielfreude.  

Prüfungen 

Modul 1e.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1e.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul wird mit der 1. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen. Die 1. Diplomprüfung findet als kommissionelle Prüfung im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und 

Umfang sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 
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Prüfungen 

Modul 1e.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum 

Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1e.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1e.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1e.6  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1e.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1e.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Zupfinstrumente (Studiengänge Gitarre und Harfe) 

Modulnummer 1f.1-5 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

119 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

26 SWS 

Modul 1f.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Gitarre/Harfe) 1-4 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Korrepetitionspraxis 1-2 KG 1 2   1 1 

Modul 1f.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Gitarre/Harfe) 5-8 

KE 2 8 13 13 13 13 

Künstlerische Prüfung ZKF – 1. 
Diplomprüfung 

kP - -    2 

Modul 1f.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier 
(Pflichtfach) (nicht für Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument 
Klavier oder Cembalo)  

kP - -    1 

Modul 1f.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF 
Gitarre) 

KE 0,5 1 1 1   

E-Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF 
Gitarre) 

KE 0,5 1   1 1 
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Harfepraktikum 1-4 (nur für ZKF Harfe) KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1f.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen 

in den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren 

und sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies 

schließt auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen 

Fach (ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag.  

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in 

Verbindung mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das jeweilige 

Instrument bedeutsame Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der 

Erwerb kammermusikalischer Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer 

Fähigkeiten und Probentechniken.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel.  

Gitarrepraktikum/E-Gitarrepraktikum/Harfepraktikum: Der Unterricht baut auf 

den im ZKF erworbenen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, Liedbegleitung, Begleitung anderer 

Gitarristinnen/Gitarristen bzw. Harfenistinnen/Harfenisten nach Noten sowie das 

freie Begleiten in verschiedenen Stilarten, z.B. im Jazz-Rock-Bereich, mit Dur-

Moll-tonalen Modellen, mit Elementen der Neuen Musik oder im Continuo- und 

Generalbassspiel.  

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf der Gitarre 

bzw. Harfe flexibel zu begleiten.  
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Prüfungen 

Modul 1f.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1f.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul wird mit der 1. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen. Die 1. Diplomprüfung findet als kommissionelle Prüfung im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und 

Umfang sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1f.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum 

Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1f.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Prüfungen 

Modul 1f.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1f.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1f.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Akkordeon (Studiengang Akkordeon) 

Modulnummer 1g.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

113 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

28 SWS 

Modul 1g.1 

 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Akkordeon) 1-4 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1g.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Akkordeon) 5-8 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF – 1. 
Diplomprüfung 

kP - -    2 

Modul 1g.3 
Lehrveranstaltungen 

Typ SWS/Semester 
∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

1. 2. 3. 4. 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 4 1 1 1 1 

Modul 1g.4 Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 
∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 
 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier 
(Pflichtfach) (nicht für Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument 
Klavier oder Cembalo) 

kP - -    1 

Modul 1g.5 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 
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Akkordeonpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1g.6 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen 

in den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren 

und sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies 

schließt auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen 

Fach (ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel. 

Akkordeonpraktikum: Der Unterricht baut auf den im ZKF erworbenen 

instrumentalen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, rudimentäres Partiturspiel, einfache 

Begleitung nach Noten sowie das freie Begleiten in verschiedenen Stilarten, z.B. 

im Jazz-Pop-Bereich, mit Dur-Moll-tonalen Modellen, mit Elementen der Neuen 

Musik oder im Continuo- und Generalbassspiel. Das Praktikum findet teilweise 

auch auf dem Knopfgriff- bzw. Tastenakkordeon statt. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in 

Verbindung mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für Akkordeon 

bedeutsame Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb 

kammermusikalischer Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten 

und Probentechniken.  
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Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf dem 

Akkordeon flexibel und umsichtig zu begleiten.  

Prüfungen 

Modul 1g.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1g.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul wird mit der 1. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen. Die 1. Diplomprüfung findet als kommissionelle Prüfung im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und 

Umfang sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1g.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1g.4 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum 

Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1g.5  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Prüfungen 

Modul 1g.6  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1g.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1g.2. 
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Modulgruppe Freie Wahlfächer 

Modulnummer 2a-g  

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2a Profil Blas-, 
Schlag- und 
Streichinstrumente  

7 ECTS (Blas- und Streichinstrumente) 

11 ECTS (Schlaginstrumente) (= inkl. Ersatz für Korrepetition 1-4) 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2b Profil Klavier 

10 ECTS 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2c Profil 
Cembalo 

12 ECTS 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2d Profil Orgel 

7 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2e Profil 
Gesang 

7 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2f Profil 
Zupfinstrumente 
(Gitarre, Harfe) 

5 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

  

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2h Profil 
Akkordeon  

11 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Semester- 

wochenstunden 

je nach ZKF-Profil (5-12 SWS) 
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Modul 2a-h Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungstypen: beliebig, kein 

Künstlerischer Einzelunterricht (KE) 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Das Modul dient insbesondere der Vertiefung persönlicher Interessen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, dem Erwerb zusätzlicher Kompetenzen sowie 

der Profilbildung für den künftigen Tätigkeitsbereich. 

Freie Wahlfächer sind zusätzlich zu den Pflichtfächern und Wahlfächern zu 

wählen und können u.a. aus dem Lehrveranstaltungsangebot am 

Vorarlberger Landeskonservatorium oder anderen anerkannter in- und 

ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen gewählt werden. 

Im Bereich der Freien Wahlfächer besteht kein Anrecht auf zusätzlichen 

Künstlerischen Einzelunterricht. Künstlerischer Einzelunterricht aus anderen 

Studien kann nicht anerkannt werden. 

Es wird empfohlen, zur Vertiefung zumindest eine Lehrveranstaltung zu 

Genderfragen und weiteren Querschnittskompetenzen zu wählen. 

Prüfungen Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Studierenden mit dem Zweiten Instrument Barockoboe, Barocktrompete, 

Barockvioline/Barockviola wird dringend empfohlen, zusätzlich das 

Wahlpflichtmodul 8j (Alte Musik) zu absolvieren bzw. die Freien Wahlfächer 

des Moduls 2 und/oder die Gebundenen Wahlfächer des Moduls 7.3 aus dem 

Bereich Alte Musik zu wählen (Lehrveranstaltungen aus dem 

Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 8j Alte Musik). 

Studierenden mit ZKF Orgel (Modulgruppe 1d) und mit dem Wahlpflichtmodul 

(Schwerpunkt) Kirchenmusik (Modul 8m) wird dringend empfohlen, im Modul 

2 (Freie Wahlfächer) die Lehrveranstaltung Liturgisches Orgelspiel 5-8 (KG) 

zu belegen (nach Maßgabe und Angebot).  
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Modulgruppe Musikpädagogik/Fachdidaktik 

Modulnummer 3.1-4 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

26 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

24 SWS 

Modul 3.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Einführung in die Instrumental- und 
Gesangspädagogik 

VO 1 1 1  

Fachdidaktik (des ZKF) 1-2 PS 1 2 1 1 

Hospitationspraktikum PR 1 1  1 

Modul 3.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Instrumental- und 
Gesangspädagogik 1-2 

PS 2 4 2 2 

Fachdidaktik (des ZKF) 3-4 PS 1 2 1 1 

      

Modul 3.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Didaktik des Gruppenunterrichts PS 2 2 2  

Konzepte des Klassenmusizierens PS 2 2  2 

      

Fachdidaktik (des ZKF) 5-6 PS 1 2 1 1 

Lehrpraxis (des ZKF) 1-2 UE 2 4 2 2 

Modul 3.4 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 8. 

Lehrpraxis (des ZKF) 3-4 UE 2 4 2 2 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis 
(des ZKF) 

Lp/mP - -  1 

Prüfung Instrumental- und 
Gesangspädagogik 

mP - -  1 
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Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Modulgruppe vermittelt grundlegende musikpädagogische sowie auf das 

Künstlerische Hauptfach bezogene fachdidaktische Kenntnisse, Erfahrungen und 

Kompetenzen. Zusammen mit dem Erwerb musikpädagogischen und allgemein-

instrumentaldidaktischen Wissens werden die für ein kompetentes Unterrichten 

von Musik erforderlichen Qualifikationen erworben. Die Studierenden lernen, 

Instrumental- bzw. Gesangsunterricht auf hohem Niveau vorzubereiten, 

durchzuführen und zu reflektieren sowie darüber hinausgehend Musik kompetent 

zu vermitteln.  

Einführung in die Instrumental- und Gesangspädagogik: Die Studierenden 

lernen unterschiedliche musikpädagogische Ansätze sowie neuere methodische 

und didaktische Konzepte und Konzeptionen kennen. Sie beschäftigen sich mit 

eigenen pädagogischen und didaktischen Überzeugungen und planen darauf 

aufbauend ein auf sie abgestimmtes Studienprofil. Ferner verstehen sie typische 

wissenschaftliche und künstlerische Forschungsmethoden der Musikpädagogik. 

Instrumental- und Gesangspädagogik: Die Studierenden erwerben theoretisch 

und praktisch ein basales musikpädagogisches Wissen sowie grundlegende 

Kompetenzen zur Vermittlung von Musik insbesondere im Instrumentalunterricht.  

Hauptinhalte der Lehrveranstaltungen sind u.a.: Berufsbilder, anthropologische 

und interkulturelle Aspekte des Musizierens, Ziele, Inhalte und Methoden des 

Unterrichts, Üben, Spiel, Interpretation, Improvisation, Instrumentalschulen, 

interkulturelles Lernen, geschichtliche Aspekte des Musikunterrichts, 

pädagogische Psychologie, Lern-, Entwicklungs-, Kommunikationspsychologie und 

musikalische Sozialisation.  

Didaktik des Gruppenunterrichts: Die Studierenden erwerben grundlegende 
Kenntnisse der Didaktik des Klein- und Großgruppenunterrichts. 
Konzepte des Klassenmusizierens: Die Studierenden erwerben grundlegende 
Kenntnisse zu aktuellen Modellen und Formen des Klassenmusizierens. 

Hospitationspraktikum: Das Orientierungspraktikum dient dazu, die 

Studierenden mit dem Aufbau, dem Fächerangebot, den Lehrverfahren und der 

Organisation einer Musikschule vertraut zu machen. Ferner soll es der 

Orientierung und Reflexion des eigenen Studiums und Studienziels dienen. Durch 

die Hospitationen sollen nicht nur Einblicke in die Arbeit an einer Musikschule 

ermöglicht werden, auch der eigene Studienweg soll im Hinblick auf das spätere 

Berufsleben als Musikschullehrende überdacht und gezielt geplant werden (z. B. 

hinsichtlich der Wahl möglicher Wahlpflichtfächer). Neben dem instrumentalen 

Einzel- und Gruppenunterricht für verschiedene Instrumente sollen auch Angebote 

der Grundstufe und verschiedene Ensemble- und Ergänzungsfächer wie 

Musiktheorie, Instrumental- oder Vokalensembles, Musik und Bewegung, 

Elementare Musikpädagogik usw. kennengelernt werden.  

Das Praktikum wird von einer Lehrkraft des Fachs Instrumental- und 

Gesangspädagogik organisiert und betreut. Zum Praktikum gehören mehrere 

Sitzungen zur Vor- und Nachbereitung der Hospitationen. Voraussetzung für die 

positive Absolvierung des Hospitationspraktikums ist ein ausführlicher 

Praktikumsbericht. 

Fachdidaktik (des ZKF) sowie Lehrpraxis (des ZKF): Hier erwerben die 

Studierenden ein differenziertes Wissen in den unterrichtspraktischen Belangen 

des instrumentalen bzw. vokalen Zentralen Künstlerischen Fachs und ein 

fundiertes Können im Bereich der betreffenden Unterrichtspraxis.  
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Hauptinhalte der Fachdidaktik (des ZKF) sind: Beschaffenheit des Instruments 

bzw. Aufbau und Entwicklung der physiologisch gesunden Sing- und 

Sprechstimme, Geschichte des Instruments bzw. des Singens, Schulwerke und 

Schriften zum Spiel des Instruments bzw. zum Gesang, 

Unterrichtsliteratur/Literaturkunde (insbesondere Unterstufen- und 

Mittelstufenliteratur), methodische Ansätze und ihre Problematik, physiologische 

Voraussetzungen zum Spiel des Instruments bzw. des Singens (Atmung, Haltung, 

Körperwahrnehmung etc.), Systematik von Spiel- bzw. Gesangstechniken und 

deren Vermittlung nach didaktisch-methodischen Gesichtspunkten, methodische 

Aspekte der Interpretation der Literatur des Instruments bzw. des Gesangs, 

Beobachtung und Auswertung von Unterricht, altersspezifische Zugangsweisen, 

kindgerechte Aufbereitung von Lehr-/Lerninhalten, Selbstreflexion und -evaluation 

In Lehrpraxis (des ZKF) finden Lehrproben im Einzel- und Gruppenunterricht mit 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen statt. Ziel der Lehrpraxis ist das 

Erproben, Vertiefen und Weiterentwickeln der künstlerischen und pädagogischen 

Handlungskompetenz in der Praxis. Dabei soll die Beobachtungsfähigkeit, das 

bewusste Planen und Durchführen von Unterricht und dessen kritische 

Auswertung geschult werden. Die Auseinandersetzung mit den wesentlichsten 

Unterrichtssituationen wie Einzel-, Partner-, Gruppen-, Klassen-, Anfänger- und 

Fortgeschrittenenunterricht sowie den verschiedenen Altersstufen soll auf das 

breite Spektrum des beruflichen Alltags vorbereiten.  

Die Lehrpraxis wird von einer Mentorin/einem Mentor betreut, die/der mit den 

jeweiligen Studierenden den Unterricht vor- und nachbespricht. In Absprache mit 

der Mentorin/dem Mentor soll Unterricht in unterschiedlichen Leistungsstufen, 

Altersgruppen und Unterrichtsformen erfahren werden und schließt mit einem 

Bericht ab. 

Der Unterricht findet praxisbezogen in kleinen Gruppen statt.  

Prüfungen 

Modul 3.1, 3.2 

und 3.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 3.4 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung in 

Fachdidaktik/Lehrpraxis sowie als kommissionelle Prüfung in Instrumental- und 

Gesangspädagogik inkl. Fragen zur Diplomarbeit statt.  

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen 

Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere 

Hinweise 

keine 
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Modulgruppe Körper- und Sprachschulung 

Modulnummer 4.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

6 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

7 SWS 

Modul 4.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Atem- und Körperschulung 1-2 VU  1 2 1 1 

Ganzheitlich-somatische Methoden VU 1 1  1 

Modul 4.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Sprechtechnik und Rhetorik 1-2 VU  1 2 1 1 

Modul 4.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Bewegungsphysiologie und 
Musikermedizin 

VO 2 2 1  

Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Studierenden lernen musizierrelevante anatomische, physiologische, 

ergonomische sowie sprechtechnische Kompetenzen in Theorie und Praxis kennen 

und anwenden. Themen sind u.a.: Körperwahrnehmung und 

Entspannungsfähigkeit, Anleitung zur Wahrnehmung und Optimierung 

physiologischer Abläufe beim Musizieren und zur Vorbeugung von spezifischen 

Erkrankungen bei Musikerinnen und Musikern. Einführung in verschiedene Atem- 

und Körperschulen, der Zusammenhang zwischen Atem, Körperbewegung und 

Stimme, der ökonomische Gebrauch der Sprechstimme, Selbstpräsentation, 

Artikulation und rhetorische Grundlagen.  

Prüfungen 

Modul 4.1-4.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

keine 
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Modulgruppe Musiktheorie  

Modulnummer 5.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

16 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

20 SWS 

Modul 5.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Tonsatz 1-2 VU 2 4 1,5 1,5 

Gehörbildung 1-2 UE 1 2 1 1 

Modul 5.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Tonsatz 3-4 VU 2 4 1,5 1,5 

Gehörbildung 3-4 UE 1 2 1 1 

Formenlehre 1-2 VO 2 4 1 1 

Modul 5.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Angewandter Tonsatz PS 1 1  2 

Analyse 1 SE 2 2  2 

Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Modulgruppe vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten in Tonsatz, Gehörbildung, 

Formenlehre und Analyse. Übergeordnetes Ziel ist einerseits der professionelle 

Umgang mit Notentexten und klingender Musik, der ein differenziertes Erfassen 

ihrer Kompositionsprinzipien und Bedeutungszusammenhänge ermöglicht, 

andererseits die Fähigkeit, nach bestimmten stilistischen Vorgaben insbesondere 

für den Bedarf des Instrumental- bzw. Vokalunterrichts Musik selbst zu erfinden 

und zu bearbeiten. Die Studierenden lernen musiktheoretische Zusammenhänge 

im eigenen Instrumental- bzw. Gesangsunterricht zu vermitteln und gezielt 

Gehörbildung zu betreiben. Zudem erwerben sie ein Verständnis für grundlegende 

musikalische Form- und Gestaltungsprinzipien sowie deren Verankerung in einem 

historischen Kontext. 

Tonsatz: Die Studierenden beschäftigen sich in diesem Fach mit 

musiktheoretischen Aufgabenstellungen, Harmonielehre, Kontrapunkt, 

harmonischer Analyse, elementarer Komposition, Stilkopien und Arrangements.  
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Angewandter Tonsatz: Die Studierenden erwerben erweiterte praktische 

Fähigkeiten im Bereich der angewandten Musiktheorie und Gehörbildung. Im 

Vordergrund steht die Ausbildung von Fähigkeiten, die alltäglich im Instrumental- 

und Gesangsunterricht benötigt werden, wie etwa das Heraushören von Melodien 

und Harmonien bekannter Lieder und Popsongs, das Arrangieren für das eigene 

Instrument in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, das Anwenden von 

Begleitschemata und das Kennen und Nutzen von Modellen der Jazz- und 

Popmusik, der Filmmusik und Volksmusik. 

Formenlehre: Die Studierenden erlernen den Umgang mit den wesentlichen 

Formmodellen der mehrstimmigen Musik. Die Annäherung an die Formen (auch 

nicht normgerechte) erfolgt sowohl systematisch als auch historisch, sodass ein 

vernetztes Denken zu anderen Lehrveranstaltungen (Musikgeschichte, Tonsatz) 

gefördert wird. Ziel der Lehrveranstaltung ist der souveräne Umgang mit 

ausgewählten zentralen Formen des 16. bis 20. Jahrhunderts.  

Analyse 1: Analyse ist die Basis für eine eigenständige Interpretation am 

Instrument oder im Gesang und für das lebendige und fundierte Vermitteln von 

Musik. Im Mittelpunkt des Seminars stehen ausgewählte Werke – meist vom 

Barock bis zur zeitgenössischen Musik – die einem tieferen Verständnis zugeführt 

werden sollen. Vermittelt werden eine fachspezifische Terminologie, verschiedene 

und werkspezifisch adäquate Analysemethoden, das Erkennen von 

Gesetzmäßigkeiten und Besonderheiten und letztendlich Fragen des 

Interpretationsspielraums sowie der Intentionen der Komponistinnen und 

Komponisten. 

Prüfungen 

Modul 5.1-5.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

keine 
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Modulgruppe Musikwissenschaft 

Modulnummern 6.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

13,5 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

18 SWS 

Modul 6.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Musikgeschichte 1-2 VO 2 4 1,5 1,5 

Kulturgeschichtliches Seminar PS 2 2  2 

Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten  

VU 2 2  2 

Akustik VO 2 2 1  

Instrumentenkunde VO 2 2  1 

Modul 6.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Musikgeschichte 3-4 VO 2 4 1,5 1,5 

Modul 6.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Musikwissenschaftliches Seminar SE 2 2 1,5  

Kompetenzen 

und Inhalte 

Das Modul vermittelt Kenntnisse über Gegenstände und Methoden der 

Kulturgeschichte und der Musikwissenschaft. Es verschafft einen Überblick über 

die Geschichte der Musik, wichtige Entwicklungen und Tendenzen des 

Musiklebens der Gegenwart, gibt eine Einführung in musikästhetische, soziale und 

kulturhistorische Zusammenhänge und führt in elementare und fachspezifische 

Methoden im wissenschaftlichen Umgang mit Musik ein. Neben profundem Wissen 

zur abendländischen Musikgeschichte erwerben die Studierenden ein Wissen über 

die Funktion und Verwendung der wichtigsten Instrumente sowie ein Verständnis 

der Bedeutung akustischer Gesetzmäßigkeiten für die Musik. 

Musikgeschichte 1-4: Im vierteiligen Zyklus Musikgeschichte sollen über reines 

Faktenwissen hinaus Verständnis für Zusammenhänge und Problembewusstsein 

im Umgang mit musikhistorischen Fragestellungen entwickelt werden. Ereignisse, 

Erscheinungsformen, Tendenzen werden im Kontext des geschichtlichen Werdens, 

gebunden an die Ästhetik ihrer Zeit, die jeweiligen sozialen Rahmenbedingungen 

und technischen Möglichkeiten dargestellt. Besonderes Augenmerk gilt dabei 
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Notation, Interpretation und Rezeption als Träger jener Vermittlung, die das 

Klangereignis zum historischen Sachverhalt macht. 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten: Eine Einführung in die 

Benützung von Bibliothekskatalogen, Bibliographien und Datenbanken, ein 

Überblick über grundlegende Enzyklopädien und Lexika sowie eine Anleitung zur 

Recherche von Notenmaterial und Fachliteratur zeigen die Wege zu einem 

fachspezifischen wissenschaftlichen Arbeiten auf. Darauf aufbauend vermitteln 

Kriterien für die Anlage und das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit 

Rüstzeug und Grundlagen zur Vorbereitung und Abfassung von Proseminar-, 

Seminar- und Diplomarbeiten. 

Instrumentenkunde: Die Studierenden lernen die Funktion und Verwendung der 

wichtigsten Instrumente in der europäischen Musikgeschichte kennen. 

Akustik: Themen sind die Entstehung, Ausbreitung und Wahrnehmung von Schall, 

Stimm- und Gehörphysiologie, Stimmverfahren für Musikinstrumente und die 

Bedeutung akustischer Gesetzmäßigkeiten für die Musik. 

Kulturgeschichtliches Seminar: Anhand von wechselnden Rahmenthemen aus 
dem Bereich der Kulturgeschichte des Bodenseeraums vertiefen die Studierenden 
ihr Fachwissen und arbeitstechnisches Knowhow im Diskurs mit der 
Lehrveranstaltungsleiterin/dem Lehrveranstaltungsleiter sowie durch Referate und 
eine Seminararbeit. 

Musikwissenschaftliches Seminar: Anhand von wechselnden Rahmenthemen 

aus dem Bereich der historischen oder systematischen Musikwissenschaft 

vertiefen die Studierenden ihr Fachwissen und arbeitstechnisches Knowhow im 

Diskurs mit der Lehrveranstaltungsleiterin/dem Lehrveranstaltungsleiter sowie 

durch Referate und eine Seminararbeit. 

Prüfungen 

Modul 6.1-6.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

keine 

  



87 

 

87 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

Modulgruppe Musikalische Gruppenfächer 

Modulnummer 7.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

26,5 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

28 SWS 

Modul 7.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 

Dirigieren 1 KG 2 2  2  

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2 2   2 

Chor 1 oder 
Kammerchor 1 

EN 2 2 2   

Orchester/Ensemble 1 (nicht für ZKF 
Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, 
Gitarre und Akkordeon) 
oder 
Kammermusik/Ensemble (nur für 
ZKF Klavier, Cembalo, Orgel, 
Gesang, Gitarre und Akkordeon) 

EN 1 1   1 

Einführung in Alte Musik 1 VU 1 1 1   

Einführung in Neue Musik 1 VU 1 1 1   

Volksmusik  KG 1 1 1   

Jazz und Popmusik KG 1 1 1   

Improvisation 1 
oder Rhythmustraining 1 

KG 1 1  1  

Grundlagen der Elementaren 
Musikpädagogik 

VU 2 2 2   

       

Modul 7.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 5. 6. 

Orchester/Ensemble 2-4 (nicht für 
ZKF Klavier, Cembalo, Orgel, 
Gesang, Gitarre und Akkordeon) 

EN 2 6 1 2 2 

Chor 2-4 (nur für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang und 
Akkordeon) oder 
Kammerchor 2-4 (nur für ZKF 
Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, 
Gitarre und Akkordeon) 

EN 2 6 1 2 2 

       

Musikmanagement  VO 2 2  1,5  

Modul 7.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 

7. und 8. 
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Es müssen weitere 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
6 SWS / 6 ECTS aus dem 
Lehrangebot der Module/ 
Modulgruppen 7, 8b – 8m gewählt 
werden (kein künstlerischer 
Einzelunterricht/ KE). Die 
Lehrveranstaltungen dürfen nicht 
doppelt verwendet werden, z.B. für 
das gewählte Wahlpflichtmodul/ 
Schwerpunkt (Modulgruppe 8), die 
gewählten Freien Wahlfächer 
(Modulgruppe 2) oder die Module 
7.1 und 7.2.  
Folgende Lehrveranstaltungen 
stehen nach Maßgabe des Angebots 
zur Auswahl: 

- SWS je nach gewählter 

Lehrveranstaltung, in der 

∑ 6 SWS 

  

6 ECTS je nach 

gewählter 

Lehrveranstaltung, 

in der ∑ 6 ECTS 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Lehrveranstaltung ECTS/Lehrveranstaltung 

Dirigieren 2-4 KG 2 2 

Chorleitung 1-4 KG 2 2 

Ensembleleitung 1-4 KG 2 2 

Chor 2-8 EN 2 2 

Kammerchor 1-6 EN 2 2 

Einführung in Alte Musik 2 VU 1 1 

Einführung in Neue Musik 2 VU 1 1 

Orchester/Ensemble 2-8 EN 2 2 

Improvisation 1-2 KG 1 1 

Rhythmustraining 1-2 KG 1 1 

Bewegung und Tanz in der 
musikalischen Früherziehung und 
Grundausbildung 1-2 

KG 2 2 

Instrumentales und vokales 
Gestalten in der musikalischen 
Früherziehung und Grundausbildung 
1-4 

KG 1 1 

Modelle zur Verbindung von Musik, 
Bewegung und Stimme 

PS 2 2 

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 
(nicht für ZKF Gesang) 

KG 1 1 

Solfeggio 1-2 UE 1 1 

Instrumentalpraktikum 
(Ensembleleitung) 1-2 

KG 1 1 

Theoretische Grundlagen Jazz und 
Popmusik 1-2 

VO 1 1 

Arrangement und Komposition Jazz 
und Popmusik 1-2 

PS 1 1 

Gehör- und Rhythmusschulung Jazz 
und Popmusik 

UE 1 1 

Fachdidaktik (Jazz und Popmusik) PS 1 1 

Ensemble Jazz 1-2 oder 
Ensemble Popmusik 1-2 

KG 1 1 

Musikalische Gestaltung am 
Computer 1-2 

UE 2 2 

Grundlagen der Tontechnik UE 1 1 

Angewandte Musik am Computer VU 2 2 

Video für Selbstpräsentation und 
pädagogische Projekte 

UE 1 1 

Notation am Computer 1-2 VU 1 1 

Erstellung von Unterrichtsmaterial, 
Präsentationen und 
wissenschaftlichen Arbeiten am 
Computer 

VU 

2 2 

Gestaltung von Internetauftritten und 
pädagogischen Webseiten 1-2 

VU 
1 1 

Lehrpraxis auf dem Gebiet der 
Neuen Medien/ Intermediales 
Projekt 

UE 
2 2 
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Grundlagen der Ornamentik 1-2 VO 2 2 

Aufführungspraxis Alte Musik 1-2 UE 1 2 

Barockorchester 1-4 EN 2 2 

Barockensemble 1-4 EN 2 2 

Historischer Tanz 1-2 KG 1 1 

Ensemblespiel Volksmusik 1-4 KG 1 1 

Praxis Volksmusik 1-2 KG 1 2 

Vokalstile, Volksliedsingen und 
Volkstanzen 1-2 

UE 
1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Studierenden erwerben künstlerisch-praktische Fähigkeiten im Bereich 

Musikalische Gruppenarbeit. Sie lernen wichtige Repertoireteile bzw. Inhalte der 

entsprechenden Fächer kennen und machen sich mit den jeweiligen Arbeitsweisen 

vertraut. Durch die praktische Mitwirkung als Mitglied eines Ensembles bzw. einer 

Gruppe entwickeln sie eigene kreative, improvisatorische und interpretatorische 

Fähigkeiten. Zudem erwerben sie grundlegende Vermittlungsfähigkeiten 

(Probentechniken, Gruppenführung, Kommunikation) als Leiterin/Leiter eines 

Ensembles bzw. einer Gruppe.  

Dirigieren: Beherrschung der dirigiertechnischen Grundlagen und die adäquate 

künstlerische Gestaltung des Dirigats, Erwerben künstlerisch-stilistischer 

Kenntnisse sowie probentechnischer Kompetenzen.  

Chorleitung sowie Ensembleleitung: Entwicklung der Fähigkeit, mit Chören bzw. 

Ensembles effizient und ökonomisch zu arbeiten, Verbesserung der Schlagtechnik, 

chorische Stimmbildung, Vorbereitung und Erarbeitung einer Chor-

/Ensemblepartitur, Entwicklung einer spezifischen Klangvorstellung und deren 

Realisierung. 

Chor oder Kammerchor sowie Orchester/Ensemble: Erweiterung der vokalen 

und instrumentalen Ensemblefähigkeiten sowie des stilistisch-künstlerischen 

Erfahrungsschatzes. Beobachtung kompetenter Ensembleleitung.  

Einführung in Alte Musik: Erwerb stilistischer Kenntnisse der historischen 

Aufführungspraxis (Stilistik, Artikulation, Phrasierung, Temperierungen, 

Tonartencharakteristik, Verzierungspraxis, Vibrato etc.), der Grundlagen der 

musikalischen Rhetorik sowie von Literaturkenntnissen. 

Einführung in Neue Musik: Entwicklung einer Lesefähigkeit zeitgenössischer 

Partituren, Analyse zeitgenössischer Werke und deren künstlerische Darstellung 

auf dem eigenen Instrument. 

Volksmusik: Kenntnis typischer Formen und Modelle alpenländischer und 

internationaler Volksmusik, Musizieren und Erstellen einfacher 

Volksmusikarrangements. 

Jazz und Popmusik: Grundkenntnisse instrumentaler bzw. vokaler Musizier- und 

Improvisationsformen im Bereich Jazz und Popmusik, Kennenlernen verschiedener 

Stile, Spielen, Improvisieren im Bandkontext, Erstellen von Jazz- und Pop-

Arrangements. 

Improvisation: Theorie und Praxis des freien und konzeptgebundenen 

Improvisierens in kleinen Gruppen, Kenntnis verschiedener Improvisationsmodelle. 

Rhythmustraining: Entwicklung rhythmischer Stabilität, Verständnis für komplexe 

rhythmische Phänomene. 

Grundlagen der Elementaren Musikpädagogik: Verständnis von 

Unterrichtsprinzipien der Elementaren Musikpädagogik, Kenntnis verschiedener 
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Methoden und wichtiger Literatur des Fachs, Hintergründe zur Entwicklung des 

Faches in seinen heutigen Ausprägungen. 

Grundlagen Neuer Medien: Grundkenntnisse und -fertigkeiten im Bereich des 

Medieneinsatzes zur Vorbereitung und Gestaltung des Musikunterrichts sowie zur 

Unterstützung bei der Durchführung künstlerisch-pädagogischer Projekte. 

Musikmanagement: Die Studierenden lernen organisatorisch-rechtliche 

Grundlagen sowohl bezüglich der Musikschularbeit als auch für den 

freiberuflichen Alltag kennen und anwenden. Inhalte sind u.a. Rechts- und 

Organisationsformen, vertragliche Grundlagen, Versicherungsformen, Steuern, 

Finanzen in der musikpädagogischen Berufspraxis, Marketingplanung und -

instrumente, Organisation von Veranstaltungen, kurz- und langfristige Planung von 

eigenen Projekten, Zeit- und Selbstmanagement, Selbstpräsentation. 

Prüfungen 

Modul 7.1-3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, werden 

nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Zweites Instrument/Gesang 

Modulnummer 8a 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS-Punkte 

Semester- 

wochenstunden 

12 SWS 

Modul 8a 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Zweites Instrument/Gesang 1-
6 

KE 1 6 2 2 2 2 2 1 

Künstlerische Prüfung Zweites 
Instrument/Gesang  

kP -       0,5 

Fachdidaktik (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-4 

PS 1 4 1 1 1 1   

Lehrpraxis (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-2 

UE 1 2     1 1 

Prüfung 
Fachdidaktik/Lehrpraxis (des 
Zweites 
Instruments/Gesangs) 

Lp/mP        0,5 

Ersatzfächer  
(siehe Besondere Hinweise) 

Typ SWS/Sem. 
∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 

Fachdidaktik (des ZKF) 1-4 PS 1 

6 

1 

Lehrpraxis (des ZKF) 1-2 UE 1 1 

Kammermusik/Ensemble (des 
Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-4 

EN 1 1 

Orchester/Ensemble (des 
Zweiten Instruments/ 
Gesangs) 2-4 (nicht für 
Zweites Instrument Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, 
Gitarre und Akkordeon) 

EN 2 2 

Einführung in Alte Musik 2 VU 1 1 

Einführung in Neue Musik 2 VU 1 1 

Barockorchester 1-3 oder 
Barockensemble 1-3 

EN 2 2 

Fachdidaktik (Jazz und 
Popmusik) 

PS 1 1 

Ensemble Jazz 1-2 oder 
Ensemble Popmusik 1-2 

KG 1  1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Der Unterricht im Zweiten Instrument/Gesang dient dem Erwerb instrumentaler 

bzw. vokaler Fertigkeiten in Hinblick auf eine zusätzliche Lehrqualifikation. 

Dabei werden bezogen auf das Zweite Instrument/Gesang grundlegende stil- 

und werkbezogene interpretatorische sowie spiel- bzw. gesangstechnische 

Fertigkeiten und Kenntnisse erworben und ausgebaut sowie das für das 

Instrument repräsentative Repertoire erarbeitet. Übergeordnetes Ziel ist dabei, 

die instrumentalpraktischen Voraussetzungen für das Unterrichten des Zweiten 

Instruments/Gesangs zu schaffen. Daher zählen zu den Ausbildungsinhalten 

auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel bzw. Ensemblesingen, 

zum Vom-Blatt-Spiel bzw. Vom-Blatt-Singen und zum öffentlichen Vortrag.  
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Es können können nach Maßgabe und Angebot folgende Instrumente im 

Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument/Gesang gewählt werden: 

Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, 

Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, 

Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre, Harfe, sowie im Bereich Barock: 

Barockoboe, Barockvioline/Barockviola, Barocktrompete. 

 

Prüfungen Modul 

8a 

Zur Aufnahme des Wahlpflichtmoduls/Schwerpunkts Zweites 

Instrument/Gesang ist eine kommissionelle Eignungsprüfung positiv zu 

absolvieren. Wird als Zweites Instrument/Gesang das Barock-Pendant des ZKF 

gewählt, so ist vor Aufnahme des Wahlpflichtmoduls die schriftliche 

Zustimmung der ZKF-Lehrerin/des ZKF-Lehrers einzuholen. 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung besteht aus zwei kommissionellen Prüfungen: 

einer künstlerischen und einer didaktischen Prüfung. 

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen 

Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere 

Hinweise 

Studierenden mit dem Zweiten Instrument Barockoboe, Barocktrompete, 

Barockvioline/Barockviola, Cembalo wird dringend empfohlen, zusätzlich das 

Wahlpflichtmodul 8j (Alte Musik) zu absolvieren bzw. die Freien Wahlfächer des 

Moduls 2 und/oder die Gebundenen Wahlfächer des Moduls 7.3 aus dem 

Bereich Alte Musik zu wählen (Lehrveranstaltungen aus dem Wahlpflichtmodul 

(Schwerpunkt) 8j Alte Musik). 

Studierenden mit ZKF Orgel (Modulgruppe 1d) und mit dem Wahlpflichtmodul 

(Schwerpunkt) Kirchenmusik (Modul 8m) wird dringend empfohlen, im Modul 2 

(Freie Wahlfächer) die Lehrveranstaltung Liturgisches Orgelspiel 5-8 (KG) zu 

belegen (nach Maßgabe und Angebot).  

Stammt das gewählte Zweite Instrument/Gesang aus derselben 

Instrumentengruppe wie das ZKF bzw. wird als Zweites Instrument das Barock-

Pendant des ZKFs gewählt, werden aber die Lehrveranstaltungen Fachdidaktik 

und Lehrpraxis des Zweiten Instruments nicht instrumenten- bzw. stilspezifisch 

angeboten, so sind Ersatzfächer im Ausmaß von 6 SWS / 6 ECTS zu 

absolvieren. Dabei sollte i.d.R. Fachdidaktik des ZKFs bzw. Lehrpraxis des 

ZKFs eines verwandten bzw. analogen Instruments belegt werden. Inwieweit 

die instrumenten- bzw. stilspezifischen Lehrveranstaltungen angeboten werden, 

ist mit Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums rechtzeitig vor dem 

jeweiligen Semester abzuklären. 

 

Instrumentengruppen sind: 

Holzblasinstrumente: Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Oboe, Fagott, 

Barockoboe 

Blechblasinstrumente: Trompete, Barocktrompete, Posaune, Horn, Tenorhorn, 

Basstuba 
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Schlaginstrumente: Schlaginstrumente 

Hohe Streicher: Violine, Viola, Barockvioline, Barockviola 

Tiefe Streicher (Violoncello): Violoncello 

Tiefe Streicher (Bassinstrumente): Kontrabass 

Tasteninstrumente: Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon 

Gesang: Gesang 

Zupfinstrumente: Gitarre, Harfe 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Musik und Bewegung für die Elementar- und 

Grundstufe an Musikschulen 

Modulnummer 8b 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

 18 SWS 

Modul 8b 

Lehrveranstaltung 
 
Typ 

 
SWS/Sem. 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Fachdidaktik (Musik und 
Bewegung) 

PS 2 2   2    

Lehrpraxis (Musik und 
Bewegung) 1-3 

KG 2 6    2 2 1,5 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis 
(Musik und Bewegung) 

Lp/mP - -      0,5 

Bewegung und Tanz in der 
musikalischen Früherziehung 
und Grundausbildung 1-2 

KG 2 4 2 2     

Instrumentales und vokales 
Gestalten in der musikalischen 
Früherziehung und 
Grundausbildung 1-4 

KG 1 4 1 1 1 1   

Modelle zur Verbindung von 
Musik, Bewegung und Stimme 

PS 2 2     2 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Verständnis von 

Unterrichtsprinzipien der Elementaren Musik- und Bewegungspädagogik, eine 

Kenntnis verschiedener Ansätze und wichtiger Unterrichtsliteratur des Fachs 

sowie die Fähigkeit, diese praktisch umzusetzen. Die Studierenden sind 

befähigt, die Methoden der Elementaren Musik- und Bewegungspädagogik in 

ihrem eigenen instrumentalen/vokalen Unterricht umzusetzen. 

Prüfungen Modul 

8b 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung ab. Nähere 

Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen 

Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Korrepetition (nur für ZKF Klavier) 

Modulnummer 8c 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

12,5 SWS 

Modul 8c 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Korrepetitionspraxis 5-6 KG 1 2     1 1 

Chorleitung 1 oder 2  KG 2 
 

2 
     2 

Partiturspiel 1-2 KE 0,5 1  1 1    

Korrepetitions-hospitation 
(Gesang) 

PR 1 1  1     

Korrepetitions-hospitation 
(Instrument) 

PR 1 1    1   

Dirigieren 2 KG 2 2 2      

Blattspiel 1-2 KE 0,5 1 1 1     

Mentorierte 
Korrepetitionspraxis 1-2 

KG 1 2   2 2   

Cembalo 1 KE 0,5 0,5     2  

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit in den verschiedenen Bereichen der 

Musik als Korrepetitorin/Korrepetitor zu wirken. Basierend auf einem sicheren 

spieltechnischen Vermögen und vielfältigen musikalischen Fähigkeiten 

entwickeln sie das Vermögen, komplexe Notationen beim Klavierauszug- bzw. 

Partiturspiel zu überschauen, ggf. zu vereinfachen sowie eine Probe kompetent 

und partnerschaftlich zu leiten. 

Korrepetitionshospitation: Die Studierenden hospitieren im Unterricht 

Vokalkorrepetition sowie im Unterricht instrumentaler Korrepetition. 

Mentorierte Korrepetitionspraxis: Die Studierenden werden beim 

Korrepetieren einer Sängerin/eines Sängers bzw. einer Instrumentalistin/eines 

Instrumentalisten beobachtet und betreut. 

Blattspiel: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit Literatur unterschiedlicher 

Stilistiken und Schwierigkeitsgrade kompetent vom Blatt zu spielen. 

Prüfungen Modul 8c Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Chorleitung 

Modulnummer 8d 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

14 bzw. 16 SWS 

Modul 8d 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Fachdidaktik (Chor- und 
Ensembleleitung) 

PS 2 2    2   

Partiturspiel 1-4 KE 0,5 2   1 1 1 1 

Dirigieren 2 KG 2 2 2      

Chor 2 oder 3 oder 
Kammerchor 2 oder 3 

EN 2 2      2 

Chorleitung 1 oder 
Chorleitung 2 

KG 2 2     2  

Kinder- und 
Jugendstimmbildung 1-2 
(nicht für ZKF Gesang) 

KG 1 2 1 1     

Solistische Stimmbildung 1-2 
(nicht für ZKF Gesang) 

KE 1 2  2 2    

Solfeggio 1-2 (nur für ZKF 
Gesang) 

UE (1) (2)  (1) (1)    

Modelle vokalen Gestaltens 1-
2 (nur für ZKF Gesang) 

KG (1) (2)  (1) (1)    

Modelle vokalen Gestaltens 3-
4 (nur für ZKF Gesang) 

KG 1() (2)  (1) (1)    

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen und Wissen in den Bereichen 

Dirigier- und Schlagtechnik, Probenplanung und Probentechnik, 

stimmbildnerische Arbeit am Chorklang und Intonation. Sie setzen sich mit allen 

Parametern einer Interpretation auseinander: Textdeutung und Aussprache, 

Phrasierung, Artikulation, Dynamik, Rhythmus, Tempo und formale 

Proportionen. Ferner verfügen sie über entsprechende Fertigkeiten, in 

adäquater Weise eine Chorpartitur zu erarbeiten, eine sinnvolle Auswahl an 

Chorliteratur für Schulchöre (Unter- und Oberstufe), Frauen-, Männer-, Jugend- 

und gemischte Chöre zu treffen und Chorkonzerte nach unterschiedlichen 

Gesichtspunkten programmatisch zu gestalten. 

Modelle vokalen Gestaltens: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Vokalwerke aus den Bereichen Klassik, Jazz und Pop in unterschiedlicher 

Weise zu gestalten und zu interpretieren.  

Kinder- und Jugendstimmbildung: Die Studierenden erwerben theoretische 

und praktische Grundlagen im Umgang mit der Kinder- bzw. Jugendstimme 

hinsichtlich ihrer Physiologie, ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen, 

der Mutation, möglicher Fehlleistungen, des Umgangs mit 

Brummerinnen/Brummern, unterschiedlicher Methoden der Stimmbildung, 
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spezifischer Einsingeübungen für Kinder und Jugendliche, der Einführung in 

mehrstimmiges Singen sowie altersspezifischer Literatur und Probengestaltung. 

Solistische Stimmbildung: Erwerb stimmtechnischer Grundlagen vor allem im 

Hinblick auf die Tätigkeit als Leiterin/Leiter eines Chores bzw. Vokalensembles. 

Solfeggio: Erwerb und Verbesserung der Fähigkeit, ein- und mehrstimmige 

Vokalliteratur vom Blatt zu singen. 

Prüfung Modul 8d Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Ensembleleitung 

Modulnummer 8e 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

16 SWS 

Modul 8e 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Fachdidaktik (Chor- und 
Ensembleleitung) 

PS 2 2 2      

Partiturspiel 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1   

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2 2  2     

Dirigieren 2 KG 2 2   2    

Orchester/Ensemble  1-2 oder 
Orchester/Ensemble  2-3 

EN 2 4     2 2 

Ensembleleitung 2 KG 2 2    2   

Instrumentalpraktikum 
(Ensembleleitung) 1-2 

KG 1 2     1 1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen und Wissen in den Bereichen 

Dirigier- und Schlagtechnik, Probenplanung und Probentechnik. Sie sind fähig, 

alle Parameter einer Interpretation differenziert einzusetzen: Tempo, 

Phrasierung, Artikulation, Dynamik, Rhythmus, Intonation. Ferner verfügen sie 

über entsprechende Kenntnisse in der Einrichtung von Streicherstimmen sowie 

in der Arbeit an Klang und Balance innerhalb eines Instrumentalensembles. Sie 

setzen sich mit Arrangements für spezifische Bläser- und Streicherbesetzungen 

auseinander und entwickeln die Fähigkeit, eine Partitur inklusive 

transponierender Instrumente zu lesen und für eine Probe vorzubereiten. Sie 

lernen Literatur für verschiedene Ensembles unterschiedlicher Leistungs- und 

Altersstufen kennen und nach differenzierten Gesichtspunkten ein 

Konzertprogramm zu konzipieren.  

Prüfungen Modul 

8e 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Jazz und Popmusik 

Modulnummer 8f 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

11 SWS 

Modul 8f 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Praxis Jazz und Popmusik 1-4  KE  0,5 2 2 2 2 2   

Geschichte Jazz und 
Popmusik 

VO 1 1     1  

Theoretische Grundlagen Jazz 
und Popmusik 1-2 

VO 1 2 1 1     

Arrangement und Komposition 
Jazz und Popmusik 1-2 

PS 1 2   1 1   

Gehör- und 
Rhythmusschulung Jazz und 
Popmusik 

UE 1 1     1  

Fachdidaktik (Jazz und 
Popmusik)  

PS 1 1      1 

Ensemble Jazz 1-2 oder 
Ensemble Popmusik 1-2 

KG 1 2     1 1 

Künstlerische Prüfung Jazz 
und Popmusik 

kP - -      1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, verschiedene Stile aus dem Bereich 

Jazz und Popmusik hinsichtlich Groove, Phrasing und typischer Begleitpatterns 

stilgerecht zu interpretieren, darüber zu improvisieren und einfache 

Arrangements zu erstellen. Sie besitzen grundlegende theoretische und 

praktische Kompetenzen in den Bereichen Jazz und Popmusik und können 

diese auch im Instrumentalunterricht des eigenen ZKFs vermitteln. 

Prüfungen Modul 8f Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung ab. Nähere 

Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen 

Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe  Wahlpflichtmodul: Neue Medien 

Modulnummer 8g 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

18 SWS 

Modul 8g 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Musikalische Gestaltung am 
Computer  
1-2 

UE 2 4 2  2    

Grundlagen der Tontechnik UE 1 1 1      

Angewandte Musik am Computer VU 2 2  2     

Video für Selbstpräsentation und 
pädagogische Projekte 

UE 1 1  1     

Notation am Computer 1-2 VU 1 2   1 1   

Erstellung von 
Unterrichtsmaterial, 
Präsentationen und 
wissenschaftlichen Arbeiten am 
Computer 

VU 2 2    2   

Gestaltung von Internetauftritten 
und pädagogischen Webseiten 1-
2 

VU 1 2     1 1 

Lehrpraxis auf dem Gebiet der 
Neuen Medien/ Intermediales 
Projekt 

UE 2 2     2  

Künstlerische Medienbildung PS 2 2      2 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden werden dazu befähigt, Medientechnologien zur Vorbereitung 

und Gestaltung des Musikunterrichts sowie zur Unterstützung bei der 

Durchführung künstlerisch-pädagogischer Projekte einzusetzen. Sie besitzen 

Kenntnisse und Fertigkeiten zur mediengestützten Produktion von 

Musikstücken (Audioaufnahmen, Playbacks etc.), Noten, Unterrichtsunterlagen, 

Präsentationen, Print- und Onlinepublikationen sowie zu den vielfältigen 

Möglichkeiten, Medien zu nutzen, um sowohl rein musikbezogene als auch 

fächerübergreifende Projekte mit Kindern und Jugendlichen vorzubereiten und 

umzusetzen. Die Studierenden sind sich der Chancen und ebenso der Grenzen 

des pädagogischen Medieneinsatzes bewusst und weisen diesbezüglich ein 

großes Methodenrepertoire auf. Darüber hinaus können sie Medien sowohl 

kreativ nutzen als auch damit verbundene Prozesse in größere historische 

sowie gesellschaftliche Entwicklungen einordnen und kritisch reflektieren. 

Prüfungen Modul 

8g 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Angewandte Musikwissenschaft 

Modulnummer 8h 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

12 SWS 

Modul 8h 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Interpretations- und 
Rezeptionsforschung 1 

VO  2 2 3      

Interpretations- und 
Rezeptionsforschung 2 

SE 2 2      3 

Wechselwirkung der Künste (z.B. 
Musik und Literatur, Musik und 

Malerei, Musik und Tanz) 

VO 2 2  3     

Interdisziplinäre Studien 1-2  
(z.B. Kulturanthropologie, 
Musiksoziologie, 
Musikpsychologie, Musikästhetik, 
Musikphilosophie)  

PS 2 4   3  3  

Schreiben über Musik: 
Werkeinführung und Musikkritik 

UE 2 2    3   

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben weiterführende Kenntnisse über Gegenstände und 

Methoden der Musikwissenschaft und erhalten Einblick in Bereiche 

fachspezifisch fundierter Themen und Tätigkeiten, die eine praktische 

Ausbildung berufsorientiert ergänzen. Das Modul stellt – anhand ausgewählter 

Beispiele – Gegenstand, Anwendungsbereiche und Strategien der 

Interpretations- und Rezeptionsforschung zur Diskussion und behandelt 

kulturanthropologische, musiksoziologische, musikpsychologische und 

musikästhetische Fragestellungen. Die Kompetenz im Schreiben über 

musikrelevante Themen wird auf Textsorten wie Werkeinführung und 

Musikkritik ausgeweitet und um Überlegungen zu Werbe- und Textaufgaben 

ergänzt, die im Rahmen von Veranstaltungen wie Konzerten oder 

Ausstellungen anfallen. 

Prüfungen Modul 

8h 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Blasorchesterleitung 

Modulnummer 8i 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

14 SWS 

Modul 8i 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Einführung in die Praktische 
Partiturerarbeitung am Klavier 1-2 

KG 1 2 1 1     

Repertoirekunde und Werkanalyse: 
Originalliteratur, österreichische 
Blasmusiktradition 1-2 

VU 1 2      1 1 

Vergleichende Werkanalyse von 
Transkriptionen, Orchestermusik 
und Oper 1-2 

PS 1 2     2 2 

Dirigieren 2-3 KG 2 4 2 2     

Fachdidaktik (Blasorchester- und 
Blasmusikensembleleitung) 1-2 

PS 1 2   1 1   

Instrumentation und Arrangement 
der Blasmusik 1-2 

UE 1 2   2 2   

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden werden befähigt, künstlerisch-praktisch kompetent und 

theoretisch fundiert Blasorchester zu leiten. Sie erwerben eine entsprechende 

Dirigier- und Schlagtechnik sowie die Fähigkeit an Intonation und Klang zu 

arbeiten, können Proben sinnvoll planen, sind fähig Partituren zu erarbeiten 

und zu interpretieren und besitzen entsprechende Kompetenzen in den 

Bereichen Arrangement und Öffentlichkeitsarbeit. Sie verfügen über einen 

Überblick über zentrale Werke der Blasorchesterliteratur und können für 

verschiedene Ensembles unterschiedlicher Leistungs- und Altersstufen nach 

unterschiedlichen Gesichtspunkten Programme gestalten. 

Prüfungen Modul 8i Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Alte Musik 

Modulnummer 8j 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

14 SWS 

Modul 8j 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Generalbassspiel 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1   

Grundlagen der Ornamentik 1 VO 2 2      2 

Barockorchester 1-3 oder 
/Barockensemble 1-3 

EN 2 6   2 2 
2  

Aufführungspraxis Alte Musik 
1-2 

UE 1 2 2 2   
  

Historischer Tanz 1-2 KG 1 2     1 1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben profunde Kenntnisse und Fähigkeiten in der 

Interpretation Alter Musik. Sie sind fähig hinsichtlich der Stilistik, Artikulation, 

Phrasierung, Temperierung, Tonartencharakteristik, Verzierungspraxis und 

dem eingesetzten Vibrato stilgerecht zu differenzieren und verfügen über eine 

breite Kenntnis über die wissenschaftliche Literatur zur Alten Musik, dem 

Repertoire der Alten Musik und wichtigen musiktheoretischen Traktaten der Zeit 

vor dem 19. Jahrhundert. 

Prüfungen Modul 8j Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 

Mit Ausnahme von Studierenden mit ZKF Blockflöte und ZKF Cembalo wird 

angeraten, neben dem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Alte Musik zusätzlich 

das Barockpendant des jeweiligen ZKF als Zweites Instrument/Gesang 

(Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt 8a) zu studieren. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Volksmusik an Musikschulen 

Modulnummer 8k 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

17 SWS 

Modul 8k 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Volksmusikpraktikum 1-4 KG 1 4 1 1 1 1   

EU-M-O Literatur Volksmusik 
1-2 

KG 1 2 1 1     

Ethnomusikologie und 
Musikpädagogik 1-2 

PS 1 2    1 1  

Praxis Kinder- und 
Jugendstimme 

VU 1 1   1    

Fachdidaktik Volksmusik 1-2 PS 1 2   1 1   

Lehrpraxis Volksmusik 1-2 UE 1 2     1 1 

Kinder-Tänze der Welt  
1-2 

UE 1 2 1 1     

Weltmusik 1 VU 1 1     1  

 Weltmusik 2 EX 1 1      2 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierende erwerben ein grundlegendes Verständnis von 
Unterrichtsmethoden mit österreichischer und internationaler Volksmusik und 
deren praktische Umsetzung im instrumentalen/vokalen Unterricht. Studium 
verschiedener Notenliteratur und dessen Einsatzbereiche im instrumentalen 
und vokalen Ensemble/Gruppenmusizieren an Musikschulen von der 
Elementar- bis zur Mittelstufe. Kennen wichtiger Unterrichtsliteratur des Fachs. 
Befähigung zur Erstellung gruppenspezifischer Arrangements. Befähigung zum 
harmonischen und melodischen Musizieren/Singen mit Kindern nach Gehör. 

Volksmusikpraktikum: Die Studierenden erwerben ensemblespezifische und 
stilistisch-künstlerische Fähigkeiten im Stilfeld Volksmusik, sie erweitern ihre 
Probentechniken und ihre Eigenständigkeit im Erarbeiten von typischer 
Ensembleliteratur. Arbeitsmethode: nach Noten und Gehör. Betonung des 
stiltypischen, ganzheitlichen Lernens ohne Noten, Ausprägung des 
harmonischen und melodischen Hörens; Befähigung, aus dem Gehör 2. oder 3. 
Stimmen zu spielen/singen; Liedbegleitung und Blatt-spiel-Übungen.  

EU-M-O Literatur Volksmusik: Kennenlernen Instrumentenspezifischer 
Literatur und Ensembleliteratur für den Musikschulunterricht. Die Studierenden 
lernen typische Besetzungsformen und volksmusikalische Gattungen und 
Formen im deutschsprachigen Raum theoretisch und praktisch kennen.  

Ethnomusikologie und Musikpädagogik: In diesen Lehrveranstaltungen 
setzen sich Studierende mit der Geschichte und den Methoden (Feldforschung, 
Transkription) des Faches Ethnomusikologie/Volksmusik auseinander, sowie 
der musikpädagogischen und gesellschaftlichen Funktion im Schul- und 
Lebensalltag im Spannungsfeld zwischen Identität/Diversität/Transkulturalität; 
Authentizität/Adaption, Involviertheit/Distanz, Geschichtlichkeit/Globalisierung 
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theoretisch und praktisch auseinander. 

Praxis Kinder- und Jugendstimme: Die Studierenden erwerben theoretische 

und praktische Grundlagen im Umgang mit der Kinder- bzw. Jugendstimme 

hinsichtlich ihrer Physiologie, ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen, 

der Mutation, möglicher Fehlleistungen, dem Umgang mit 

Brummerinnen/Brummern, unterschiedlicher Methoden der Stimmbildung, 

spezifischer Einsingeübungen für Kinder und Jugendliche, der Einführung in 

mehrstimmiges Singen sowie altersspezifischer Literatur und Probengestaltung. 

Fachdidaktik sowie Lehrpraxis: Hier erwerben die Studierenden ein 
differenziertes Wissen in den unterrichtsrelevanten Belangen der Vermittlung 
von Volksmusik  sowie ein fundiertes Können im Bereich der betreffenden 
Unterrichtspraxis verschiedener Gruppenzusammensetzungen.  
Methodische Ansätze und ihre Problematik, methodische Aspekte der 
Interpretation von Volksmusik, Beobachtung und Auswertung von Unterricht, 
altersspezifische Zugangsweisen, kindgerechte Aufbereitung von Lehr-
/Lerninhalten, Hören – Verstehen - Benennen (angewandte Musiktheorie), 
Selbstreflexion und -evaluation. Schulwerke und Schriften zur Vermittlung von 
Volksmusik, In Lehrpraxis finden Lehrproben vor Ort im Musik-Schul-
Gruppenunterricht mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen statt.  

Kinder-Tänze der Welt: Die Studierenden eignen sich ein methodisches 
Wissen an: Motivation zur Bewegungslust und Raumerfahrung, Übungen zum 
Abbau motorischer Defizite durch Entkoppelungsübungen; Einsatz von 
Bewegungsformen im Musik-Unterricht; Erwerb eines Repertoires an 
Bewegungsbausteinen- und verschiedenen Altersstufen gemäß 
choreografierten Tanzformen aus Österreich und anderen Regionen der Welt.  

Weltmusik: Studierende werden mit der Stil- und Klangwelt, ausgewählten 

Instrumenten und performativen Grundlagen von Volksmusik(en) ausgewählter 

Regionen der Welt vertraut gemacht, u.a. auch schwerpunktmäßig mit 

Musikkulturen und Repertoire der Zuwanderercommunities in Vorarlberg. 

Prüfung Modul 8k Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Musiktheorie 

Modulnummer 8l 

Arbeitsaufwand 

gesamt 
18 ECTS 

Semester-

wochenstunden 
17 SWS 

Modul 8l 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tonsatz vertiefend 1-2 PS 2 4     2 2 

Klavierpraktikum 5-6 KE 0,5 1 1 1     

Analyse 2 SE 2 2    2   

Fachdidaktik und Lehrpraxis 
(Musiktheorie/Gehörbildung) 1-3 

PS 1  3 1 1 1    

Unterrichtspraktikum 
(Musiktheorie/Gehörbildung) 

PR 1 1    1   

Geschichte der Musiktheorie und              
-analyse 

PS 2 2   2    

Gehörbildung 5-6 UE 1 2 
 

 

 

 
  1 1 

Theoretische Grundlagen Jazz und 
Popmusik 1-2 

VO 1 2 1 1     

Kompetenzen und  

Inhalte 

Im Wahlpflichtmodul Musiktheorie erwerben Studierende weiterführende 

theoretische und didaktische Kenntnisse.  

Tonsatz vertiefend: In diesem Bereich ist der zentrale theoretische Anteil des 

Fachs angesiedelt. Die satztechnischen Übungen sollen das im Modul 4 

erworbene Wissen und Können vertiefen, ergänzen und weiter 

veranschaulichen. Die Studierenden erwerben die Fähigkeiten zum Ausarbeiten 

von ganzen Stücken oder von Teil-Abschnitten aus unterschiedlichen 

stilistischen Kontexten, zum Arrangieren für verschiedene Besetzungen, zum 

Entwerfen von Stücken im Bereich „angewandte Komposition“. 

Klavierpraktikum 5-6: Die Studierenden werden zur Darstellung 

musiktheoretischer Sachverhalte am Klavier, zum Generalbassspiel, zum 

Partiturspiel von Orchesterpartituren und Vokalsätzen in alten und neuen 

Schlüsseln, zum unmittelbaren Umsetzen von Vorgegebenem (Liedmelodien, 

Leadsheets etc.) sowie zur Improvisation befähigt. 

Analyse 2: Gegenstand sind historisch und systematisch fundierte 

Analysemethoden und ihre Anwendung auf Werke der Epochen der 

Mehrstimmigkeit. Die Studierenden lernen einen eigenverantwortlichen 

Umgang mit den erarbeiteten Methoden, die auch interdisziplinäre Ansätze 

einschließen (z.B.: Text und Musik, Analyse und Interpretation). 

Fachdidaktik und Lehrpraxis (Musiktheorie und Gehörbildung): Die 

Studierenden erwerben besondere methodische und fachdidaktische 

Fähigkeiten zur Vermittlung musiktheoretischer Zusammenhänge sowie zur 

Schulung eines musikalischen Gehörs.  
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Geschichte der Musiktheorie und –analyse: Hier erfolgt die historische 

Verortung einzelner Musiktheorien. Die Vorstellung und Lektüre 

ausgewählter Quellen schließt das gegenwärtige Schrifttum mit ein und befähigt 

die Studierenden zur fruchtbaren Anwendung der Theorien und Methoden in 

der analytischen und interpretatorischen Praxis.  

Theoretische Grundlagen Jazz und Popmusik: Hier erwerben die 

Studierenden grundlegende theoretische und praktische Kompetenzen im 

Umgang mit Jazz und Popmusik und können diese auch im 

Instrumentalunterricht des eigenen ZKFs vermitteln. 

Prüfung Modul 8l Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Kirchenmusik 

Modulnummer 8m 

Arbeitsaufwand gesamt 18 ECTS 

Semesterwochenstunden 16 SWS 

Modul 8m 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Hymnologie 1-2 KG 1 2 1 1     

Katholische/Evangelische 
Liturgik 1-2 

VO 1 2  1 1    

Semiologie 1-2 SE 1 2   1 1   

Geschichte der Kirchenmusik VO 1 1 1      

Übungen zum 
Gregorianischen Choral 

UE 1 1     1  

Liturgisches Orgelspiel  1-4 KG 1 4 1 1 1 1   

Chorleitung 1-2 oder 
Chorleitung 2-3 

KG 2 4     2 2 

Künstlerische Prüfung 
Semiologie/Hymnologie kP 1 1      1 

Künstlerische Prüfung 
Liturgisches Orgelspiel kP 1 1    1   

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen und Fähigkeiten in den 

Bereichen Liturgisches Orgelspiel, Chorleitung, Gregorianik und eines sich 

am stilistisch unterschiedlichen Kirchenliedgut orientierenden Tonsatzes. 

Sie sind fähig kirchenmusikalisch zu wirken. 

Prüfungen Modul 8m Zur Aufnahme des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunkts) Kirchenmusik ist 

eine kommissionelle Eignungsprüfung positiv abzulegen.  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung in Liturgischem 

Orgelspiel sowie einer kommissionellen Prüfung in 

Semiologie/Hymnologie ab. 

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung 

der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien zum 

Künstlerischen Diplomstudium festgelegt. Die Richtlinien sind durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu 

verlautbaren. 

Besondere Hinweise Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen 
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und Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht 

erreichen, werden nicht abgehalten. 

Bei ZKF Orgel mit dem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik 

wird dringend empfohlen, die Freien Wahlfächer des Moduls 2 und/oder 

die Gebundenen Wahlfächer des Moduls 7.3 aus dem Bereich Chorleitung 

zu wählen (Lehrveranstaltungen des Wahlpflichtmoduls/Schwerpunkt 8d 

Chorleitung). Ferner wird empfohlen, im Modul Freie Wahlfächer die 

Lehrveranstaltungen Liturgisches Orgelspiel 5-8 (KG) zu belegen (nach 

Maßgabe und Angebot). 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Individuelles Wahlpflichtmodul 

Modulnummer 8n 

Arbeitsaufwand gesamt 18 ECTS 

Semesterwochenstunden 18 

Modul 8m 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. 

∑ SWS ECTS/Semester 

 

 

 

 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 - 3 18 
Frei wählbares Wahlpflichtmodul im 

Umfang von 18 ECTS. 

Kompetenzen und Inhalte 
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem frei wählbaren 
Lehrangebot des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 18 ECTS zu besuchen. 
Voraussetzung für eine Anerkennung als Individuelles Wahlpflichtmodul 
ist, dass die Lehrveranstaltungen in einem nachvollziehbaren, 
übergreifenden Kontext stehen. Vor Besuch der Lehrveranstaltungen 
muss die individuelle Zusammenstellung durch die Direktion des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums bestätigt werden. Dazu ist es nötig, 
dass die Zusammenstellung tabellarisch aufbereitet, der inhaltliche 
Zusammenhang schriftlich dargestellt und dem Individuellen 
Wahlpflichtmodul ein Titel gegeben wird. Ferner müssen die zu 
erwerbenden Kompetenzen aufgeführt werden. 

Prüfungen Modul 8m 
Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere Hinweise keine 
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Modul/Modulgruppe Freie Wahlfächer 

Modulnummer 9 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

10 ECTS 

Semester-

wochenstunden 

 

Modul 9 
Lehrveranstaltung / 
Schriftliche Arbeit 

Typ SWS/Sem. ∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Freie Wahlfächer - - -     3 7 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Als erste künstlerische Vertiefungsphase sind Freie Wahlfächer im Ausmaß 

von 10 ECTS einzubringen. Sie dienen der künstlerischen Profilierung und 

Schwerpunktsetzung. Diese ECTS können auch an anderen in- und 

ausländischen postsekundären Einrichtungen, Musikhochschulen und 

Musikuniversitäten erworben werden. 

Nähere Bestimmungen über Art, Umfang und Abfassung der Bachelorarbeit 

werden durch die Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplomstudium 

festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren.  

Prüfungen Modul 9 Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

keine 
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Modul/Modulgruppe Künstlerische Vertiefung (für alle künstlerischen Profile) 

Modulnummer 10 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

120 ECTS 

Semester-

wochenstunden 

20 SWS  

 

Modul 10 
Lehrveranstaltung / Schriftliche 
Arbeit 

Typ SWS/Sem. ∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

9. 10. 11. 12. 

Zentrales Künstlerisches Fach KE 2 8 15 15 15 15 

2. Diplomprüfung kP - -    3 

Korrepetition (nicht für Klavier, 
Orgel, Cembalo und Akkordeon) 

KE 1 4 1 1 1 1 

Orchester oder Ensemble 5-8 EN 2 8 2 2 2 2 

Freie Wahlfächer - - - 12 12 12 2 

Freie Wahlfächer (Klavier, Orgel, 
Cembalo und Akkordeon) 

- - - 13 13 13 3 

Diplomarbeit sA - -    7 

Kompetenzen und 

Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerische Vertiefung werden die im jeweiligen 

Studiengang erworbe-nen künstlerische Kompetenzen weiter vertieft. Zudem 

werden künstlerische Schwerpunkte weiter umgesetzt. Nach der Absolvierung 

aller Module der Modulgruppe sind die Studieren-den dazu befähigt, solistisch 

auf hohem künstlerischen Niveau aufzutreten, eigene künstleri-sche 

Programme zu konzipieren und im Rahmen von Ensembles verschiedener 

Besetzung und Größe zu partizipieren.  

Die Diplomarbeit kann in musiktheoretischen, musikwissenschaftlichen und 

musikpädagogischen Lehrveranstaltungen, insbesondere jenen der 

Modulgruppen 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik), 5 (Musiktheorie) und 6 

(Musikwissenschaft) oder als begleitende Projektarbeit zu künstlerischen 

Projekten (bspw. zum Programm der Künstlerischen Diplomprüfung) ab dem 

neunten Semester verfasst werden. Nähere Bestimmungen über Art, Umfang 

und Abfassung der Diplomarbeit und der Künstleri-schen Diplomprüfung 

werden durch die Durchführungsrichtlinien zum Künstlerischen Diplom-studium 

festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Lan-deskonservatoriums zu verlautbaren.  

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen 

Fach (ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In 

der Erarbeitung des Reper-toires, das die für das Instrument repräsentativen 

Epochen angemessen berücksichtigt, wer-den grundlegende stil- und 

werkbezogene interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkei-ten und 

Kenntnisse erworben, ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen 

die Qualifikation, zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire 

zu erarbeiten und  

überzeugend zu präsentieren. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die hohen 

künstlerischen Vo-raussetzungen für die spätere berufliche Tätigkeit zu 

schaffen. Da das ZKF den Kern des künstlerischen Studiums darstellt, entfällt 

ein großer Teil des Workload auf das Üben für die-ses Fach.  

Orchester oder Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in 

Verbindung mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für den 
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jeweiligen Studiengang bedeutsame Or-chester-, Kammermusik- bzw. 

Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb künstlerisch-musikali-scher Fähigkeiten 

für kammermusikalische Besetzungen sowie im Orchester.  

Freie Wahlfächer: Zur Vertiefung und künstlerischen Profilierung der 

Studierenden werden von diesen aus einem für dieses Modul ausgewiesenen 

Angebot individuell ausgewählte Lehrveranstaltungen absolviert.  

Prüfungen Modul 10 Das Modul wird mit der 2. Künstlerischen Diplomprüfung nach §9 (6) 

abgeschlossen.  

Besondere 

Hinweise 

Keine 
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Anhang 3: Abkürzungsverzeichnis 

Co  Colloquium 

ECTS   European Credit Transfer System 

FWF  Freie Wahlfächer 

KE   Künstlerischer Einzelunterricht 

EN   Ensembleunterricht 

KG  Künstlerischer Gruppenunterricht 

kP   künstlerische Prüfung 

Lp  Lehrprobe 

LV   Lehrveranstaltung 

mP   mündliche Prüfung 

PO  Portfolioprüfung 

pP   praktische Prüfung 

PR  Praktikum 

PS   Proseminar 

sA   schriftliche Arbeit 

SE   Seminar 

sP   schriftliche Prüfung 

Sem   Semester 

SWS   Semesterwochenstunde(n) 

Tp   Teilprüfung/Semesterabschlussprüfung 

UE   Übung 

UG   Universitätsgesetz 2002 idgF 

VO   Vorlesung 

VU   Vorlesung mit Übung 

WF  Wahlfächer 

ZKF   Zentrales Künstlerisches Fach 

EX  Exkursion 
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Anhang 1.b. 

Durchführungsrichtlinien zum Curriculum Künstlerisches 
Diplomstudium 

§ 1. Ausführungsbestimmungen zur Zulassungsprüfung 

(1.1) Anmeldung zur Zulassungsprüfung 

Die Zulassungsprüfung zum Studium Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger 

Landeskonservatorium ist einmal jährlich abzuhalten.  

Bei möglicher Einstufung im Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) in ein höheres Semester durch 
Anerkennung von Vorstudien muss die Eignungsprüfung für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument/Gesang bzw. für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik zusammen 
mit oder zeitnah nach der Zulassungsprüfung absolviert werden, damit die vorgeschriebenen sechs 
Semester Unterricht im Zweiten Instrument/Gesang bzw. Kirchenmusik bis zum Studienabschluss 
absolviert werden können (siehe § 2.3). Eine Doppelbelegung ist nicht möglich. 

Die Anmeldung zur Zulassungsprüfung erfolgt im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums. 

Folgende Unterlagen müssen im Zuge der Anmeldung vollständig im Studiensekretariat des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums eingereicht werden: tabellarischer Lebenslauf, 
Motivationsschreiben (circa eine DIN-A4 Seite), Reifezeugnis bzw. letztes Schulzeugnis, (Abschluss-) 
Zeugnisse sowie Prüfungs- und Notenauszüge (Transcript of Records) aller künstlerischer und/oder 
pädagogischer Vorstudien. Hinweis: Falsche Angaben oder Nicht-Angaben können zum Ausschluss 
vom Aufnahmeverfahren oder – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Zulassung bzw. zur 
Exmatrikulation (Ausschluss vom Studium) führen. 

(1.2) Teilprüfungen der Zulassungsprüfung 

Die Zulassungsprüfung besteht aus folgenden Teilen: ZKF, Klavier (Pflichtfach), Musiktheorie und 
Gehörbildung, kommunikative und musikpädagogische Kompetenz. Eine positiv bestandene 
Zulassungsprüfung verbunden mit der Zuteilung durch die Zulassungskonferenz des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums berechtigt zur Aufnahme des Studiums im unmittelbar darauffolgenden 
Studienjahr. 

 

(1.2.1) Zentrales Künstlerisches Fach (ZKF) 

Prüfungsinhalt: Vorspiel/Vorsingen im Zentralen Künstlerischen Fach. 

Das Vorarlberger Landeskonservatorium stellt nach Maßgabe und Verfügbarkeit 
Korrepetitorinnen/Korrepetitoren für die Zulassungsprüfungen. Es bleibt den 
Bewerberinnen/Bewerbern unbenommen, eine eigene Korrepetitorin/einen eigenen Korrepetitor zur 
Prüfung mitzubringen. 

Prüfungsanforderungen: Siehe Anhang 1, Prüfungsanforderungen Zentrales Künstlerisches Fach (je 
nach gewähltem Studiengang). 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Bewerberinnen/Bewerber. 

Prüfungserlass: Nicht möglich. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
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Landeskonservatoriums. 

Wiederholung: Die Wiederholung einzelner nicht bestandener Teilprüfungen ist nicht zulässig. Die 
Wiederholung der Zulassungsprüfung ist nur in ihrer Gesamtheit zum Prüfungstermin im nächsten 
Studienjahr möglich. Die Zulassungsprüfung kann unbeschränkt oft wiederholt werden. 

 

(1.2.2) Klavier (Pflichtfach) 

Prüfungsinhalt: Grundkenntnisse im Fach Klavier. 

Prüfungsanforderungen: Vorzutragen sind drei Stücke verschiedener Stilrichtungen ab dem 
Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Zweistimmige Inventionen, R. Schumann: Kinderszenen, 
Beethoven: Sonate op. 49 Nr. 2, Bartok: Mikrokosmos Bd. III. Zudem ist leichtes Blattspiel obligat. 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Bewerberinnen/Bewerber der Profile Blas-, Schlag- und 
Streichinstrumente, Gesang, Zupfinstrumente, Volksmusikinstrumente und Akkordeon. Bei 
Doppelanmeldung für zwei Profile (zwei ZKF) erfolgt der Prüfungsantritt nur ein Mal. Die Teilprüfung 
Klavier (Pflichtfach) ist nicht abzulegen für die Profile Klavier, Cembalo und Orgel. 

Prüfungserlass: Nicht möglich. Andere Studien oder bereits absolvierte Lehrveranstaltungen können 
nicht für einen Erlass herangezogen werden. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums 

Wiederholung: Die Wiederholung einzelner nicht bestandener Teilprüfungen ist nicht zulässig. Die 
Wiederholung der Zulassungsprüfung ist nur in ihrer Gesamtheit zum Prüfungstermin im nächsten 
Studienjahr möglich. Die Zulassungsprüfung kann unbeschränkt oft wiederholt werden. 

 

(1.2.3) Musiktheorie und Gehörbildung 

Prüfungsinhalt: Grundkenntnisse in allgemeiner Musiklehre einschließlich eines Gehörtests (Tonsatz 
und Gehörbildung) in Form eines schriftlichen und eines mündlichen Prüfungsteils. 

Prüfungsanforderungen schriftlicher Prüfungsteil: 

 Notieren von Melodien aus dem Gedächtnis, 

 Fortsetzen vorgegebener Melodien, 

 Finden einer Melodie zu einem gegebenen Text, 

 Notieren von einstimmigen und leichten zweistimmigen Melodie- sowie von Rhythmusdiktaten, 

 Bilden von sämtlichen Dreiklängen und Septakkorden samt Umkehrungen (speziell 
Subdominantquintsext- und Dominantseptakkord), Erkennen und Aufschreiben von einfachen 
Generalbassbezifferungen sowie von Harmonie-Funktionen und -Stufen im musikalischen 
Zusammenhang. 

Prüfungsanforderungen mündlicher Prüfungsteil:  

 Blattsingen, 

 Hören und Benennen von Intervallen und einfachen Akkordfolgen, 

 Nachsingen von Dreiklängen (in Umkehrungen) und Dominantseptakkorden (nur in der      
      Grundstellung), 

 Hören von Harmoniestufen und dissonanten Nebennoten, 

 erweiterte Kadenz in Dur und Moll in zwei verschiedenen Tonarten (an Klavier oder Gitarre). 

 
Prüfungsbeispiele stehen auf der Homepage des Vorarlberger Landeskonservatoriums zur Verfügung. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums. 

Wiederholung: Die Wiederholung einzelner nicht bestandener Teilprüfungen ist nicht zulässig. Die 
Wiederholung der Zulassungsprüfung ist nur in ihrer Gesamtheit zum Prüfungstermin im nächsten 
Studienjahr möglich. Die Zulassungsprüfung kann unbeschränkt oft wiederholt werden. 
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§ 2 Ausführungsbestimmungen zu Wahlpflichtmodulen (Schwerpunkten) 

In der Modulgruppe 8, Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte), ist mindestens ein Profil nach Wahl zu 
belegen (8a-n). Die dort zu absolvierenden Lehrveranstaltungen dürfen sich nicht mit den 
Lehrveranstaltungen der Pflichtmodulgruppen, insbesondere Modulgruppe 2 (Freie Wahlfächer) und 
Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) überschneiden, sondern sind zusätzlich zu belegen. 
Eine Doppelzuordnung von Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Es können prinzipiell mehrere 
Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) belegt werden, nicht jedoch mehrere Wahlpflichtmodule 
(Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang. 

Die Wahl und Anmeldung eines/mehrerer Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) hat fristgerecht im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu erfolgen. Die entsprechenden Fristen 
werden auf der Homepage des Vorarlberger Landeskonservatoriums veröffentlicht. 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ist eine kommissionelle Eignungsprüfung zu 
absolvieren: Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang) und 8m (Kirchenmusik, nur für ZKF Orgel, 
nur am Studienstandort Salzburg). Damit die jeweiligen Prüfungen organisiert werden können, gelten 
folgende Anmeldefristen: spätestens 15.12. für Eignungsprüfungen im Jänner/Februar, spätestens 
15.04. für Eignungsprüfungen im Mai/Juni. Wird als Zweites Instrument/Gesang das Barock-Pendant 
gewählt, so ist die schriftliche Zustimmung der/des jeweiligen ZKF-Lehrenden einzuholen und bei der 
Anmeldung des Wahlpflichtmodules (Schwerpunktes) vorzulegen. 

Bei möglicher Einstufung im Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) in ein höheres Semester durch 
Anerkennung von Vorstudien muss die Eignungsprüfung für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument/Gesang bzw. für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik zusammen 
mit oder zeitnah nach der Zulassungsprüfung absolviert werden, damit die vorgeschriebenen sechs 
Semester Unterricht im Zweiten Instrument/Gesang bzw. Kirchenmusik bis zum Studienabschluss 
absolviert werden können (siehe § 2.3). Eine Doppelbelegung ist nicht möglich. 

 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ist eine kommissionelle Abschlussprüfung zu 
absolvieren (siehe § 2.3): Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang), 8b (Musik und Bewegung für 
die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen), 8f (Jazz und Popmusik), 8m (Kirchenmusik). Alle 
übrigen Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) werden mit Lehrveranstaltungsprüfungen 
(Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen) abgeschlossen. 

Hinweis: Die mögliche Wahl/Belegung des gewünschten Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes), 
insbesondere beim Zweiten Instrument/Gesang, erfolgt nach Maßgabe und Angebot. 

Studierende sind für die genaue Planung des eigenen Studienverlaufs verantwortlich. Sie haben dafür 
Sorge zu tragen, dass es zu keinen Studienverzögerungen kommt. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass Lehrveranstaltungen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr angeboten werden 
müssen. Lehrveranstaltungen, die zu wenige Teilnehmerinnen/Teilnehmer aufweisen bzw. die 
erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, werden nicht abgehalten. 

Das gewählte Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) bzw. die gewählten Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) 
wird/werden samt Beurteilung und ggf. Lehrbefähigung im Abschlusszeugnis ausgewiesen (siehe § 5). 

 

(2.1) Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ohne kommissionelle 
Eignungsprüfung 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) muss keine Eignungsprüfung abgelegt werden: 

 Modulgruppe 8b: Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen 

 Modulgruppe 8c: Korrepetition (nur für ZKF Klavier) 

 Modulgruppe 8d: Chorleitung  

 Modulgruppe 8e: Ensembleleitung 

 Modulgruppe 8f: Jazz und Popmusik 

 Modulgruppe 8g: Neue Medien 

 Modulgruppe 8h: Angewandte Musikwissenschaft 

 Modulgruppe 8i: Blasorchesterleitung 

 Modulgruppe 8j: Alte Musik 
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 Modulgruppe 8k: Ethnomusik/Volksmusik an Musikschulen  

 Modulgruppe 8n: Individuelles Wahlpflichtmodul 
  

Nach der verbindlichen Anmeldung zum Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) (siehe § 2) erfolgt die 
Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen selbstständig im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums. 

 

(2.2) Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) mit kommissioneller Eignungsprüfung 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) muss eine kommissionelle Eignungsprüfung abgelegt 
werden: 

 Modulgruppe 8a: Zweites Instrument/Gesang 

 Modulgruppe 8m: Kirchenmusik (nur für ZKF Orgel) 

 

Nach positiver Absolvierung der Eignungsprüfung sowie nach genehmigter Aufnahme in das 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) und Zuteilung der/des Lehrenden erfolgt die Anmeldung zu den 
Lehrveranstaltungen selbstständig im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

Prüfungsanmeldung: Im Zuge der Anmeldung zum Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) (siehe § 2). 

Prüfungsantritt: Die Eignungsprüfung zur Aufnahme des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites 
Instrument/Gesang ist jedes Semesters anzubieten. Die Eignungsprüfung zur Aufnahme des 
Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Kirchenmusik (nur für ZKF Orgel) ist je nach Bedarf anzubieten. 
Die Einteilung zur Eignungsprüfung je nach gewähltem Instrument/Gesang bzw. Kirchenmusik erfolgt 
nach der Anmeldung. Die Prüfungstermine werden in der Regel im Jänner/Februar und im Mai/Juni 
abgehalten. 

Prüfungsanforderungen Zweites Instrument/Gesang: siehe Anhang 2, Prüfungsanforderungen 

/Eignungsprüfung Zweites Instrument/Gesang (je nach gewähltem Instrument/Gesang). 

Prüfungsanforderungen Kirchenmusik: 

Eignungsprüfung „Liturgisches Orgelspiel“: 

 einfaches Harmonisieren einer vorgegebenen Oberstimme (diese wird fünf Minuten vorher 
bekannt gegeben), 

 prima-vista-Aussetzen eines einfachen Generalbasses. 

Sowie Eignungsprüfung „Semiologie/Hymnologie“: 

 Vortrag eines vorbereiteten Liedes entweder aus dem Katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ oder 
dem Evangelischen Gesangbuch, 

 prima-vista-Vortrag eines aus der „Ersten Choralmesse – Missa mundi“ stammenden Abschnittes 
(Katholisches Gesangbuch „Gotteslob“ Nr. 104–107). 

Prüfungserlass: Nicht möglich (auch bei Vorstudien bzw. vorgesehener Anerkennung von 
Prüfungen/Lehrveranstaltungen des Zweiten Instruments/Gesangs bzw. der Kirchenmusik muss ein 
Prüfungsantritt samt Einstufung durch die Prüfungskommission erfolgen). 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatorium. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen ist die Wiederholung der Eignungsprüfung zum nächsten 
Prüfungstermin möglich, sofern die vorgeschriebenen sechs Semester Unterricht im 
Zweiten/Instrument bzw. Kirchenmusik bis zum Studienabschluss absolviert werden können (siehe § 
2.3). Eine Doppelbelegung ist nicht möglich. 
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(2.3) Modulabschlussprüfungen je nach Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ist eine kommissionelle Abschlussprüfung zu 
absolvieren: Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang), 8b (Musik und Bewegung für die 
Elementar- und Grundstufe an Musikschulen), 8f (Jazz und Popmusik), 8m (Kirchenmusik, nur für ZKF 
Orgel). 

 

(2.3.1) Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument/Gesang am Ende des 8. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Modulgruppe 8a (Zweites 
Instrument/Gesang), in der Regel nach sechs Semestern Unterricht im Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt). 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 
8a (Zweites Instrument/Gesang) angeführter Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag sowie ggf. 
Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch 
fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums. 

Prüfungsinhalt: Die Modulabschlussprüfung Zweites Instrument/Gesang besteht aus Prüfungsteil 1: 
Künstlerische Prüfung (Programm unterschiedlicher Stilepochen in der Dauer von ca. 20 Minuten) und 
Prüfungsteil 2: Didaktische Prüfung (Lehrprobe mit einer/einem bekannten Schülerin/Schüler in Dauer 
von ca. 20 Minuten sowie Fragen zur Lehrprobe und zur Fachdidaktik des gewählten Zweiten 
Instruments/Gesangs in der Dauer von ca. 15 Minuten). 

Prüfungsanforderungen: Siehe Anhang 2, Prüfungsanforderungen/Abschlussprüfung Zweites 
Instrument/Gesang (je nach gewähltem Instrument/Gesang). 

Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter die/der jeweilige Lehrende im Zweiten Instrument/Gesang sowie 
Lehrende aus den Bereichen Fachdidaktik und Lehrpraxis. 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 

Es wird keine Gesamtnote über die beiden Prüfungsteile bestimmt. Beide Noten werden auf dem 
Abschlusszeugnis getrennt ausgewiesen. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann jeder der zwei Prüfungsteile separat drei Mal wiederholt 
werden. 

 

(2.3.2) Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Musik und 
Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen am Ende des 8. 
Semesters 
 
Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Modulgruppe 8b (Musik und 
Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen), in der Regel nach sechs Semestern 
Unterricht im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 
8b (Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen) angeführter 
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Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden 
Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

Prüfungsinhalt: Lehrprobe mit Prüfungsgespräch (in Gesamtdauer von ca. 60 Minuten). 

Prüfungsanforderungen: Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung bestehend aus einer 
Lehrprobe in Dauer von ca. 45 Minuten im Elementar- oder Grundstufenbereich und einem 
anschließenden Gespräch in Dauer von ca. 15 Minuten zur Lehrprobe, zum schriftlich vorgelegten 
Unterrichtskonzept sowie zu fachdidaktischen Fragen zur Elementaren Musik- und 
Bewegungspädagogik. Gefordert wird die Erstellung und Vorlage eines schriftlichen 
Unterrichtskonzeptes über drei Unterrichtsstunden in einer Gruppe aus der Elementar- oder 
Grundstufe (am Orff Institut), aus denen eine (vorzugsweise die zweite oder dritte) als Prüfungsstunde 
gewählt wird. Die Abgabe des schriftlichen Unterrichtskonzeptes hat mindestens eine Woche vor dem 
Prüfungstermin zu erfolgen. Prüfungsbeispiele und Prüfungsberatung können über die jeweiligen 
Lehrenden der Lehrpraxis angefragt werden 

Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter Lehrende aus den Bereichen Musik und Bewegung, insbesondere 
aus dem Bereich Lehrpraxis. 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Musik und Bewegung für die 
Elementar- und Grundstufe an Musikschulen drei Mal wiederholt werden. 

 

(2.3.3) Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Jazz und 
Popmusik am Ende des 8. Semesters 
Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Modulgruppe 8f (Jazz und 
Popmusik), in der Regel nach sechs Semestern Unterricht im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Prüfungsvoraussetzung: Ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 8f (Jazz und Popmusik) 
angeführter Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im 
laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

Prüfungsinhalt: Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung ab, in der ein Programm von 
ca. 15-20 Minuten Dauer mit Jazz- und Popstücken unterschiedlicher Stilistik auswendig 
vorzubereiten ist. 

 

Prüfungsanforderungen: Vorzutragen sind mindestens drei verschiedene Stücke, von denen eines aus 
dem Bereich Jazz und eines aus dem Bereich Popmusik stammen muss, eine Eigenkomposition ist 
möglich. Dabei soll die Kandidatin/der Kandidat auch zeigen, dass sie/er für ein selbst gewähltes 
Ensemble Stücke arrangieren und in der gewählten Stilistik kleine Improvisationen spielen kann. 

Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter Lehrende aus dem Bereich Jazz/Pop. 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 
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Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Jazz und Popmusik drei Mal 
wiederholt werden. 

 

(2.3.4) Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik 
am Ende des 6. und 8. Semesters 
Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 8m (Kirchenmusik), bestehend 
aus der Abschlussprüfung „Liturgisches Orgelspiel“ in der Regel nach vier Semestern Unterricht im 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) und der Abschlussprüfung „Semiologie/Hymnologie“ in der Regel 
nach sechs Semestern Unterricht im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Prüfungsvoraussetzung „Liturgisches Orgelspiel“: Nachzuweisen ist die positive Absolvierung der 
Lehrveranstaltungen ZKF Orgel 1-6 (KE), Tonsatz 1-4 (VU), Angewandter Tonsatz 1-2 (PS), 
Liturgisches Orgelspiel 1-4 (KG) samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im 
laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

Prüfungsvoraussetzung „Semiologie/Hymnologie“: Nachzuweisen ist die positive Absolvierung aller in 
der Modulgruppe 8m (Kirchenmusik) angeführter Lehrveranstaltungen inkl. der Abschlussprüfung 
„Liturgisches Orgelspiel“ samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden 
Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums (bzw. die 
gültige Anmeldung der Abschlussprüfung „Liturgisches Orgelspiel“, falls noch ausstehend). 

Prüfungsinhalt: Künstlerische Prüfung „Liturgisches Orgelspiel“ von ca. 10 Minuten Dauer und 
Künstlerische Prüfung „Semiologie/Hymnologie“ von ca. 10-20 Minuten Dauer. 

Prüfungsanforderungen: 

Für „Liturgisches Orgelspiel“ ist ein in Absprache mit der/dem Lehrenden erstelltes Programm 
(vorbereitete und unvorbereitete Themenstellungen) von ca. 10 Minuten Dauer (in Raum 1013) 
vorzutragen: Spielen von zwei gegebenen stilistisch unterschiedlichen Liedern aus dem Gotteslob 
oder aus dem Evangelischen Gesangbuch (einschließlich improvisierter Intonation) im eigenen Satz 
(vierstimmig Man. und Ped.). 

Für „Semiologie/Hymnologie“ ist ein in Absprache mit der/dem Lehrenden erstelltes Programm von ca. 
10-20 Minuten Dauer in einem entsprechenden Katholischen bzw. Evangelischen Gottesdienst zu 
leiten und vorzutragen (Gesamtdauer ca. 30-60 Minuten): etwa drei Stücke, wie z.B. Introitus „Ad te 
levavi“, Alleluia „Vidimus stellam“, Communio „Qui meditabitur“. 

Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter Lehrende der Bereiche Liturgisches Orgelspiel, 
Semiologie/Hymnologie, Tonsatz. 

Notenvergabe: Im Schlüssel "sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend". 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 

Es wird keine Gesamtnote über die beiden Prüfungen bestimmt. Beide Noten werden auf dem 
Abschlusszeugnis getrennt ausgewiesen. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann jede der zwei Prüfungen drei Mal wiederholt werden. 

Bei positiver Gesamtbeurteilung der Modulgruppen 8m (Kirchenmusik) sind Studierende mit 
Abschluss des Studiums Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium fähig, 
kirchenmusikalisch zu wirken. 
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§ 3 Ausführungsbestimmungen zu kommissionellen Abschlussprüfungen 

In der Regel werden drei Prüfungstermine pro Semester angeboten. Die genaue Terminvereinbarung 
erfolgt im Zuge der Anmeldung. 

(3.1) Modulabschlussprüfung Klavier (Pflichtfach) am Ende des 4. Semesters 
Prüfungsantritt: Verpflichtend für die Profile Blas-, Schlag- und Streichinstrumente, Gesang, 
Zupfinstrumente und Akkordeon. Die Prüfung ist nicht abzulegen in den Profilen Klavier oder Cembalo 
bzw. auch nicht abzulegen bei Absolvierung der Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo. 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller im Modul Klavier 
(Pflichtfach) angeführter Lehrveranstaltungen, d.h. Klavier (Pflichtfach) 1-4 (KE), samt Zeugniseintrag 
sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der 
letzten noch offenen Lehrveranstaltungsstufe im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, d.h. Klavier (Pflichtfach) 4 (KE). 

Prüfungsinhalt: Vorspiel in Klavier (Pflichtfach). Vorzubereiten ist ein künstlerisches Programm von 
mindestens 15 Minuten Dauer in Absprache mit der/dem Lehrenden in Klavier (Pflichtfach). Für 
Studierende mit ZKF Blockflöte, die anstatt Klavier (Pflichtfach) 3 und/oder 4, Cembalo 1 und/oder 2 
belegt haben (nach Antrag/Genehmigung der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums, 
siehe § 6), ist es möglich, im Einvernehmen mit den Lehrenden in Klavier bzw. Cembalo, Teile dieser 
Prüfung auf dem Cembalo zu absolvieren. Dies muss bei der Anmeldung zur Prüfung bekannt 
gegeben werden, damit bei der Prüfungsorganisation Raumplanung und Instrument berücksichtigt 
werden können. 

 

Prüfungsanforderungen für die Profile Blas-, Schlag- und Streichinstrumente (Blockflöte, Querflöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, 
Viola, Violoncello, Kontrabass), Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe), und Akkordeon: 

 Ein Solostück im Schwierigkeitsgrad von Bach: Französische Suiten (ein Satz), Scarlatti: Sonaten, 
Haydn: ein Sonatensatz, Chopin: eine Mazurka, Bartok: aus Mikrokosmos Bd. IV. 

 Zwei Begleitstücke oder -sätze aus der Literatur des eigenen ZKF, d.h. z.B. im ZKF Klarinette sind 
zwei Klarinettenstücke zu begleiten.  

Das Programm hat zwei unterschiedliche Stilepochen zu umfassen. 

Prüfungsanforderungen für das Profil Gesang: 

 Ein Solostück im Schwierigkeitsgrad von Bach: Französische Suiten (ein Satz), Scarlatti: Sonaten, 
Haydn: ein Sonatensatz, Chopin: eine Mazurka, Bartok: aus Mikrokosmos Bd. IV. 

 Drei Begleitungen von Liedern oder Arien vorzutragen zusammen mit einer Sängerin bzw. einem 
Sänger. 

Das Programm hat zwei unterschiedliche Stilepochen zu umfassen. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums im Fach Klavier, darunter die/der jeweilige Lehrende in Klavier (Pflichtfach). 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Klavier (Pflichtfach) drei Mal 
wiederholt werden. Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Künstlerischen Einzelunterricht (KE) in 
Klavier (Pflichtfach). 

 

(3.2) Modulabschlussprüfung Künstlerisches Profil (ZKF) am Ende des 4. Semesters 
Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Künstlerischen Profile und Studiengänge. 
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Modulabschlussprüfung der Module 1a.1 (Blas-, Schlag- und Streichinstrumente), 1b.1 (Klavier), 1c.1 
(Cembalo), 1d.1 (Orgel), 1e.1 (Gesang), 1f.1 (Zupfinstrumente), 1g.1 (Akkordeon) am Ende des 4. 
Semesters. 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller im jeweiligen 
Modul angeführter Lehrveranstaltungen (je nach Künstlerischem Profil) samt Zeugniseintrag sowie 
ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der letzten 
Lehrveranstaltungsstufe im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

Nachzuweisen sind 

 für 1a.1 (Blas- und Streichinstrumente): ZKF 1-4 (KE) und Korrepetition 1-2 (KE), 

 für 1a.1 (Schlaginstrumente): ZKF 1-4 (KE) und Freie Wahlfächer (FWF) im Ausmaß von 2 SWS/2 
ECTS, 

 für 1b.1 (Klavier): ZKF 1-4 (KE), 

 für 1c.1 (Cembalo): ZKF 1-4 (KE), 

 für 1d.1 (Orgel): ZKF 1-4 (KE), 

 für 1e.1 (Gesang): ZKF 1-4 (KE) und Vokalkorrepetition 1-2 (KE), 

 für 1f.1 (Zupfinstrumente, Gitarre/Harfe): ZKF 1-4 (KE) und Korrepetitionspraxis 1-2 (KG), 

 für 1g.1 (Akkordeon): ZKF 1-4 (KE). 

 

Prüfungsinhalt: Vorspiel/Vorsingen im Zentralen Künstlerischen Fach. 

Prüfungsanforderungen: Vorzubereiten sind mindestens drei repräsentative Stücke verschiedener 
Stilrichtungen und unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca. 15 Minuten. Das 
Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen. Nähere Hinweise siehe 
Anhang 1: Prüfungsanforderungen Zentrales Künstlerisches Fach (je nach gewähltem Studiengang). 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter die/der jeweilige Lehrende im Zentralen Künstlerischen Fach. 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Künstlerische Prüfung im ZKF drei Mal wiederholt werden. 
Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Künstlerischen Einzelunterricht (KE) im ZKF. Das jeweils 
aufbauende Modul 1.2 im Künstlerischen Profil kann erst nach positiver Absolvierung von Modul 1.1 
samt Modulabschlussprüfung belegt werden, d.h. die aufbauenden Lehrveranstaltungen ZKF 5-8 (KE) 
bzw. ggf. je nach Profil die jeweilige Korrepetition/Vokalkorrepetition/Korrepetitionspraxis 3-4 (KE bzw. 
KG) können erst belegt werden, wenn die positive Absolvierung der Modulabschlussprüfung vorliegt. 

 

(3.3) Modulabschlussprüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF am Ende des 
8. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Profile, in der Regel am Ende des 8. Semesters. 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Die Prüfung muss spätestens innerhalb von 3 Semestern nach dem letzten ZKF-Unterricht sowie vor 
oder zeitgleich mit der studienabschließenden ZKF-Prüfung (Modulabschlussprüfung Künstlerisches 
Profil) absolviert werden. 

Hinweis: Die Prüfung kann bereits mit Abschluss aller Lehrveranstaltungen der Modulgruppe 3 
(Musikpädagogik/Fachdidaktik) (= Module 3.1, 3.2 und 3.3) und ohne Vorliegen der Abschlussprüfung 
Instrumental- und Gesangspädagogik absolviert und somit vorgezogen werden. 
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Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 
3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) angeführter Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag, d.h. Module 
3.1, 3.2 und 3.3, sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige 
Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. Lehrveranstaltungsstufen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Die zweite Abschlussprüfung der 
Modulgruppe 3 in „Instrumental- und Gesangspädagogik“ muss nicht bereits positiv absolviert 
vorliegen bzw. muss nicht gleichzeitig absolviert werden. 

Nachzuweisen sind für die Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) folgende 
Lehrveranstaltungen: Einführung in die Instrumental- und Gesangspädagogik (VO), Instrumental- und 
Gesangspädagogik 1-2 (PS), Didaktik des Gruppenunterrichts (PS), Hospitationspraktikum (PR), 
Unterrichtspraktikum (PR), Fachdidaktik (des ZKF) 1-6, Lehrpraxis (1-4). 

Alle oben angeführten Nachweise, also alle bis zu diesem Zeitpunkt absolvierten Lehrveranstaltungen, 
ggf. Anerkennungsbescheide sowie die gültige Anmeldung aller ausstehender Lehrveranstaltungen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums, sind bei der Anmeldung mittels 
Prüfungspasses vorzulegen. 

Prüfungsinhalt: Die Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF (Gesamtdauer: ca. 60 Minuten) besteht 
aus zwei Lehrproben (Dauer: je ca. 20 Minuten) sowie einem didaktischen Gespräch (Dauer: ca. 20 
Minuten). 

Prüfungsanforderungen Lehrproben: Durchzuführen sind zwei Lehrproben zu je ca. 20 Minuten mit 
einer Anfängerin/einem Anfänger und einer fortgeschrittenen Schülerin/einem fortgeschrittenen 
Schüler. Eine der Lehrproben muss mit einer unbekannten Schülerin/einem unbekannten Schüler 
erfolgen. Aus den Lehrproben soll ersichtlich werden, dass grundlegende fachdidaktische Fähigkeiten 
erworben wurden und methodisch sinnvoll sowie im Blick auf die Schülerinnen-/Schülerpersönlichkeit 
angemessen umgesetzt werden. Auf Wunsch der Kandidatin/des Kandidaten kann eine der 
Lehrproben im Gruppenunterricht (ca. 30 Minuten) durchgeführt werden. In diesem Fall muss 
ersichtlich werden, dass die Kandidatin/der Kandidat den Besonderheiten von Gruppenunterricht 
gegenüber Einzelunterricht gerecht wird. Die Kandidatin/der Kandidat hat den beabsichtigten Verlauf 
der Lehrprobe mit der bekannten Schülerin/dem bekannten Schüler schriftlich zu skizzieren und bei 
Beginn der Lehrprobe der Prüfungskommission vorzulegen. In den Lehrproben kann die 
Kandidatin/der Kandidat auf situationsbedingte Probleme der Schülerin/des Schülers abweichend vom 
Konzept eingehen. 

Im Studienprofil Gesang müssen die Lehrproben mit einer Frauen- und einer Männerstimme absolviert 
werden. Wird eine der beiden Lehrproben mit einer gemischten Gruppe (Frauen-und Männerstimmen) 
abgehalten, kann die Einzellehrprobe wahlweise mit einer Frauen- oder Männerstimme erfolgen. 
Zudem kommt in diesem Studienprofil der Fähigkeit, die Schülerinnen/Schüler am Klavier zu 
unterstützen bzw. zu begleiten, vermehrte Bedeutung zu. 

Prüfungsanforderungen didaktisches Gespräch: Unter Bezugnahme auf die vorangegangenen 
Lehrproben findet im Anschluss ein didaktisches Gespräch von ca. 20 Minuten Dauer statt. 
Nachzuweisen sind die Fähigkeit, methodische Schritte zu begründen, Kenntnisse unterschiedlicher 
methodischer Ansätze und ihrer Problematik, Kenntnis des Instruments (Geschichte, Spielpraxis, 
Interpretation) sowie der jeweiligen Literatur. 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums aus den Bereichen Fachdidaktik, Lehrpraxis und Zentrales Künstlerisches 
Fach. 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF 
drei Mal wiederholt werden. 
 

(3.4) Modulabschlussprüfung Künstlerisches Profil (ZKF) am Ende des 8. 
Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Künstlerischen Profile und Studiengänge. 
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Modulabschlussprüfung der Module 1a.2 (Blas-, Schlag- und Streichinstrumente), 1b.2 (Klavier), 1c.2 
(Cembalo), 1d.2 (Orgel), 1e2 (Gesang), 1f.2 (Zupfinstrumente), 1g.2 (Akkordeon), in der Regel am 
Ende des 8. Semesters. 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Die Prüfung muss spätestens innerhalb von 3 Semestern nach dem letzten ZKF-Unterricht absolviert 
werden und gilt als studienabschließende Prüfung. 

Hinweis: Falls die kommissionelle Abschlussprüfung der Modulgruppe 3 
(Musikpädagogik/Fachdidaktik) in Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF nicht bereits in einem früheren 
Semester absolviert wurden, sind mit der Abschlussprüfung im Künstlerischen Profil (ZKF) insgesamt 
zwei Prüfungen in einem Semester zu absolvieren (bzw. ggf. drei Prüfungen, sofern auch die 
Abschlussprüfung in einem der Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang, Musik 
und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen, Jazz und Popmusik oder 
Kirchenmusik aussteht). 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller im Curriculum 
angeführter Module, d.h. aller Lehrveranstaltungen und aller Abschlussprüfungen (= Prüfung im ZKF 
nach 4 Semestern, ggf. in Klavier (Pflichtfach), in Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF, in Instrumental- 
und Gesangspädagogik und ggf. im Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt), jeweils samt Noteneintrag sowie 
ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der ggf. 
noch fehlenden Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums sowie die gültige Anmeldung der ggf. noch fehlenden Abschlussprüfungen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

Prüfungsinhalt: Vorzubereiten ist ein künstlerisches Programm gemäß den Prüfungsanforderungen in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF. Das Prüfungsprogramm ist rechtzeitig, spätestens 6-8 
Wochen vor dem Prüfungstermin im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
einzureichen. Die Prüfungskommission wählt aus dem eingereichten Programm 30-40 Minuten aus. 
Die Auswahl ist der Kandidatin/dem Kandidaten von der/dem Prüfungsvorsitzenden mindestens 4 
Wochen vor der Prüfung bekanntzugeben. 

Prüfungsanforderungen: Siehe Anhang 1, Prüfungsanforderungen Zentrales Künstlerisches Fach (je 
nach gewähltem Instrument/Gesang). 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter die/der jeweilige Lehrende im Zentralen Künstlerischen Fach sowie 
nach Möglichkeit eine Lehrende/ein Lehrender der Fachdidaktik/Lehrpraxis. 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 aufzurunden ist. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Künstlerische Prüfung im ZKF drei Mal wiederholt werden. 
Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Künstlerischen Einzelunterricht (KE) im ZKF. 

 

(3.5) Modulabschlussprüfung 2. Diplomprüfung am Ende des 12. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Künstlerischen Profile und Studiengänge. 
Modulabschlussprüfung des Moduls 10, in der Regel am Ende des 12. Semesters. 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

Die Prüfung muss spätestens innerhalb von 3 Semestern nach dem letzten ZKF-Unterricht absolviert 
werden und gilt als studienabschließende Prüfung. 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller 
Lehrveranstaltungen im Modul 10. 

Prüfungsinhalt: Siehe Curriculum für die Künstlerischen Studiengänge, §9 (6). 
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Prüfungsanforderungen: Siehe Anhang 1, Prüfungsanforderungen Zentrales Künstlerisches Fach (je 
nach gewähltem Studiengang). 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter die/der jeweilige Lehrende im Zentralen Künstlerischen Fach. 

Notenvergabe: Beide Prüfungsteile werden im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - 
nicht genügend“ getrennt bewertet. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt in jedem Prüfungsteil eine Note in ganzer Zahl. Die 
Gesamtnote des jeweiligen Prüfungsteils wird aus dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf 
eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu einschließlich x,5 aufzurunden ist. Die Gesamtnote der 
beiden Prüfungsteile wird aus dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle 
gerundet, wobei bis zu einschließlich x,5 aufzurunden ist. Bei einer Gesamtnote beider Prüfungsteile 
von 1,0 wird das Prädikat „Die künstlerische Diplomprüfung wurde mit Auszeichnung bestanden“ und 
im Künstlerischen Diplomzeugnis ausgewiesen. 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Künstlerische Prüfung im ZKF drei Mal wiederholt werden. 
Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Künstlerischen Einzelunterricht (KE) im ZKF. 

 

 

§ 4 Ausführungsbestimmungen zur Diplomarbeit 

(4.1) Betreuungsberechtigte Lehrende sowie empfohlene Lehrveranstaltungen 

Im Studium Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium ist eine 
Diplomarbeit abzufassen. Die Diplomarbeit ist eine eigenständige schriftliche Arbeit, die ab dem 
neunten Semester im Rahmen einer musiktheoretischen, musikwissenschaftlichen oder 
musikpädagogischen Lehrveranstaltung bzw. in dem dafür vorgesehenen Seminar Diplomarbeit (SE) 
abzufassen ist, sofern der/dem jeweiligen Lehrenden die Berechtigung für die Betreuung 
wissenschaftlicher Arbeiten von der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums erteilt wurde. 

Die Liste der betreuungsberechtigten Lehrenden für wissenschaftliche Arbeiten ist auf der Homepage 
des Vorarlberger Landeskonservatoriums abrufbar. 

Sofern die/der jeweilige Lehrende auf der Liste der Betreuungsberechtigten wissenschaftlicher 
Arbeiten der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums aufscheint, kann die Diplomarbeit 
z.B. im Rahmen einer der folgenden Lehrveranstaltungen der Pflichtmodule verfasst werden: 
Instrumental- und Gesangpädagogik 1-2 (PS), Didaktik des Gruppenunterrichts (PS), Fachdidaktik 
(des ZKF) 5-6 (PS), Angewandter Tonsatz 1-2 (PS), Analyse 1 (SE), Musikwissenschaftliches 
Seminar (SE), SE Abschlussarbeit (SE) sowie im Rahmen eines der Proseminare oder Seminare der 
Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte). 
 

(4.2) Genehmigung der Betreuung und des Themas sowie Fristen 

Der Antrag zur Genehmigung der Betreuung und des Themas der Diplomarbeit kann jederzeit ab dem 
zehnten Semester, spätestens jedoch am 15.11. vor Absolvierung der Modulabschlussprüfung 2. 
Diplomprüfung im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums eingereicht werden.  

Hinweis: Die positiv absolvierte Diplomarbeit ist zudem Voraussetzung für den Antritt zur 
Modulabschlussprüfung 2. Diplomprüfung. Die Diplomarbeit muss aufgrund der durchzuführenden 
Plagiatsprüfung am 15.05. vor der Modulabschlussprüfung 2. Diplomprüfung benotet vorliegen. 

Die Diplomarbeit kann in Deutsch, Englisch oder Spanisch verfasst werden, sofern es dafür eine 
entsprechende betreuende Lehrende/einen entsprechenden betreuenden Lehrenden gibt. Wird die 
Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, ist zusätzlich am Ende der Arbeit eine Zusammenfassung in 
deutscher Sprache im Umfang von mindestens 10% des Gesamtumfangs beizufügen. Diese 
Zusammenfassung ist in die Diplomarbeit mit einzubinden. 
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(4.3) Abgabe der Diplomarbeit sowie Fristen 

Für die Bearbeitung des gestellten Themas wird ein Bearbeitungszeitraum mit der/dem jeweiligen 
betreuenden Lehrenden festgesetzt, damit es zu keinen Verzögerungen der Benotung und somit des 
Prüfungsantritts bzw. des Abschlusses kommt. Die fertig gestellte schriftliche Diplomarbeit ist von den 
Studierenden am 15.4. des Studienjahres vor dem festgelegten Termin der Modulabschlussprüfung 2. 
Diplomprüfung in gebundener Form in vierfacher Ausfertigung (Klebebindung oder auch Hartband, 

nicht spiralisiert oder geschient, mindestens ein Exemplar in Hartband)  inkl. einer CD‐ROM oder DVD  
rechtzeitig im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums abzugeben.  

Die fertig gestellte schriftliche Diplomarbeit ist zudem bis zum 15.4. in digitaler Form (PDF) und im 
Word-Format direkt an die/den Betreuer/in sowie in Kopie (cc) an die Studienkoordination 
Berufsstudium zu senden. Für die Beurteilung der Diplomarbeit wird den betreuenden Lehrenden eine 
Begutachtungsphase von 4 Wochen eingeräumt. Das Zeugnis über die Diplomarbeit samt Benotung 
der/des betreuenden Lehrenden ist bis spätestens 15.5. des Studienjahres im Studiensekretariat des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums einzureichen, damit die Benotung rechtzeitig eingetragen und 
mit Erfüllung der Voraussetzungen der Prüfungsantritt ermöglicht wird.  

 

Die Abgabefristen sind dem jeweils aktuellen Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen. Wird eine dieser 
Abgabefristen überschritten, kann die Arbeit erst im darauf folgenden Studienjahr eingereicht werden. 

 

(4.4) Leitfaden zum Verfassen der Diplomarbeit 

In einer Diplomarbeit wird die wissenschaftliche Durchführung in Sprache, Inhalt und Arbeitstechnik 
erwartet. Der zu veranschlagende Umfang liegt bei ca. 40 Seiten Text (= ca. 100.000 Zeichen), ohne 
Notenbeispiele, Illustrationen, geschrieben mit Times New Roman oder Arial in 12-Punkt-Schriftgröße 
mit 1½-zeiligem Abstand. 

Ein Leitfaden zur Gestaltung der Diplomarbeit sowie das Titelblatt und die Einverständniserklärung, 
welche verpflichtend in die Arbeit eingebunden werden müssen, sind auf der Homepage des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums abrufbar. 

 

§ 5 Ausführungsbestimmungen zur Notenvergabe im Abschlusszeugnis 

Folgende Beurteilungen werden am Abschlusszeugnis ausgewiesen: 

 Benotung der Modulabschlussprüfung 2. Diplomprüfung, 

 das Thema und die Benotung der Diplomarbeit. 

Die Notenvergabe erfolgt im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. Es 
wird keine Gesamtnote ausgewiesen. 

 

§ 6 Ausführungsbestimmungen zu Anträgen an die Direktion des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums 

 (6.1) Verlängerung des ZKF 

Bei Verlängerung des ZKF (max. 2 Semester, zweimalige Wiederholung von ZKF 12) muss ein Antrag 
gestellt werden. Die Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt über das Studiensekretariat des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

(6.2) Korrepetition in der Studienverlängerung 

Bei einer Verlängerung des ZKF wird nur im Prüfungssemester Korrepetition bzw. Vokalkorrepetition 
im Ausmaß von 1 SWS gewährt (einmalige Wiederholung von Korrepetition bzw. Vokalkorrepetition 
8). Es muss kein Antrag gestellt werden. Die Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt über das 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 
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(6.3) Cembalo statt Klavier (Pflichtfach) (nur für ZKF Blockflöte) 

Ausschließlich für Studierende mit ZKF Blockflöte können auf Antrag ein bis zwei Semester Cembalo 
anstatt der letzten beiden Semester Klavier (Pflichtfach) belegt werden (Cembalo 1 und/oder 2 anstatt 
Klavier (Pflichtfach) 3 und/oder 4). Das Einverständnis der/des Lehrenden in Klavier (Pflichtfach) und 
das Einverständnis der/des Lehrenden Cembalo muss schriftlich vorliegen. Im Einvernehmen mit den 
Lehrenden in Klavier bzw. Cembalo können Teile der Modulabschlussprüfung im Pflichtfach Klavier 
auf dem Cembalo absolviert werden (siehe § 2). 

Die Belegung von Cembalo statt Klavier (Pflichtfach) bedarf jedenfalls der vorherigen schriftlichen 
Genehmigung der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Die schriftliche Antragstellung 
samt Einverständniserklärungen der Lehrenden hat für das Wintersemester spätestens bis 15. 
Oktober bzw. für das Sommersemester spätestens bis 15. März zu erfolgen. Die Genehmigung erfolgt 
einzelfallbezogen, nach Maßgabe der freien Plätze sowie nach der finanziellen Bedeckbarkeit 
(spätestens) nach Ende der Lehrveranstaltungsanmeldefrist des jeweiligen Semesters. Es besteht 
kein Anspruch auf Genehmigung, auch bei Erfüllung aller formalen Voraussetzungen. Die 
Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt über das Lehrmanagement. 

 

(6.4) Ersatzfächer im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument/Gesang 

Stammt das gewählte Zweite Instrument/Gesang aus derselben Instrumentengruppe wie das ZKF 
bzw. wird als Zweites Instrument das Barock-Pendant des ZKF gewählt, werden aber die 
Lehrveranstaltungen Fachdidaktik und Lehrpraxis des Zweiten Instruments nicht instrumenten- bzw. 
stilspezifisch angeboten, so sind Ersatzfächer im Ausmaß von 6 SWS/6 ECTS zu absolvieren. Dabei 
sollte i.d.R. Fachdidaktik des ZKF bzw. Lehrpraxis des ZKF eines verwandten bzw. analogen 
Instruments belegt werden. 

Wählt beispielsweise eine Studierende/ein Studierender mit ZFK Querflöte als Zweites Instrument 
Barockoboe und wird keine spezifische Fachdidaktik dafür angeboten, so ist die Fachdidaktik für Oboe 
zu absolvieren. Wird jedoch nur eine übergreifende Fachdidaktik für Holzbläser angeboten, so können 
die gemäß Curriculum angeführten Ersatzfächer belegt werden. 

Inwieweit die instrumenten- bzw. stilspezifischen Lehrveranstaltungen angeboten werden, ist mit der 
Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums rechtzeitig vor dem jeweiligen Semester 
abzuklären. 

Die unterschiedlichen Instrumentengruppen sowie die zur Verfügung stehenden Ersatzfächer sind im 
Curriculum in der Modulbeschreibung der Modulgruppe 8a Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument/Gesang angeführt. 

 

§ 7 Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen 

Die Äquivalenzliste für das Studium Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger 
Landeskonservatorium gilt für alle ordentlichen Studierenden, die das Studiums Künstlerisches 
Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium vor dem 01.10.2016 begonnen haben. Sie 
regelt die Äquivalenz von bereits positiv abgelegten Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Rahmen 
des Studiums Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium für das 
Studiums Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium (Curriculum 2016). 
Neue Lehrveranstaltungen des neuen Curriculums können, nach Maßgabe und Verfügbarkeit, 
optional zusätzlich belegt werden. Ausgenommen ist zusätzlicher Künstlerischer Einzelunterricht (KE), 
sofern nicht dezidiert als mögliche optionale Lehrveranstaltung angeführt (nach Maßgabe und 
Angebot). 

Die Äquivalenzliste gilt ausschließlich für bereits positiv absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen und kann nicht für zukünftig zu absolvierende Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
herangezogen werden. Ab Wintersemester 2016/17 werden ausschließlich die Lehrveranstaltungen 
des neuen Curriculums (2016) angeboten, die Lehrveranstaltungen des vorhergehenden Curriculums 
können nicht mehr belegt werden. 
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§ 8 Ausführungsbestimmungen zur Anmeldung von Lehrveranstaltungen 

(8.1) Lehrveranstaltungsanmeldung und Fristen 

Die Anmeldung zu den einzelnen Lehrveranstaltungen hat grundsätzlich curriculumskonform, 
selbstständig und fristgerecht über das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
zu erfolgen.  

Hinweis: Ohne fristgerechte Anmeldung im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums können keine Lehrveranstaltungen belegt und dadurch keine Zeugnisse 
ausgestellt werden. Nicht-curriculumskonforme Lehrveranstaltungen können ausschließlich als Freie 
Wahlfächer verwendet werden. Die geltenden Fristen werden über die Homepage des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums veröffentlicht. 

 

(8.2) Lehrveranstaltungsstufen und Zuordnung 

Prinzipiell müssen alle vorgesehenen Lehrveranstaltungsstufen regulär belegt werden. Eine 
Doppelbelegung der Stufen ist unzulässig (Ausnahme: ein- bzw. zweimalige Wiederholung von ZKF 8 
bzw. einmalige Wiederholung von Korrepetition/Vokalkorrepetition 4 bei Verlängerung des ZKF). Die 
Studierenden haben auf eine korrekte Lehrveranstaltungsanmeldung zu achten. Wurde z.B. in der 
Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) die LV „Chorleitung 1“ (KG) belegt, so muss bei 
gewähltem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Chorleitung die LV „Chorleitung 2“ (KG) belegt werden 
(und nicht nochmals „Chorleitung 1“). Wurde in der Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) die 
LV „Orchester 1“ (KG) belegt, so muss bei gewähltem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Ensembleleitung die LV „Orchester 2-3“ (KG) belegt werden (und nicht nochmals „Orchester 1“). 
Selbiges gilt für weitere Lehrveranstaltungen in Modul 7.2 (zur Wahl) sowie für die Freien Wahlfächer 
in Modulgruppe 2 – auch hier sind jeweils die fortlaufenden Stufen zu belegen. 

Hinweis: Eine Doppelzuordnung von Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Die Lehrveranstaltungen 
des zu absolvierenden Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) der Modulgruppe 8 dürfen sich nicht mit 
den gewählten Lehrveranstaltungen der Pflichtmodulgruppen, insbesondere der Modulgruppe 2 (Freie 
Wahlfächer) und der Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) überschneiden. Dies gilt auch für 
den Fall, dass mehrere Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) gewählt und vollständig absolviert werden. 

Die Lehrveranstaltungen Fachdidaktik (des ZKF) bzw. Fachdidaktik (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) sowie Lehrpraxis (des ZKF) bzw. Lehrpraxis (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) werden einheitlich nur mit der Bezeichnung des Instruments ausgewiesen, z.B. 
Fachdidaktik Klavier, etc. 

Die Lehrveranstaltungen „Klavier 1-4 (Pflichtfach)“ KE im Ausmaß von 4 x 0,5 SWS samt zugehöriger 
Modulabschlussprüfung müssen grundsätzlich im Studium Künstlerisches Diplomstudium am 
Vorarlberger Landeskonservatorium absolviert werden (siehe § 8.3 und § 9.1). 

 

(8.3) Parallelstudien und Zweitstudien 

Bei Parallelstudien erfolgt die Lehrveranstaltungsanmeldung im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums grundsätzlich nur ein Mal (im jeweiligen „Hauptstudium“ – z.B. 
Musikgeschichte, Tonsatz, Gehörbildung usw.) Die Lehrveranstaltungen müssen nach der positiven 
Absolvierung zur Anerkennung eingereicht werden (siehe § 9). 

Die Lehrveranstaltungen „Klavier 1-4 (Pflichtfach)“ KE im Ausmaß von 4 x 0,5 SWS samt zugehöriger 
Modulabschlussprüfung müssen grundsätzlich im Studiums Künstlerisches Diplomstudium am 
Vorarlberger Landeskonservatorium absolviert werden. Dies gilt insbesondere auch für Studierende 
mit Zweitstudium. 

 

§ 9 Ausführungsbestimmungen zur Anerkennung von Prüfungen 

Positiv absolvierte Lehrveranstaltungen/Prüfungen aus Vorstudien oder Zweitstudien (z.B. paralleles 
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Instrumentalstudium oder Lehramtsstudium, etc.) können für das Studium Künstlerisches 
Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium anerkannt werden, sofern sie gleichwertig mit 
den Lehrveranstaltungen/Prüfungen des Curriculums sind. Die Anerkennung von 
Lehrveranstaltungen/Prüfungen ist der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
einzureichen. Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf 
die volle Gleichwertigkeit fehlen, ist die Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums berechtigt, 
die Feststellung der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden. 

 

(9.1) Anerkennung von Klavier (Pflichtfach) 

Als Übergangsregelung für die Studienjahre 2016/17 sowie 2017/18 werden die bereits 
abgeschlossenen Lehrveranstaltungen „Klavier 1-6“ (KE) aus dem Diplomstudium am Vorarlberger 
Landeskonservatorium im Ausmaß von 6 x 0,5 SWS samt positiv absolvierter Abschlussprüfung noch 
für das Studium Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium als „Klavier 
(Pflichtfach) 1-4“ (KE) im Ausmaß von 4 x 0,5 SWS sowie als „Klavierpraktikum 3-4“ (KE) samt 
Modulabschlussprüfung anerkannt. Es wird kein Doppelunterricht erteilt. 

Neuzugelassene Studierende im Studiums Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger 
Landeskonservatorium, belegen grundsätzlich die vorgesehenen Lehrveranstaltungen „Klavier 
(Pflichtfach) 1-4“ (KE) im Ausmaß von 4 SWS und absolvieren die vorgesehene 
Modulabschlussprüfung.  

 

(9.2) Anerkennung von Abschlussprüfungen 

Es besteht die Möglichkeit, den Studienabschluss eines Instrumentalstudiums bzw. Gesangstudiums 
(im selben Instrument/Gesang) von einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung zur Anerkennung für die Modulabschlussprüfung im ZKF für das 
Studium Künstlerisches Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium einzureichen. 
Anderenfalls muss die Modulabschlussprüfung im ZKF regulär absolviert werden. 

 

(9.3) Anerkennung von Diplomarbeiten 

Schriftliche Diplomarbeiten aus Vorstudien oder Zweitstudien können nicht anerkannt werden. Für 
jeden Studiengang des Künstlerischen Diplomstudiums am Vorarlberger Landeskonservatorium muss 
eine eigene Diplomarbeit geschrieben werden. 

 

(9.4) Anerkennung von Unterrichtstätigkeiten 

Eigenständiger Unterricht an einer öffentlichen Musikschule kann für die Lehrveranstaltungen 
Unterrichtspraktikum (PR) bzw. Hospitationspraktikum (PR) anerkannt werden. 

 

(9.5) Anerkennung von Künstlerischen Tätigkeiten 

Künstlerische Tätigkeiten können grundsätzlich für Lehrveranstaltungen im Künstlerischen 
Diplomstudium anerkannt werden. Die Anerkennung von Künstlerischen Tätigkeiten ist bei der 
Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums einzureichen. 

 

§ 10 Anhänge 

Anhang 1: PRÜFUNGSANFORDERUNGEN in den einzelnen Studiengängen des jeweiligen Zentralen 
Künstlerischen Fachs (ZKF) 
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PROFIL BLASINSTRUMENTE 

 

Studiengang Blockflöte (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Blockflöte (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Frans Brüggen; H. M. Linde: Neuzeitliche 
Übungsstücke) 

• Musik vor 1650: ein Werk für Blockflöte und Basso continuo (z.B. von Frescobaldi; P. Cima; G. B. 
Riccio) oder ein Werk für Blockflöte solo (z.B. von van Eyck) 

• Musik 1650–1750: zwei Werke in verschiedenen Nationalstilen (z.B. F. M. Veracini; J. Bodin de 
Boismortier; Ch. Schickhardt; aus „The Division Flute“; Daniel Purcell) 

• ein Werk nach 1960 im Schwierigkeitsgrad von B. Moser: Alrune; Linde: Music for a Bird; Hirose: 
Meditation; Leenthouts: Big baboon 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Blockflöte (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen und hat folgende Teile: 

• Musik vor 1650, z.B. van Eyck: Doen daphne d'over schoone maeght, Frescobaldi: Canzonen 

• Musik 1650–1750, z.B. eine Sonate von Sammartini, Veracini oder Mancini oder eine Suite, z.B. von 
Hotteterre 

• ein Werk nach 1960, z.B. Mays: Song of the Dancing Skung (aus: Moon Dances) oder Shinohara: 
Fragmente 

 

Modulabschlussprüfung Blockflöte (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• Musik vor 1650: eine Canzone oder Sonate mit Basso continuo (z.B. Castello; Fontana) und ein 
Werk aus der italienischen Diminutionspraxis (z.B. Bassano; Dalla Casa) 

• Musik 1650–1750: zwei Werke in verschiedenen Nationalstilen (z.B. Corelli; Hotteterre; Locke) und 
ein Konzert (z.B. Vivaldi; Telemann; Sammartini) 

• ein Werk nach 1960 im Schwierigkeitsgrad von Janssen: Voetnoot; Casken: Thymehaze; Tsoupaki: 
Charavgi 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker; 
vorzugsweise für Blockflötenconsort, jedoch sind auch gemischte Besetzungen möglich. 

Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Blockflöte: 

 Ein Werk solistischer Prägung aus der Zeit Mittelalter oder Renaissance, wie 
Estampie, z. B. „Isabella“, Solo-Ricercar, z. B. von A. Virgiliano 

 3 Werke aus dem Frühbarock (17. Jhdt.): ein Solostück (z. B. eine größere 
Variationsreihe von J. J. van Eyck (z. B. Paviane Lacryme), ein Werk mit B. 
C., z. B. G. B. Fontana. M. Uccellini, A. Berardi, ein Werk mit 2 Oberstimmen 
und B. C., z. B. F. Turini, T. Merula, D. Castello 

 aus dem Spätbarock (18. Jhdt.) ein Solostück z.B. von J. J. Hotteterre: L´art 
du preluder, G. Ph. Telemann: 12 Fantasien, J. S. Bach: Partita (einzelne 
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Sätze möglich), 3 Werke mit B.C. (auch Triosonaten mit anderen Instrumenten 
bzw. Kantaten mit Gesang möglich) z.B. Italien: A. Corelli, F. Barsanti, A. 
Vivaldi, Frankreich: P. Philidor, J. J. Hotteterre, Deutschland: G. Ph. 
Telemann, G. F. Händel, England: M. Locke, W. Babell (aus jedem Land ein 
Werk), ein repräsentatives Konzert oder Doppelkonzert mit Orchester z.B. von 
A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, G. Sammartini 

 2 Werke der Moderne, ein Solowerk, z.B. C. Tsoupaki: Charavgi, M. Ishii: 
Black Intention, M. Shinohara: Fragmente, ein Stück mit anderen 
Instrumenten, z.B. J. Bank: Wave, M. Matsunaga: Reeds, Twigs, Winds and ... 

 Werke für Blockflötenensemble, Mittelalter/Renaissance, z. B. Baldwine: 
Manuskript, Frühbarock, z. B. A. Ferrabosco II.: Pavanen, J. Jenkins: 
Fantasien, Moderne, z.B. R. Hirose: Lamentation, B. de Cemt: Lieto, G. Köll: 
round of talks 

 eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von F. Brüggen: Etüde für Fingersicherheit, 
N. Bousquet: Etudes 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Querflöte (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Querflöte (ZKF): 

• 3 Sätze/Werke unterschiedlicher Epochen, darunter ein schneller und ein langsamer Satz 

• Beispiele: J. S. Bach: Sonate; C. Ph. E. Bach: Sonaten; Telemann: Fantasie; Quantz: Sonaten; 
Werke von Mozart: z.B. Sonaten, Andante, Rondo; Stamitz: Konzert op. 29; Fauré: Fantasie; Poulenc: 
Sonate; Bozza: Image; Ibert: Pièce 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Querflöte (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: einer 
Barocksonate oder einem Solostück aus der Barockzeit; Mozart: Konzerte, 1-2 Sätze; Devienne: 
Konzert; Schwindel: Konzert; Wendling: Konzert; Doppler: ungarische Fantasie; Enescu: Cantabile et 
Presto; Ibert: Piece 

 

Modulabschlussprüfung Querflöte (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• 5 Werke aus 4 unterschiedlichen Stilepochen (Klassik und Moderne obligat). Pflichtstück: ein Satz 
aus einem der Mozart-Konzerte. Weitere Beispiele: J. S. Bach: Sonaten; C. Ph. E. Bach: Sonaten und 
Konzerte; Quantz: Konzerte; W. A. Mozart: Konzerte G-Dur, D-Dur; Chaminade: Concertino; Dutilleux: 
Sonatine; Sancan: Sonatine; Prokofiev: Sonate; Varese: Density; Takemitsu: diverse Werke 

• Ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
Weber: Trio; Martinu: Trio; Haydn: Trio; Mozart: Quartette; Villa-Lobos: verschiedene 
Kammermusikwerke) 

Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Querflöte: 

 2 schwierige Etüden (davon mindestens eine aus Andersen op. 60) 
 1 Werk aus dem Barock (etwa eine Sonate von J. S. Bach) 
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 1 Konzert von W. A. Mozart (D oder G) 
 3 Konzerte oder Konzertstücke nach Wahl aus bisher nicht vertretenen 

Stilepochen (z.B. Apostel: Solosonate, Prokofieff: Sonate, Debussy: Syrinx, 
Schubert: Introduktion und Variation, Honegger: Danse de la Chèvre u.a.) 

 12 schwierige Orchesterstellen (inklusive Piccolo) 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

 

Studiengang Oboe (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Oboe (ZKF): 

• 3 Werke bzw. Sätze aus unterschiedlichen Epochen, z.B. Telemann: Sonate a - moll für Oboe und 
Basso continuo; Haydn: Konzert C-Dur für Oboe und Orchester, Donizetti: Sonate F-Dur für Oboe und 
Klavier, Gordon Jacob: Seven Bagatelles for Oboe solo. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Oboe (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Francois 
Devienne: eine Sonate aus Op.70/1-3 oder 71/1-3 für Oboe und Basso continuo, Carl Nielsen: 
Fantasiestücke Op.2 für Oboe und Klavier, Paul Hindemith: Sonate (1938) für Oboe und Klavier 

 

Modulabschlussprüfung Oboe (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• 5 Werke aus 4 verschiedenen Epochen: z.B. Vivaldi: Sonate c-moll RV 53 für Oboe und Basso 
continuo, J.N. Hummel: Introduction, Thema und Variationen Op.102 für Oboe und Orchester; Saint-
Saëns: Sonate D-Dur Op.166 für Oboe und Klavier, Britten: Sechs Metamorphosen nach Ovid Op.49 
für Oboe solo, Friedrich Schenker: Monolog (1968) für Oboe solo 

Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

• Ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/ Musiker, z.B. 
barocke Triosonate, Kantatensatz, Trio - bis Nonettbesetzungen wie L.v. Beethoven: Trio Op.87, B.H. 
Crusell: Divertimento Op.9, L. Spohr: Nonett Op.31 etc. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Oboe: 

 2 schwierige Etüden (z. B. Luft, Gilet u.a.) 
 1 Werk aus dem Barock (z. B. Telemann, Händel, Vivaldi, Bach) 
 Ein Konzert von J. Haydn oder W. A. Mozart 
 1 Werk aus der Romantik (z. B. Schumann, Rietz, Kalliwoda, Molique u.a.) 
 1 Werk aus dem 20. Jhdt . (z.B. Poulenc, Dutilleux, Milhaud, R. Strauss) 
 1 Werk aus der Avantgarde (z. B. L. Berio: Sequenza VII, E. Denissow: Solo, 

E. Krenek: 4 Stücke für Oboe und Klavier u.a. 
 12 schwierige Orchesterstellen bis einschließlich Schönberg 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Klarinette (ZKF) 
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Zulassungsprüfung Klarinette (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Gambaro: 21 Capricci; Cavallini: Capricci 1–10) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von: Konzerte von Stamitz oder Hoffmeister; Saint-Saëns: Sonatine; Weber: Concertino; W. Osborne: 
Rhapsodie 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Klarinette (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Etüden von Uhl, 
Cavallini; Sonate von Paul Hindemith, Sonatine von Arthur Honegger, klassisches Konzert (z.B. 
Krommer Konzert in Es-Dur) oder eines der Konzerte von Henrik Crusell 

Das Programm sollte einen langsamen Satz enthalten. 

 

Modulabschlussprüfung Klarinette (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von: Konzerte von Mozart, Weber, Crusell; Sutermeister: 
Capriccio; Bozza: Fantasie Italienne; A. Messager: Solo de Concours; Schumann: Fantasiestücke; 
Brahms: Sonaten, Berio: Lied 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. W. 
A. Mozart: Kegelstatt-Trio; Beethoven: Gassenhauertrio; Spohr: Lieder für Sopran und Klarinette) 

Das einzureichende Programm hat mindestens 3 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Klassik, 
Romantik, Moderne). Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Klarinette: 

 2 Etüden im Schwierigkeitsgrad von: Jettl: Der vollkommene Klarinettist, Uhl: 
48 Etüden – 2. Teil 

 Das Konzert KV 622 von W. A. Mozart 
 3 Werke aus verschiedenen Epochen im Schwierigkeitsgrad von: 
 C. M. von Weber: Konzert op. 73/74 
 L. Spohr: Konzert Nr. 1 bis 4 
 Joh. Brahms: Sonate op. 120 Nr. 1/2 
 C. Debussy: Premiere Rhapsodie 
 F. Busoni: Concertino op. 48 
 H. Eder: Sonatine op. 34 Nr. 5 
 Igor Strawinsky: 3 Stücke für Klarinette solo 
 R. Jettel: 5 Grotesken für Klarinette solo 
 12 schwierige Orchesterstellen 
 Repertoireliste Kammermusik 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Fagott (ZKF) 

Zulassungsprüfung Fagott (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Milde: Konzertstudien; Ozi: Capricen) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von Telemann: Sonate f-Moll; Danzi: Konzert F-Dur; Pierné: Solo de Concert 
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Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Fagott (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Sonate; 
Dard: Sonate; Vivaldi: Konzert; Mozart: Sonate; Weber. Andante und Rondo; Boutry: Interférences I; 
G. Jacob: Partita; Tansman: Suite  

 

Modulabschlussprüfung Fagott (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Fasch: Sonate; Vivaldi: Konzerte; Kozeluh: Konzert C-Dur; 
Weber: Andante und Rondo ungarese; Elgar: Romanze; Berwald: Konzertstück; Bozza: Récitative, 
Sicilienne et Rondo; G. Jacob: Partita; Tansman: Sonatine 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
Vivaldi: Sonate a-Moll für Flöte, Fagott und Basso continuo; M. Glinka: Trio Pathétique d-Moll für 
Klarinette, Fagott und Klavier; Poulenc: Trio für Oboe, Fagott und Klavier) 

Das einzureichende Programm hat 4 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Barock und Moderne 
obligat). Ein Werk/Satz ist auswendigvorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Fagott: 

 2 Etüden im Schwierigkeitsgrad von K. Pivonka: Virtuose Etüden, A. Orefici: 
Studii di bravura 

 Ein Konzert oder eine Sonate aus dem Barock im Schwierigkeitsgrad von A. 
Vivaldi: Konzert in e-moll 

 Das Fagottkonzert in B KV 191 von W. A. Mozart 
 Ein repräsentatives Werk aus der Romantik im Schwierigkeitsgrad von C. M. 

von Weber: Konzert in F, C. Saint-Saens: Sonate in G op. 168 
 Ein Werk des 20. Jhdts. im Schwierigkeitsgrad von R. Boutry: Interferences, 

A. Jolivet: Konzert 
 10 schwierige Orchesterstellen 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Saxophon (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Saxophon (ZKF): 

• eine langsame und eine schnelle Etüde (z.B. M. Mule: 18 Études d’après Berbiguier, 48 Etüden nach 
Ferling) 

• ein langsames und ein schnelles Werk/Satz im Schwierigkeitsgrad von Milhaud: Scaramouche; P. 
Maurice: Tableaux de Provence; Ryo Noda: Improvisation Nr. 1 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

Modulabschlussprüfung Saxophon (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Claude Debussy – 
Rhapsodie (Roth), Jules Demersseman – Fantasie, Darius Milhaud – Scaramouche, Bernhard Heiden 
– Sonate, Jean Baptiste Singelée – Duo Concertant;  Etüden im Schwierigkeitsgrad von: Marcel Mule 
– 48 Studien nach Ferling, Astor Piazzolla – Tango Etüden 
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Modulabschlussprüfung Saxophon (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von: P. Creston: Sonate; A. Glasunow: Konzert; R. Noda: MAI; R. 
Boutry: Divertimento; Debussy: Rhapsodie; J. Ibert: Concertino da camera 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. A. Glasunow: 
Quartett; Bozza: Andante e Scherzo) 

Das Programm muss auf mindestens 2 verschiedenen Saxophonen (Altsaxophon obligat) vorgetragen 
werden. Es hat verschiedene Stilrichtungen zu umfassen (Moderne obligat). Ein Werk/Satz ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Saxophon: 

 Zwei Etüden obersten Schwierigkeitsgrades 
 Ein Konzert für Saxophon und Orchester 
 Zwei Kompositionen für Saxophon gehobenen Schwierigkeitsgrades 
 Ein Werk, das der klassischen Avantgarde zuzurechnen ist. 
 Ein Werk aus dem Bereich Kammermusik 
 12 Orchesterstellen für Saxophon 
 Eine Repertoireliste, in der alle bisher erarbeiteten Werke für Saxophon 

aufgeführt sind. 

Im Prüfungsprogramm müssen Kompositionen mit vier verschiedenen Saxophonen 
(Sopran-, Alt-, Tenor- oder Baritonsaxophon) vorgetragen werden. Mindestens ein 
Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Trompete (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Trompete (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Kopprasch Bd. 1; Brandt; Hering) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von J. Haydn: Konzert; Hummel: Konzert; Neruda: Konzert; Bozza: Bandinage; Hubeau: Sonate, 1. 
Satz; Arutjunjan: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Trompete (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Händel- oder 
Clarke-Suiten, Torelli-Sonaten; Konzerte von Haydn oder Neruda, Böhme-Konzert, Sonaten von 
Hubeau, Hansen, Pilss oder Hindemith, Arutjunjan Scherzo oder Concerto 

Modulabschlussprüfung Trompete (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Händel: Suite; Clarke: Suite; Torelli: Sonaten; Hummel: 
Konzert; Neruda: Konzert; Pilss: Sonate; Bozza: Caprice; Martinu: Sonatine 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. A. 
Scarlatti: Arien für Sopran, Trompete und. B.c.; Poulenc: Trio für Trompete, Horn und Posaune; 
Hindemith: Morgenmusik für Blechbläserquartett) 

Das einzureichende Programm hat 3 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Klassik und Moderne 
obligat). Ein Satz ist auswendig vorzutragen. 
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Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Trompete: 

• Ein Konzertprogramm mit allen für die Trompete relevanten Gattungen, Epochen und Stilbereichen, 
darunter mehrerer musikalisch und technisch anspruchsvolle Werke; Spielzeit 50 – 60 Minuten. 

• 6 schwierige Orchesterstellen 

 

Es können einzelne Sätze aus Werken vorgetragen werden. Mindestens ein Werk oder Satz muss 
auswendig gespielt werden. 

Der Diplomprüfungskandidat soll einen Tonumfang beherrschen, der es ihm erlaubt, eine 1. Trompete 
beispielsweise in Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium bzw. ein schwieriges Werk des 20. 

Jhdts. (z. B.: André Jolivet: Concertino; Marcel Bitsch: Vier Variationen über ein Thema von Scarlatti 
oder Allen Vizzutti: Cascade) zu spielen. 

 

Studiengang Posaune (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Posaune (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Kopprasch; Bleger; Müller, M. Bordogni, 
Vocalisestudies für Tenor- und Bassposaune, J. Doms Etüden für Tenor- und Bassposaune) 

• ein langsames und ein schnelles Werk/Satz verschiedener Stilepochen im Schwierig-keitsgrad der 
Sonatensätze von Marcello, Vivaldi, Telemann; Saint-Saëns: Cavatine; E. Sachse: Konzert; Rimskij-
Korsakov: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Posaune (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Sonaten von 
Marcello, Vivaldi, Telemann; Cavatine von Saint-Saëns, Sachse Konzert, Morceau Symphonique von 
Guilmant, Sonatina von Koetsier, Serocki Sonatina, Hindemith Sonate, Larsson Konzert. 

 

Modulabschlussprüfung Posaune (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad der Sonaten von Marcello, Telemann oder Vivaldi; E. Sachse: 
Konzert; G. Ch. Wagenseil: Konzert Es-Dur; A. Guilmaunt: Morceau Symphonique; Saint-Saëns 
Cavatine; J. Koetsier: Sonatine, Sinfonia von Pergolesi, David Konzert, Weber Romanze, Serocki 
Sonatina, Larsson Konzert, J. Barat: Andante und Allegro, Hindemith Sonate, J. Koetsier: Allegro et 
Maestoso für Bassposaune, E. Sachse: Concertino in F- Dur für Bassposaune, W. Wagenhäuser: 
Balys Dvarionas- Thema & Variationen für Bassposaune, P. Lantier: Introduction, Romance et Allegro 
für Bassposaune, E. Bozza: Prelude et Allegro für Bassposaune, T. Albinoni: Sonate en Fa Majeur für 
Bassposaune, A. Lebedjew: Concerto in one movement für Bassposaune, F. Hidas: Meditation für 
Bassposaune, J. E. Galliard: Sonata nr. 1, 2 & 3 für Bassposaune, H. Tomasi: Etre ou ne pas Etre für 
Bassposaune.  

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
Joseph I.: Almae in gratae für Sopran, Posaune und B.c.; Poulenc: Trio für Trompete, Horn und 
Posaune; Posaunenensemble von D. Speer oder F. Hidas, J. Doms: Posaunenquartette, St. Verhelst: 
Never Alone für Bassposaune und Posaunenensemble.  

Das einzureichende Programm hat 4 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Barock und Moderne 
obligat). Ein Satz ist auswendig vorzutragen.  
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Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Posaune: 

 Ein Pflichtstück für Tenorposaune: ein Konzert in Es von Ferdinand David, ein 
Konzert in B von Serafin Alschausky oder eine Ballade von Frank Martin. 

 Ein Pflichtstück für Bassposaune: ein Concertino in F von Ernst Sachse, „New 
Orleans“ von E. Bozza oder „Concerto“ von Lebedev. 

 Für Tenorposaune verpflichtend ein Werk (Konzert) auf der Altposaune im 
Schwierigkeitsgrad von Wagenseil, L. Mozarts oder Albrechtsberger. 

 Ein Werk aus der Zeit von Barock bis Klassik im Schwierigkeitsgrad der oben 
genannten Altposaunenkonzerte oder Sonaten und Konzerte z. B. von Vivaldi, 
Telemann, Albinoni oder Händel. 

 Ein Werk aus der Zeit der Romantik im Schwierigkeitsgrad von Konzerten 
eines David, Reiche, Alschausky oder Sachse (Bassposaune). 

 Ein Werk des 20. Jahrhunderts im Schwierigkeitsgrad von Milhaud 
(Concertino d’Hiver), eine Ballade von Martin, ein Konzert von Tomasi, 
Serocki, Larsson oder Thom Ritter George, oder „New Orleans“ von Bozza. 

 Ein Werk der Moderne für Posaune-Solo oder jeweils eine technische oder 
melodische Etüde, die den Anforderungen der 2. Diplomprüfung angemessen 
ist. 

 Zehn verschiedene Solostellen der Orchesterliteratur, aus denen die 
Prüfungskommission am Prüfungstag fünf auswählt und diese Auswahl dem 
Kandidaten vor Prüfungsbeginn mitteilt. 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Horn (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Horn (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde im Schwierigkeitsgrad von Kopprasch (Bd. I) oder Alphonse 
(Bd. II) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von W. A. Mozart: Konzert KV 447, 2. Satz; KV 412 D-Dur, Rondo; Saint-Saëns: Romanze op. 36; 
Genzmer: Sonatine, 2. Satz 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Horn (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: W. A. Mozart 
(Höltzel): Solfeggio KV 393 für Horn und Klavier, Franz Strauss: Nocturno op. 7 für Horn und Klavier, 
Harald Genzmer: Sonatine für Horn und Klavier, 3. Satz, Allegro 

 

Modulabschlussprüfung Horn (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Pepusch (Höltzel): Sonate I C-Dur oder Sonate IV c-Moll; W. 
A. Mozart: Konzert KV 447; Franz Strauss: Thema und Variationen op. 13; Rheinberger: Sonate op. 
178a, 1. und 2. Satz; H. Genzmer: Sonatine; Eugene Bozza: Chant Lointain 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. J. 
Michael Haydn: Romance As-Dur für Horn und Streichquartett) 

Das einzureichende Programm hat 3 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Klassik und Moderne 



140 

 

140 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

obligat). Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Horn: 

Ein Konzertprogramm mit allen für das Horn relevanten Gattungen, Epochen und 
Stilbereichen, darunter mehrerer musikalisch und technisch anspruchsvolle Werke 
wie 

 Joseph Haydn Konzert Nr. 1 und Nr. 2 
 Wolfgang Amadeus Mozart Hornkonzerte oder Hornquintett Es-Dur 
 Joseph Rheinberger Sonate 
 Richard Strauss Hornkonzert Nr. 1, op. 11 
 Paul Hindemith Sonaten in F bzw. Es 
 sowie 10 Orchesterstellen 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Basstuba (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Basstuba (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (Kopprasch; Blazhevich) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von Vivaldi: Adaption des Cellokonzerts a-Moll; Tscherepnin: Andante 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Basstuba (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Edward Gregson 
Tuba Concerto, J.S. Bach Sonate in Es-Dur, Mozart Hornkonzert Nr. 1 

 

Modulabschlussprüfung Basstuba (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Enrique Crespo: Escenas Latinas; Hindemith: Sonate; Eccles: 
Sonate; R. Strauss: Hornkonzert; A. Frackenpohl: Concertino 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. Ch. 
Danielson: Konzertsuite für Tuba und Bläserensemble) 

Das einzureichende Programm hat 3 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Moderne obligat). Ein 
Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Basstuba: 

 Eines der zwei üblichen, weltweit gebräuchlichen Probespielkonzerte: Ralph 
Vaughan-Williams: Concerto für Basstuba oder Richard Strauss: Hornkonzert 
Nr. Es-Dur in der Bearbeitung für Tuba von L. Kolar 

 Ein Originalwerk für Tuba mindestens im Schwierigkeitsgrad von M. Ellerby: 
Tuba Concerto oder E. Gregson: Tuba Concerto 

 Zwei Etüden von höchstem Schwierigkeitsgrad (wie z.B. L. Blazkevich: 70 
Studien) und unterschiedlichen Charakters 
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 10 Orchesterstellen mit höchstem Schwierigkeitsgrad, wobei 5 davon an Ort 
und Stelle ausgewählt werden 

 Ein frei zu wählendes Werk im Schwierigkeitsgrad von Bach-Transkriptionen 
(z. B. Flötensonate in Es-Dur, BWV 1031) 

 Ein Ensemble-Werk, in dem das Hauptfachinstrument entscheidend zur 
Geltung kommt (Bevorzugte Besetzung: Blechbläserquintett o.ä. ) 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

 
PROFIL SCHLAGINSTRUMENTE  

 

Studiengang Schlaginstrumente (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Schlaginstrumente (ZKF): 

Kleine Trommel 

• eine rudimentäre Etüde im Schwierigkeitsgrad von J. Wanamaker: Mainstreet-strut; J. Funnel: 
Intermediate Rudimental Solos for Snaredrum; J. Beck: Colonial Drummer; Ch. Wilcoxon: Snare-
drum-Etüden 

• eine Konzertetüde oder ein Konzertstück im Schwierigkeitsgrad von R. Hochrainer: Übungen für 
kleine Trommel; E. Keune: Kleine Trommel Nr. 64–100; S. Fink: Solobuch für kleine Trommel 
(Rondino, Courante, Gigue); M. Combs: Concert Snare-drum Solos 

Stabspiele (Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon) 

• ein Stück in Zwei-, Drei- oder Vierschlägeltechnik für eines der genannten Instrumente im 
Schwierigkeitsgrad von E. Hatch: Furioso and Valse; M. Peters: Yellow after the Rain 

Pauken 

• eine Konzertetüde oder ein Konzertstück für zwei, drei oder vier Pauken im Schwierigkeitsgrad von 
R. Hochrainer: Übungen für Pauken; S. Fink: Solobuch für Pauken; E. Keune: Die Pauke; H. Knauer: 
Paukenschule 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Schlaginstrumente (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der 
Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF 
festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: 

Kleine Trommel: 

• rudimentäre Etüde von M. Markovich: The Winner; Wilcoxon: All American Drummer, Nr. 132-150; 
Konzertetüde oder Konzertstück von E. Kopetzki: Concert Suite; S. Fink: Trommel-Suite 

Stabspiele (Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon) 

• Stück in Zwei- oder Vierschlägeltechnik für eines der genannten Instrumente von E. Sejourne: 
Katamiya; D. Berg: December; R.O’Meara: Restless 

Pauken 

• Konzertetüde oder Konzertstück für zwei, drei oder vier Pauken von W. Shinstine: Sonata Nr.2; A. 
Riedhammer: Groovin’ Timps 

ZUDEM: Blattspiel auf der kleinen Trommel 
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Modulabschlussprüfung Schlaginstrumente (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

Kleine Trommel 

• eine rudimentäre Konzertetüde im Schwierigkeitsgrad von Wilcoxon: Heating the rudiments; 
Novotny: A minute of news; Pratt: Modern contest solos for snare drum) 

• ein mehrsätziges Konzertstück im Schwierigkeitsgrad von Fink: Trommelsuite; Kaiser: Der 
Provokateur; McLean: Sonata for Snare drum; Colgrass: Six unaccompanied pieces for snare drum 

Stabspiele (Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon) 

• zwei Konzertstücke im Schwierigkeitsgrad von Abe: Wind sketch; Rosauro: Lebensabschnitte; 
Glentworth: Blues for Gilbert; Hovhaness: Fantasie on Japanese Woodprints; Friedman: Looking 
back; Tanaka: Two movements for marimba; Kurka: Concertino for marimba and orchestra; Creston: 
Concerto for marimba and orchestra 

Pauken 

• zwei Konzertstücke für drei bis sechs Pauken im Schwierigkeitsgrad von Beck: Sonata for Timpani; 
Köpper: Mythologica; Sadlo: Cadenza for timpani; Colgrass: Concertino for timpani, brass and 
percussion  

Set-up oder Drum-Set 

• eine Komposition für Multiperkussion (Set-up) im Schwierigkeitsgrad von Tagawa: Inspiration 
diabolique, oder zwei Jazz-Standards für Drum-Set und Band (live, play-along) unterschiedlicher 
Stilrichtungen (Swing, Latin, Funk, Hip-Hop, ...) 

Ein Konzertstück ist auswendig vorzutragen (Bandstücke gelten nicht als auswendig vorgetragen!). 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Schlaginstrumente: 

 
Es sind Konzerte oder Solostücke im Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit den 
anspruchsvollen Schlagzeugkompositionen der angegebenen Komponisten 
einzureichen. 

 1 Paukenkonzert bzw. –solo wie Thärichen, Carter, Mancini 
 1 Trommelkonzert bzw. –solo wie Liebermann, Markovich, Fink, Gautheraux, 

Delecluse, Colgrass 
 1 Marimbakonzert bzw. –solo wie Rosauro, Henze, Milhaud, Stout, Miki 
 1 Vibraphonkonzert bzw. –solo wie Takeuchi, Milhaud, Glassock, Glentworth, 

Friedman, Rosauro 
 1 Schlagzeugkonzert mit Orchester wie Jolivet, Russel-Smith, Hummel, 

Genzmer 
 1 schwieriges Kammermusikstück, bei dem Schlaginstrumente eine 

gewichtige Rolle spielen (Messiaen, Boulez, Strawinsky, H. Willi, Foss, 
Crumb) 

 1 Stück freier Wahl, z. B. für Drum Set, Handtrommeln oder Improvisation in 
jeglichem Stil 

 1 Schlagzeug-Solowerk (Setup) wie Xenakis, Stockhausen, Lachenmann, 
Fukushi, Norgard 

 1 Transkription für Stabspiele aus Barock oder Klassik wie J. S. Bach, 
Violoncello-Suite, Partita für Violine 

 je 3 Orchesterstellen aus folgenden Instrumentengruppen und möglichst 
unterschiedlichen Stilepochen wie: Pauken – Beethoven, Tschaikowski, 
Hartmann, H. Willi; Stabspiele (86lophon, Glockenspiel, Vibraphon, Marimba) 
– Mozart, Dukas, Messaien, Boulez, Gershwin; Kleine Trommel – Ravel, 
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Rimski-Korsakow, Gould; Sonstige Schlaginstrumente (Becken, Kastagnetten, 
Tamburin, Große Trommel, Triangel) 

Pro Prüfungsteil ist 1 Werk mit Klavierbegleitung zu spielen. Der stilistischen und 
epochalen Vielfalt bzw. Ausgeglichenheit muss unbedingt Sorgfalt getragen werden. 
Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

PROFIL STREICHINSTRUMENTE 

 

Studiengang Violine (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Violine (ZKF): 

• eine Etüde, z.B. aus Kreutzer; Dont op. 37; Fiorillo 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate (z.B. Händel; W. A. Mozart,1. Band; 
Schubert: Sonatinen) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einem Konzert (z.B. J. Haydn: G-Dur; W. A. Mozart: KV 
211; Kabalevskij: C-Dur) 

Das einzureichende Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Violine (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke (auch einzelne Sätze oder Capricen) 
verschiedener Stilrichtungen und unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 
Minuten. Das Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im 
Schwierigkeitsgrad von Capricen: Rovelli, Wieniawski op.18; Sonaten: Corelli, Veracini, Bach (mit 
obligatem Cembalo); Konzerte: Viotti op.22, Haydn A-Dur (Melker) oder C-Dur, Spohr d-moll, 
Mendelssohn d-Moll 

 

Modulabschlussprüfung Violine (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• eine Etüde (z.B. von Rode; Dont op. 35; Gavinies) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen (Beethoven; Brahms; Grieg) und ein Konzert (z.B. W. A. 
Mozart: KV 216, 218, 219; Mendelssohn Bartholdy: e-Moll; Bruch: g-Moll) oder eine Sonate und 2 
Konzerte unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Biber: Passacaglia; Pugnani-Kreisler: de Falla: Danse Espanole) 

• Part der 1. Violine eines repräsentativen Kammermusikwerks (z.B. klassische Streichquartette; 
Beethoven: Klaviertrio; Schumann: Klavierquartett) 

Das einzureichende Programm hat mindestens 4 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Barock, 
Klassik und Moderne obligat). Konzerte, Konzertstück und Solostücke sind mit Ausnahme der 
modernen Werke auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Violine: 

 Eine beliebige Kombination von zwei der folgenden Programmpunkte: Eine 
Caprice von N. Paganini, eine Caprice im Schwierigkeitsgrad von H. 
Wieniawski op. 10 (ausgenommen Nr. 1), H. W. Ernst sechs mehrstimmige 
Etüden. Ein virtuoses Konzertstück mit Klavier oder für Violine solo aus dem 
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19. oder 20. Jahrhundert, drei Orchesterstellen im Schwierigkeitsgrad der 
Probespielanforderungen für Berufsorchester 

 Eine Solosonate oder Solopartita von J. S. Bach  
 Ein Konzert von W. A. Mozart 
 Zwei Sonaten oder eine Sonate und ein repräsentatives Kammermusikwerk 

aus verschiedenen Stilepochen 
 ein Werk eines zeitgenössischen Komponisten 
 Ein großes Violinkonzert von L. van Beethoven bis Moderne 

Mindestens die Capricen, das virtuose Konzertstück und die Violinkonzerte müssen 
auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Viola (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Viola (ZKF): 

• eine Etüde (z.B. Kreutzer; Campagnoli) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate (z.B. Eccles; Marcello) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einem Konzert (z.B. Telemann; J. Chr. Bach; Zelter) 

Das einzureichende Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Viola (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke (auch einzelne Sätze oder Capricen) 
verschiedener Stilrichtungen und unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 
Minuten. Das Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im 
Schwierigkeitsgrad von Capricen: Hoffmeister, Bruni, Palaschko; Sonaten: Leclair, Dittersdorf, Glinka; 
Konzerte: Rosetti, Benda 

 

Modulabschlussprüfung Viola (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• eine Etüde (z.B. Hoffmeister; Rode; Dont op. 35) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen (z.B. J. S. Bach; Dittersdorf; Mendelssohn Bartholdy; 
Hindemith) und ein Konzert (z.B. Hoffmeister; Stamitz; Weber) oder eine Sonate und zwei Konzerte 
unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Bruch: Romanze; Weber) 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. W. A. Mozart: 
Kegelstatt-Trio; Debussy: Sonate für Flöte, Viola und Harfe) 

Das einzureichende Programm hat 4 Stilepochen zu umfassen (Barock, Klassik und Moderne obligat). 
Konzerte, Konzertstück und Solostücke sind mit Ausnahme der modernen Werke auswendig 
vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Viola: 

 Zwei Etüden höchsten Schwierigkeitsgrades, z.B. aus J. Dont op. 35, P. 
Gaviniès, J. Palaschko: Künstleretüden, F. Hermann: Sechs Konzertetüden, 
M. Vieux: Etüden, N. Paganini: 24 Capricen oder eine Etüde und drei 
Orchesterstellen im Schwierigkeitsgrad der Probespielanforderungen für 
Berufsorchester.  
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 Eine der Solosuiten für Violoncello oder der Solopartiten für Violine (bei d-moll 
genügt die Chaconne) oder die ersten beiden Sätze einer Solosonate für 
Violine von J. S. Bach 

 Zwei große Konzerte aus unterschiedlichen Stilepochen im Schwierigkeitsgrad 
von W. A. Mozart: Sinfonia concertante, K. Stamitz: Konzert D-Dur, F. A. 
Hoffmeister; bzw. B. Bartok, P. Hindemith: „Der Schwanendreher“, D. Milhaud: 
zweites Konzert, W. Walton  

 Eine romantische Sonate 
 Ein Werk für Viola solo im Schwierigkeitsgrad von M. Reger: Solosuiten, P. 

Hindemith: Solosonaten oder ein Werk eines zeitgenössischen Komponisten  
 Ein repräsentatives Kammermusikwerk bei dem die Viola entsprechend zur 

Geltung kommt im Schwierigkeitsgrad von L. van Beethoven: Flötenserenade, 
C. Debussy: Trio für Flöte, Viola und Harfe; J. Brahms: Lieder für Alt und 
Viola; W. A. Mozart: Duos in G- oder B-Dur für Violine und Viola. 

Mindestens die Violakonzerte müssen auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Violoncello (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Violoncello (ZKF): 

• eine Etüde (Popper; Dotzauer ab Bd. III) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Bach-Suite 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate oder einem Konzert (z.B. J. Haydn: C-Dur; 
Lalo; Boccherini) 

Das Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist auswendig 
vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Violoncello (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Präludium aus 
den Bach-Suiten d-moll, C-Dur oder Es-Dur; J. Haydn, Konzert C-Dur 1. oder 2.Satz; Satz aus 
Beethoven: Sonate op.5/1 oder op.5/2; Satz aus C. Saint-Saëns: Konzert a-moll; R. Schumann: 
Fantasiestücke; B. Martinu: Variationen 

 

Modulabschlussprüfung Violoncello (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• eine Etüde (z.B. Duport; Popper) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen (z.B. Sonaten von Brahms, Beethoven; Šostaković; 
Prokofiev oder Suiten von J. S. Bach) und ein Konzert (z.B. J. Haydn: C-Dur; Lalo; Kabalevskij; 
Khatchaturian; Saint-Saëns) oder auch eine Sonate und zwei Konzerte unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Dvořák: Rondo; Popper: Ungarische Rhapsodie) 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
klassische Streichtrios und Streichquartette; Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio; Martinu: Flötentrio) 

Das einzureichende Programm hat 4 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Barock, Klassik und 
Moderne obligat; eine Sonate oder ein Konzert müssen aus der Klassik stammen). Konzerte, 
Konzertstück und Solostücke sind mit Ausnahme der modernen Werke auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Violoncello: 
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 Eine beliebige Auswahl von zwei der folgenden Programmpunkte: Zwei Etüden im 
Schwierigkeitsgrad von D. Popper op. 3 (Hohe Schule), oder Piatti: Caprices, F. W. 
Grützmacher (2.Heft), Servais: Caprices op.11, drei Orchesterstellen im Schwierigkeitsgrad 
der Probespielanforderungen für Berufsorchester, ein virtuoses Konzertstück mit Klavier oder 
für Violoncello solo aus dem 19. oder 20. Jahrhundert im Schwierigkeitsgrad der Solosuiten 
von M. Reger , A. Jolivet 

 Eine Solosuite von J. S. Bach (aus den Nummern 4, 5, 6) 

 Zwei repräsentative Sonaten aus verschiedenen Stilepochen in Schwierigkeitsgrad von F. 
Francoeur: Sonate in E-Dur, J. Brahms: Sonate in F-Dur, F. Schubert : Arpeggione Sonate, Z. 
Kodaly oder eine Sonate und ein repräsentatives Kammermusikwerk bei dem das Violoncello 
entsprechend zur Geltung kommt im Schwierigkeitsgrad von J. Brahms: Klarinettentrio, L. 
Boccherini: Streichtrios op. 38, W. A. Mozart: Streichquartett in D-Dur KV 575 

 Zwei große Violoncello Konzerte aus verschiedenen Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von J. 
Haydn : Konzert in D-Dur, R. Schumann, A. Dvorak, P.I. Tschaikowsky: Rokoko Variationen, 
D. Schostakovitsch, D. Milhaud 

 Ein Werk eines zeitgenössischen Komponisten im Schwierigkeitsgrad von A. Pärt: Fratres, W. 
Lutoslawski: Grave 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Kontrabass (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Kontrabass (ZKF): 

• eine Etüde (z.B. Simandl II/6; Kreutzer) 

• ein langsamer und ein schneller Satz aus einem Konzert im Schwierigkeitsgrad von Cappuzzi; 
Jacob; Dragonetti 

• ein langsamer und ein schneller Satz aus einer Sonate im Schwierigkeitsgrad von Marcello; 
Pergolesi 

 

Modulabschlussprüfung Kontrabass (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Gianbattista 
Cimador - Konzert, Johann-Matthias Sperger - div. Konzerte, Robert Fuchs - Sonate, Henry Eccles - 
Sonate, Alfred Desenclos - Aria & Rondo, J. M. Sperger - div. Sonaten 

 

Modulabschlussprüfung Kontrabass (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• eine Etüde (z.B. Simandl: Konzertetüde; Storch-Hrabé: Etüden für Kontrabass) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von Hindemith; Tele-mann; Proto 
und ein Konzert im Schwierigkeitsgrad von Händel, Dittersdorf, Larsson oder eine Sonate und zwei 
Konzerte unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Bottesini: Elegie; Bruch: Kol Nidrei) 

• ein Kammermusikwerk ab Duo (Schulhoff: Trio; J. S. Bach: Duo; W. A. Mozart: Duo, Brumby: 
Quartett) 

Das einzureichende Programm hat 4 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Moderne obligat). 
Mindestens zwei Werke sind auswendigvorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Kontrabass: 
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 Eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von T. A. Findeisen, I. Bille, A. Mengoli oder 
I. Caimmi 

 Continuo-Spiel in einem Barock Ensemble (Sonate, Rezitativ und Arie oder 
ähnliches) oder in einer Jazz Formation 

 Drei Orchesterstellen im Schwierigkeitsgrad der Probespielanforderungen für 
Berufsorchester (R. Strauss, G. Mahler, P. Tschaikowski, G. Verdi) 

 Ein Konzert im Schwierigkeitsrad von J. Sperger, K. Dittersdorf, D. Dragonetti, 
J. B. Vanhal, F. A. Hoffmeister mit Kadenzen 

 Ein romantisches Konzert im Schwierigkeitsgrad von S. Koussewitzki, G. 
Bottesini, F. Simandl, J. Hrabe, O. Klose 

 Zwei unterschiedliche Charakterstücke im Schwierigkeitsgrad von G. 
Bottesini, G. M. Marangoni, F. Simandl, T. A. Findeisen  

 Ein zeitgenössisches Stück für Solo Kontrabass  
 Eine Sonate oder mehrsätzige Komposition aus dem 20. Jahrhundert im 

Schwierigkeitsgrad von F. Proto (Sonate 1963), K. Dillmann (Intro und Allegro; 
Sonate), J. Mortimer, J. Jongen, F. Leitermeyer, A. Misek  

 Ein repräsentatives Kammermusikwerk (in Besetzung von Trio bis Quintett) in 
dem der Kontrabass entsprechend zur Geltung kommt 

Mindestens ein Werk soll auswendig vorgetragen werden. 

PROFIL TASTENINSTRUMENTE 

 

Studiengang Klavier (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Klavier (ZKF): 

• eine spieltechnisch anspruchsvolle Etüde im Schwierigkeitsgrad von Moszkowski: Etudes de 
virtuosité „per aspera ad astra“ op. 72; Moscheles: 24 Etüden op. 70 

• ein barockes Werk im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier I D-Dur, E-Dur 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von J. Haydn: Sonate Es-Dur, Hob XVI/49; W. A. 
Mozart: Sonate D-Dur KV 311; Beethoven: Sonate c-Moll op.10 Nr. 1, Sonate F-Dur op.10 Nr. 2 

• ein Werk der Romantik oder der Moderne im Schwierigkeitsgrad von Chopin: Polonaise c-Moll op. 40 
Nr. 2; Schönberg: 6 Kleine Klavierstücke op. 19 

Mindestens zwei Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Klavier (ZKF) nach 4 Semestern: 

• Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen und hat folgende Teile: Kopfsatz einer klassischen 
Sonate (z.B. Mozart KV 311, Beethoven op. 10, Nr. 3), eine virtuose Etüde (z.B. Chopin op. 10 Nr. 5) 
und ein Stück nach freier Wahl (z.B. Bach WTK I, D-Dur, Chopin: Ballade Nr. 3, op. 47, Debussy: 
Reflêts dans l'eau). 

 

Modulabschlussprüfung Klavier (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• zwei Etüden virtuosen Charakters im Schwierigkeitsgrad von Chopin: Etüden op. 10, op.25 

• ein größeres Werk von J. S. Bach oder zwei Präludien und Fugen (Wohltemperiertes Klavier) oder 
ein Präludium und Fuge (Wohltemperiertes Klavier) und drei Sonaten von D. Scarlatti im 
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Schwierigkeitsgrad von Wohltemperiertes Klavier I G-Dur, Wohltemperiertes Klavier II c-Moll 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von J. Haydn: Sonate C-Dur Hob XVI/50; Sonate Es-
Dur Hob XVI/52; W. A. Mozart: Sonate D-Dur KV 576; Beethoven: Sonate D-Dur op. 10 Nr. 3 

• ein größeres romantisches Werk im Schwierigkeitsgrad von Chopin: Ballade As-Dur op. 47 

• zwei Werke ab dem Impressionismus, davon mindestens ein nach 1950 entstandenes im 
Schwierigkeitsgrad von Debussy: Estampes; J.Takács: 4 Epitaphe op. 79 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk im Schwierigkeitsgrad von Beethoven: Sonate für Klavier und 
Violine F-Dur op. 24; Schumann: Märchenbilder für Viola und Klavier; M. Glinka: Trio Pathétique in d-
Moll für Klarinette, Fagott und Klavier 

Mit Ausnahme des Kammermusikwerkes und des modernen Stückes (nach 1950) ist das Programm 
zur Gänze auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Klavier: 

 Drei Präludien und Fugen aus dem „Wohltemperierten Klavier“ von J. S. Bach 
oder ein Präludium und Fuge und ein repräsentatives Werk von J. S. Bach 
(eine der Partiten, engl. oder franz. Suiten, Chromatische Phantasie und Fuge 
u.ä.). Oder ein Präludium und Fuge von J. S. Bach und drei Sonaten von D. 
Scarlatti 

 Drei Konzert-Etüden, davon möglichst zwei von F. Chopin und eine 
repräsentative Konzert-Etüde (Liszt, Bartok, Strawinsky, Skrjabin, Ligeti, ...) 
oder eine virtuose Etüde von Chopin, eine langsame Etüde (op. 10 Nr. 6 oder 
op. 25 Nr. 6 oder aus „3 Etüden op. Posth.“) und eine weitere repräsentative 
Etüde. 

 Eine Sonate von J. Haydn oder W. A. Mozart oder eine Sonate aus der frühen 
oder mittleren Schaffensperiode L. van Beethovens und eine Sonate aus der 
späten Schaffensperiode Beethovens (op. 101 - 111). Die Sonate von Haydn, 
Mozart oder Beethoven (frühe oder mittlere Schaffensperiode) kann durch ein 
größeres Variationswerk der Wiener Klassik ersetzt werden. 

 Zwei repräsentative Werke der Romantik (mindestens im Schwierigkeitsgrad 
von Brahms, op. 79 Nr. 1) 

 Ein größeres Werk oder eine Gruppe kürzerer Werke des Impressionismus 
 Ein repräsentatives Werk der Moderne 
 Ein Klavierkonzert oder ein repräsentatives Kammermusikwerk 

Alle Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

Studiengang Cembalo (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Cembalo (ZKF): 

• zwei Werke von J. S. Bach (z.B. aus Sinfoniae, Wohltemperiertes Klavier, Französische Suiten) oder 
ein Werk von J. S. Bach und ein Werk aus der englischen oder französischen Literatur im 
Schwierigkeitsgrad von Byrd: The Woods so Wild; Rameau: L’Ègyptienne 

• eine Sonate von D. Scarlatti 

• ein Werk freier Wahl aus einem anderen Stilbereich (z.B. Frescobaldi: Toccaten; J. Chr. Bach: 
Sonaten; J. Haydn: Sonaten) 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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Modulabschlussprüfung Cembalo (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Libero secondo di 
Toccatte (1627) von G. Frescobaldi (z.B. Toccatta VI od. VII), Sammlung der 8 Suiten von 1720 von 
G. F. Händel (z.B. Ouvertüre/Andante/Allegro aus Suite Nr. 7); Op. 17 von Chr. Bach (z.B. 1. Satz aus 
Nr. 5) 

 

Modulabschlussprüfung Cembalo (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• zwei größere Werke (oder Gruppen kleinerer Stücke) unterschiedlichen Stils aus dem Repertoire des 
16./17. Jahrhunderts (z.B. Bull, Byrd,Sweelink, Frescobaldi, L. Couperin) 

• drei Sätze aus einem französischen Werk des 18. Jahrhunderts (z.B. aus einer Ordre v. F. Couperin) 

• zwei Präludien und Fugen (Wohltemperiertes Klavier) oder ein Präludium und Fuge und ein größeres 
Werk von J. S. Bach (z.B. Italienisches Konzert, Toccata D-Dur) 

• zwei Sonaten von D. Scarlatti 

• ein Werk der Frühklassik oder Klassik (z.B. C. Ph. E. Bach: Rondos, Fantasien; J. Haydn: Sonaten; 
W. A. Mozart: Sonaten) 

• ein modernes Solo- oder Kammermusikwerk (im Schwierigkeitsgrad von Angerer: Toccaten, Roger: 
Vuataz Suite) 

• zwei Arien oder eine Kantate oder eine Sonate aus dem bezifferten Bass begleitet 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. Ein Werk kann auch auf dem Clavichord oder dem 
Hammerflügel gespielt werden. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Cembalo: 

 Je ein Werk, darunter eine Toccata von G. Frescobaldi und J. J. Froberger 
 ein Werk aus der Zeit vor J. S. Bach wie von Sweelinck, Scheidt, Weckmann, 

Pachelbel, Buxtehude, etc. 
 ein repräsentatives Werk von J. S. Bach (z. B. eine der größeren Suiten, 

Partiten, Chromatische Fantasie und Fuge, Französische Ouverture) 
 eine der großen Suiten von G. F. Händel 
 zwei Sonaten von D. Scarlatti 
 ein Werk der Bachsöhne, von Haydn oder Mozart 
 ein Solokonzert von J. S. Bach, den Bachsöhnen, Haydn, Benda etc. oder ein 

repräsentatives Werk für Cembalo concertato und andere Instrumente 
 ein Stück aus dem 20. Jahrhundert 

Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

Studiengang Orgel (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Orgel (ZKF): 

• ein Werk aus dem 16. oder 17. Jahrhundert (z.B. Buxtehude: Präludium, Fuge und Ciaccona in C, 
Frescobaldi: Fiori musicali) 

• ein Werk von J. S. Bach (z.B. Fuge in g-Moll BWV 578; Präludium und Fuge in e-Moll BWV 533) 

• ein Werk des 19., 20. oder 21. Jahrhunderts (z.B. Franck: Pastorale; Reger: Choralvorspiele op. 67; 
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Heiller: Choralvorspiele) 

• Blattspiel am Klavier oder eines Manualiter-Orgelstückes 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Orgel (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Buxtehude: Präludium g-
Moll BuxWV 149, J. S. Bach: Präludium und Fuge C-Dur BWV 545, Max Reger: Introduktion und 
Passacaglia d-Moll ohne Opuszahl, C. M. Widor: 1. Satz (Toccata) aus Symphonie IV, op. 13 

 

Modulabschlussprüfung Orgel (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• ein Werk des 16. oder 17. Jahrhunderts (z.B. Muffat: Toccaten; Buxtehude: Präludien oder Toccaten; 
Frescobaldi: Toccaten) 

• J. S. Bach: ein größeres Präludium und Fuge (z.B. a-Moll BWV 543) oder eine der Toccaten (z.B. d-
Moll BWV 538) und zwei choralgebundene Bearbeitungen verschiedener Satztechnik (z.B. Vorspiele 
aus dem Orgelbüchlein) 

• ein Werk der deutschen oder französischen Romantik (z.B. C. Franck: Pièce héroique; Mendelssohn 
Bartholdy: Sonate oder Präludium und Fuge; Reger: Introduktion und Passacaglia d-Moll) 

• zwei Werke des 20. / 21. Jahrhunderts, davon eines nach 1950 komponiert (z.B. Hindemith: 
Sonaten; Messiaen: aus La Nativité; Heiller: Fronleichnamsstücke) 

• Begleitung: 

a) Prima-vista-Begleitung einer Sonate mit Basso continuo mittlerer Schwierigkeit (z.B. Händel: 
Flötensonaten; Bach-Schemelli) 

b) Prima-vista-Aussetzung eines Basso continuo zu einem Chor-Orchester-Werk (z.B. Mozart: 
Messen; Haydn: Messen) 

• ein Kammermusikwerk (z.B. eine Kantate von J. S. Bach mit obligater Orgel; W. A. Mozart: 
Kirchensonate KV 336; Kropfreiter: Colloquia 

für Violine und Orgel, J. N. David: Gottesminnelieder; Planyavsky: Zwei geistliche Gesänge für Sopran 
und Orgel; Bresgen: Der Benzenauer) 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Orgel: 

 Zwei repräsentative Werke aus der Zeit vor J. S. Bach aus verschiedenen 
Kulturkreisen 

 Von J. S. Bach: ein repräsentatives freies Werk, eine Triosonate, drei größere 
Choralbearbeitungen oder eine Partita super ... 

 Ein großes Orgelwerk von Reger, Liszt oder Reubke 
 Ein Werk der Romantik (z. B. Franck-Choräle, Mendelssohn-Sonaten) oder 

Klassik (Mozart KV 594 und 608) 
 Zwei repräsentative Orgelwerke des 20. Jahrhunderts 

Der Kandidat kann anstelle eines zweiten zeitgenössischen Werks eine größere freie 
Improvisation über ein gegebenes Thema ausführen. Das Improvisationsthema wird 
ein Tag vor der Prüfung bekannt gegeben. Mindestens ein Werk muss auswendig 
vorgetragen werden. 
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PROFIL GESANG 

 

Studiengang Gesang (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Gesang (ZKF): 

• fünf Lieder bzw. Arien aus mindestens drei verschiedenen Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 
Parisotti: Arie antiche; J. S. Bach: Bereite dich Zion (aus dem Weihnachtsoratorium); W. A. Mozart: Un 
moto di gioia; Schubert: An Silvia; Brahms: Vergebliches Ständchen 

Alle Lieder bzw. Arien sind auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Gesang (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von J.S. Bach: Ich will dir mein 
Herze schenken (Matthäuspassion), Quia fecit mihi magna (Magnificat); Pergolesi: Quae moerebat 
(Stabat Mater); Mozart: In uomini, in soldati (Cosi fan tutte, Despina), Non siate ritrosi (Cosi fan tutte, 
Guglielmo); Haydn: Benedictus aus der Kleinen Orgelmesse, The Mairmaid´s Song, Sailor´s Song; 
Gluck: O del mio dolce ardor; Schubert: An die Musik; Schumann: Der arme Peter 1-3, Frühlingsfahrt; 
Brahms: Dein blaues Auge; Bellini: Il fervido desiderio; Debussy: Romance, Les Cloches; 
Lerner/Loewe: On the street where you live (My Fair Lady) 

 

Modulabschlussprüfung Gesang (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• ein Programm von 45 Minuten mit Liedern und Arien (mindestens drei) aus den vier stilistischen 
Bereichen Alte Musik/Barock, Klassik, Romantik/Impressionismus und Moderne (z.B. Wiener Schule, 
zeitgenössische Musik, Jazz, Musical, Cabaret) im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Arien aus den 
Oratorien und Kantaten; W. A. Mozart: Arien der Susanna und des Figaro aus Le Nozze di Figaro; J. 
Haydn: Arianna a Naxos, Faurè: Pie Jesu, Schubert: Frühlingsglaube; Mendelssohn-Bartholdy: Auf 
Flügeln des Gesanges; Brahms: Wie Melodien zieht es mir, Poulenc: Banalitès, J. N. David: 
Gottesminnelieder; Krenek: Motiv, Unser Wein (Reisebuch aus den österreichischen Alpen); A. 
Webern: Frühe Lieder op. 2, J. Rutter: Et misericordia; R. Stolz: Du sollst der Kaiser meiner Seele 
sein, Bolcom: Amor, R. Rodgers: Oh, what a beautiful morning 

• ein Werk in kammermusikalischer Besetzung für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. Schütz: 
2- oder 3-stimmige Kleine Geistliche Konzerte; J. S: Bach: Arien mit obligatem Soloinstrument; 
Händel: Deutsche Arien; J. Haydn: Mehrstimmige Gesänge; Schubert: Ständchen für Alt oder Bariton 
und Chor D 921; L. Spohr: Lieder für Sopran, Klarinette und Klavier) 

Alle Lieder bzw. Arien sind auswendig vorzutragen. Die Werke aus dem Bereich des Oratoriums, der 
Kammermusik sowie der atonalen Moderne dürfen mit Notenvorlage gesungen werden. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Gesang: 

 fünf Arien (aus Oratorium, Oper und Operette) 
 zwölf Lieder aus verschiedenen Stilepochen einschließlich Moderne 
 ein Konzertprogramm 
 eine Repertoireliste 

Alle Werke (mit Ausnahme der Oratorien) sind auswendig vorzutragen. 

PROFIL ZUPFINSTRUMENTE 
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Studiengang Gitarre (ZKF) 

 

Zulassungprüfung Gitarre (ZKF): 

• ein Werk aus der Renaissance oder dem Barock im Schwierigkeitsgrad von Milan: Pavane I; Visée: 
Suite d-Moll: Courante, Allemande 

• ein Werk aus der Klassik im Schwierigkeitsgrad von Giuliani: Sonatine op. 71/1: Menuett; Carcassi: 
Etüden op. 60, Nr. 7, 10 

• ein Werk komponiert nach 1920 im Schwierigkeitsgrad von Uhl: 10 Stücke: Aria; Kováts: 
Minutenstücke 

• ein Stück aus Jazz oder Popularmusik, instrumental oder instrumental mit Gesang, im 
entsprechenden Schwierigkeitsgrad 

Die Spielzeit des einzureichenden Programms hat 10–15 Minuten zu betragen. Ein Werk ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Gitarre (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Fernando Sor: Variationen 
op.28; Mauro Giuliani: Sonata op.15; Manuel Ponce: Sonatina Meridional; Heitor Villa Lobos: Preluden 
und Etüden; Leo Brouwer: Elogio de la Danza. 

Mindestens zwei Werke sind auswendig vorzutragen.  

 

Modulabschlussprüfung Gitarre (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• Es ist ein Programm von mindestens 45 Minuten mit mindestens 30 Minuten Soloanteil einzureichen, 
das zumindest 4 der folgenden 6 Stilepochen aufweist: 

1) Musik aus der Renaissance (z.B. Dowland, Da Milano, Milán, Narváez)  

2) Musik des Barock (z.B. J. S. Bach, Weiss)  

3) Musik der Klassik (z.B. Giuliani, Sor) 

4) Musik der Romantik (z.B. Legnani, Coste, Mertz, Tárrega, Llobet) 

5) Musik der 1. Hälfte des 20. Jh. (z.B. Moreno Torroba, Turina, Rodrigo, Ponce, 
CastelnuovoTedesco, Villa Lobos)  

6) Musik komponiert nach 1940 (z.B. Brouwer, Britten, Martin, Piazzolla, Bogdanovic, Dyens) 

• Darüber hinaus ist ein Werk aus dem Bereich Kammermusik im Schwierigkeitsgrad der Sololiteratur 
zu spielen sowie ein Stück aus dem Jazz oder der Popularmusik. 

Ein Drittel der Spielzeit (exklusive Jazz/Pop-Stück) ist auswendig vorzutragen. Werke aus dem 16.–
18. Jahrhundert können auf den Originalinstrumenten Laute, Vihuela, Theorbe oder Barockgitarre, 
Werke aus Jazz und Popularmusik auf der E-Gitarre gespielt werden. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Gitarre: 

 Zwei Etüden im Schwierigkeitsgrad von F. Sor: op. 6 oder 29, N. Coste: 0p.38, 
Villa-Lobos: Zwölf Etüden, Dodgson-Quine: 20 Etüden 

 Ein Werk oder eine Werkgruppe aus dem 16.- 18. Jahrhundert in der Dauer 
von etwa 10 Minuten 

 ein vollständiges zyklisches Werk von J. S. Bach: BWV 995, 996, 997, 998, 
1006a, 1007, 1009 oder Chaconne aus BWV 1004 oder Fuge aus BWV 1001 
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 Werke aus der Klassik oder Romantik in der Mindestdauer von 10 Minuten 
oder ein vollständiges Werk in zyklischer Form 

 drei Werke aus der spanischen, impressionistischen oder südamerikanischen 
Literatur  

 Vollständige Werke aus dem 20. Jahrhundert in der Dauer von mindestens 10 
Minuten oder ein vollständiges Werk in zyklischer Form 

 Vollständige kammermusikalische Werke in der Dauer von mindestens 10 
Minuten, in dem die Gitarre entsprechend zur Geltung kommt 

Das Programm ist auswendig vorzutragen. Besonders umfangreiche moderne Werke 
können nach Noten gespielt werden. 

Studiengang Harfe (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Harfe (ZKF): 

• eine Etüde (z.B. N. Ch. Bochsa: 50 Etüden; A. Bovio: 30 Studi per arpa; J. Thomas: Six Studies I 
und II; F. J. Nadermann: 18 Etüden für die höhere Ausbildung) 

• eine Sonate (z.B. Ph. J. Mayer; Fr. A. Rössler (Rosetti); Beethoven: Variationen über ein Schweizer 
Lied; Dussek: Duo für Harfe und Klavier) 

• ein Solostück (z.B. Saint-Saëns: Fantasie; M. S. Rousseau: Variations pastorales; J. Thomas: The 
Season; Ibert: Six pièces) 

• ein Konzert (z.B. Dittersdorf; Wagenseil; Albrechtsberger: Partita in F) 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Harfe (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von John Parry: Sonata 
in D-Dur, 1. Satz; Marcel Tournier: Konzertetüde „Au matin“; David Watkins: Petite Suite 

 

Modulabschlussprüfung Harfe (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• zwei Etüden (z.B. Dizzi: 48 Etudes; Schmid: 6 Etüden; Tocchi: Dodici Studi) 

• eine Sonate (z.B. Dussek: Sonate c-Moll; Parry: Sonate D-Dur; Hovhannes) 

• zwei Solostücke (z.B. Glinka: Variationen über ein Thema von Mozart; Spohr: Fantasie; Rota: 
Sarabande und Toccata) 

• ein zeitgenössisches Werk (z.B. Holliger: Sequenzen über Johannes 1,32; Flothuis: Pour le tombeau 
d’Orphée) 

• ein Kammermusikwerk (z.B. Britten: Ceremony of Carols; Krumpholz: Sonate F-Dur für Flöte und 
Harfe; Saint-Saëns: Fantasie op. 124 für Violine und Harfe; E.T.A. Hoffmann: Quintett) 

• ein Konzert (z.B. W. A. Mozart: Konzert für Flöte und Harfe KV 299; Händel; Saint-Saëns; Pierné) 

Drei Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Harfe: 

 Zwei Sonaten im Schwierigkeitsgrad von G. B. Pescetti Sonate c-moll, C. Ph. 
E. Bach Sonate, G. Taillefaire Sonatine, D. Milhaud Sonatine, P. Hindemith 
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Sonate, A. Casella Sonate oder eine Sonate und ein Thema mit Variationen z. 
B. M. Grandjany Fantaisie sur un théme de Haydn, L. Spohr Variationen, C. 
Salzedo Variations sur un théme ancien 

 Zwei Solowerke im Schwierigkeitsgrad von L. Spohr Fantasie c-moll, G. Fauré 
Impromptu, G. Fauré Une Chatelaine, M. Grandjany Rhapsodie, B. Britten 
Suite, A. Caplet Divertissements, A. Roussel Impromptu, H. Renié Legende, 
H. Genzmer Fantasie, E. Parish-Alvars Sérénade 

 Ein zeitgenössisches Werk im Schwierigkeitsgrad von L. Berio Sequenza II, B. 
Andres Absidioles 

 Ein Kammermusikwerk im Schwierigkeitsgrad von J. Francaix 5 kleine Duette, 
C. Debussy Triosonate, J. Ibert Trio, M. Ravel Introduktion und Allegro, L. 
Spohr Sonaten für Violine und Harfe 

 Ein Konzert im Schwierigkeitsgrad von C. Debussy Danses, A. F. Boeildieu 
Konzert, R. Glière Konzert, A. Ginastera Konzert 

 Drei Orchesterstellen 

Solostücke (ausgenommen zeitgenössische Werke) sind auswendig vorzutragen. 
Mindestens ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 

PROFIL AKKORDEON 

 

Studiengang Akkordeon (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Akkordeon (ZKF): 

• ein Werk aus dem Barock (Übertragung) im Schwierigkeitsgrad einer leichteren Sonate von 
Domenico Scarlatti 

• zwei Originalwerke im Schwierigkeitsgrad von Wolfgang Jacobi: Sérénade 

• ein zyklisches Werk im Schwierigkeitsgrad von Niels Viggo Bentzon: In the Zoo 

Es sind ganze Werke (alle Sätze) einzureichen. Ein Werk ist auswendig vorzutragen. Das 
Prüfungsprogramm hat eine möglichst große stilistische Vielfalt zu gewährleisten. 

 

Modulabschlussprüfung Akkordeon (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen und hat folgende Teile: 

• eine Übertragung aus Renaissance, Barock oder Klassik im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: 
Andante für eine Orgelwalze KV 616 

• ein Originalwerk mit virtuosem Charakter im Schwierigkeitsgrad von Ole Schmidt: Toccata 

• ein Originalwerk mit zeitgenössischem Charakter im Schwierigkeitsgrad von Arne Nord-heim: 
Flashing 

 

Modulabschlussprüfung Akkordeon (ZKF) nach 8 Semestern – 1. Diplomprüfung: 

• ein Werk aus dem Barock (z.B. J. S. Bach: ein Präludium und Fuge aus dem Wohltemperierten 
Klavier, eine Englische oder Französische Suite) 

• ein zyklisches Werk (Originalkomposition) im Schwierigkeitsgrad von A. Kusjakov: Winterbilder; V. 
Holmboe: Sonate 



155 

 

155 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

• ein Solostück (Originalkomposition) im Schwierigkeitsgrad von M. Ishii: Tango Prism, E. Krenek: 
Acco-Music 

• Übertragung geeigneter Klavier-, Harmonium- oder Orgelmusik im Schwierigkeitsgrad von I. Albeniz: 
Suite Espagnole; J. Haydn: Sonaten 

oder 

Werke aus dem Jazz oder der Popularmusik wie z.B. W. E. Plötz: Check it up; H. G. Kölz: Coupe; C. 
Thomain: Shocking Valse 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk im Schwierigkeitsgrad von D. de la Motte: Sieben Stücke; J. 
Padrós: Policromies 

Zwei Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Modulgruppe 10 - 2. Diplomprüfung im ZKF Akkordeon: 

 ein zyklisches Werk (Originalkomposition) im gehobenen Schwierigkeitsgrad 
wie z. B. Partita von W. Solotarjow, Sonate von Bantschikow, „Et Expecto“ von 
S. Gubaidulina oder Divertissement von W. Jacobi etc. 

 verschiedene Originalstücke für Akkordeon im Schwierigkeitsgrad von 
Metamorphosen von T. Lundquist, De Profundis von S. Gubaidulina oder 
Melodia von Hosokawa, Ein Hauch von Unzeit von K. Huber, Dinosaurus von 
Nordheim 

 mindestens ein Werk aus dem Barock in angemessener Übertragung 
 ein Stück freier Wahl aus Klassik/Romantik, Kammermusik, Werke aus dem 

Jazz- und Popularmusikbereich im Schwierigkeitsgrad von W. R. Plötz: Check 
it up H. G. Kölz: Coupe, C. Thomain: Shocking Valse 

Das Programm für die 2. Diplomprüfung sollte so aufgebaut sein, dass die 
musikalische Vielseitigkeit der Prüfungskandidaten dokumentiert wird. Mindestens 
ein Werk muss auswendig vorgetragen werden. 
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Anhang 2: PRÜFUNGSANFORDERUNGEN Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument/Gesang 

 

BLASINSTRUMENTE 

 

Blockflöte (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Blockflöte: 

• eine Etüde (z.B. H. M. Linde; Allen Davis; F. Brüggen) 

• ein langsamer und ein schneller Satz im Schwierigkeitsgrad von Marcello, Sonaten; Pepusch: 
Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Blockflöte: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Frescobaldi: 
Kanzonen; Händel: Sonaten; Telemann: aus dem Getreuen Musikmeister; H. M. Linde: Music for a 
Bird; L. Andriessen: Ende. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Querflöte (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Querflöte: 

• eine Etüde (z.B. Köhler, III. Band) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Fantasie; Blavet: 
Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Querflöte: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: 
Sonaten; Quantz: Sonaten; Stamitz: Konzert; Böhm: Souvenir des Alpes; Poulenc: Sonate 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Klarinette (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Klarinette: 

• eine Etüde (z.B. J. Müller: 22 Etüden, I. Teil) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von M. Arnold: Sonatina; E. Bozza: 
Idylle; N. W. Gade: Fantasiestücke op. 43; Rossini: Sonate Nr. 3, Transkription. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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Abschlussprüfung Zweites Instrument Klarinette: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Stamitz: 
Konzerte; Weber: Introduktion, Thema und Variationen; Hindemith: Sonate; Schumann: 
Fantasiestücke. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich 

 

Saxophon (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Saxophon: 

• eine Etüde (z.B. Guy Lacour: 50 Etüden, Bd. II) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von J. Rueff: Chanson et Passepied; P. 
M. Dubois: 10 Figures en Dance; P. M. Dubois: Mazurka 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Saxophon: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von R. Planel: 
Prelude et Saltarelle; A. Tcherepnine: Sonatine sportive op. 63; J.-B. Singelee: Concertino op. 78. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Oboe (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Oboe: 

• eine Etüde (z.B. Pasculli; Bozza) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Händel: Konzert g-Moll; Albinoni: 
ein einfaches Konzert; Cimarosa: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Oboe: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen (Barock obligat) vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von 
J. S. Bach: Konzert F-Dur; Hummel: Konzert; Lebrun: Konzert; Schumann: Adagio und Allegro. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Fagott (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Fagott: 

• eine Etüde (z.B. Milde, Weissenborn) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Besozzi: Sonate; Vivaldi: ein 
einfaches Konzert; Vogel: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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Abschlussprüfung Zweites Instrument Fagott: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Vivaldi: Konzerte; 
Vanhal: Konzert; Hurlstone: Sonate; Hindemith: Sonate. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Trompete (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Trompete: 

• eine Etüde (z.B. Hering; Concone) 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Loeillet: Sonata B-Dur; Hansen: Sonate, 2. Satz 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Trompete: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Albinoni: Konzert 
Es-Dur; J. Haydn: Konzert, 2. Satz; Balay: Andante et Allegro. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Posaune (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Posaune: 

• eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von Hering; Clodomir 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Hasse: Suite; Robert: Air noble 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Posaune: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Galliard: 1. 
Sonate; Geissler: Sonatine; Dubois: Cortege. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

 

 

Horn (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Horn: 

• eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von Nauber op. 33; leichte Etüde aus Alphonse I 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Borris: Spielstücke; M. Poot: Sarabande für Horn und 
Klavier 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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Abschlussprüfung Zweites Instrument Horn: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Pepusch 
(Höltzel): Sonatine Nr.1 C-Dur; W. A. Mozart: Rondo D-Dur KV 412; Ch. Gounod: 6 Melodien, Bd. I; H. 
Genzmer: Sonatine für Horn und Klavier, 2. Satz. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Basstuba (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Basstuba: 

• eine Etüde (z.B. Kopprasch) 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Tscherepnin: Andante 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Basstuba: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen im Schwierigkeitsgrad von Koetsier: 
Sonatine; Eccles: Sonate, 1. und 3. Satz. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Tenorhorn – Euphonium (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Tenorhorn: 

• Dur-Tonleitern und Dreiklänge über zwei Oktaven 

• eine technische und eine melodische Etüde im Schwierigkeitsgrad von Concone / Bordogni-Rochut, 
Bd. 1; Kopprasch, Bd. 1; Arban 

• Vortragsstücke unterschiedlichen Charakters oder Sätze daraus, z.B. A. Barbe, Fantasie Originale; 
J. E. Galliard, Sonaten; J. Curnow, 

Rhapsodie; Ph. Spark, Aubade; C. Douglas, Phantasie jubiloso; Tcherepnin, Andante 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Tenorhorn: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von 30 Minuten (reine Spielzeit) vorzutragen 
im Schwierigkeitsgrad von A. Guilmaunt: Morceau Symphonique; B. Weber: Romanze; A. Besozzi: 
Sonate B-Dur; B. Marcello: Sonaten; A. Vivaldi: Sonaten; G. Ph. Telemann: Sonaten; Ph. Spark: 
Pantomime, Euphonium Concert; A. Capuzzi: Andante und Rondo; G. Langford: Rhapsody; J. 
Horovitz: Concerto; Boccalari: Fantasia di Concerto 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich.  

 

SCHLAGINSTRUMENTE 

 

Schlaginstrumente (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 
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Eignungsprüfung Zweites Instrument Schlaginstrumente: 

• ein Stück für Kleine Trommel im Schwierigkeitsgrad einer Konzertetüde von Hochrainer: Übungen für 
Kleine Trommel – mittlerer Schwierigkeitsgrad; Wilcoxon: American drum rudiments – mittlerer 
Schwierigkeitsgrad 

• ein Stück für Pauke im Schwierigkeitsgrad einer Etüde von Hochrainer: Übungen für Pauken – 
mittlerer Schwierigkeitsgrad; Ulrich: Scenaslava; Beck: Alpin slide 

• ein Stück für Stabspiele im Schwierigkeitsgrad einer Etüde von Goldenberg: Modern method for xylo, 
marimba and vibes – mittlerer Schwierigkeitsgrad; Pitfield: Sonate für Xylophon; Gomez: Scenes from 
Mexico 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Schlaginstrumente: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden/in ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) unter 
Einbeziehung der 3 Hauptinstrumente (Kleine Trommel, Pauken, Stabspiele) vorzutragen im 
Schwierigkeitsgrad von Combs: Concert snare drum solos; Beck: Colonial Capers; Nexus: Portfolio for 
snare drum; Fink: Solobuch für Pauken; McKenzie: Concertino for Timpani; Ferstl: Französische Suite 
für 4 Pauken; Schmitt: Ghanaia; Ortiz: Junglewalk; Abe: Frogs. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

STREICHINSTRUMENTE 

 

Violine (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Violine: 

• eine Etüde (z.B. Kayser op. 20; Mazas op. 36) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann, Dancla, Dvořák: 
Sonatine 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Violine: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Händel, Haydn, 
Genzmer. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Viola (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Viola: 

• eine Etüde (z.B. Kayser, Bruni) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Eccles, Telemann 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Viola: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
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mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Zelter; J. S. 
Bach: Sonate mit obligatem Cembalo; Hindemith: Trauermusik. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Violoncello (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Violoncello: 

• eine Etüde (z.B. Dotzauer; Lee) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Vivaldi: Sonaten; Marcello: Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Violoncello: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Suite 
G-Dur, d-Moll; C. Ph. E. Bach: Konzert; Monn: Konzert; Beethoven: Sonate g-Moll; Klengel: 
Konzertstück; Goltermann: Konzert Nr. 4. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Kontrabass (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Kontrabass: 

• eine Etüde (z.B. Simandl II/6; Josef Hrabé: Etüden, Heft I) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Cappuzzi: Konzert; Marcello: 
Sonate 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Kontrabass: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Händel: Sonate; 
Sperger: Sonaten; Jacob: Concertino. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

TASTENINSTRUMENTE 

 

Klavier (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Klavier: 

• eine Etüde (im Schwierigkeitsgrad von Czerny: Schule der Geläufigkeit) 

• ein Werk von J. S. Bach im Schwierigkeitsgrad der zweistimmigen Inventionen c-Moll, h-Moll 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: Sonate G-Dur KV 283; Beethoven: 
Sonate g-Moll op. 49/1 

• ein Werk der Romantik oder Moderne im Schwierigkeitsgrad von Schubert: Scherzo B-Dur D 593; 
Bartók: Mikrokosmos IV 
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Auswendigspiel freiwillig. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Klavier: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Clementi: Gradus 
ad Parnassum; Cramer-Bülow: 60 Etüden; J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier I c-Moll, B-Dur; W. A. 
Mozart: Sonate A-Dur KV 331; Beethoven: Sonate G-Dur op. 79, E-Dur op. 14; Chopin: Polonaise c-
Moll op. 40/2; Brahms: Intermezzi op. 117; Debussy: Children´s Corner; G. Kurtág: „Játékok“. Spiele 
für Klavier III. 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

Cembalo (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Cembalo: 

• eine einfache Sonate von D. Scarlatti 

• zwei Werke unterschiedlichen Stils im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Zweistimmige Inventionen, 
Französische Suiten; Werken aus dem Fitzwilliam Virginal Book 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Cembalo: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Georg Böhm: 
Suite F-Dur; J. Haydn: Sonaten; Bartók: Mikrokosmos III, IV. Obligat: eine Arie oder ein Sonatensatz 
aus dem bezifferten Bass begleitet. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Orgel (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Orgel: 

• eine Pedalstudie oder ein großes Pedalsolo aus der barocken Literatur 

• zwei Werke unterschiedlicher Stilepochen (Barock obligat) im Schwierigkeitsgrad von: J. S. Bach: 8 
Kleine Präludien BWV 553–560; Reger: op. 135a; Doppelbauer: Kleine Stücke für Orgel 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Orgel: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Buxtehude: Bux 
WV 137; J. S. Bach: Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537; Choralvorspiele aus der Sammlung 
Kirnberger; Franck: Fantasie C-Dur; Mendelssohn Bartholdy: Präludien und Fugen; F. Schmidt: 4 
Kleine Präludien und Fugen; Rheinberger: Monologe; Hindemith: Sonate II; Alain: Janequin-
Variationen; Langlais: Te Deum. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

GESANG 
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Gesang (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Gesang) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Gesang: 

• fünf Lieder oder Arien aus mindestens 2 verschiedenen Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 
Parisotti: Arie antiche; Mozart: Arien aus Bastien und Bastienne; Mozart: Die Verschweigung, „Ein 
Mädchen oder Weibchen“ (Zauberflöte, Papageno); Schubert: Die Forelle, An Silvia; Brahms: 
Mädchenlied („Auf die Nacht in der Spinnstubn“); Schumann: Freisinn; Bernstein: „I Feel Pretty“ 

Das Programm ist auswendig zu gestalten. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Gesang 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von H. Schütz: Kleine 
Geistliche Konzerte; Händel: Deutsche Arien; Mozart: In uomini, in soldati; Schubert: Die Sterne, An 
die Musik; Mendelssohn Bartholdy: Bei der Wiege, Der Blumenstrauß; Schumann: Der arme Peter; 
Gesangsstücke aus dem Bereich der zeitgenössischen Musik, Jazz, Musical, Cabaret, Operette. 

Das Programm ist grundsätzlich auswendig zu gestalten. Werke aus dem Bereich des Oratoriums 
sowie atonale Stücke dürfen mit Notenvorlage gesungen werden. 

ZUPFINSTRUMENTE 

 

Gitarre (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Gitarre: 

• drei Stücke unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von Carcassi: Etüden op. 60, Nr. 3; 
Logy: Partita a-Moll, Aria 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Gitarre: 

In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen:  

• ein Werk aus der Renaissance oder dem Barock im Schwierigkeitsgrad von Visee: Suite d-Moll, 
Allemande, Sarabande 

• Musik der Klassik oder der (Spät-) Romantik im Schwierigkeitsgrad von Carcassi: Etüden op. 60, Nr. 
11, 18; Tárrega: Lagrima 

• ein Werk komponiert nach 1940 im Schwierigkeitsgrad von Brouwer: Études simples, Nr.6, 10 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Harfe (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Harfe: 

• vier Stücke unterschiedlicher Epochen im Schwierigkeitsgrad von M. Tournier: Au matin; F. 
Godefroid: Etude de concert; Händel: Concerto; Dussek: Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Harfe: 
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In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: 
Konzert für Flöte und Harfe KV 299; Spohr: Fantasie; Fauré: Impromptu; Britten: Suite; M. Grandjany: 
Rhapsodie 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

AKKORDEON 

 

Akkordeon (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Akkordeon: 

• ein Werk im Schwierigkeitsgrad von Mogens Ellegaard: Polyphones Spielbuch; Lundquist: Allerlei; 
W. Bernau: Musikmappe 

• ein Originalwerk aus Jörg Dräger: Akkordeon-Progression Mittelstufe 

• ein Werk freier Wahl im Schwierigkeitsgrad von H. G. Kölz: Jazz- bzw. Rockprogression für 
Akkordeon 

Auswendigspiel freiwillig. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Akkordeon: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen (Barock, Klassik, Moderne, Stilepoche freier Wahl) 
vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von D. Scarlatti: Sonaten; W. A. Mozart: Stücke für 
Glasharmonika; T. Lundquist: Neun zweistimmige Inventionen; J. Novak: Rondini; H. C. Jacobsen: 
Tema e variazioni; H. Valpolla: Clowns I/II; A. Piazzolla: Tangos; L. Fancelli: Aquarelli Cubani. 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

BAROCK 

 

Hammerklavier (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Hammerklavier: 

• ein kürzeres Werk der Vorklassik (z.B. ein Rondo von CPE Bach) 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: Sonate G-Dur KV 283; Beethoven: 
Sonate g-Moll op. 49/1 

• ein Werk der Frühromantik oder Romantik im Schwierigkeitsgrad von Schubert: Scherzo B-Dur D 
593 

Auswendigspiel freiwillig 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Hammerklavier: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilen vorzutragen, darunter 

• ein Werk der Vorklassik, z.B. eine Sonate von Johann Christian Bach, op. 5 oder aus CPE Bachs 6 
Sammlungen „Für Kenner und Liebhaber“ 

• eine klassische Sonate (oder Sätze daraus), z.B. W. A. Mozart: Sonate A-Dur KV 331; Beethoven: 
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Sonate G-Dur op. 79, E-Dur op. 14; 

• ein Werk der Romantik, z.B. aus Schubert: Impromptus op. 142 

Ebenso muss das Programm ein Vokal- oder Kammermusikwerk enthalten – dies kann auch eine 
Continuobegleitung nach beziffertem Bass sein (nicht ausgeschrieben!) 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen.  

 

Traversflöte (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Traversflöte: 

• eine Etüde (z.B. Quantz, Capricen) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Methodische Sonaten, 
z.B. Sonate h-Moll; C.Ph.E. Bach: Sonaten, z.B. Sonate e-Moll; Boismortier: Suiten, z.B. Deuxième 
Suite G-Dur. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Traversflöte: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Hotteterre: 
Suiten, z.B. Premier Livre, Quatrième Suite e-Moll; J. S. Bach: Sonaten, z.B. Sonate e-Moll; 
Telemann: Fantasien für Flöte solo, z.B. Nr. 7 D-Dur. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Barockoboe (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockoboe: 

• eine Etüde (z.B. Pasculli; Bozza) sowie ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad 
von einem einfachen Konzert von Albinoni, Händel: Konzert g-Moll; Cimarosa: Konzert. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockoboe: 

In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) 
vorzutragen. Das Programm hat Teile aus einer Italienischen Sonate (z.B. G. Sammartini op.13, Nr.4 
in G-Dur oder F. Geminiani e-moll), einer Französischen Suite (z.B. J. Hotteterre op.2 oder P. Philidor) 
sowie ein Kammermusikstück (z.B. eine Arie aus den Kantaten von J.S. Bach oder ein Trio von 
Telemann mit Geige, Blockflöte oder Traverso) zu enthalten. Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Barockfagott (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockfagott: 

• eine Etüde (z.B. Capricen) 

• eine schneller und langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Sonatinen a-moll oder c-
moll; Boismortier: Sonaten aus Op.40 oder Op.66 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockfagott: 
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• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von 15–20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Fasch: Sonate C-
Dur; Telemann: Sonate f-moll; Boismortier: Sonaten oder Concerto aus Op.26; Galliard: Sonaten; 
Vivaldi: Sonaten 

 

Barocktrompete (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barocktrompete: 

• Vorzubereiten sind 2 Sätze unterschiedlichen Charakters im Schwierigkeitsgrad von: Thorvald 
Hansen: Sonate; Balay: Andante et Allegro; eine Etüde von Kopprasch. 

Die Eignungsprüfung kann auf der modernen Trompete absolviert werden. Es muss dabei der 
künstlerische und technische Nachweis der Eignung für das Zweite Instrument Barocktrompete 
erbracht werden. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barocktrompete: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) 
vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Händel: "The Trumpet shall sound" (Messias); Händel: Suite 
in D; Purcell: Sonata; J. Clarke: Suite; P. Franceschini: Sonata in D. 

Im Unterschied zur Eignungsprüfung ist das Abschlussprogramm ausschließlich auf der 
Barocktrompete vorzutragen. 

 

Barockvioline/Barockviola (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockvioline/Barockviola: 

• zwei unterschiedliche Sätze aus dem Barock (z.B. Bach, Telemann, Händel, Corelli); 

Barockinstrument und Barockbogen sind nicht unbedingt erforderlich. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockvioline/Barockviola: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) mit 
mindestens drei Stücken unterschiedlichen Charakters aus den relevanten Stilepochen vorzutragen: 

- italienischer bzw. österreichischer Frühbarock (z.B. Castello, Fontana, Biber) 

- italienischer Hochbarock (z.B. Corelli) 

- französischer Stil (z.B. François Couperin) 

- deutscher Hochbarock (z.B. Bach, Pisendel, Telemann) 

- ein Satz aus einer frühklassischen Sonate bzw. einem Konzert (z.B. Haydn, Mozart) 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Violone - Historischer Kontrabass (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Violone: 

• zwei unterschiedliche Continuo-Stimmen aus dem Hochbarock  

 • Werkauswahl aus Diego Ortiz– Receradas del Tratado 
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Die Eignungsprüfung kann auf dem modernen Kontrabass absolviert werden. 

  

Abschlussprüfung Zweites Instrument Violone: 

• Die Abschlussprüfung erfolgt kammermusikalisch. 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reiner Spielzeit) 
vorzutragen. Dieses hat zu enthalten: Continuo-Spiel mindestens zweier Sätze einer 
Triosonate/Solosonate auf dem g-Violon; Spiel auf einem historischen Kontrabassinstrument mit 
Musik der Wiener Klassik innerhalb einer selbst zu organisierenden Formation in Originalbesetzung 
(M. Haydn, Albrechtsberger...); eine Diminution im italienischen Stil (Ortiz, Dalla Casa, Bonizzi...) 

  

Barockgesang (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument/Gesang) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockgesang: 

• 2 Werke aus dem recitar cantando des 17.Jh. (Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, Schütz, u.a.) 

• ein Stück aus den Gesängen von Bach Schemelli 

• ein Rezitativ und eine Da Capo Arie (ornamentiert) aus dem 18. Jh. 

Das Programm ist auswendig vorzutragen. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockgesang: 

In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reiner Spielzeit) 
vorzutragen. Dieses hat zu enthalten: 

 • eine Arie aus einem Oratorium von J.S. Bach oder G.F. Händel 

• ein Rezitativ und eine Opernarie aus dem 17./18. Jh. 

• mind. 2 Stücke (Air de cour, recitar cantando....) aus dem 16./17. Jh. (z.B. Viadana: Cento concerti 
ecclesiastici; Schütz: Kleine geistliche Konzerte; Purcell; Dowland: Lute Songs; u.a.) 

Bei der Zusammenstellung des Programms sind die verschiedenen Nationalstile und Epochen sowie 
verschiedene Sprachen (vorzugsweise 3) zu berücksichtigen. Die Begleitung durch 
Instrumentalensembles ist erwünscht (vorzugsweise Originalinstrumente). Das Programm muss 
auswendig vorgetragen werden, Oratorienarien dürfen mit Notenvorlage gesungen werden. 
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Studienplan Komposition 

 

 

Studienziel, Studienaufbau und Studiendauer 

 

Der Studiengang Komposition dient der Vermittlung einer höchstqualifizierten künstlerischen 
Berufsbildung. Das Studium soll die Grundlage für eine selbstständige künstlerische Tätigkeit schaffen 
und durch kritische Auseinandersetzung mit künstlerischen Fragestellungen zur Entwicklung und 
Erschließung der Künste beitragen. 

 

Zwei Studienabschnitte mit insgesamt 12 Semester dienen der Vorbereitung auf die 1. und 2. 
Diplomprüfung. 

 

Allgemeine Bestimmungen für die Zulassung 

 

Voraussetzung für die Zulassung zum Studiengang Komposition ist die bestandene 
Zulassungsprüfung. Zudem muss, mit Beginn des Wintersemesters (September), der Studierende das 
vollendete 17. Lebensjahr erreicht haben. Für Kandidatinnen und Kandidaten aus dem nicht-
deutschsprachigen Raum wird zur Aufnahme der Nachweis von Deutschkenntnissen nach Niveau B1 
(gem. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen GER 1997) zur Zulassungsprüfung 
vorausgesetzt.  

Den Prüfungskommissionen zur Zulassungsprüfung haben fachbezogen je Prüfungsabschnitt 
mindestens drei Lehrende des Vorarlberger Landeskonservatoriums anzugehören. Die Note wird pro 
Prüfungsabschnitt im Schlüssel „bestanden – nicht bestanden“ vergeben. Macht eine Kandidatin / ein 
Kandidat nach bestandener Zulassungsprüfung Vorstudien durch Zeugnisse über Unterricht an 
Konservatorien oder Musikhochschulen namhaft, so können diese auf Antrag anerkannt werden. 

 

 
Studienprüfungen Komposition 

 

A. Übertrittsprüfung in den 2. Studienabschnitt 
 

Die Übertrittsprüfung spätestens nach 4 Semestern Unterricht im Zentralen künstlerischen Fach dient 
dazu, den Fortschritt der Studierenden seit der Zulassungsprüfung zu dokumentieren und die Eignung 
für das begonnene Studium zu bestätigen. Eine Zulassung zum 2. Studienabschnitt erfolgt, wenn das 
Studienziel innerhalb der ordentlichen Studiendauer erreichbar scheint. 

 

B. Diplomprüfungen 

 

1. Der Leiter der Klasse Komposition, dessen Lehrveranstaltung der Kandidat zuletzt inskribiert 
hatte, hat dem Kandidaten spätestens zu Beginn des 4. anrechenbaren Semester mehrere 
Vorschläge für die bei der 1. Diplomprüfung zu lösenden künstlerischen Aufgaben bekannt zu 
geben. Der Kandidat ist berechtigt, selbst Vorschläge zu erstatten, über deren Eignung der 
Leiter des Zentralen künstlerischen Fachs und letztlich Prüfungskommission entscheidet. 
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2. Der Leiter der Klasse Komposition, dessen Lehrveranstaltung der Kandidat zuletzt inskribiert 
hatte, hat dem Kandidaten zu Beginn des 11. anrechenbaren Semester mehrere Vorschläge für 
die bei der 2. Diplomprüfung zu lösenden künstlerischen Aufgaben bekannt zu geben. 

 

 

Anleitung zur Notenvergabe im Abschlusszeugnis 

 

Im Abschlusszeugnis des Diplomstudium sind die jeweiligen Gesamtnoten über den 1. Teil der 
Diplomprüfung den 2. Teil der Diplomprüfung gesondert anzuführen. Darüber hinaus wird eine 
Endnote über diese beiden Prüfungsteile bestimmt. Diese Endnote errechnet sich aus der Summe der 
jeweiligen Gesamtnoten über die Prüfungsteile 1 und 2 dividiert durch die Anzahl der Prüfungsteile (2). 
Damit zählen beide Prüfungsteile jeweils gleich (50:50). Diese Endnote wird im Schlüssel 
„ausgezeichnet – gut – befriedigend – genügend – nicht genügend“ vergeben, wobei bis einschließlich 
x,5 abzurunden ist. 

Anforderungen 
 

Zulassungsprüfung 

Für die Zulassungsprüfung müssen eingereicht werden: 

 Nachweis besonderer Begabung  

 Nachweis der Vorkenntnisse im Fach Klavier 

 Portfolio mit eigenen Kompositionen 

 

1. Diplomprüfung 

Für die Fortsetzung des Studiums ist bei der Anmeldung für die 1. Diplomprüfung folgendes 
vorzulegen: 

 Vorlage von Kompositionen 
 

2. Diplomprüfung 

Nach der Anmeldung zur 2. Diplomprüfung und spätestens 4 Wochen vor 

Prüfungsantritt müssen Kompositionen aus allen gängigen Besetzungen eingereicht 

werden: 

 Orchesterwerk mit voller Besetzung 

 Kammerorchester (eines von beiden mit Solisten - Solokonzert) 

 Kammermusik (zwei Werke, unterschiedlicher Besetzung, z.B. ein 

Streichquartett, eine Bläserbesetzung – wie Blechbläserensemble oder 

Bläserquintett – Schlagwerkensemble, gemischte kammermusikalische 

Besetzung) 

 ein Solowerk für ein Melodieinstrument 

 ein Klavier- oder Orgelwerk 

 ein vokales Werk 
 

Für jedes Mitglied der Prüfungskommission ist ein Satz Partituren einzureichen. 

Eine Diplomarbeit (schriftliche Analyse eines fremden Werkes) aus dem Fach Kompositionstechniken 
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des 20. Jahrhunderts muss bei der Anmeldungen vorlegen und bereits benotet sein.  

Verteidigen der Werke in einer öffentlichen Präsentation  

Die Kenntnis der Kompositionstechniken des 20. Jahrhunderts wird anhand der vorgelegten 
Komposition überprüft. 

 

Lehrplan 

 

1. 
Studienabschnitt 
(D1) 

Typ LV-
Nr 

1.Se
m 

2.Sem 3.Sem 4.Sem SWST 

Komposition 1-4 KE 1 2 2 2 2 8 

Tonsatz 1-4 PS 19 2 2 2 2 8 

Gehörbildung 1-4 UE 20 1 1 1 1 4 

Formenlehre 1,2 PS 22   1 1 2 

Akustik VO 23 1    1 

Instrumentenkund
e 

VO 24  1   1 

Musikgeschichte 
1-4 

VO 29 2 2 2 2 8 

gesamt:   8 8 8 8 32 

2. Studienabschnitt 
(D2: 5.-8. Sem., D3: 9.-
12. Sem.) 

Typ LV-
Nr 

5.Sem 6.Sem 7.Sem 8.Sem 9.Sem 10.Sem 11.Sem 12.Sem SWST 

Komposition 5-12 KE 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Kompositionstechniken 
des 20.Jhdts. 1,2 

VO      1 1   2 

Kompositionspraktikum 1-
6 

PR  1 1 1 1 1 1   6 

Instrumentation 1-8 UE  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Analyse und Hörbeispiele 
1-4 

UE  1 1 1 1     4 

gesamt:   5 5 5 5 5 5 3 3 36 

Summe über beide 
Studienabschnitte 

          70 

 

 

Anerkennung von Studienleistungen 

 

 Abgeschlossenes Musikstudium an einem Konservatorium, Hochschule oder Universität 

 Vorlage von eigenen Kompositionen bei der Anmeldung 

 

Werden diese Voraussetzungen erfüllt, erfolgt der Einstieg direkt in den 2. Studienabschnitt. 



172 

 

Seite 172 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

 

Hinweise: 

a) Besonders Begabte ohne abgeschlossenes Musikstudium müssen die Fächer im 1.  
 Studienabschnitt absolvieren. 

b)  Sollten die vorliegenden Kompositionen nicht ausreichend sein, muss das Lehrfach Komposition 
auch bei bereits abgeschlossenem Musikstudium im 1. Studienabschnitt belegt werden, max. 4 
Semester. 

 

Für den Übertritt in den 2. Studienabschnitt des Diplomstudiums ist sodann der Nachweis der 
erfolgreich absolvierten Studieninhalte aus dem 1. Studienabschnitt erforderlich. 

 

Lehrinhalt 

 

Bildungs- und Lehraufgaben 

 Höchstwertige künstlerisch-pädagogische Unterweisung nach Maßgabe der individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnisse des Studierenden bis zum international vergleichbaren Diplom 

 Systematische Entwicklung differenzierter ästhetischer Ausdrucksfähigkeit 

 Auseinandersetzung mit der historischen und zeitgenössischen Praxis des Komponierens 

 Kritikfähigkeit und Evaluierung künstlerischer Leistungen 

 Erwerb analytischer und kreativer Problemlösungsstrategien 

 Zielorientiertes musikalisches Handeln (rezeptiv, produktiv, kreativ)  

 Sicherer Umgang mit Kulturleistungen verschiedener Stilrichtungen, Epochen und Kulturkreise 

 Entwicklung des Kulturverständnisses durch Toleranz und Kritikfähigkeit 

 Kreative und innovative Nutzung von Medien und neuen Technologien 

Kernanliegen 

 Gezielte Förderung individueller künstlerischer Anlagen 

 Ausbildung höchstqualifizierter Persönlichkeiten 

 Sicherstellung höchster fachlicher Kompetenz der Absolventen/innen 

Didaktische Grundsätze 

 Erstellen eines individuellen Begabungsprofils 

 Erstellen differenzierten Lehrangebotes unter Berücksichtigung der Vorbildung 

 Ausschöpfen des individuellen Leistungspotenzials durch optimale Förderung der kognitiven, 
emotionalen, kreativen und sensitiven Fähigkeiten 

 Vermittlung von Lerntechniken als Basis für den selbständigen Bildungserwerb 
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Anhang 2.a. 

 
Curriculum für das Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik 

(IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ 
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§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Dieses Curriculum regelt Ziele, Inhalte, Aufbau und Organisation des Instrumental-(Gesangs-) 

Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ für die Profile Instrumentalpädagogik 

Blas-, Schlag- und Streichinstrumente, Instrumentalpädagogik Klavier, Instrumentalpädagogik 

Cembalo, Instrumentalpädagogik Orgel, Gesangspädagogik, Instrumentalpädagogik Zupfinstrumente 

und Instrumentalpädagogik Akkordeon. Es gilt in Verbindung mit den Durchführungsrichtlinien 

Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ sowie den 

Modulübersichten und Modulbeschreibungen für dieses Studium.  

(2) Der Anwendungsbereich des Curriculums bezieht sich auf den Studienstandort des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums in Feldkirch.  

(3) Allen Leistungen, die von den Studierenden zu erbringen sind, werden ECTS-Anrechnungspunkte 

zugeteilt. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht 25 Arbeitsstunden und beschreibt das 

Arbeitspensum, welches erforderlich ist, um ein erwartetes Lernergebnis zu erreichen. Das 

Arbeitspensum eines Studienjahres entspricht 1500 Echtstunden und somit einer Zuteilung von 60 

ECTS-Anrechnungspunkten.  

(4) Studierende mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung dürfen keinerlei Benachteiligung im 

Studium erfahren. Es gelten die Grundsätze der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz sowie das Prinzip des 

Nachteilsausgleichs.  

§ 2 Gegenstand und Ziel des Studiums sowie Qualifikationsprofil  

(1) Das Studium dient der künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Vorbildung. 

Studienziel ist entsprechend der Erwerb differenzierter künstlerischer, pädagogischer und 

wissenschaftlicher Kompetenzen zur Vermittlung von Musik in diversen Erscheinungsformen. Das 

Studium befähigt zum Erteilen von qualifiziertem Musikunterricht entsprechend dem jeweiligen 

Studienprofil im Rahmen von Musikschulen, in Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, in 

freier Tätigkeit sowie an Universitäten, Hochschulen und anderen postsekundären 

Bildungseinrichtungen. Das Studium orientiert sich primär am Berufsfeld der öffentlichen Musikschulen 

und dem dort erteilten Instrumental- und Gesangsunterricht, eröffnet darüber hinaus aber auch viele 

andere mit diesem Bereich verwandte musikpädagogische und musikpraktische Tätigkeitsfelder. Dazu 

gehören u.a. das eigene solistische Musizieren, das Musizieren im Ensemble und im Orchester, die 

wissenschaftliche und musiktheoretische Forschung, das Musikmanagement sowie die 

Musikvermittlung in den Bereichen Musiktheater, Konzert, Presse, Verlag und Medien. Das Studium 

zielt auf ein umfassendes künstlerisches und pädagogisches Können. Entsprechend werden neben 

primären musikalischen Fähigkeiten im jeweiligen Zentralen Künstlerischen Fach auch entsprechende 

pädagogische, theoretische und wissenschaftliche Kompetenzen rund um das künftige Tätigkeitsfeld 

vermittelt. Des Weiteren sollen die Studierenden dazu befähigt werden, künstlerische, pädagogische 

und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wahrzunehmen und mitzugestalten.  

(2) Im Studium werden insbesondere folgende Kompetenzen erworben:  

5. die Befähigung zur Vermittlung allgemeiner musikalischer sowie der speziell 

instrumentalen/vokalen Fähigkeiten und Kenntnisse vor allem des jeweiligen Zentralen 

Künstlerischen Fachs (ZKF) und ggf. des Zweiten Instruments/Gesangs 

(Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt) an Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Alters-, 

Begabungs- und Ausbildungsstufen, 
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6. die Fähigkeit zu künstlerisch und technisch ausgereiftem Instrumentalspiel/Gesang im 

Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) samt Kenntnis der Geschichte und Bauweise des 

Instruments und der musikalischen Literatur, 

7. die Fähigkeit zur musikalischen Ensemblearbeit in Mitwirkung und Leitung, 

8. die Fähigkeit auf Grundlage derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnisse pädagogisch 

verantwortungsvoll zu handeln.  

(3) Nach Maßgabe und Angebot können folgende Instrumente im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) gewählt werden: Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, 

Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klavier, Cembalo, Orgel, 

Akkordeon, Gesang, Gitarre und Harfe. 

(4) Nach Maßgabe und Angebot können folgende Instrumente im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 

Zweites Instrument/Gesang gewählt werden: Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, 

Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, Viola, Violoncello, 

Kontrabass, Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon, Gesang, Gitarre, Harfe, sowie Barockoboe, 

Barocktrompete und Barockvioline/Barockviola. 

(5) Mit dem erfolgreichen Studienabschluss wird die Lehrbefähigung für österreichische Musikschulen 

im jeweiligen Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) sowie im jeweiligen Wahlpflichtmodul 

(Schwerpunkt) Zweites Instrument/Gesang erteilt. Darüber hinaus kann mit Abschluss des 

entsprechenden Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) eine Lehrbefähigung für Musik und Bewegung 

für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen erworben werden. 

§ 3 Aufbau und Gliederung des Studiums  

(1) Das 8-semestrige Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul ist die Zusammenfassung von Lehr- 

und Lerninhalten zu thematisch und didaktisch sinnvollen Einheiten des Studiums. Die Bezeichnungen 

und inhaltlichen Umschreibungen (Studienziele) der einzelnen Module sowie die Zahl der für jedes 

Modul zu erreichenden ECTS-Anrechnungspunkte und die Art der Leistungsbeurteilung sind im 

Curriculum festgelegt. Die Modulbeschreibungen enthalten die jeweiligen Lernergebnisse (Kenntnisse, 

Fertigkeiten, Kompetenzen).  

(2) Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 240 ECTS-Anrechnungspunkte. Das entspricht einer 

vorgesehenen Studiendauer von 8 Semestern.  

(3) Das Vorziehen von Modulen und Lehrveranstaltungen aus dem Masterstudium an der Universität 

Mozarteum Salzburg ist nicht zulässig.  

(4) Das Studium gliedert sich in neun künstlerische, pädagogische und wissenschaftliche 

Modulgruppen:  

Modulgruppe 1:  Künstlerisches Profil  

Modulgruppe 2:  Freie Wahlfächer  

Modulgruppe 3:  Musikpädagogik/Fachdidaktik  

Modulgruppe 4:  Körper- und Sprachschulung  

Modulgruppe 5:  Musiktheorie  

Modulgruppe 6:  Musikwissenschaft  

Modulgruppe 7:  Musikalische Gruppenfächer  

Modulgruppe 8:  Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt)  

Modulgruppe 9:  Abschlussarbeit 

Die Modulgruppe 1 Künstlerisches Profil gliedert sich in sieben  fachspezifische Profile, von denen 

jeweils das dem Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) entsprechende zu studieren ist. Folgende 

Profile werden angeboten:  
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1a Profil Blas-, Schlag- und Streichinstrumente  

1b Profil Klavier  

1c Profil Cembalo  

1d Profil Orgel  

1e Profil Gesang  

1f Profil Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe)  

1g Profil Akkordeon 

Im Rahmen der Modulgruppe 8 Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) werden 14 verschiedene Profile 

angeboten, von denen jede/jeder Studierende mindestens eines absolvieren muss:  

Modulgruppe 8a: Zweites Instrument/Gesang  

Modulgruppe 8b: Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen   

Modulgruppe 8c: Korrepetition (nur für ZKF Klavier)  

Modulgruppe 8d: Chorleitung  

Modulgruppe 8e: Ensembleleitung  

Modulgruppe 8f: Jazz und Popmusik  

Modulgruppe 8g: Neue Medien  

Modulgruppe 8h: Angewandte Musikwissenschaft  

Modulgruppe 8i: Blasorchesterleitung  

Modulgruppe 8j: Alte Musik  

Modulgruppe 8k: Ethnomusik/Volksmusik an Musikschulen  

Modulgruppe 8l: Musiktheorie  

Modulgruppe 8m: Kirchenmusik (nur für ZKF Orgel) 

Modulgruppe 8n: Individuelles Wahlpflichtmodul  

(5) Im Studium sind die Modulgruppen 1-9 zu absolvieren.   

In der Modulgruppe 1 (Künstlerisches Profil) ist ausschließlich das Profil des jeweiligen Zentralen 

Künstlerischen Fachs zu belegen. 

In der Modulgruppe 8 (Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt) ist mindestens ein Profil nach Wahl zu belegen 

(8a-n). Es können prinzipiell mehrere Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) belegt werden, nicht jedoch 

mehrere Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang (8a).  

In der Modulgruppe 2a-g Freie Wahlfächer ist die Anzahl der in einem bestimmten Profil zu 

absolvierenden Freien Wahlfächer festgelegt. 

In Modulgruppe 7 (Musikalische Gruppenfächer) müssen neben den vorgegebenen Pflichtfächern 

zusätzliche Wahlpflichtfächer im Ausmaß von 6 SWS/6 ECTS belegt werden.   

Nähere Bestimmungen zur Auswahl bzw. Einschränkung der Wahlpflichtfächer und Freien Wahlfächer 

sind in den Modulbeschreibungen der Modulgruppe 2 und der Modulgruppe 7 angeführt. 

§ 4 Lehrveranstaltungen  

(1) Lehrveranstaltungstypen 

10. Ensembleunterricht (EN) dient der Vermittlung praktischer künstlerischer und 

musikalischer Fähigkeiten im Zusammenspiel bzw. im Zusammenwirken mehrerer 

Musikerinnen und Musiker bzw. darstellender Künstlerinnen und Künstler.   

Prüfung: unterrichtsimmanent  

11. Künstlerischer Einzelunterricht (KE) dient dem Erwerb bzw. der Vertiefung künstlerischer 

oder künstlerisch-praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und der Entfaltung der 

individuellen künstlerischen Anlagen einer/eines einzelnen Studierenden.  

Prüfung: unterrichtsimmanent 
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12. Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) ist die künstlerisch-praktische Arbeit mit mehreren 

Studierenden. 

Prüfung: unterrichtsimmanent 

13. Ein Praktikum (PR) dient der praktischen Erprobung von erworbenem Wissen sowie 

entsprechenden Kompetenzen.  

Prüfung: unterrichtsimmanent  

14. Ein Proseminar (PS) stellt die Vorstufe zum Seminar dar. Es vermittelt Grundkenntnisse 

des wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeitens und führt in 

Fachliteratur ein. Inhalte und Problemstellungen eines Faches werden in exemplarischer 

Form durch Referate, Diskussionen und wissenschaftliche Arbeiten behandelt.   

Prüfung: Mitarbeit, Verfassen einer schriftlichen Arbeit oder vergleichbare 

Prüfungsmodalitäten  

15. Ein Seminar (SE) dient der wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden eines Faches oder eines Teilgebietes 

eines Faches durch Referate, Teilnahme an Diskussionen, schriftliche und sonstige zu 

erbringende Arbeiten.  

Prüfung: Mitarbeit, Verfassen einer schriftlichen Arbeit oder vergleichbare 

Prüfungsmodalitäten  

16. In einer Übung (UE) werden durch selbständiges Arbeiten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

erworben bzw. vertieft. Die praktische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen bzw. 

künstlerischen Inhalten wird gefördert.  

Prüfung: unterrichtsimmanent 

17. Eine Vorlesung (VO) dient der Einführung in ein Fach oder in Teilbereiche eines Faches 

und dessen Methoden. Sie wird als Vortragsreihe unter Zuhilfenahme von 

Anschauungsmitteln durchgeführt. Eingestreute Fragen und Diskussionen sind möglich. 

  

Prüfung: mündlich oder schriftlich (auch in Kombination möglich) am Ende der 

Lehrveranstaltung  

18. Eine Vorlesung mit Übung (VU) verbindet die Zielsetzungen von Vorlesung und Übung. 

  

Prüfung: vgl. Prüfungsmodalitäten für VO und UE 

(2) Folgende Lehrveranstaltungen sind prüfungsimmanent: EN, KE, KG, PR, PS, SE, UE, VU. Bei 

Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen) 

erfolgt die Beurteilung nicht nur auf Grund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der 

Lehrveranstaltung, sondern auch auf Grund von regelmäßigen schriftlichen, mündlichen oder 

künstlerischen Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Art und Ausmaß der zu erbringenden 

Beiträge werden von der Leiterin oder vom Leiter der Lehrveranstaltung festgelegt. Zur Beurteilung 

von Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter ist, außer in Härtefällen, eine zumindest 

80%ige Anwesenheit erforderlich.  

(3) Im Hinblick auf die Konzeption des Studiums ist die Zahl der Teilnehmenden für die einzelnen 

Lehrveranstaltungstypen beschränkt. Die Anzahl der möglichen Teilnehmenden wird durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums verlautbart. Bei Überschreitung der 

Teilnehmendenzahl werden jene Studierenden bevorzugt behandelt, für die diese Lehrveranstaltung 

ein Pflichtfach des Curriculums ist. Studierende werden abhängig vom Studienfortschritt in 

Lehrveranstaltungen aufgenommen. Bei gleichem Studienfortschritt entscheiden in folgender 

Reihenfolge:  

5. Vermerkte Warteplätze aus dem Vorjahr 
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6. die höhere Anzahl positiv absolvierter Prüfungen 

7. die höhere Anzahl der absolvierten Semester 

8. das Los. 

§ 5 Zulassung zum Studium  

Die Zulassung setzt die Beherrschung der deutschen Sprache (mindestens Niveau B2 – gemeinsamer 

Europäischer Referenzrahmen GER 2001) und die Ablegung einer Zulassungsprüfung zur 

Feststellung der künstlerischen und musikpädagogischen Eignung voraus. Die Zulassungsprüfung ist 

in der Prüfungsordnung (§ 9) geregelt.  

§ 6 Studieninhalt und Studienverlauf  

(1) Die Lehrveranstaltungen des Studiums sind jeweils in Modulen zusammengefasst.  

(2) Die Zuordnung zur Semesterfolge ist eine Empfehlung und stellt sicher, dass die Abfolge der 

Lehrveranstaltungen optimal auf entsprechendem Vorwissen aufbaut und der Jahresaufwand 60 

ECTS-Anrechnungspunkte nicht überschreitet.  

(3) Gebundene Wahlmodule (Wahlpflichtmodule) werden als solche gekennzeichnet.  

(4) Ferner können über die Pflicht- und Wahlpflichtmodule hinausgehend zusätzlich 

schwerpunktbildende Module im Ausmaß von 12 ECTS bzw. 12 Semesterstunden nach Antrag an die 

Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums im Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. Die 

gewählten Lehrveranstaltungen müssen zusätzlich zu den Pflichtlehrveranstaltungen und Wahlfächern 

absolviert werden und in einem thematischen Zusammenhang stehen.  

(5) Der Modulabschluss erfolgt, sofern nicht anders festgelegt ist, durch entsprechende 

Semesterabschlüsse der einzelnen Lehrveranstaltungen. Die Beschreibung der jeweiligen 

Modulabschlüsse ist in den Modulbeschreibungen (Anhang 2) festgelegt.  

(6) Die Übersicht über den Studieninhalt und den Studienverlauf ist in der Modulübersicht (Anhang 1) 

dargestellt.  

§ 7 Auslandsstudien  

(1) Studierenden des Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 

Mozarteum“ wird empfohlen, ein Auslandssemester zu absolvieren. Dafür kommen insbesondere die 

Semester 5 und 6 des Studiums in Frage.  

(2) Neben den fachlichen Kompetenzen können durch einen Studienaufenthalt im Ausland folgende 

Qualifikationen erworben werden: 

6. Erwerb und Vertiefung von fachspezifischen Fremdsprachenkenntnissen, 

7. Erwerb und Vertiefung von allgemeinen Sprachkompetenzen, 

8. Erwerb und Vertiefung von organisatorischen Kompetenzen durch eigenständige Planung 

des Studienalltags in internationalen Verwaltungs- und Hochschulstrukturen, 

9. Kennenlernen und Studieren internationaler Studiensysteme sowie die Erweiterung der 

eigenen Fachperspektive,  

10. Erwerb und Vertiefung von interkulturellen Kompetenzen.  

(3) Die Anerkennung von im Auslandsstudium absolvierten Prüfungen als Pflichtfach bzw. Wahlfach 

erfolgt durch die Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Die für die Beurteilung 
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notwendigen Unterlagen sind von der Antragstellerin/dem Antragssteller unmittelbar nach dem 

Auslandsaufenthalt vorzulegen.  

§ 8 Abschlussarbeit  

(1) Im Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ ist eine 

Abschlussarbeit abzufassen.  

(2) Die Abschlussarbeit ist eine eigenständige schriftliche Arbeit, die im Rahmen einer 

Lehrveranstaltung abzufassen ist. Sie kann in musiktheoretischen, musikwissenschaftlichen und 

musikpädagogischen Lehrveranstaltungen, insbesondere jenen der Modulgruppen 3 

(Musikpädagogik/Fachdidaktik),  

5 (Musiktheorie) und 6 (Musikwissenschaft) sowie in der dafür vorgesehenen Lehrveranstaltung 

Seminar Abschlussarbeit (Modul 9) ab dem fünften Semester verfasst werden. 

(3) Lehrenden ist für die Beurteilung der Abschlussarbeit ein Zeitraum von vier Wochen einzuräumen. 

(4) Nähere Bestimmungen über Art, Umfang und Abfassung der Abschlussarbeit werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 

Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sowie Beispiele der für die Abschlussarbeit wählbaren 

Lehrveranstaltungen sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu 

verlautbaren.  

§ 9 Prüfungsordnung 

(1) Die Zulassungsprüfung zum Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium 

„Bachelor Mozarteum“ besteht aus Teilprüfungen in folgenden Bereichen: 

4. Zentrales Künstlerisches Fach (ZKF), 

5. Klavier (Pflichtfach) in den Profilen Blas- Schlag- und Streichinstrumente, Gesang, 

Zupfinstrumente und Akkordeon (nicht abzulegen in den Profilen Klavier, Cembalo und 

Orgel), 

6. Musiktheorie und Gehörbildung, 

7. kommunikative und musikpädagogische Kompetenz, 

8. ggf. Ergänzungsprüfung Deutsch (verpflichtend für alle Bewerberinnen/Bewerber, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist). 

(2) Für die Wahlplichtmodule (Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang sowie Kirchenmusik ist eine 

Eignungsprüfung abzulegen. 

(3) Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen: 

Sind für die Zulassung von Modulen oder einzelnen Lehrveranstaltungen Voraussetzungen 

erforderlich, so werden diese in den Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen festgelegt. In den 

einzelnen Modulen kann ansonsten die Reihenfolge in der Absolvierung der Lehrveranstaltungen von 

den Studierenden frei gewählt werden.  

(4) Prüfungsformen für die Abschlüsse von Lehrveranstaltungen bzw. von Modulen:  

10. Colloquium (Co) 

11. künstlerische Prüfung (kP) 

12. Lehrprobe (Lp) 

13. mündliche Prüfung (mP) 
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14. Portfolioprüfung (PO) 

15. praktische Prüfung (pP) 

16. schriftliche Arbeit (sA) 

17. schriftliche Prüfung (sP) 

18. Teilprüfung/Semesterabschlussprüfung (Tp) 

(5) Die Prüfungsformen aller Lehrveranstaltungen sowie die Fristen zur Abgabe schriftlicher Arbeiten 

im Rahmen von Lehrveranstaltungen sind von der Leiterin/dem Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung 

zu Beginn jedes Semesters bekannt zu geben. Prüfungen über Lehrveranstaltungen sind bis zum 

Ende des auf die inskribierte Lehrveranstaltung folgenden Semesters abzulegen. Allfällige schriftliche 

Arbeiten im Zusammenhang mit der Lehrveranstaltung sind demgemäß bis zu diesem Zeitpunkt 

einzureichen. 

(6) Die Abschlussprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Positiver Abschluss der Lehrveranstaltungen und Prüfungen aller Module. Die detaillierte 

Beschreibung der jeweiligen Modulabschlüsse ist in den Modulbeschreibungen (Anhang 

2) festgelegt. 

2. Erstellung einer Abschlussarbeit (§ 8) 

3. Kommissionelle Prüfungen: 

für Modulgruppe 1a (Profil Blas-, Schlag-, Streichinstrumente), 1d (Profil Orgel), 1e (Profil Gesang), 1f 

(Profil Zupfinstrumente: Gitarre, Harfe), 1g Akkordeon: 

 eine künstlerische Prüfung im ZKF am Ende des 4. und am Ende des 8. Semesters 

 eine künstlerische Prüfung in Klavier (Pflichtfach) am Ende des 4. Semesters 

  

für Modulgruppe 1b (Profil Klavier) und 1c (Profil Cembalo): 

 eine künstlerische Prüfung im ZKF am Ende des 4. und am Ende des 8. Semesters 

  

für Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik): 

 eine Prüfung in Instrumental- und Gesangspädagogik in der Regel am Ende des 8. 

Semesters 

 eine Prüfung in Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF in der Regel am Ende des 8. Semesters 

  

Modulgruppe 8 (Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt) in Abhängigkeit vom gewählten Modul (mindestens 

ein Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt muss absolviert werden): 

für Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang): 

 eine künstlerische Prüfung im Zweiten Instrument/Gesang am Ende des 8. Semesters 

 eine Prüfung in Fachdidaktik/Lehrpraxis des Zweiten Instruments/Gesangs am Ende des 

8. Semesters 

  

für Modulgruppe 8b (Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen): 

 eine Prüfung in Fachdidaktik/Lehrpraxis Musik und Bewegung am Ende des 8. Semesters 
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für Modulgruppe 8f (Jazz und Popmusik): 

 eine künstlerische Prüfung in Jazz und Popmusik am Ende des 8. Semesters 

  

für Modulgruppe 8m (Kirchenmusik, nur für ZKF Orgel) 

 eine künstlerische Prüfung im Liturgischen Orgelspiel am Endes des 6. Semesters 

 eine künstlerische Prüfung in Semiologie/Hymnologie am Ende des 8. Semesters  

 

(6) Im Abschlusszeugnis werden ausgewiesen: 

6. die Beurteilung der Modulabschlussprüfung des Moduls 1.2: Prüfung im jeweiligen 

Zentralen Künstlerischen Fach,  

7. die Beurteilung der im Modul 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) abschließenden Prüfung in 

Fachdidaktik/Lehrpraxis, 

8. die Beurteilung der im Modul 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) abschließenden Prüfung in 

Instrumental- und Gesangspädagogik, 

9. das Thema und die Benotung der Abschlussarbeit, 

10. das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) oder ggf. die Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) inkl. 

Benotung, 

11. ggf. die Absolvierung entsprechender schwerpunktbildender Module (siehe § 6.4). 

 

Soweit im jeweiligen Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) keine gesonderte Modulabschlussprüfung 

vorgesehen ist, errechnet sich die Beurteilung aus dem Durchschnitt der einzelnen 

Lehrveranstaltungsnoten. Im Abschlusszeugnis anzuführen ist auch die erworbene Lehrbefähigung im 

jeweiligen ZKF bzw. ggf. die erworbene Lehrbefähigung/die erworbenen Lehrbefähigungen im 

jeweiligen Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). 

(7) Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der Zulassungsprüfung, 

der jeweiligen Eignungsprüfung zu den Wahlpflichtmodulen (Schwerpunkten) und der 

Abschlussprüfung werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik 

(IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch das 

Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren.  

§ 10 Akademischer Grad 

Absolventinnen und Absolventen des Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium 

„Bachelor Mozarteum“ wird der akademische Grad "Bachelor of Arts“, abgekürzt „BA“ durch die 

Universität Mozarteum Salzburg verliehen.  

§ 11 In-Kraft-Treten  

Das Curriculum tritt mit 01. Oktober 2016 in Kraft.  

§ 12 Übergangsbestimmungen  

(1) Das Curriculum ist ab dem 01. Oktober 2016 auf alle Studierenden anzuwenden. 
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(2) Nähere Bestimmungen über die Gleichwertigkeit von bereits absolvierten Lehrveranstaltungen und 

Prüfungen für Studierende, welche sich zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bereits im zweiten oder 

einem höheren Semester befinden, werden durch die Äquivalenzliste im Anhang sowie durch 

Richtlinien der Instrumental- und Gesangspädagogik an der Universität Mozarteum Salzburg 

festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums 

zu verlautbaren. 

(3) Die Äquivalenzliste für das Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium 

„Bachelor Mozarteum“ gilt für alle ordentlichen Studierenden, die das Instrumental-(Gesangs-) 

Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ vor dem 01.10.2016 begonnen haben. 

Neue Lehrveranstaltungen des neuen Curriculums können, nach Maßgabe und Verfügbarkeit, 

optional zusätzlich belegt werden.   
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Anhang 1: Modulübersicht Instrumental- (Gesangs-) Pädagogik  

Modulgruppe 1 und 2: Künstlerisches Profil und Freie Wahlfächer 

Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Modulgruppe 1a: Künstlerisches Profil Blas-, Schlag- und 
Streichinstrumente (Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, 
Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Basstuba, 
Schlaginstrumente, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass) 

        

Modul 1a.1   Modul 1a.2     

Zentrales Künstlerisches Fach 1-8 KE 2 11 11 11 11 12 12 12 12 92 

117 

bzw. 

113 

Künstlerische Prüfung ZKF kP -    2    2 4 

Korrepetition 1-4 (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente – siehe Freie Wahlfächer) 

KE 1  1  1  1  1 4 

            

 - - Modul 1a.3       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Cembalo 1-2 (nur für ZKF Blockflöte – auf 
Antrag anstatt Klavier (Pflichtfach) 3-4) 

KG 0,5   (2) (2)     (4) 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

       Modul 1a.4    

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5     1 1 1 1 4 

   Modul 1a.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

           

Modulgruppe 2a: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Blas-, Schlag- und Streichinstrumente 

Modul 2a         

Freie Wahlfächer (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente) 

- 7  7  7 7 

Freie Wahlfächer (nur für ZKF 
Schlaginstrumente) (= inkl. Ersatz für Modul 
1a.1 und 1a.2/Korrepetion 1-4) 

- 11 11 11 11 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier 
oder Cembalo (= Ersatz für Modul 1a.3) 

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ 

SWS ECTS/Semester 

∑ ECTS 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

           

Modulgruppe 1b: Künstlerisches Profil Klavier Modul 1b.1   
 
Modul 1b.2  

Zentrales Künstlerisches Fach (Klavier) 1-8 KE 2 12 12 12 12 12 12 12 12 96 

114 

Künstlerische Prüfung ZKF kP -    2    2 4 

   Modul 1b.3        

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 1 1 1 1     4 

       Modul 1b.4    

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1     1 1 1 1 4 

Grundlagen des Klavierbaues und der 
Klavierpflege 1-2 

VU 2     1 1   2 

   Modul 1b.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

           

Modulgruppe 2b: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Klavier 

 
Modul 2b          

Freie Wahlfächer - 10 10 10 10 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Modulgruppe 1c: Künstlerisches Profil Cembalo 
 

          

Modul 1c.1   Modul 1c.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Cembalo) 1-8 KE 2 11 11 11 11 11 11 11 11 88 

112 

Künstlerische Prüfung ZKF kP -    2    2 4 

            

   Modul 1c.3        

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 1 1 1 1 Modul 1c.4   4 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1     1 1 1 1 4 

Grundlagen des Klavierbaues und der 
Klavierpflege 1-2 

VU 2     1 1   2 

   Modul 1c.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

            

 - - Modul 1c.6       - 

Orgel 1-4 KE 0,5 1 1 1 1     4 

Generalbassspiel 1-2 KE 0,5     1 1   2 

          

Modulgruppe 2c: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Cembalo 

Modul 2c         

Freie Wahlfächer - 12 12 12 12 
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Lehrveranstaltung Typ 

SWS ECTS/Semester 

∑ ECTS 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1d: Künstlerisches Profil Orgel Modul 1d.1   Modul 1d.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Orgel) 1-8 KE 2 11 11 11 11 11 11 11 11 88 

11

7 

Künstlerische Prüfung ZKF kP -    2    2 4 

            

 - - Modul 1d.3       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

            

 - - Modul 1d.4       - 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 1 1 1 1     4 

       Modul 1d.5    

Generalbassspiel 1-2 KE 0,5     1 1   2 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1     1 1 1 1 4 

Grundlagen des Orgelbaues und der 
Orgelpflege 1-2 

VU 2     1 1   2 

   Modul 1d.6        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

          

Modulgruppe 2d: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Orgel 

Modul 2d         

Freie Wahlfächer - 7 7 7 7 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1d.3)  

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1e: Künstlerisches Profil Gesang Modul 1e.1   Modul 1e.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Gesang) 1-8 KE 2 10 10 10 10 11 11 11 11 84 

117 

Künstlerische Prüfung ZKF kP -    2    2 4 

Vokalkorrepetition 1-4 KE 1  1  1  1  1 4 

            

 - - Modul 1e.3       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2      8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

       Modul 1e.4    

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 Modul 1e.5   1 1 1 1 4 

Italienisch 1-2 UE 2 1 1       2 

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 KG 1      1 1  2 

Schauspiel 1-4 KG 2   1 1 1 1   4 

   Modul 1e.6        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

    

Modulgruppe 2e: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Gesang 

Modul 2e    

Freie Wahlfächer - 7 7 7 7 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1e.3) 

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1f: Künstlerisches Profil Zupfinstrumente (Gitarre, 
Harfe) 

Modul 1f.1   Modul 1f.2     

Zentrales Künstlerisches Fach (Gitarre/Harfe) 1-
8 

KE 2 11 11 11 11 13 13 13 13 96 

119 

Künstlerische Prüfung ZKF kP -    2    2 4 

Korrepetitionspraxis 1-2 KG 1  1 1     2 

   Modul 1f.3        

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1 Modul 1f.4   1 

Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF Gitarre) KE 0,5     1 1   2 

E-Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF Gitarre) KE 0,5       1 1 2 

Harfepraktikum 1-4 (nur für ZKF Harfe) KE 0,5     1 1 1 1 4 

   Modul 1f.5        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

         

Modulgruppe 2f: Freie Wahlfächer, Künstlerisches  
Profil Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe) 

Modul 2f         

Freie Wahlfächer - 7 5 5 5 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1f.3) 

- 9 9 9 9 
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Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

             

Modulgruppe 1g: Künstlerisches Profil Akkordeon  
Modul 1g.1 
 

  Modul 1g.2 
 

    

Zentrales Künstlerisches Fach (Akkordeon) 1-8 KE 2 11 11 11 11 11 11 11 11 88 

113 

Künstlerische Prüfung ZKF kP -    2    2 4 

            

   Modul 1g.3        

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 1 1 1 1     4 

   Modul 1g.4       - 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2     8 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP -    1     1 

       Modul 1g.5    

Akkordeonpraktikum 1-4 KE 0,5     1 1 1 1 4 

   Modul 1g.6        

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 1  1  1  1  4 

          

Modulgruppe 2g: Freie Wahlfächer, Profil Akkordeon Modul 2g         

Freie Wahlfächer - 11 11 11 11 

+ Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder 
Cembalo (= Ersatz für Modul 1g.4) 

- 9 9 9 9 
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Modulgruppe 3-10 

Lehrveranstaltung Typ SWS 
ECTS/Semester 

∑ ECTS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

Modulgruppe 3: Musikpädagogik/Fachdidaktik 

 
Modul 3.1 

 
Modul 3.2 

 
Modul 3.3 

 
Modul 3.4  

Einführung in die Instrumental- und 
Gesangspädagogik 

VO 1 1        1 

26 

Instrumental- und Gesangspädagogik 1-2 PS 2   2 2     4 

Prüfung Instrumental- und Gesangspädagogik mP -        1 1 

Didaktik des Gruppenunterrichts PS 2     2    2 

Konzepte des Klassenmusizierens PS 2      2   2 

Hospitationspraktikum PR 1  1       1 

            

Fachdidaktik (des ZKF) 1-6 PS 1 1 1 1 1 1 1   6 

Lehrpraxis (des ZKF) 1-4 UE 2     2 2 2 2 8 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis (des ZKF) Lp/mP -        1 1 

 
Modulgruppe 4: Körper- und Sprachschulung 

 
Modul 4.1 

 
Modul 4.2 

     

Bewegungsphysiologie und Musikermedizin VO 2     1    1 

6 
Atem- und Körperschulung 1-2 VU 1 1 1       2 

Ganzheitlich-somatische Methoden VU 1  1       1 

Sprechtechnik und Rhetorik 1-2 VU 1   1 1     2 

 

Modulgruppe 5: Musiktheorie 

 
Modul 5.1 

 
Modul 5.2 

 
Modul 5.3     

Tonsatz 1-4 VU 2 1,5 1,5 1,5 1,5     6 

16 

Angewandter Tonsatz PS 2      2   2 

Gehörbildung 1-4 UE 1 1 1 1 1     4 

Formenlehre 1-2 VO 2   1 1     2 

Analyse 1 SE 2      2   2 

 

Modulgruppe 6: Musikwissenschaft 

 
Modul 6.1 

 
Modul 6.2 

 
Modul 6.3     

Musikgeschichte 1-4 VO 2 1,5 1,5 1,5 1,5     6 

13,5 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten VU 2  2       2 

Akustik VO 2 1        1 

Instrumentenkunde VO 2  1       1 

Kulturgeschichtliches Seminar PS 2  2       2 

Musikwissenschaftliches Seminar SE 2     1,5    1,5 
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Modulgruppe 7: Musikalische Gruppenfächer 

 
Modul 7.1 

 
Modul 7.2 

 
Modul 7.3   

Dirigieren 1 KG 2  2     Es müssen weitere 

Lehrveranstaltungen 

im Ausmaß von 6 

SWS / 6 ECTS aus 

dem Lehrangebot 

der Module/ 

Modulgruppen 7, 

8b-m gewählt 

werden (kein 

künstlerischer 

Einzelunterricht/ 

KE). Die 

Lehrveranstaltungen 

dürfen nicht doppelt 

verwendet werden, 

z.B. für das 

gewählte 

Wahlpflichtmodul/ 

Schwerpunkt 

(Modulgruppe 8), 

die gewählten 

Freien Wahlfächer 

(Modulgruppe 2) 

oder die Module 7.1 

und 7.2. Eine Liste 

mit möglichen 

Lehrveranstaltungen 

ist der 

Modulbeschreibung 

zu entnehmen. 

2 

26,5 

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2   2    2 

Chor 1 oder 
Kammerchor 1 

EN 2 2      2 

Orchester/Ensemble 1 (nicht für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre und 
Akkordeon) 
oder 
Kammermusik/Ensemble (nur für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre und 
Akkordeon) 

EN 1   1    1 

Orchester/Ensemble 2-4 (nicht für ZKF 
Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre und 
Akkordeon) 

EN 2    1 2 2 5 

Chor 2-4 (nur für ZKF Klavier, Cembalo, 
Orgel, Gesang, Gitarre und Akkordeon) 
oder 
Kammerchor 2-4 (nur für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre, und) 

EN (2)    1 2 2 5 

Einführung in Alte Musik 1 VU 1 1      1 

Einführung in Neue Musik 1 VU 1 1      1 

Volksmusik  KG 1 1      1 

Jazz und Popmusik KG 1 1      1 

Improvisation 1 oder Rhythmustraining 1 KG 1  1     1 

Grundlagen der Elementaren Musikpädagogik VU 2 2      2 

Musikmanagement VO 2     1,5  1,5  

 

Modulgruppe 8: Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte, siehe gesonderte Modulübersichten 
 

Wahlpflichtfächer - -   3 3 3 3 3 3 18 18 

 

Modulgruppe 9: Abschlussarbeit 
 

 

Modul 9 

Seminar Abschlussarbeit SE 2       3  3 
10 

Abschlussarbeit sA -        7 7 

∑ Modul/Modulgruppe 1-9 30 30 30 30 30 30 30 30 240 
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Modul/Modulgruppe 8 (Wahlpflichtmodule/Schwerpunkte) 

Lehrveranstaltung Typ 

SWS ECTS/Semester 

∑ ECTS 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
Modul 8a: Zweites Instrument/Gesang auch Zweites Instrument/Gesang Alte Musik– nach Maßgabe und Angebot des Studienstandorts 

Zweites Instrument/Gesang 1-6 KE 1   2 2 2 2 2 1 11 

18 

Künstlerische Prüfung Zweites 
Instrument/Gesang 

kP -         0,5 0,5 

Fachdidaktik (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-4 

PS 1   1 1 1 1   4 

Lehrpraxis (des Zweiten Instruments/Gesangs) 
1-2 

UE 1       1 1 2 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 

Lp/mP         0,5 0,5 

 

Modul 8b: Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen 

Fachdidaktik (Musik und Bewegung) PS 2     2    2 

18 

Lehrpraxis (Musik und Bewegung) 1-3 KG 2      2 2 1,5 5,5 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis (Musik und 
Bewegung) 

Lp/mP -        0,5 0,5 

Bewegung und Tanz in der musikalischen 
Früherziehung und Grundausbildung 1-2 

KG 2   2 2     4 

Instrumentales und vokales Gestalten in der 
musikalischen Früherziehung und 
Grundausbildung 1-4 

KG 1   1 1 1 1   4 

Modelle zur Verbindung von Musik, Bewegung 
und Stimme 

PS 2       2 2 

 
Modul 8c: Korrepetition (nur für ZKF Klavier) 

Korrepetitionspraxis 5-6 KG 1       1 1 2 

18 

Chorleitung 1 oder 2 KG 2        2 2 

Partiturspiel 1-2 KE 0,5     1 1   2 

Korrepetitionshospitation (Gesang) PR 1    1     1 

Korrepetitionshospitation (Instrument) PR 1    1     1 

Dirigieren 2 KG 2   2      2 

Blattspiel 1-2 KE 0,5   1 1     2 

Mentorierte Korrepetitionspraxis 1-2 KG 1     2 2   4 

Cembalo 1 KE 0,5       2  2 

 
Modul 8d: Chorleitung  

Fachdidaktik (Chor- und Ensembleleitung) PS 2      2   2 

18 

Partiturspiel 1-4  KE 0,5     1 1 1 1 4 

Dirigieren 2 KG 2   2      2 

Chor 2 oder Chor 3 oder 
Kammerchor 2 oder Kammerchor 3 

EN 2        2 2 

Chorleitung 1 oder Chorleitung 2 KG 2       2  2 

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 (nicht für 
ZKF Gesang) 

KG 1   1 1     2 

Solistische Stimmbildung 1-2 (nicht für ZKF 
Gesang) 

KE 1    2 2    4 

Solfeggio 1-2 (nur für ZKF Gesang) UE (1)   (1) (1)     (2) 

Modelle vokalen Gestaltens 1-2 (nur für ZKF 
Gesang) 

KG (1)    (1) (1)    (2) 

Modelle vokalen Gestaltens 3-4 (nur für ZKF 
Gesang) 

KG (1)    (1) (1)    (2) 
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Modul 8e: Ensembleleitung  

Fachdidaktik (Chor- und Ensembleleitung) PS 2   2      2 

18 

Partiturspiel 1-4 KE 0,5   1 1 1 1   4 

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2    2     2 

Dirigieren 2 KG 2     2    2 

Orchester/Ensemble 1-2 oder 
Orchester/Ensemble 2-3 

EN 2       2 2 4 

Ensembleleitung 2 KG 2      2   2 

Instrumentalpraktikum (Ensembleleitung) 1-2 KG 1       1 1 2 

 
Modul 8f: Jazz und Popmusik 

Praxis Jazz und Popmusik 1-4 KE 0,5   2 2 2 2   8 

18 

Geschichte Jazz und Popmusik VO 1       1  1 

Theoretische Grundlagen Jazz und Popmusik 
1-2 

VO 1   1 1     2 

Arrangement und Komposition Jazz und 
Popmusik 1-2 

PS 1     1 1   2 

Gehör- und Rhythmusschulung Jazz und 
Popmusik 

UE 1       1  1 

Fachdidaktik (Jazz und Popmusik) PS 1        1 1 

Ensemble Jazz 1-2 oder Ensemble Popmusik 
1-2 

KG 1       1 1 2 

Künstlerische Prüfung Jazz und Popmusik kP -        1 1 

 
Modul 8g: Neue Medien 

Musikalische Gestaltung am Computer 1-2 UE 2   2  2    4 

18 

Grundlagen der Tontechnik UE 1   1      1 

Angewandte Musik am Computer VU 2    2     2 

Video für Selbstpräsentation und pädagogische 
Projekte 

UE 1    1     1 

Notation am Computer 1-2 VU 1     1 1   2 

Erstellung von Unterrichtsmaterial, 
Präsentationen und wissenschaftlichen 
Arbeiten am Computer 

VU 2      2   2 

Gestaltung von Internetauftritten und 
pädagogischen Webseiten 1-2 

VU 1       1 1 2 

Lehrpraxis auf dem Gebiet der Neuen Medien/ 
Intermediales Projekt 

UE 2       2  2 

Künstlerische Medienbildung PS 2        2 2 

 
Modul 8h: Angewandte Musikwissenschaft  

Interpretations- und Rezeptionsforschung 1 VO 2   3      3 

18 

Interpretations- und Rezeptionsforschung 2 SE 2        3 3 

Wechselwirkung der Künste ( z.B. Musik und 
Literatur, Musik und Malerei, Musik und Tanz) 

VO 2    3     3 

Interdisziplinäre Studien 1-2 (z.B. 
Kulturanthropologie, Musiksoziologie, 
Musikpsychologie, Musikästhetik, 
Musikphilosophie) 
 

PS 2     3  3  6 

Schreiben über Musik: Werkeinführung und 
Musikkritik 

UE 2      3   3 
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Modul 8i: Blasorchesterleitung 

Einführung in die Praktische Partiturerarbeitung 
am Klavier 1-2 

KG 1   1 1     2 

18 

Repertoirekunde und Werkanalyse: 
Originalliteratur, österreichische 
Blasmusiktradition 1-2 

VU 1       1 1 2 

Vergleichende Werkanalyse von 
Transkriptionen, Orchestermusik und Oper 1-2 

PS 1       2 2 4 

Dirigieren 2-3 KG 2   2 2     4 

Fachdidaktik (Blasorchester- und 
Blasmusikensembleleitung) 1-2 

PS 1     1 1   2 

Instrumentation und Arrangement der 
Blasmusik 1-2 

UE 1     2 2   4 

 
Modul 8j: Alte Musik 

Generalbassspiel 1-4 KE 0,5   1 1 1 1   4 

18 

Grundlagen der Ornamentik 1 VO 2        2 2 

Barockorchester 1-3 oder 
Barockensemble 1-3 

EN 2     2 2 2  6 

Aufführungspraxis Alte Musik 1-2 UE 1   2 2     4 

Historischer Tanz 1-2 KG 1       1 1 2 

 
Modul 8k: Volksmusik an Musikschulen 

Volksmusikpraktikum 1-4 KG 1   1 1 1 1   4 

18 

EU-M-O Literatur Volksmusik 1-2 KG 1   1 1     2 

Ethnomusikologie und Musikpädagogik 1-2 PS 1      1 1  2 

Praxis Kinder- und Jugendstimme VU 1     1    1 

Fachdidaktik Volksmusik 1-2 PS 1     1 1   2 

Lehrpraxis Volksmusik1-2 UE 1       1 1 2 

Kinder-Tänze der Welt 1-2  UE 1   1 1     2 

Weltmusik 1 VU 1       1  1 

Weltmusik 2 EX 1        2 2 

 
Modul 8l: Musiktheorie 

Tonsatz vertiefend 1-2 PS 2       2 2 4 

18 

Klavierpraktikum 5-6 KE 0,5   1 1     2 

Analyse 2 SE 2      2   2 

Fachdidaktik und Lehrpraxis 
Musiktheorie/Gehörbildung 1-3 

PS 1    1 1 1    3 

Unterrichtspraktikum 
(Musiktheorie/Gehörbildung) 

PR 1      1   1 

Geschichte der Musiktheorie und -analyse PS 2     2    2 

Gehörbildung 5-6 UE 1       1 1 2 

Theoretische Grundlagen Jazz und Popmusik 
1-2 

VO 1   1 1     2 

 
Modul 8m: Kirchenmusik  

           

Hymnologie 1-2 KG 1   1 1     2 

18 

Katholische/Evangelische Liturgik 1-2 VO 1    1 1    2 

Semiologie 1-2 SE 1     1 1   2 

Geschichte der Kirchenmusik VO 1   1      1 

Übungen zum Gregorianischen Choral UE 1       1  1 

Liturgisches Orgelspiel 1-4 KG 1   1 1 1 1   4 

Chorleitung 1-2 oder Chorleitung 2-3 KG 2       2 2 4 

Künstlerische Prüfung Semiologie/Hymnologie kP 1        1 1 

Künstlerische Prüfung Liturgisches Orgelspiel kP 1      1   1 

Modul 8n: Individuelles Wahlpflichtmodul 

 - 18   Frei wählbares Wahlpflichtmodul im Umfang von 18 ECTS. 18 18 
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Anhang 2: Modulbeschreibungen 

Modulgruppe Künstlerisches Profil Blas-, Schlag- und Streichinstrumente 
(Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, 

Viola, Violoncello, Kontrabass) 

Modulnummer 1a.1-5 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

117 ECTS (Blas- und Streichinstrumente) bzw. 113 ECTS (Schlaginstrumente) 

Semester- 

wochenstunden 

28 SWS (Blas- und Streichinstrumente) bzw. 24 SWS (Schlaginstrumente) 

Modul 1a.1 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 1-4 KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Korrepetition 1-2 (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente – siehe Freie 
Wahlfächer) 

KE 1 2  1  1 

Modul 1a.2 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 5-8 KE 2 8 12 12 12 12 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Korrepetition 3-4 (nicht für ZKF 
Schlaginstrumente – siehe Freie 
Wahlfächer) 

KE 
1 2  1  1 

Modul 1a.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 
0,5 2 2 2 2 2 

Cembalo 1-2 (nur für ZKF Blockflöte - auf 
Antrag anstatt Klavier (Pflichtfach) 3-4) 

KG 
0,5 1   2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo) 

kP 
- -    1 

Modul 1a.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 
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Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1a.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel.  

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb einfacher 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, rudimentäres Partiturspiel (Chor, 

Kammermusik), Vereinfachung eines vorgegebenen Klaviersatzes, einfache 

notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines Soloinstruments/Sologesangs), 

Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch nach Akkordsymbolen u. 

stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische Anwendung des 

Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten sowie der 

improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das jeweilige Instrument 

bedeutsame Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb 
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kammermusikalischer Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten 

und Probentechniken.  

Korrepetition: Korrepetition flankiert den Unterricht im Zentralen Künstlerischen 

Fach. Die Studierenden erarbeiten und proben mit einer Pianistin/einem Pianisten 

die jeweilig spezifische Literatur und erörtern stilistische und künstlerische Fragen. 

Prüfungen 

Modul 1a.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1a.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1a.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien 

Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 

Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1a.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1a.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1a.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1a.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Klavier 

Modulnummer 1b.1-5 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

114 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

30 SWS 

Modul 1b.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Klavier) 1-4 

KE 2 8 12 12 12 12 

Künstlerische Prüfung ZKF - - -    2 

Modul 1b.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Klavier) 5-8 

KE 2 8 12 12 12 12 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1b.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1b.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Korrepetitionspraxis 1-4  KG 1 4 1 1 1 1 

Grundlagen des Klavierbaues und 
der Klavierpflege 1-2 

VU 2 4 1 1   

Modul 1b.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 



199 

 

Seite 199 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb improvisatorischer 

Fähigkeiten, Blattlesen, einfaches Partiturspiel (Chor, Kammermusik), 

Vereinfachung eines vorgegebenen Klaviersatzes, einfache notierte 

Klavierbegleitungen (z.B. eines Soloinstruments/Sologesangs), Begleitungen im 

Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch nach Akkordsymbolen u. stilistisch adäquaten 

Rhythmuspatterns), praktische Anwendung des Generalbassspiels, Transposition 

von Stücken in andere Tonarten sowie der improvisatorische Umgang mit 

Elementen der Neuen Musik. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das Klavier bedeutsame 

Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb kammermusikalischer 

Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf dem Klavier 

flexibel und umsichtig zu begleiten. 

Grundlagen des Klavierbaues und der Klavierpflege: Die Studierenden 

erwerben ein Verständnis über die mechanischen Abläufe beim Klavierspiel, die 

verschiedenen Konstruktionsweisen sowie die geschichtliche Entwicklung im 

Klavierbau. 

Prüfungen 

Modul 1b.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 
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Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1b.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt.  

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) 

Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1b.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1b.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1b.5  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1b.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1b.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Cembalo 

Modulnummer 1c.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

112 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

33 SWS 

Modul 1c.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Cembalo) 1-4 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1c.2 

Lehrveranstaltung Typ 

SWS/Semester  ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Cembalo) 5-8 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1c.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1c.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 4 1 1 1 1 

Grundlagen des Klavierbaues 
und der Klavierpflege 1-2 

VU 2 4 1 1   

Modul 1c.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 
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Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Modul 1c.6 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Orgel 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1   

Generalbassspiel 1-2 KE 0,5 1     1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das Cembalo bedeutsame 

Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb kammermusikalischer 

Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Orgel: Die Studierenden erwerben musikalische Basisfähigkeiten im umsSpielen 

der Orgel.  

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf dem 

Klavier/Cembalo flexibel und umsichtig zu begleiten. 

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den erworbenen pianistischen 

Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb improvisatorischer Fähigkeiten, 

Blattlesen, einfaches Partiturspiel (Chor, Kammermusik), Vereinfachung eines 

vorgegebenen Klaviersatzes, einfache notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines 

Soloinstruments/Sologesangs), Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch 

nach Akkordsymbolen u. stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische 
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Anwendung des Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten 

sowie der improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 

Generalbassspiel: Hier erwerben die Studierenden Fähigkeiten zur Übernahme 

von Continuo-Aufgaben bei Aufführungen Alter Musik. 

Grundlagen des Klavierbaues und der Klavierpflege: Die Studierenden 

erwerben ein Verständnis über die mechanischen Abläufe beim Klavierspiel, die 

verschiedenen Konstruktionsweisen sowie die geschichtliche Entwicklung im 

Klavierbau. 

Prüfungen 

Modul 1c.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1c.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1c.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1c.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1c.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1c.6 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1c.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als Voraussetzung 

für den Eintritt in das Modul 1c.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Orgel 

Modulnummer 1d.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

117 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

33 SWS 

Modul 1d.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach (Orgel) 1-4 KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1d.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach (Orgel) 5-8 KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1d.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier (Pflichtfach) 
(nicht für Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument Klavier oder Cembalo)  

kP - -    1 

Modul 1d.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1d.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 

 

 

5. 6. 7. 8. 
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Generalbassspiel 1-2 KE 0,5 1 1 1   

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 4 1 1 1 1 

Grundlagen des Orgelbaues und der 
Orgelpflege 1-2 

VU 2 4 1 1   

Modul 1d.6 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen in 

den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren und 

sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies schließt 

auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach 

(ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in Verbindung 

mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für die Orgel bedeutsame 

Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb kammermusikalischer 

Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel. 

Generalbassspiel: Hier erwerben die Studierenden Fähigkeiten zur Übernahme 

von Continuo-Aufgaben bei Aufführungen Alter Musik. 

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf der Orgel/dem 

Klavier flexibel und umsichtig zu begleiten.  
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Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb improvisatorischer 

Fähigkeiten, Blattlesen, Partiturspiel (Chor, Kammermusik), Vereinfachung eines 

vorgegebenen Klaviersatzes, einfache notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines 

Soloinstruments/Sologesangs), Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch 

nach Akkordsymbolen u. stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische 

Anwendung des Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten 

sowie der improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 

Grundlagen des Orgelbaues und der Orgelpflege: Die Studierenden erwerben 

ein Verständnis über die mechanischen Abläufe beim Orgelspiel, die 

verschiedenen Konstruktionsweisen sowie deren geschichtliche Entwicklung. 

Prüfungen 

Modul 1d.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1d.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

 

Prüfungen 

Modul 1d.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien 

Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 

Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1d.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1d.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1d.6 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1d.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1d.2.  
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Gesang 

Modulnummer 1e.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

117 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

42 SWS 

Modul 1e.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales künstlerisches Fach (Gesang) 
1-4 

KE 2 8 10 10 10 10 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Vokalkorrepetition 1-2 KE 1 2  1  1 

Modul 1e.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales künstlerisches Fach (Gesang) 
5-8 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Vokalkorrepetition 3-4 KE 1 2  1  1 

Modul 1e.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier 
(Pflichtfach) (nicht für Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument 
Klavier oder Cembalo) 

kP - -    1 

Modul 1e.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Klavierpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1e.5 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 

1. 2. 6. 7. 
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Italienisch 1-2 UE 2 4 1 1   

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 KG 1 2   1 1 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 

Schauspiel 1-4 KG 2 8 1  1 1 1 

Modul 1e.6 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen 

in den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren 

und sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies 

schließt auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur zu interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht ist der zentrale Ort zur 

Entwicklung der künstlerischen Identität. In der Erarbeitung des für den Gesang 

repräsentativen Repertoires werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie gesangstechnische Fertigkeiten und Kenntnisse 

erworben, ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die 

Qualifikation, zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu 

erarbeiten und überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen 

Potenziale zu durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die 

gesangspraktischen Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher 

zählen zu den Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum 

kammermusikalischen und chorischen Singen, zum Vom-Blatt-Singen und zum 

öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des künstlerischen Studiums darstellt, 

entfällt ein großer Teil des Workload auf das Üben für dieses Fach. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in 

Verbindung mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das Singen 

bedeutsame Ensembleliteratur bzw. Kammermusikliteratur. Ziel ist der Erwerb 

ensemblespezifischer Fähigkeiten und Probentechniken.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel.  

Vokalkorrepetition: Vokalkorrepetition flankiert den Unterricht im Zentralen 

Künstlerischen Fach Gesang. Die Studierenden erarbeiten und proben mit einer 
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Pianistin/einem Pianisten die jeweilig spezifische Literatur und erörtern stilistische 

und künstlerische Fragen. 

Klavierpraktikum: Der Unterricht baut auf den im Klavierunterricht erworbenen 

pianistischen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb einfacher 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, rudimentäres Partiturspiel (Chor, 

Kammermusik), Vereinfachung eines vorgegebenen Klaviersatzes, einfache 

notierte Klavierbegleitungen (z.B. eines Soloinstruments/Sologesangs), 

Begleitungen im Jazz-Pop-Bereich (ggf. dort auch nach Akkordsymbolen u. 

stilistisch adäquaten Rhythmuspatterns), praktische Anwendung des 

Generalbassspiels, Transposition von Stücken in andere Tonarten sowie der 

improvisatorische Umgang mit Elementen der Neuen Musik. 

Italienisch: Ziel ist die Erarbeitung von Grundlagen der italienischen Sprache, 

insbesondere der Aussprache und des Verständnisses im Hinblick auf die 

Anforderungen der sängerischen und der gesangpädagogischen Praxis. 

Kinder- und Jugendstimmbildung: Die Studierenden erwerben theoretische und 

praktische Grundlagen im Umgang mit der Kinder- bzw. Jugendstimme 

hinsichtlich ihrer Physiologie, ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen, der 

Mutation, möglicher Fehlleistungen, dem Umgang mit Brummerinnen/Brummern, 

unterschiedlicher Methoden der Stimmbildung, spezifischer Einsingeübungen für 

Kinder und Jugendliche, der Einführung in mehrstimmiges Singen sowie 

altersspezifischer Literatur und Probengestaltung. 

Schauspiel: Der Unterricht vermittelt grundlegende darstellerische und szenische 

Fähigkeiten insbesondere hinsichtlich der späteren gesangspädagogischen 

Tätigkeit. Die Studierenden lernen sowohl improvisatorisch als auch anhand eines 

vorgegebenen Textes mit Schülerinnen/Schülern an einer Szene zu arbeiten und 

diese lebendig, genau, konsequent und wiederholbar zu üben. In der Arbeit in 

Gruppen erwerben die Studierenden Erfahrungen und Kenntnisse in der 

Entwicklung und Umsetzung von Spielideen. Inhalte des Unterrichts sind u.a. 

Bühnenpräsenz, Spontaneität, Partnerinnen/Partnerbeziehung, Wahrnehmen und 

Reaktionsvermögen, Vorstellungskraft und Spielfreude.  

Prüfungen 

Modul 1e.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1e.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 
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Prüfungen 

Modul 1e.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien 

Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 

Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1e.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1e.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1e.6  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1e.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1e.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe) 

Modulnummer 1f.1-5 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

119 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

26 SWS 

Modul 1f.1 

 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Gitarre/Harfe) 1-4 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Korrepetitionspraxis 1-2 KG 1 2   1 1 

Modul 1f.2 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Gitarre/Harfe) 5-8 

KE 2 8 13 13 13 13 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1f.3 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier 
(Pflichtfach) (nicht für Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument 
Klavier oder Cembalo)  

kP - -    1 

Modul 1f.4 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF 
Gitarre) 

KE 0,5 1 1 1   

E-Gitarrepraktikum 1-2 (nur für ZKF 
Gitarre) 

KE 0,5 1   1 1 
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Harfepraktikum 1-4 (nur für ZKF Harfe) KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1f.5 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen 

in den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren 

und sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies 

schließt auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen 

Fach (ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag.  

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in 

Verbindung mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für das jeweilige 

Instrument bedeutsame Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der 

Erwerb kammermusikalischer Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer 

Fähigkeiten und Probentechniken.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel.  

Gitarrepraktikum/E-Gitarrepraktikum/Harfepraktikum: Der Unterricht baut auf 

den im ZKF erworbenen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, Liedbegleitung, Begleitung anderer 

Gitarristinnen/Gitarristen bzw. Harfenistinnen/Harfenisten nach Noten sowie das 

freie Begleiten in verschiedenen Stilarten, z.B. im Jazz-Rock-Bereich, mit Dur-

Moll-tonalen Modellen, mit Elementen der Neuen Musik oder im Continuo- und 

Generalbassspiel.  

Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf der Gitarre 

bzw. Harfe flexibel zu begleiten.  
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Prüfungen 

Modul 1f.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1f.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1f.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien 

Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 

Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1f.4  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Prüfungen 

Modul 1f.5 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1f.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1f.2. 
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Modulgruppe Künstlerisches Profil Akkordeon 

Modulnummer 1g.1-6 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

113 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

28 SWS 

Modul 1g.1 

 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Akkordeon) 1-4 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1g.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

Zentrales Künstlerisches Fach 
(Akkordeon) 5-8 

KE 2 8 11 11 11 11 

Künstlerische Prüfung ZKF kP - -    2 

Modul 1g.3 
Lehrveranstaltungen 

Typ SWS/Semester 
∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

1. 2. 3. 4. 

Korrepetitionspraxis 1-4 KG 1 4 1 1 1 1 

Modul 1g.4 Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 
∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

1. 2. 3. 4. 

Klavier (Pflichtfach) 1-4 (nicht für 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo) 
 

KE 0,5 2 2 2 2 2 

Künstlerische Prüfung Klavier 
(Pflichtfach) (nicht für Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt) Zweites Instrument 
Klavier oder Cembalo) 

kP - -    1 

Modul 1g.5 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 



215 

 

Seite 215 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

 

Akkordeonpraktikum 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1 

Modul 1g.6 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 3. 5. 7. 

Kammermusik/Ensemble 1-4 EN 1 4 1 1 1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

In der Modulgruppe Künstlerisches Profil werden bezogen auf das jeweilige ZKF 

künstlerische Kompetenzen erworben, verfeinert und vertieft. Die Anforderungen 

in den künstlerischen Fächern steigern sich in den Modulen entsprechend den 

persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden sowie den 

Anforderungen des gewählten ZKFs. Nach der Absolvierung aller Module der 

Modulgruppe sind die Studierenden dazu befähigt, solistisch aufzutreten und im 

Rahmen von Ensembles verschiedener Besetzung und Größe zu partizipieren 

und sich auf vielfältige Weise eigenständig musikalisch auszudrücken. Dies 

schließt auch die Fähigkeit ein, anspruchsvolle Literatur auf dem Instrument zu 

interpretieren. 

Zentrales Künstlerisches Fach: Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen 

Fach (ZKF) ist der zentrale Ort zur Entwicklung der künstlerischen Identität. In der 

Erarbeitung des Repertoires, das die für das Instrument repräsentativen Epochen 

angemessen berücksichtigt, werden grundlegende stil- und werkbezogene 

interpretatorische sowie spieltechnische Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, 

ausgebaut, erweitert und vertieft. Studierende gewinnen die Qualifikation, 

zunehmend selbständig ein stilistisch vielfältiges Repertoire zu erarbeiten und 

überzeugend zu präsentieren sowie im Blick auf ihre didaktischen Potenziale zu 

durchdringen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die instrumentalpraktischen 

Voraussetzungen für den späteren Beruf zu schaffen. Daher zählen zu den 

Ausbildungsinhalten auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel, zum 

Vom-Blatt-Spiel und zum öffentlichen Vortrag. Da das ZKF den Kern des 

künstlerischen Studiums darstellt, entfällt ein großer Teil des Workload auf das 

Üben für dieses Fach.  

Klavier (Pflichtfach): Der Unterricht widmet sich der Fundierung technischer 

Grundlagen, dem Erwerb klavierpraktischer Fähigkeiten, der Erarbeitung von 

Klavierbegleitungen sowie dem Vom-Blatt-Spiel. 

Akkordeonpraktikum: Der Unterricht baut auf den im ZKF erworbenen 

instrumentalen Fähigkeiten auf. Im Vordergrund steht der Erwerb 

improvisatorischer Fähigkeiten, Blattlesen, rudimentäres Partiturspiel, einfache 

Begleitung nach Noten sowie das freie Begleiten in verschiedenen Stilarten, z.B. 

im Jazz-Pop-Bereich, mit Dur-Moll-tonalen Modellen, mit Elementen der Neuen 

Musik oder im Continuo- und Generalbassspiel. Das Praktikum findet teilweise 

auch auf dem Knopfgriff- bzw. Tastenakkordeon statt. 

Kammermusik/Ensemble: Im Mittelpunkt des Unterrichts, der auch in 

Verbindung mit dem Unterricht im ZKF stattfinden kann, steht die für Akkordeon 

bedeutsame Kammermusik- bzw. Ensembleliteratur. Ziel ist der Erwerb 

kammermusikalischer Spielfähigkeiten sowie ensemblespezifischer Fähigkeiten 

und Probentechniken.  
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Korrepetitionspraxis: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Instrumentalistinnen/Instrumentalisten und Sängerinnen/Sänger auf dem 

Akkordeon flexibel und umsichtig zu begleiten.  

Prüfungen 

Modul 1g.1 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1g.2 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung im Zentralen 

Künstlerischen Fach (ZKF) statt. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang 

sowie über die Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch 

das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1g.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 1g.4 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Im Klavier (Pflichtfach) ist am Ende des vierten Semesters eine kommissionelle 

Prüfung abzulegen. Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die 

Durchführung der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien 

Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 

Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Prüfungen 

Modul 1g.5  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Prüfungen 

Modul 1g.6  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen. 

Besondere 

Hinweise 

Der Abschluss des Moduls 1g.1 inkl. der geforderten Prüfung gilt als 

Voraussetzung für den Eintritt in das Modul 1g.2. 
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Modulgruppe Freie Wahlfächer 

Modulnummer 2a-g  

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2a Profil Blas-, 
Schlag- und 
Streichinstrumente  

7 ECTS (Blas- und Streichinstrumente) 

11 ECTS (Schlaginstrumente) (= inkl. Ersatz für Korrepetition 1-4) 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2b Profil Klavier 

10 ECTS 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2c Profil 
Cembalo 

12 ECTS 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2d Profil Orgel 

7 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2e Profil 
Gesang 

7 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2f Profil 
Zupfinstrumente 
(Gitarre, Harfe) 

5 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

  

Arbeitsaufwand 
gesamt 
Modul 2h Profil 
Akkordeon  

11 ECTS 

Freie Wahlfächer bei Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo: 
Mit Wahl des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites Instrument Klavier oder Cembalo 
entfällt der Unterricht in Klavier (Pflichtfach) inkl. der Künstlerischen Prüfung Klavier (Pflichtfach). 
Die dadurch in der Modulgruppe Künstlerisches Profil frei werdenden ECTS-Punkte sind im 
selben Ausmaß durch weitere Freie Wahlfächer zu kompensieren. 

Semester- 

wochenstunden 

je nach ZKF-Profil (5-12 SWS) 
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Modul 2a-h Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungstypen: beliebig, kein 

Künstlerischer Einzelunterricht (KE) 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Das Modul dient insbesondere der Vertiefung persönlicher Interessen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, dem Erwerb zusätzlicher Kompetenzen sowie 

der Profilbildung für den künftigen Tätigkeitsbereich. 

Freie Wahlfächer sind zusätzlich zu den Pflichtfächern und Wahlfächern zu 

wählen und können u.a. aus dem Lehrveranstaltungsangebot am 

Vorarlberger Landeskonservatorium oder anderen anerkannter in- und 

ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen gewählt werden. 

Im Bereich der Freien Wahlfächer besteht kein Anrecht auf zusätzlichen 

Künstlerischen Einzelunterricht. Künstlerischer Einzelunterricht aus anderen 

Studien kann nicht anerkannt werden. 

Es wird empfohlen, zur Vertiefung zumindest eine Lehrveranstaltung zu 

Genderfragen und weiteren Querschnittskompetenzen zu wählen. 

Prüfungen Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Studierenden mit dem Zweiten Instrument Barockoboe, Barocktrompete, 

Barockvioline/Barockviola wird dringend empfohlen, zusätzlich das 

Wahlpflichtmodul 8j (Alte Musik) zu absolvieren bzw. die Freien Wahlfächer 

des Moduls 2 und/oder die Gebundenen Wahlfächer des Moduls 7.3 aus dem 

Bereich Alte Musik zu wählen (Lehrveranstaltungen aus dem 

Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 8j Alte Musik). 

Studierenden mit ZKF Orgel (Modulgruppe 1d) und mit dem Wahlpflichtmodul 

(Schwerpunkt) Kirchenmusik (Modul 8m) wird dringend empfohlen, im Modul 

2 (Freie Wahlfächer) die Lehrveranstaltung Liturgisches Orgelspiel 5-8 (KG) 

zu belegen (nach Maßgabe und Angebot).  
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Modulgruppe Musikpädagogik/Fachdidaktik 

Modulnummer 3.1-4 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

26 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

24 SWS 

Modul 3.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Einführung in die Instrumental- und 
Gesangspädagogik 

VO 1 1 1  

Fachdidaktik (des ZKF) 1-2 PS 1 2 1 1 

Hospitationspraktikum PR 1 1  1 

Modul 3.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Instrumental- und 
Gesangspädagogik 1-2 

PS 2 4 2 2 

Fachdidaktik (des ZKF) 3-4 PS 1 2 1 1 

      

Modul 3.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Didaktik des Gruppenunterrichts PS 2 2 2  

Konzepte des Klassenmusizierens PS 2 2  2 

      

Fachdidaktik (des ZKF) 5-6 PS 1 2 1 1 

Lehrpraxis (des ZKF) 1-2 UE 2 4 2 2 

Modul 3.4 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 8. 

Lehrpraxis (des ZKF) 3-4 UE 2 4 2 2 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis 
(des ZKF) 

Lp/mP - -  1 
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Prüfung Instrumental- und 
Gesangspädagogik 

mP - -  1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Modulgruppe vermittelt grundlegende musikpädagogische sowie auf das 

Künstlerische Hauptfach bezogene fachdidaktische Kenntnisse, Erfahrungen und 

Kompetenzen. Zusammen mit dem Erwerb musikpädagogischen und allgemein-

instrumentaldidaktischen Wissens werden die für ein kompetentes Unterrichten 

von Musik erforderlichen Qualifikationen erworben. Die Studierenden lernen, 

Instrumental- bzw. Gesangsunterricht auf hohem Niveau vorzubereiten, 

durchzuführen und zu reflektieren sowie darüber hinausgehend Musik kompetent 

zu vermitteln.  

Einführung in die Instrumental- und Gesangspädagogik: Die Studierenden 

lernen unterschiedliche musikpädagogische Ansätze sowie neuere methodische 

und didaktische Konzepte und Konzeptionen kennen. Sie beschäftigen sich mit 

eigenen pädagogischen und didaktischen Überzeugungen und planen darauf 

aufbauend ein auf sie abgestimmtes Studienprofil. Ferner verstehen sie typische 

wissenschaftliche und künstlerische Forschungsmethoden der Musikpädagogik. 

Instrumental- und Gesangspädagogik: Die Studierenden erwerben theoretisch 

und praktisch ein basales musikpädagogisches Wissen sowie grundlegende 

Kompetenzen zur Vermittlung von Musik insbesondere im Instrumentalunterricht.  

Hauptinhalte der Lehrveranstaltungen sind u.a.: Berufsbilder, anthropologische 

und interkulturelle Aspekte des Musizierens, Ziele, Inhalte und Methoden des 

Unterrichts, Üben, Spiel, Interpretation, Improvisation, Instrumentalschulen, 

interkulturelles Lernen, geschichtliche Aspekte des Musikunterrichts, 

pädagogische Psychologie, Lern-, Entwicklungs-, Kommunikationspsychologie und 

musikalische Sozialisation.  

Didaktik des Gruppenunterrichts: Die Studierenden erwerben grundlegende 
Kenntnisse der Didaktik des Klein- und Großgruppenunterrichts. 
Konzepte des Klassenmusizierens: Die Studierenden erwerben grundlegende 
Kenntnisse zu aktuellen Modellen und Formen des Klassenmusizierens. 

Hospitationspraktikum: Das Orientierungspraktikum dient dazu, die 

Studierenden mit dem Aufbau, dem Fächerangebot, den Lehrverfahren und der 

Organisation einer Musikschule vertraut zu machen. Ferner soll es der 

Orientierung und Reflexion des eigenen Studiums und Studienziels dienen. Durch 

die Hospitationen sollen nicht nur Einblicke in die Arbeit an einer Musikschule 

ermöglicht werden, auch der eigene Studienweg soll im Hinblick auf das spätere 

Berufsleben als Musikschullehrende überdacht und gezielt geplant werden (z. B. 

hinsichtlich der Wahl möglicher Wahlpflichtfächer). Neben dem instrumentalen 

Einzel- und Gruppenunterricht für verschiedene Instrumente sollen auch Angebote 

der Grundstufe und verschiedene Ensemble- und Ergänzungsfächer wie 

Musiktheorie, Instrumental- oder Vokalensembles, Musik und Bewegung, 

Elementare Musikpädagogik usw. kennengelernt werden.  

Das Praktikum wird von einer Lehrkraft des Fachs Instrumental- und 

Gesangspädagogik organisiert und betreut. Zum Praktikum gehören mehrere 

Sitzungen zur Vor- und Nachbereitung der Hospitationen. Voraussetzung für die 

positive Absolvierung des Hospitationspraktikums ist ein ausführlicher 

Praktikumsbericht. 

Fachdidaktik (des ZKF) sowie Lehrpraxis (des ZKF): Hier erwerben die 

Studierenden ein differenziertes Wissen in den unterrichtspraktischen Belangen 
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des instrumentalen bzw. vokalen Zentralen Künstlerischen Fachs und ein 

fundiertes Können im Bereich der betreffenden Unterrichtspraxis.  

Hauptinhalte der Fachdidaktik (des ZKF) sind: Beschaffenheit des Instruments 

bzw. Aufbau und Entwicklung der physiologisch gesunden Sing- und 

Sprechstimme, Geschichte des Instruments bzw. des Singens, Schulwerke und 

Schriften zum Spiel des Instruments bzw. zum Gesang, 

Unterrichtsliteratur/Literaturkunde (insbesondere Unterstufen- und 

Mittelstufenliteratur), methodische Ansätze und ihre Problematik, physiologische 

Voraussetzungen zum Spiel des Instruments bzw. des Singens (Atmung, Haltung, 

Körperwahrnehmung etc.), Systematik von Spiel- bzw. Gesangstechniken und 

deren Vermittlung nach didaktisch-methodischen Gesichtspunkten, methodische 

Aspekte der Interpretation der Literatur des Instruments bzw. des Gesangs, 

Beobachtung und Auswertung von Unterricht, altersspezifische Zugangsweisen, 

kindgerechte Aufbereitung von Lehr-/Lerninhalten, Selbstreflexion und -evaluation 

In Lehrpraxis (des ZKF) finden Lehrproben im Einzel- und Gruppenunterricht mit 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen statt. Ziel der Lehrpraxis ist das 

Erproben, Vertiefen und Weiterentwickeln der künstlerischen und pädagogischen 

Handlungskompetenz in der Praxis. Dabei soll die Beobachtungsfähigkeit, das 

bewusste Planen und Durchführen von Unterricht und dessen kritische 

Auswertung geschult werden. Die Auseinandersetzung mit den wesentlichsten 

Unterrichtssituationen wie Einzel-, Partner-, Gruppen-, Klassen-, Anfänger- und 

Fortgeschrittenenunterricht sowie den verschiedenen Altersstufen soll auf das 

breite Spektrum des beruflichen Alltags vorbereiten.  

Die Lehrpraxis wird von einer Mentorin/einem Mentor betreut, die/der mit den 

jeweiligen Studierenden den Unterricht vor- und nachbespricht. In Absprache mit 

der Mentorin/dem Mentor soll Unterricht in unterschiedlichen Leistungsstufen, 

Altersgruppen und Unterrichtsformen erfahren werden und schließt mit einem 

Bericht ab. 

Der Unterricht findet praxisbezogen in kleinen Gruppen statt.  

Prüfungen 

Modul 3.1, 3.2 

und 3.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Prüfungen 

Modul 3.4 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung findet als kommissionelle Prüfung in 

Fachdidaktik/Lehrpraxis sowie als kommissionelle Prüfung in Instrumental- und 

Gesangspädagogik inkl. Fragen zur Abschlussarbeit statt.  

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) 

Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere 

Hinweise 

keine 
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Modulgruppe Körper- und Sprachschulung 

Modulnummer 4.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

6 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

7 SWS 

Modul 4.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Atem- und Körperschulung 1-2 VU  1 2 1 1 

Ganzheitlich-somatische Methoden VU 1 1  1 

Modul 4.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Sprechtechnik und Rhetorik 1-2 VU  1 2 1 1 

Modul 4.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Bewegungsphysiologie und 
Musikermedizin 

VO 2 2 1  

Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Studierenden lernen musizierrelevante anatomische, physiologische, 

ergonomische sowie sprechtechnische Kompetenzen in Theorie und Praxis kennen 

und anwenden. Themen sind u.a.: Körperwahrnehmung und 

Entspannungsfähigkeit, Anleitung zur Wahrnehmung und Optimierung 

physiologischer Abläufe beim Musizieren und zur Vorbeugung von spezifischen 

Erkrankungen bei Musikerinnen und Musikern. Einführung in verschiedene Atem- 

und Körperschulen, der Zusammenhang zwischen Atem, Körperbewegung und 

Stimme, der ökonomische Gebrauch der Sprechstimme, Selbstpräsentation, 

Artikulation und rhetorische Grundlagen.  

Prüfungen 

Modul 4.1-4.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

keine 
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Modulgruppe Musiktheorie  

Modulnummer 5.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

16 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

20 SWS 

Modul 5.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Tonsatz 1-2 VU 2 4 1,5 1,5 

Gehörbildung 1-2 UE 1 2 1 1 

Modul 5.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Tonsatz 3-4 VU 2 4 1,5 1,5 

Gehörbildung 3-4 UE 1 2 1 1 

Formenlehre 1-2 VO 2 4 1 1 

Modul 5.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Angewandter Tonsatz PS 1 1  2 

Analyse 1 SE 2 2  2 

Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Modulgruppe vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten in Tonsatz, Gehörbildung, 

Formenlehre und Analyse. Übergeordnetes Ziel ist einerseits der professionelle 

Umgang mit Notentexten und klingender Musik, der ein differenziertes Erfassen 

ihrer Kompositionsprinzipien und Bedeutungszusammenhänge ermöglicht, 

andererseits die Fähigkeit, nach bestimmten stilistischen Vorgaben insbesondere 

für den Bedarf des Instrumental- bzw. Vokalunterrichts Musik selbst zu erfinden 

und zu bearbeiten. Die Studierenden lernen musiktheoretische Zusammenhänge 

im eigenen Instrumental- bzw. Gesangsunterricht zu vermitteln und gezielt 

Gehörbildung zu betreiben. Zudem erwerben sie ein Verständnis für grundlegende 

musikalische Form- und Gestaltungsprinzipien sowie deren Verankerung in einem 

historischen Kontext. 

Tonsatz: Die Studierenden beschäftigen sich in diesem Fach mit 

musiktheoretischen Aufgabenstellungen, Harmonielehre, Kontrapunkt, 

harmonischer Analyse, elementarer Komposition, Stilkopien und Arrangements.  
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Angewandter Tonsatz: Die Studierenden erwerben erweiterte praktische 

Fähigkeiten im Bereich der angewandten Musiktheorie und Gehörbildung. Im 

Vordergrund steht die Ausbildung von Fähigkeiten, die alltäglich im Instrumental- 

und Gesangsunterricht benötigt werden, wie etwa das Heraushören von Melodien 

und Harmonien bekannter Lieder und Popsongs, das Arrangieren für das eigene 

Instrument in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, das Anwenden von 

Begleitschemata und das Kennen und Nutzen von Modellen der Jazz- und 

Popmusik, der Filmmusik und Volksmusik. 

Formenlehre: Die Studierenden erlernen den Umgang mit den wesentlichen 

Formmodellen der mehrstimmigen Musik. Die Annäherung an die Formen (auch 

nicht normgerechte) erfolgt sowohl systematisch als auch historisch, sodass ein 

vernetztes Denken zu anderen Lehrveranstaltungen (Musikgeschichte, Tonsatz) 

gefördert wird. Ziel der Lehrveranstaltung ist der souveräne Umgang mit 

ausgewählten zentralen Formen des 16. bis 20. Jahrhunderts.  

Analyse 1: Analyse ist die Basis für eine eigenständige Interpretation am 

Instrument oder im Gesang und für das lebendige und fundierte Vermitteln von 

Musik. Im Mittelpunkt des Seminars stehen ausgewählte Werke – meist vom 

Barock bis zur zeitgenössischen Musik – die einem tieferen Verständnis zugeführt 

werden sollen. Vermittelt werden eine fachspezifische Terminologie, verschiedene 

und werkspezifisch adäquate Analysemethoden, das Erkennen von 

Gesetzmäßigkeiten und Besonderheiten und letztendlich Fragen des 

Interpretationsspielraums sowie der Intentionen der Komponistinnen und 

Komponisten. 

Prüfungen 

Modul 5.1-5.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

keine 
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Modulgruppe Musikwissenschaft 

Modulnummern 6.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

13,5 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

18 SWS 

Modul 6.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

Musikgeschichte 1-2 VO 2 4 1,5 1,5 

Kulturgeschichtliches Seminar PS 2 2  2 

Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten  

VU 2 2  2 

Akustik VO 2 2 1  

Instrumentenkunde VO 2 2  1 

Modul 6.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Musikgeschichte 3-4 VO 2 4 1,5 1,5 

Modul 6.3 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ SWS ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

Musikwissenschaftliches Seminar SE 2 2 1,5  

Kompetenzen 

und Inhalte 

Das Modul vermittelt Kenntnisse über Gegenstände und Methoden der 

Kulturgeschichte und der Musikwissenschaft. Es verschafft einen Überblick über 

die Geschichte der Musik, wichtige Entwicklungen und Tendenzen des 

Musiklebens der Gegenwart, gibt eine Einführung in musikästhetische, soziale und 

kulturhistorische Zusammenhänge und führt in elementare und fachspezifische 

Methoden im wissenschaftlichen Umgang mit Musik ein. Neben profundem Wissen 

zur abendländischen Musikgeschichte erwerben die Studierenden ein Wissen über 

die Funktion und Verwendung der wichtigsten Instrumente sowie ein Verständnis 

der Bedeutung akustischer Gesetzmäßigkeiten für die Musik. 

Musikgeschichte 1-4: Im vierteiligen Zyklus Musikgeschichte sollen über reines 

Faktenwissen hinaus Verständnis für Zusammenhänge und Problembewusstsein 

im Umgang mit musikhistorischen Fragestellungen entwickelt werden. Ereignisse, 

Erscheinungsformen, Tendenzen werden im Kontext des geschichtlichen Werdens, 

gebunden an die Ästhetik ihrer Zeit, die jeweiligen sozialen Rahmenbedingungen 
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und technischen Möglichkeiten dargestellt. Besonderes Augenmerk gilt dabei 

Notation, Interpretation und Rezeption als Träger jener Vermittlung, die das 

Klangereignis zum historischen Sachverhalt macht. 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten: Eine Einführung in die 

Benützung von Bibliothekskatalogen, Bibliographien und Datenbanken, ein 

Überblick über grundlegende Enzyklopädien und Lexika sowie eine Anleitung zur 

Recherche von Notenmaterial und Fachliteratur zeigen die Wege zu einem 

fachspezifischen wissenschaftlichen Arbeiten auf. Darauf aufbauend vermitteln 

Kriterien für die Anlage und das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit 

Rüstzeug und Grundlagen zur Vorbereitung und Abfassung von Proseminar-, 

Seminar- und Abschlussarbeiten. 

Instrumentenkunde: Die Studierenden lernen die Funktion und Verwendung der 

wichtigsten Instrumente in der europäischen Musikgeschichte kennen. 

Akustik: Themen sind die Entstehung, Ausbreitung und Wahrnehmung von Schall, 

Stimm- und Gehörphysiologie, Stimmverfahren für Musikinstrumente und die 

Bedeutung akustischer Gesetzmäßigkeiten für die Musik. 

Kulturgeschichtliches Seminar: Anhand von wechselnden Rahmenthemen aus 
dem Bereich der Kulturgeschichte des Bodenseeraums vertiefen die Studierenden 
ihr Fachwissen und arbeitstechnisches Knowhow im Diskurs mit der 
Lehrveranstaltungsleiterin/dem Lehrveranstaltungsleiter sowie durch Referate und 
eine Seminararbeit. 

Musikwissenschaftliches Seminar: Anhand von wechselnden Rahmenthemen 

aus dem Bereich der historischen oder systematischen Musikwissenschaft 

vertiefen die Studierenden ihr Fachwissen und arbeitstechnisches Knowhow im 

Diskurs mit der Lehrveranstaltungsleiterin/dem Lehrveranstaltungsleiter sowie 

durch Referate und eine Seminararbeit. 

Prüfungen 

Modul 6.1-6.3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

keine 

  



227 

 

Seite 227 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

Modulgruppe Musikalische Gruppenfächer 

Modulnummer 7.1-3 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

26,5 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

28 SWS 

Modul 7.1 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 

Dirigieren 1 KG 2 2  2  

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2 2   2 

Chor 1 oder 
Kammerchor 1 

EN 2 2 2   

Orchester/Ensemble 1 (nicht für ZKF 
Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, 
Gitarre und Akkordeon) 
oder 
Kammermusik/Ensemble (nur für 
ZKF Klavier, Cembalo, Orgel, 
Gesang, Gitarre und Akkordeon) 

EN 1 1   1 

Einführung in Alte Musik 1 VU 1 1 1   

Einführung in Neue Musik 1 VU 1 1 1   

Volksmusik  KG 1 1 1   

Jazz und Popmusik KG 1 1 1   

Improvisation 1 
oder Rhythmustraining 1 

KG 1 1  1  

Grundlagen der Elementaren 
Musikpädagogik 

VU 2 2 2   

       

Modul 7.2 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 5. 6. 

Orchester/Ensemble 2-4 (nicht für 
ZKF Klavier, Cembalo, Orgel, 
Gesang, Gitarre und Akkordeon) 

EN 2 6 1 2 2 

Chor 2-4 (nur für ZKF Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang und 
Akkordeon) oder 
Kammerchor 2-4 (nur für ZKF 
Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, 
Gitarre und Akkordeon) 

EN 2 6 1 2 2 

       

Musikmanagement  VO 2 2  1,5  

Modul 7.3 
Lehrveranstaltungen Typ SWS/Semester 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 

7. und 8. 
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Es müssen weitere 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
6 SWS / 6 ECTS aus dem 
Lehrangebot der Module/ 
Modulgruppen 7, 8b – 8m gewählt 
werden (kein künstlerischer 
Einzelunterricht/ KE). Die 
Lehrveranstaltungen dürfen nicht 
doppelt verwendet werden, z.B. für 
das gewählte Wahlpflichtmodul/ 
Schwerpunkt (Modulgruppe 8), die 
gewählten Freien Wahlfächer 
(Modulgruppe 2) oder die Module 
7.1 und 7.2.  
Folgende Lehrveranstaltungen 
stehen nach Maßgabe des Angebots 
zur Auswahl: 

- SWS je nach gewählter 

Lehrveranstaltung, in der 

∑ 6 SWS 

  

6 ECTS je nach 

gewählter 

Lehrveranstaltung, 

in der ∑ 6 ECTS 

Lehrveranstaltungen Typ SWS/Lehrveranstaltung ECTS/Lehrveranstaltung 

Dirigieren 2-4 KG 2 2 

Chorleitung 1-4 KG 2 2 

Ensembleleitung 1-4 KG 2 2 

Chor 2-8 EN 2 2 

Kammerchor 1-6 EN 2 2 

Einführung in Alte Musik 2 VU 1 1 

Einführung in Neue Musik 2 VU 1 1 

Orchester/Ensemble 2-8 EN 2 2 

Improvisation 1-2 KG 1 1 

Rhythmustraining 1-2 KG 1 1 

Bewegung und Tanz in der 
musikalischen Früherziehung und 
Grundausbildung 1-2 

KG 2 2 

Instrumentales und vokales 
Gestalten in der musikalischen 
Früherziehung und Grundausbildung 
1-4 

KG 1 1 

Modelle zur Verbindung von Musik, 
Bewegung und Stimme 

PS 2 2 

Kinder- und Jugendstimmbildung 1-2 
(nicht für ZKF Gesang) 

KG 1 1 

Solfeggio 1-2 UE 1 1 

Instrumentalpraktikum 
(Ensembleleitung) 1-2 

KG 1 1 

Theoretische Grundlagen Jazz und 
Popmusik 1-2 

VO 1 1 

Arrangement und Komposition Jazz 
und Popmusik 1-2 

PS 1 1 

Gehör- und Rhythmusschulung Jazz 
und Popmusik 

UE 1 1 

Fachdidaktik (Jazz und Popmusik) PS 1 1 

Ensemble Jazz 1-2 oder 
Ensemble Popmusik 1-2 

KG 1 1 

Musikalische Gestaltung am 
Computer 1-2 

UE 2 2 

Grundlagen der Tontechnik UE 1 1 

Angewandte Musik am Computer VU 2 2 

Video für Selbstpräsentation und 
pädagogische Projekte 

UE 1 1 

Notation am Computer 1-2 VU 1 1 

Erstellung von Unterrichtsmaterial, 
Präsentationen und 
wissenschaftlichen Arbeiten am 
Computer 

VU 

2 2 

Gestaltung von Internetauftritten und 
pädagogischen Webseiten 1-2 

VU 
1 1 
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Lehrpraxis auf dem Gebiet der 
Neuen Medien/ Intermediales 
Projekt 

UE 
2 2 

Grundlagen der Ornamentik 1-2 VO 2 2 

Aufführungspraxis Alte Musik 1-2 UE 1 2 

Barockorchester 1-4 EN 2 2 

Barockensemble 1-4 EN 2 2 

Historischer Tanz 1-2 KG 1 1 

Ensemblespiel Volksmusik 1-4 KG 1 1 

Praxis Volksmusik 1-2 KG 1 2 

Vokalstile, Volksliedsingen und 
Volkstanzen 1-2 

UE 
1 1 

Kompetenzen 

und Inhalte 

Die Studierenden erwerben künstlerisch-praktische Fähigkeiten im Bereich 

Musikalische Gruppenarbeit. Sie lernen wichtige Repertoireteile bzw. Inhalte der 

entsprechenden Fächer kennen und machen sich mit den jeweiligen Arbeitsweisen 

vertraut. Durch die praktische Mitwirkung als Mitglied eines Ensembles bzw. einer 

Gruppe entwickeln sie eigene kreative, improvisatorische und interpretatorische 

Fähigkeiten. Zudem erwerben sie grundlegende Vermittlungsfähigkeiten 

(Probentechniken, Gruppenführung, Kommunikation) als Leiterin/Leiter eines 

Ensembles bzw. einer Gruppe.  

Dirigieren: Beherrschung der dirigiertechnischen Grundlagen und die adäquate 

künstlerische Gestaltung des Dirigats, Erwerben künstlerisch-stilistischer 

Kenntnisse sowie probentechnischer Kompetenzen.  

Chorleitung sowie Ensembleleitung: Entwicklung der Fähigkeit, mit Chören bzw. 

Ensembles effizient und ökonomisch zu arbeiten, Verbesserung der Schlagtechnik, 

chorische Stimmbildung, Vorbereitung und Erarbeitung einer Chor-

/Ensemblepartitur, Entwicklung einer spezifischen Klangvorstellung und deren 

Realisierung. 

Chor oder Kammerchor sowie Orchester/Ensemble: Erweiterung der vokalen 

und instrumentalen Ensemblefähigkeiten sowie des stilistisch-künstlerischen 

Erfahrungsschatzes. Beobachtung kompetenter Ensembleleitung.  

Einführung in Alte Musik: Erwerb stilistischer Kenntnisse der historischen 

Aufführungspraxis (Stilistik, Artikulation, Phrasierung, Temperierungen, 

Tonartencharakteristik, Verzierungspraxis, Vibrato etc.), der Grundlagen der 

musikalischen Rhetorik sowie von Literaturkenntnissen. 

Einführung in Neue Musik: Entwicklung einer Lesefähigkeit zeitgenössischer 

Partituren, Analyse zeitgenössischer Werke und deren künstlerische Darstellung 

auf dem eigenen Instrument. 

Volksmusik: Kenntnis typischer Formen und Modelle alpenländischer und 

internationaler Volksmusik, Musizieren und Erstellen einfacher 

Volksmusikarrangements. 

Jazz und Popmusik: Grundkenntnisse instrumentaler bzw. vokaler Musizier- und 

Improvisationsformen im Bereich Jazz und Popmusik, Kennenlernen verschiedener 

Stile, Spielen, Improvisieren im Bandkontext, Erstellen von Jazz- und Pop-

Arrangements. 

Improvisation: Theorie und Praxis des freien und konzeptgebundenen 

Improvisierens in kleinen Gruppen, Kenntnis verschiedener Improvisationsmodelle. 
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Rhythmustraining: Entwicklung rhythmischer Stabilität, Verständnis für komplexe 

rhythmische Phänomene. 

Grundlagen der Elementaren Musikpädagogik: Verständnis von 

Unterrichtsprinzipien der Elementaren Musikpädagogik, Kenntnis verschiedener 

Methoden und wichtiger Literatur des Fachs, Hintergründe zur Entwicklung des 

Faches in seinen heutigen Ausprägungen. 

Grundlagen Neuer Medien: Grundkenntnisse und -fertigkeiten im Bereich des 

Medieneinsatzes zur Vorbereitung und Gestaltung des Musikunterrichts sowie zur 

Unterstützung bei der Durchführung künstlerisch-pädagogischer Projekte. 

Musikmanagement: Die Studierenden lernen organisatorisch-rechtliche 

Grundlagen sowohl bezüglich der Musikschularbeit als auch für den 

freiberuflichen Alltag kennen und anwenden. Inhalte sind u.a. Rechts- und 

Organisationsformen, vertragliche Grundlagen, Versicherungsformen, Steuern, 

Finanzen in der musikpädagogischen Berufspraxis, Marketingplanung und -

instrumente, Organisation von Veranstaltungen, kurz- und langfristige Planung von 

eigenen Projekten, Zeit- und Selbstmanagement, Selbstpräsentation. 

Prüfungen 

Modul 7.1-3 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, werden 

nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Zweites Instrument/Gesang 

Modulnummer 8a 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS-Punkte 

Semester- 

wochenstunden 

12 SWS 

Modul 8a 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Zweites Instrument/Gesang 1-
6 

KE 1 6 2 2 2 2 2 1 

Künstlerische Prüfung Zweites 
Instrument/Gesang  

kP -       0,5 

Fachdidaktik (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-4 

PS 1 4 1 1 1 1   

Lehrpraxis (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-2 

UE 1 2     1 1 

Prüfung 
Fachdidaktik/Lehrpraxis (des 
Zweites 
Instruments/Gesangs) 

Lp/mP        0,5 

Ersatzfächer  
(siehe Besondere Hinweise) 

Typ SWS/Sem. 
∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 

Fachdidaktik (des ZKF) 1-4 PS 1 

6 

1 

Lehrpraxis (des ZKF) 1-2 UE 1 1 

Kammermusik/Ensemble (des 
Zweiten 
Instruments/Gesangs) 1-4 

EN 1 1 

Orchester/Ensemble (des 
Zweiten Instruments/ 
Gesangs) 2-4 (nicht für 
Zweites Instrument Klavier, 
Cembalo, Orgel, Gesang, 
Gitarre und Akkordeon) 

EN 2 2 

Einführung in Alte Musik 2 VU 1 1 

Einführung in Neue Musik 2 VU 1 1 

Barockorchester 1-3 oder 
Barockensemble 1-3 

EN 2 2 

Fachdidaktik (Jazz und 
Popmusik) 

PS 1 1 

Ensemble Jazz 1-2 oder 
Ensemble Popmusik 1-2 

KG 1  1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Der Unterricht im Zweiten Instrument/Gesang dient dem Erwerb instrumentaler 

bzw. vokaler Fertigkeiten in Hinblick auf eine zusätzliche Lehrqualifikation. 

Dabei werden bezogen auf das Zweite Instrument/Gesang grundlegende stil- 

und werkbezogene interpretatorische sowie spiel- bzw. gesangstechnische 

Fertigkeiten und Kenntnisse erworben und ausgebaut sowie das für das 

Instrument repräsentative Repertoire erarbeitet. Übergeordnetes Ziel ist dabei, 

die instrumentalpraktischen Voraussetzungen für das Unterrichten des Zweiten 

Instruments/Gesangs zu schaffen. Daher zählen zu den Ausbildungsinhalten 
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auch die Fähigkeiten zum kammermusikalischen Spiel bzw. Ensemblesingen, 

zum Vom-Blatt-Spiel bzw. Vom-Blatt-Singen und zum öffentlichen Vortrag.  

Es können können nach Maßgabe und Angebot folgende Instrumente im 

Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument/Gesang gewählt werden: 

Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, 

Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, 

Klavier, Cembalo, Orgel, Gesang, Gitarre, Harfe, sowie im Bereich Barock: 

Barockoboe, Barockvioline/Barockviola, Barocktrompete. 

 

Prüfungen Modul 

8a 

Zur Aufnahme des Wahlpflichtmoduls/Schwerpunkts Zweites 

Instrument/Gesang ist eine kommissionelle Eignungsprüfung positiv zu 

absolvieren. Wird als Zweites Instrument/Gesang das Barock-Pendant des ZKF 

gewählt, so ist vor Aufnahme des Wahlpflichtmoduls die schriftliche 

Zustimmung der ZKF-Lehrerin/des ZKF-Lehrers einzuholen. 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Die Modulabschlussprüfung besteht aus zwei kommissionellen Prüfungen: 

einer künstlerischen und einer didaktischen Prüfung. Bei positivem Abschluss 

des Moduls wird mit Abschluss des Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ die Lehrbefähigung für 

österreichische Musikschulen erteilt. 

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) 

Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere 

Hinweise 

Studierenden mit dem Zweiten Instrument Barockoboe, Barocktrompete, 

Barockvioline/Barockviola, Cembalo wird dringend empfohlen, zusätzlich das 

Wahlpflichtmodul 8j (Alte Musik) zu absolvieren bzw. die Freien Wahlfächer des 

Moduls 2 und/oder die Gebundenen Wahlfächer des Moduls 7.3 aus dem 

Bereich Alte Musik zu wählen (Lehrveranstaltungen aus dem Wahlpflichtmodul 

(Schwerpunkt) 8j Alte Musik). 

Studierenden mit ZKF Orgel (Modulgruppe 1d) und mit dem Wahlpflichtmodul 

(Schwerpunkt) Kirchenmusik (Modul 8m) wird dringend empfohlen, im Modul 2 

(Freie Wahlfächer) die Lehrveranstaltung Liturgisches Orgelspiel 5-8 (KG) zu 

belegen (nach Maßgabe und Angebot).  

Stammt das gewählte Zweite Instrument/Gesang aus derselben 

Instrumentengruppe wie das ZKF bzw. wird als Zweites Instrument das Barock-

Pendant des ZKFs gewählt, werden aber die Lehrveranstaltungen Fachdidaktik 

und Lehrpraxis des Zweiten Instruments nicht instrumenten- bzw. stilspezifisch 

angeboten, so sind Ersatzfächer im Ausmaß von 6 SWS / 6 ECTS zu 

absolvieren. Dabei sollte i.d.R. Fachdidaktik des ZKFs bzw. Lehrpraxis des 

ZKFs eines verwandten bzw. analogen Instruments belegt werden. Inwieweit 

die instrumenten- bzw. stilspezifischen Lehrveranstaltungen angeboten werden, 

ist mit Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums rechtzeitig vor dem 

jeweiligen Semester abzuklären. 
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Instrumentengruppen sind: 

Holzblasinstrumente: Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Oboe, Fagott, 

Barockoboe 

Blechblasinstrumente: Trompete, Barocktrompete, Posaune, Horn, Tenorhorn, 

Basstuba 

Schlaginstrumente: Schlaginstrumente 

Hohe Streicher: Violine, Viola, Barockvioline, Barockviola 

Tiefe Streicher (Violoncello): Violoncello 

Tiefe Streicher (Bassinstrumente): Kontrabass 

Tasteninstrumente: Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon 

Gesang: Gesang 

Zupfinstrumente: Gitarre, Harfe 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Musik und Bewegung für die Elementar- und 

Grundstufe an Musikschulen 

Modulnummer 8b 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

 18 SWS 

Modul 8b 

Lehrveranstaltung 
 
Typ 

 
SWS/Sem. 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Fachdidaktik (Musik und 
Bewegung) 

PS 2 2   2    

Lehrpraxis (Musik und 
Bewegung) 1-3 

KG 2 6    2 2 1,5 

Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis 
(Musik und Bewegung) 

Lp/mP - -      0,5 

Bewegung und Tanz in der 
musikalischen Früherziehung 
und Grundausbildung 1-2 

KG 2 4 2 2     

Instrumentales und vokales 
Gestalten in der musikalischen 
Früherziehung und 
Grundausbildung 1-4 

KG 1 4 1 1 1 1   

Modelle zur Verbindung von 
Musik, Bewegung und Stimme 

PS 2 2     2 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Verständnis von 

Unterrichtsprinzipien der Elementaren Musik- und Bewegungspädagogik, eine 

Kenntnis verschiedener Ansätze und wichtiger Unterrichtsliteratur des Fachs 

sowie die Fähigkeit, diese praktisch umzusetzen. Die Studierenden sind 

befähigt, die Methoden der Elementaren Musik- und Bewegungspädagogik in 

ihrem eigenen instrumentalen/vokalen Unterricht umzusetzen. 

Prüfungen Modul 

8b 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung ab. Nähere 

Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) 

Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Bei positivem Abschluss des Moduls wird mit Abschluss des Studiums die 

Lehrbefähigung für österreichische Musikschulen erteilt 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Korrepetition (nur für ZKF Klavier) 

Modulnummer 8c 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

12,5 SWS 

Modul 8c 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Korrepetitionspraxis 5-6 KG 1 2     1 1 

Chorleitung 1 oder 2  KG 2 
 

2 
     2 

Partiturspiel 1-2 KE 0,5 1  1 1    

Korrepetitions-hospitation 
(Gesang) 

PR 1 1  1     

Korrepetitions-hospitation 
(Instrument) 

PR 1 1    1   

Dirigieren 2 KG 2 2 2      

Blattspiel 1-2 KE 0,5 1 1 1     

Mentorierte 
Korrepetitionspraxis 1-2 

KG 1 2   2 2   

Cembalo 1 KE 0,5 0,5     2  

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit in den verschiedenen Bereichen der 

Musik als Korrepetitorin/Korrepetitor zu wirken. Basierend auf einem sicheren 

spieltechnischen Vermögen und vielfältigen musikalischen Fähigkeiten 

entwickeln sie das Vermögen, komplexe Notationen beim Klavierauszug- bzw. 

Partiturspiel zu überschauen, ggf. zu vereinfachen sowie eine Probe kompetent 

und partnerschaftlich zu leiten. 

Korrepetitionshospitation: Die Studierenden hospitieren im Unterricht 

Vokalkorrepetition sowie im Unterricht instrumentaler Korrepetition. 

Mentorierte Korrepetitionspraxis: Die Studierenden werden beim 

Korrepetieren einer Sängerin/eines Sängers bzw. einer Instrumentalistin/eines 

Instrumentalisten beobachtet und betreut. 

Blattspiel: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit Literatur unterschiedlicher 

Stilistiken und Schwierigkeitsgrade kompetent vom Blatt zu spielen. 

Prüfungen Modul 8c Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Chorleitung 

Modulnummer 8d 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

14 bzw. 16 SWS 

Modul 8d 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Fachdidaktik (Chor- und 
Ensembleleitung) 

PS 2 2    2   

Partiturspiel 1-4 KE 0,5 2   1 1 1 1 

Dirigieren 2 KG 2 2 2      

Chor 2 oder 3 oder 
Kammerchor 2 oder 3 

EN 2 2      2 

Chorleitung 1 oder 
Chorleitung 2 

KG 2 2     2  

Kinder- und 
Jugendstimmbildung 1-2 (nicht 
für ZKF Gesang) 

KG 1 2 1 1     

Solistische Stimmbildung 1-2 
(nicht für ZKF Gesang) 

KE 1 2  2 2    

Solfeggio 1-2 (nur für ZKF 
Gesang) 

UE (1) (2)  (1) (1)    

Modelle vokalen Gestaltens 1-
2 (nur für ZKF Gesang) 

KG (1) (2)  (1) (1)    

Modelle vokalen Gestaltens 3-
4 (nur für ZKF Gesang) 

KG 1() (2)  (1) (1)    

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen und Wissen in den Bereichen 

Dirigier- und Schlagtechnik, Probenplanung und Probentechnik, 

stimmbildnerische Arbeit am Chorklang und Intonation. Sie setzen sich mit allen 

Parametern einer Interpretation auseinander: Textdeutung und Aussprache, 

Phrasierung, Artikulation, Dynamik, Rhythmus, Tempo und formale 

Proportionen. Ferner verfügen sie über entsprechende Fertigkeiten, in 

adäquater Weise eine Chorpartitur zu erarbeiten, eine sinnvolle Auswahl an 

Chorliteratur für Schulchöre (Unter- und Oberstufe), Frauen-, Männer-, Jugend- 

und gemischte Chöre zu treffen und Chorkonzerte nach unterschiedlichen 

Gesichtspunkten programmatisch zu gestalten. 

Modelle vokalen Gestaltens: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 

Vokalwerke aus den Bereichen Klassik, Jazz und Pop in unterschiedlicher 

Weise zu gestalten und zu interpretieren.  

Kinder- und Jugendstimmbildung: Die Studierenden erwerben theoretische 

und praktische Grundlagen im Umgang mit der Kinder- bzw. Jugendstimme 

hinsichtlich ihrer Physiologie, ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen, 

der Mutation, möglicher Fehlleistungen, des Umgangs mit 

Brummerinnen/Brummern, unterschiedlicher Methoden der Stimmbildung, 



238 

 

Seite 238 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

spezifischer Einsingeübungen für Kinder und Jugendliche, der Einführung in 

mehrstimmiges Singen sowie altersspezifischer Literatur und Probengestaltung. 

Solistische Stimmbildung: Erwerb stimmtechnischer Grundlagen vor allem im 

Hinblick auf die Tätigkeit als Leiterin/Leiter eines Chores bzw. Vokalensembles. 

Solfeggio: Erwerb und Verbesserung der Fähigkeit, ein- und mehrstimmige 

Vokalliteratur vom Blatt zu singen. 

Prüfung Modul 8d Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Ensembleleitung 

Modulnummer 8e 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

16 SWS 

Modul 8e 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Fachdidaktik (Chor- und 
Ensembleleitung) 

PS 2 2 2      

Partiturspiel 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1   

Chorleitung 1 oder 
Ensembleleitung 1 

KG 2 2  2     

Dirigieren 2 KG 2 2   2    

Orchester/Ensemble  1-2 oder 
Orchester/Ensemble  2-3 

EN 2 4     2 2 

Ensembleleitung 2 KG 2 2    2   

Instrumentalpraktikum 
(Ensembleleitung) 1-2 

KG 1 2     1 1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen und Wissen in den Bereichen 

Dirigier- und Schlagtechnik, Probenplanung und Probentechnik. Sie sind fähig, 

alle Parameter einer Interpretation differenziert einzusetzen: Tempo, 

Phrasierung, Artikulation, Dynamik, Rhythmus, Intonation. Ferner verfügen sie 

über entsprechende Kenntnisse in der Einrichtung von Streicherstimmen sowie 

in der Arbeit an Klang und Balance innerhalb eines Instrumentalensembles. Sie 

setzen sich mit Arrangements für spezifische Bläser- und Streicherbesetzungen 

auseinander und entwickeln die Fähigkeit, eine Partitur inklusive 

transponierender Instrumente zu lesen und für eine Probe vorzubereiten. Sie 

lernen Literatur für verschiedene Ensembles unterschiedlicher Leistungs- und 

Altersstufen kennen und nach differenzierten Gesichtspunkten ein 

Konzertprogramm zu konzipieren.  

Prüfungen Modul 

8e 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Jazz und Popmusik 

Modulnummer 8f 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

11 SWS 

Modul 8f 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Praxis Jazz und Popmusik 1-4  KE  0,5 2 2 2 2 2   

Geschichte Jazz und 
Popmusik 

VO 1 1     1  

Theoretische Grundlagen Jazz 
und Popmusik 1-2 

VO 1 2 1 1     

Arrangement und Komposition 
Jazz und Popmusik 1-2 

PS 1 2   1 1   

Gehör- und 
Rhythmusschulung Jazz und 
Popmusik 

UE 1 1     1  

Fachdidaktik (Jazz und 
Popmusik)  

PS 1 1      1 

Ensemble Jazz 1-2 oder 
Ensemble Popmusik 1-2 

KG 1 2     1 1 

Künstlerische Prüfung Jazz 
und Popmusik 

kP - -      1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, verschiedene Stile aus dem Bereich 

Jazz und Popmusik hinsichtlich Groove, Phrasing und typischer Begleitpatterns 

stilgerecht zu interpretieren, darüber zu improvisieren und einfache 

Arrangements zu erstellen. Sie besitzen grundlegende theoretische und 

praktische Kompetenzen in den Bereichen Jazz und Popmusik und können 

diese auch im Instrumentalunterricht des eigenen ZKFs vermitteln. 

Prüfungen Modul 8f Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung ab. Nähere 

Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung der 

Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) 

Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die 

Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger 

Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe  Wahlpflichtmodul: Neue Medien 

Modulnummer 8g 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

18 SWS 

Modul 8g 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Musikalische Gestaltung am 
Computer  
1-2 

UE 2 4 2  2    

Grundlagen der Tontechnik UE 1 1 1      

Angewandte Musik am Computer VU 2 2  2     

Video für Selbstpräsentation und 
pädagogische Projekte 

UE 1 1  1     

Notation am Computer 1-2 VU 1 2   1 1   

Erstellung von 
Unterrichtsmaterial, 
Präsentationen und 
wissenschaftlichen Arbeiten am 
Computer 

VU 2 2    2   

Gestaltung von Internetauftritten 
und pädagogischen Webseiten 1-
2 

VU 1 2     1 1 

Lehrpraxis auf dem Gebiet der 
Neuen Medien/ Intermediales 
Projekt 

UE 2 2     2  

Künstlerische Medienbildung PS 2 2      2 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden werden dazu befähigt, Medientechnologien zur Vorbereitung 

und Gestaltung des Musikunterrichts sowie zur Unterstützung bei der 

Durchführung künstlerisch-pädagogischer Projekte einzusetzen. Sie besitzen 

Kenntnisse und Fertigkeiten zur mediengestützten Produktion von 

Musikstücken (Audioaufnahmen, Playbacks etc.), Noten, Unterrichtsunterlagen, 

Präsentationen, Print- und Onlinepublikationen sowie zu den vielfältigen 

Möglichkeiten, Medien zu nutzen, um sowohl rein musikbezogene als auch 

fächerübergreifende Projekte mit Kindern und Jugendlichen vorzubereiten und 

umzusetzen. Die Studierenden sind sich der Chancen und ebenso der Grenzen 

des pädagogischen Medieneinsatzes bewusst und weisen diesbezüglich ein 

großes Methodenrepertoire auf. Darüber hinaus können sie Medien sowohl 

kreativ nutzen als auch damit verbundene Prozesse in größere historische 

sowie gesellschaftliche Entwicklungen einordnen und kritisch reflektieren. 

Prüfungen Modul 

8g 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 
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Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Angewandte Musikwissenschaft 

Modulnummer 8h 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

12 SWS 

Modul 8h 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Interpretations- und 
Rezeptionsforschung 1 

VO  2 2 3      

Interpretations- und 
Rezeptionsforschung 2 

SE 2 2      3 

Wechselwirkung der Künste (z.B. 
Musik und Literatur, Musik und 

Malerei, Musik und Tanz) 

VO 2 2  3     

Interdisziplinäre Studien 1-2  
(z.B. Kulturanthropologie, 
Musiksoziologie, 
Musikpsychologie, Musikästhetik, 
Musikphilosophie)  

PS 2 4   3  3  

Schreiben über Musik: 
Werkeinführung und Musikkritik 

UE 2 2    3   

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben weiterführende Kenntnisse über Gegenstände und 

Methoden der Musikwissenschaft und erhalten Einblick in Bereiche 

fachspezifisch fundierter Themen und Tätigkeiten, die eine praktische 

Ausbildung berufsorientiert ergänzen. Das Modul stellt – anhand ausgewählter 

Beispiele – Gegenstand, Anwendungsbereiche und Strategien der 

Interpretations- und Rezeptionsforschung zur Diskussion und behandelt 

kulturanthropologische, musiksoziologische, musikpsychologische und 

musikästhetische Fragestellungen. Die Kompetenz im Schreiben über 

musikrelevante Themen wird auf Textsorten wie Werkeinführung und 

Musikkritik ausgeweitet und um Überlegungen zu Werbe- und Textaufgaben 

ergänzt, die im Rahmen von Veranstaltungen wie Konzerten oder 

Ausstellungen anfallen. 

Prüfungen Modul 

8h 

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Blasorchesterleitung 

Modulnummer 8i 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

14 SWS 

Modul 8i 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Einführung in die Praktische 
Partiturerarbeitung am Klavier 1-2 

KG 1 2 1 1     

Repertoirekunde und Werkanalyse: 
Originalliteratur, österreichische 
Blasmusiktradition 1-2 

VU 1 2      1 1 

Vergleichende Werkanalyse von 
Transkriptionen, Orchestermusik 
und Oper 1-2 

PS 1 2     2 2 

Dirigieren 2-3 KG 2 4 2 2     

Fachdidaktik (Blasorchester- und 
Blasmusikensembleleitung) 1-2 

PS 1 2   1 1   

Instrumentation und Arrangement 
der Blasmusik 1-2 

UE 1 2   2 2   

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden werden befähigt, künstlerisch-praktisch kompetent und 

theoretisch fundiert Blasorchester zu leiten. Sie erwerben eine entsprechende 

Dirigier- und Schlagtechnik sowie die Fähigkeit an Intonation und Klang zu 

arbeiten, können Proben sinnvoll planen, sind fähig Partituren zu erarbeiten und 

zu interpretieren und besitzen entsprechende Kompetenzen in den Bereichen 

Arrangement und Öffentlichkeitsarbeit. Sie verfügen über einen Überblick über 

zentrale Werke der Blasorchesterliteratur und können für verschiedene 

Ensembles unterschiedlicher Leistungs- und Altersstufen nach 

unterschiedlichen Gesichtspunkten Programme gestalten. 

Prüfungen Modul 8i Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Alte Musik 

Modulnummer 8j 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

14 SWS 

Modul 8j 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Generalbassspiel 1-4 KE 0,5 2 1 1 1 1   

Grundlagen der Ornamentik 1 VO 2 2      2 

Barockorchester 1-3 oder 
/Barockensemble 1-3 

EN 2 6   2 2 
2  

Aufführungspraxis Alte Musik 
1-2 

UE 1 2 2 2   
  

Historischer Tanz 1-2 KG 1 2     1 1 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben profunde Kenntnisse und Fähigkeiten in der 

Interpretation Alter Musik. Sie sind fähig hinsichtlich der Stilistik, Artikulation, 

Phrasierung, Temperierung, Tonartencharakteristik, Verzierungspraxis und 

dem eingesetzten Vibrato stilgerecht zu differenzieren und verfügen über eine 

breite Kenntnis über die wissenschaftliche Literatur zur Alten Musik, dem 

Repertoire der Alten Musik und wichtigen musiktheoretischen Traktaten der Zeit 

vor dem 19. Jahrhundert. 

Prüfungen Modul 8j Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 

Mit Ausnahme von Studierenden mit ZKF Blockflöte und ZKF Cembalo wird 

angeraten, neben dem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Alte Musik zusätzlich 

das Barockpendant des jeweiligen ZKF als Zweites Instrument/Gesang 

(Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt 8a) zu studieren. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Volksmusik an Musikschulen 

Modulnummer 8k 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

18 ECTS 

Semester- 

wochenstunden 

17 SWS 

Modul 8k 
Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. ∑ 

SWS 
ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Volksmusikpraktikum 1-4 KG 1 4 1 1 1 1   

EU-M-O Literatur Volksmusik 
1-2 

KG 1 2 1 1     

Ethnomusikologie und 
Musikpädagogik 1-2 

PS 1 2    1 1  

Praxis Kinder- und 
Jugendstimme 

VU 1 1   1    

Fachdidaktik Volksmusik 1-2 PS 1 2   1 1   

Lehrpraxis Volksmusik 1-2 UE 1 2     1 1 

Kinder-Tänze der Welt  
1-2 

UE 1 2 1 1     

Weltmusik 1 VU 1 1     1  

 Weltmusik 2 EX 1 1      2 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierende erwerben ein grundlegendes Verständnis von 
Unterrichtsmethoden mit österreichischer und internationaler Volksmusik und 
deren praktische Umsetzung im instrumentalen/vokalen Unterricht. Studium 
verschiedener Notenliteratur und dessen Einsatzbereiche im instrumentalen 
und vokalen Ensemble/Gruppenmusizieren an Musikschulen von der 
Elementar- bis zur Mittelstufe. Kennen wichtiger Unterrichtsliteratur des Fachs. 
Befähigung zur Erstellung gruppenspezifischer Arrangements. Befähigung zum 
harmonischen und melodischen Musizieren/Singen mit Kindern nach Gehör. 

Volksmusikpraktikum: Die Studierenden erwerben ensemblespezifische und 
stilistisch-künstlerische Fähigkeiten im Stilfeld Volksmusik, sie erweitern ihre 
Probentechniken und ihre Eigenständigkeit im Erarbeiten von typischer 
Ensembleliteratur. Arbeitsmethode: nach Noten und Gehör. Betonung des 
stiltypischen, ganzheitlichen Lernens ohne Noten, Ausprägung des 
harmonischen und melodischen Hörens; Befähigung, aus dem Gehör 2. oder 3. 
Stimmen zu spielen/singen; Liedbegleitung und Blatt-spiel-Übungen.  

EU-M-O Literatur Volksmusik: Kennenlernen Instrumentenspezifischer 
Literatur und Ensembleliteratur für den Musikschulunterricht. Die Studierenden 
lernen typische Besetzungsformen und volksmusikalische Gattungen und 
Formen im deutschsprachigen Raum theoretisch und praktisch kennen.  

Ethnomusikologie und Musikpädagogik: In diesen Lehrveranstaltungen 
setzen sich Studierende mit der Geschichte und den Methoden (Feldforschung, 
Transkription) des Faches Ethnomusikologie/Volksmusik auseinander, sowie 
der musikpädagogischen und gesellschaftlichen Funktion im Schul- und 
Lebensalltag im Spannungsfeld zwischen Identität/Diversität/Transkulturalität; 
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Authentizität/Adaption, Involviertheit/Distanz, Geschichtlichkeit/Globalisierung 
theoretisch und praktisch auseinander. 

Praxis Kinder- und Jugendstimme: Die Studierenden erwerben theoretische 

und praktische Grundlagen im Umgang mit der Kinder- bzw. Jugendstimme 

hinsichtlich ihrer Physiologie, ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen, 

der Mutation, möglicher Fehlleistungen, dem Umgang mit 

Brummerinnen/Brummern, unterschiedlicher Methoden der Stimmbildung, 

spezifischer Einsingeübungen für Kinder und Jugendliche, der Einführung in 

mehrstimmiges Singen sowie altersspezifischer Literatur und Probengestaltung. 

Fachdidaktik sowie Lehrpraxis: Hier erwerben die Studierenden ein 
differenziertes Wissen in den unterrichtsrelevanten Belangen der Vermittlung 
von Volksmusik  sowie ein fundiertes Können im Bereich der betreffenden 
Unterrichtspraxis verschiedener Gruppenzusammensetzungen.  
Methodische Ansätze und ihre Problematik, methodische Aspekte der 
Interpretation von Volksmusik, Beobachtung und Auswertung von Unterricht, 
altersspezifische Zugangsweisen, kindgerechte Aufbereitung von Lehr-
/Lerninhalten, Hören – Verstehen - Benennen (angewandte Musiktheorie), 
Selbstreflexion und -evaluation. Schulwerke und Schriften zur Vermittlung von 
Volksmusik, In Lehrpraxis finden Lehrproben vor Ort im Musik-Schul-
Gruppenunterricht mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen statt.  

Kinder-Tänze der Welt: Die Studierenden eignen sich ein methodisches 
Wissen an: Motivation zur Bewegungslust und Raumerfahrung, Übungen zum 
Abbau motorischer Defizite durch Entkoppelungsübungen; Einsatz von 
Bewegungsformen im Musik-Unterricht; Erwerb eines Repertoires an 
Bewegungsbausteinen- und verschiedenen Altersstufen gemäß 
choreografierten Tanzformen aus Österreich und anderen Regionen der Welt.  

Weltmusik: Studierende werden mit der Stil- und Klangwelt, ausgewählten 

Instrumenten und performativen Grundlagen von Volksmusik(en) ausgewählter 

Regionen der Welt vertraut gemacht, u.a. auch schwerpunktmäßig mit 

Musikkulturen und Repertoire der Zuwanderercommunities in Vorarlberg. 

Prüfung Modul 8k Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Musiktheorie 

Modulnummer 8l 

Arbeitsaufwand 

gesamt 
18 ECTS 

Semester-

wochenstunden 
17 SWS 

Modul 8l 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tonsatz vertiefend 1-2 PS 2 4     2 2 

Klavierpraktikum 5-6 KE 0,5 1 1 1     

Analyse 2 SE 2 2    2   

Fachdidaktik und Lehrpraxis 
(Musiktheorie/Gehörbildung) 1-3 

PS 1  3 1 1 1    

Unterrichtspraktikum 
(Musiktheorie/Gehörbildung) 

PR 1 1    1   

Geschichte der Musiktheorie und              
-analyse 

PS 2 2   2    

Gehörbildung 5-6 UE 1 2 
 

 

 

 
  1 1 

Theoretische Grundlagen Jazz und 
Popmusik 1-2 

VO 1 2 1 1     

Kompetenzen und  

Inhalte 

Im Wahlpflichtmodul Musiktheorie erwerben Studierende weiterführende 

theoretische und didaktische Kenntnisse.  

Tonsatz vertiefend: In diesem Bereich ist der zentrale theoretische Anteil des 

Fachs angesiedelt. Die satztechnischen Übungen sollen das im Modul 4 

erworbene Wissen und Können vertiefen, ergänzen und weiter 

veranschaulichen. Die Studierenden erwerben die Fähigkeiten zum Ausarbeiten 

von ganzen Stücken oder von Teil-Abschnitten aus unterschiedlichen 

stilistischen Kontexten, zum Arrangieren für verschiedene Besetzungen, zum 

Entwerfen von Stücken im Bereich „angewandte Komposition“. 

Klavierpraktikum 5-6: Die Studierenden werden zur Darstellung 

musiktheoretischer Sachverhalte am Klavier, zum Generalbassspiel, zum 

Partiturspiel von Orchesterpartituren und Vokalsätzen in alten und neuen 

Schlüsseln, zum unmittelbaren Umsetzen von Vorgegebenem (Liedmelodien, 

Leadsheets etc.) sowie zur Improvisation befähigt. 

Analyse 2: Gegenstand sind historisch und systematisch fundierte 

Analysemethoden und ihre Anwendung auf Werke der Epochen der 

Mehrstimmigkeit. Die Studierenden lernen einen eigenverantwortlichen 

Umgang mit den erarbeiteten Methoden, die auch interdisziplinäre Ansätze 

einschließen (z.B.: Text und Musik, Analyse und Interpretation). 

Fachdidaktik und Lehrpraxis (Musiktheorie und Gehörbildung): Die 

Studierenden erwerben besondere methodische und fachdidaktische 



249 

 

Seite 249 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

Fähigkeiten zur Vermittlung musiktheoretischer Zusammenhänge sowie zur 

Schulung eines musikalischen Gehörs.  

Geschichte der Musiktheorie und –analyse: Hier erfolgt die historische 

Verortung einzelner Musiktheorien. Die Vorstellung und Lektüre 

ausgewählter Quellen schließt das gegenwärtige Schrifttum mit ein und befähigt 

die Studierenden zur fruchtbaren Anwendung der Theorien und Methoden in 

der analytischen und interpretatorischen Praxis.  

Theoretische Grundlagen Jazz und Popmusik: Hier erwerben die 

Studierenden grundlegende theoretische und praktische Kompetenzen im 

Umgang mit Jazz und Popmusik und können diese auch im 

Instrumentalunterricht des eigenen ZKFs vermitteln. 

Prüfung Modul 8l Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere 

Hinweise 

Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, 

werden nicht abgehalten. 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Kirchenmusik 

Modulnummer 8m 

Arbeitsaufwand gesamt 18 ECTS 

Semesterwochenstunden 16 SWS 

Modul 8m 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. 

∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Hymnologie 1-2 KG 1 2 1 1     

Katholische/Evangelische 
Liturgik 1-2 

VO 1 2  1 1    

Semiologie 1-2 SE 1 2   1 1   

Geschichte der Kirchenmusik VO 1 1 1      

Übungen zum 
Gregorianischen Choral 

UE 1 1     1  

Liturgisches Orgelspiel  1-4 KG 1 4 1 1 1 1   

Chorleitung 1-2 oder 
Chorleitung 2-3 

KG 2 4     2 2 

Künstlerische Prüfung 
Semiologie/Hymnologie kP 1 1      1 

Künstlerische Prüfung 
Liturgisches Orgelspiel kP 1 1    1   

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen und Fähigkeiten in den 

Bereichen Liturgisches Orgelspiel, Chorleitung, Gregorianik und eines sich 

am stilistisch unterschiedlichen Kirchenliedgut orientierenden Tonsatzes. 

Sie sind fähig kirchenmusikalisch zu wirken. 

Prüfungen Modul 8m Zur Aufnahme des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunkts) Kirchenmusik ist 

eine kommissionelle Eignungsprüfung positiv abzulegen.  

Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung in Liturgischem 

Orgelspiel sowie einer kommissionellen Prüfung in 

Semiologie/Hymnologie ab. 

Nähere Bestimmungen über Art und Umfang sowie über die Durchführung 

der Prüfungen werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-

(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ 

festgelegt. Die Richtlinien sind durch das Studiensekretariat des 

Vorarlberger Landeskonservatoriums zu verlautbaren. 

Besondere Hinweise Lehrveranstaltungen müssen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr 

angeboten werden. Lehrveranstaltungen, die zu wenig Teilnehmerinnen 
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und Teilnehmer aufweisen bzw. die erforderliche Gruppengröße nicht 

erreichen, werden nicht abgehalten. 

Bei ZKF Orgel mit dem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik 

wird dringend empfohlen, die Freien Wahlfächer des Moduls 2 und/oder 

die Gebundenen Wahlfächer des Moduls 7.3 aus dem Bereich Chorleitung 

zu wählen (Lehrveranstaltungen des Wahlpflichtmoduls/Schwerpunkt 8d 

Chorleitung). Ferner wird empfohlen, im Modul Freie Wahlfächer die 

Lehrveranstaltungen Liturgisches Orgelspiel 5-8 (KG) zu belegen (nach 

Maßgabe und Angebot). 
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Modul/Modulgruppe Wahlpflichtmodul: Individuelles Wahlpflichtmodul 

Modulnummer 8n 

Arbeitsaufwand gesamt 18 ECTS 

Semesterwochenstunden 18 

Modul 8m 

Lehrveranstaltung Typ SWS/Sem. 

∑ SWS ECTS/Semester 

 

 

 

 
 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 - 3 18 
Frei wählbares Wahlpflichtmodul im 

Umfang von 18 ECTS. 

Kompetenzen und Inhalte 
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem frei wählbaren 
Lehrangebot des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 18 ECTS zu besuchen. 
Voraussetzung für eine Anerkennung als Individuelles Wahlpflichtmodul 
ist, dass die Lehrveranstaltungen in einem nachvollziehbaren, 
übergreifenden Kontext stehen. Vor Besuch der Lehrveranstaltungen 
muss die individuelle Zusammenstellung durch die Direktion des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums bestätigt werden. Dazu ist es nötig, 
dass die Zusammenstellung tabellarisch aufbereitet, der inhaltliche 
Zusammenhang schriftlich dargestellt und dem Individuellen 
Wahlpflichtmodul ein Titel gegeben wird. Ferner müssen die zu 
erwerbenden Kompetenzen aufgeführt werden. 

Prüfungen Modul 8m 
Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen 

Besondere Hinweise keine 
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Modul/Modulgruppe Abschlussarbeit 

Modulnummer 9 

Arbeitsaufwand 

gesamt 

10 ECTS 

Semester-

wochenstunden 

2 SWS 

Modul 9 
Lehrveranstaltung / 
Schriftliche Arbeit 

Typ SWS/Sem. ∑ 
SWS 

ECTS/Semester 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Seminar Abschlussarbeit SE 2 2     3  

Abschlussarbeit sA -       7 

Kompetenzen und 

Inhalte 

Die Abschlussarbeit kann in musiktheoretischen, musikwissenschaftlichen und 

musikpädagogischen Lehrveranstaltungen, insbesondere jenen der 

Modulgruppen 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik), 5 (Musiktheorie) und 6 

(Musikwissenschaft) sowie in der dafür vorgesehenen Lehrveranstaltung 

Seminar Abschlussarbeit (Modul 10) ab dem fünften Semester verfasst werden. 

Nähere Bestimmungen über Art, Umfang und Abfassung der Abschlussarbeit 

werden durch die Durchführungsrichtlinien Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik 

(IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ festgelegt. Die Richtlinien 

sind durch das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu 

verlautbaren.  

Prüfungen Modul 9 Im Rahmen der Abschlussprüfung in Instrumental- und Gesangspädagogik der 

Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) sind u.a. Fragen zur 

Abschlussarbeit vorgesehen. 

Besondere 

Hinweise 

Es wird dringend empfohlen, die Abschlussarbeit bereits ab dem fünften 

Semester zu verfassen sowie die verlängerten Abgabefristen (aufgrund der 

durchzuführenden Plagiatsprüfung) zu beachten. 
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Anhang 3: Abkürzungsverzeichnis 

Co  Colloquium 

ECTS   European Credit Transfer System 

FWF  Freie Wahlfächer 

KE   Künstlerischer Einzelunterricht 

EN   Ensembleunterricht 

KG  Künstlerischer Gruppenunterricht 

kP   künstlerische Prüfung 

Lp  Lehrprobe 

LV   Lehrveranstaltung 

mP   mündliche Prüfung 

PO  Portfolioprüfung 

pP   praktische Prüfung 

PR  Praktikum 

PS   Proseminar 

sA   schriftliche Arbeit 

SE   Seminar 

sP   schriftliche Prüfung 

Sem   Semester 

SWS   Semesterwochenstunde(n) 

Tp   Teilprüfung/Semesterabschlussprüfung 

UE   Übung 

UG   Universitätsgesetz 2002 idgF 

VO   Vorlesung 

VU   Vorlesung mit Übung 

WF  Wahlfächer 

ZKF   Zentrales Künstlerisches Fach 

EX  Exkursion 
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Anhang 2.b. 

 

Durchführungsrichtlinien zum Curriculum für das 

Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am 
Vorarlberger Landeskonservatorium 
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§ 1. Ausführungsbestimmungen zur Zulassungsprüfung 

 

1.1 Anmeldung zur Zulassungsprüfung 

Die Zulassungsprüfung zum Studium Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium 
„Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium ist einmal jährlich abzuhalten.  

 

Bei möglicher Einstufung im Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) in ein höheres Semester durch 
Anerkennung von Vorstudien muss die Eignungsprüfung für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument/Gesang bzw. für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik zusammen 
mit oder zeitnah nach der Zulassungsprüfung absolviert werden, damit die vorgeschriebenen sechs 
Semester Unterricht im Zweiten Instrument/Gesang bzw. Kirchenmusik bis zum Studienabschluss 
absolviert werden können (siehe § 2.3). Eine Doppelbelegung ist nicht möglich. 

 

Die Anmeldung zur Zulassungsprüfung erfolgt im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums. 

 

Folgende Unterlagen müssen im Zuge der Anmeldung vollständig im Studiensekretariat des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums eingereicht werden: tabellarischer Lebenslauf, 
Motivationsschreiben (circa eine DIN-A4 Seite), Reifezeugnis bzw. letztes Schulzeugnis, (Abschluss-) 
Zeugnisse sowie Prüfungs- und Notenauszüge (Transcript of Records) aller künstlerischer und/oder 
pädagogischer Vorstudien. Hinweis: Falsche Angaben oder Nicht-Angaben können zum Ausschluss 
vom Aufnahmeverfahren oder – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Zulassung bzw. zur 
Exmatrikulation (Ausschluss vom Studium) führen. 

 

1.2 Teilprüfungen der Zulassungsprüfung 

Die Zulassungsprüfung besteht aus folgenden Teilen: ZKF, Klavier (Pflichtfach), Musiktheorie und 
Gehörbildung, kommunikative und musikpädagogische Kompetenz. Eine positiv bestandene 
Zulassungsprüfung verbunden mit der Zuteilung durch die Zulassungskonferenz des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums berechtigt zur Aufnahme des Studiums im unmittelbar darauffolgenden 
Studienjahr. 

 

1.2.1 Zentrales Künstlerisches Fach (ZKF) 

Prüfungsinhalt: Vorspiel/Vorsingen im Zentralen Künstlerischen Fach. 

 

Das Vorarlberger Landeskonservatorium stellt nach Maßgabe und Verfügbarkeit 
Korrepetitorinnen/Korrepetitoren für die Zulassungsprüfungen. Es bleibt den 
Bewerberinnen/Bewerbern unbenommen, eine eigene Korrepetitorin/einen eigenen Korrepetitor zur 
Prüfung mitzubringen. 

 

Prüfungsanforderungen: Siehe Anhang 1, Prüfungsanforderungen Zentrales Künstlerisches Fach (je 
nach gewähltem Instrument/Gesang). 

 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Bewerberinnen/Bewerber. 

 

Prüfungserlass: Nicht möglich. 
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Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums und einem künstlerisch Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg. 

 

Wiederholung: Die Wiederholung einzelner nicht bestandener Teilprüfungen ist nicht zulässig. Die 
Wiederholung der Zulassungsprüfung ist nur in ihrer Gesamtheit zum Prüfungstermin im nächsten 
Studienjahr möglich. Die Zulassungsprüfung kann unbeschränkt oft wiederholt werden. 

 

1.2.2 Klavier (Pflichtfach) 

Prüfungsinhalt: Grundkenntnisse im Fach Klavier. 

 

Prüfungsanforderungen: Vorzutragen sind drei Stücke verschiedener Stilrichtungen ab dem 
Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Zweistimmige Inventionen, R. Schumann: Kinderszenen, 
Beethoven: Sonate op. 49 Nr. 2, Bartok: Mikrokosmos Bd. III. Zudem ist leichtes Blattspiel obligat. 

 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Bewerberinnen/Bewerber der Profile Blas-, Schlag- und 
Streichinstrumente, Gesang, Zupfinstrumente, Volksmusikinstrumente und Akkordeon. Bei 
Doppelanmeldung für zwei Profile (zwei ZKF) erfolgt der Prüfungsantritt nur ein Mal. Die Teilprüfung 
Klavier (Pflichtfach) ist nicht abzulegen für die Profile Klavier, Cembalo und Orgel. 

 

Prüfungserlass: Nicht möglich. Andere Studien oder bereits absolvierte Lehrveranstaltungen können 
nicht für einen Erlass herangezogen werden. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums und einem künstlerisch Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg 

 

Wiederholung: Die Wiederholung einzelner nicht bestandener Teilprüfungen ist nicht zulässig. Die 
Wiederholung der Zulassungsprüfung ist nur in ihrer Gesamtheit zum Prüfungstermin im nächsten 
Studienjahr möglich. Die Zulassungsprüfung kann unbeschränkt oft wiederholt werden. 

 

1.2.3 Musiktheorie und Gehörbildung 

Prüfungsinhalt: Grundkenntnisse in allgemeiner Musiklehre einschließlich eines Gehörtests (Tonsatz 
und Gehörbildung) in Form eines schriftlichen und eines mündlichen Prüfungsteils. 

 

Prüfungsanforderungen schriftlicher Prüfungsteil: 

 Notieren von Melodien aus dem Gedächtnis, 

 Fortsetzen vorgegebener Melodien, 

 Finden einer Melodie zu einem gegebenen Text, 

 Notieren von einstimmigen und leichten zweistimmigen Melodie- sowie von Rhythmusdiktaten, 

 Bilden von sämtlichen Dreiklängen und Septakkorden samt Umkehrungen (speziell 

Subdominantquintsext- und Dominantseptakkord), Erkennen und Aufschreiben von einfachen 

Generalbassbezifferungen sowie von Harmonie-Funktionen und -Stufen im musikalischen 

Zusammenhang. 

 

Prüfungsanforderungen mündlicher Prüfungsteil:  

 Blattsingen, 

 Hören und Benennen von Intervallen und einfachen Akkordfolgen, 
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 Nachsingen von Dreiklängen (in Umkehrungen) und Dominantseptakkorden (nur in der Grundstellung), 

 Hören von Harmoniestufen und dissonanten Nebennoten, 

 erweiterte Kadenz in Dur und Moll in zwei verschiedenen Tonarten (an Klavier oder Gitarre). 

 

Prüfungsbeispiele stehen auf der Homepage des Vorarlberger Landeskonservatoriums zur Verfügung. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatorium und einem künstlerisch Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg. 

 

Wiederholung: Die Wiederholung einzelner nicht bestandener Teilprüfungen ist nicht zulässig. Die 
Wiederholung der Zulassungsprüfung ist nur in ihrer Gesamtheit zum Prüfungstermin im nächsten 
Studienjahr möglich. Die Zulassungsprüfung kann unbeschränkt oft wiederholt werden. 

 

1.2.4 Kommunikative und musikpädagogische Kompetenz 

Prüfungsinhalt: Feststellung der kommunikativen und musikpädagogischen Eignung bzw. Neigung der 
Bewerberinnen/Bewerber. 

 

Prüfungsanforderungen: Die Bewerberinnen/Bewerber müssen ihr Prüfungsprogramm im ZKF 
mündlich vorstellen, unter musikalischen Gesichtspunkten analysieren und unter didaktischen 
Aspekten erläutern. Ferner sollen die Bewerberinnen/Bewerber darlegen, weshalb sie sich für ein IGP-
Studium entschieden haben und welche beruflichen Vorstellungen sie haben. 

 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Bewerberinnen/Bewerber. 

 

Prüfungserlass: Nicht möglich. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatorium und einem künstlerisch Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg. 

 

Wiederholung: Die Wiederholung einzelner nicht bestandener Teilprüfungen ist nicht zulässig. Die 
Wiederholung der Zulassungsprüfung ist nur in ihrer Gesamtheit zum Prüfungstermin im nächsten 
Studienjahr möglich. Die Zulassungsprüfung kann unbeschränkt oft wiederholt werden. 
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§ 2 Ausführungsbestimmungen zu Wahlpflichtmodulen (Schwerpunkten) 

 

In der Modulgruppe 8, Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte), ist mindestens ein Profil nach Wahl zu 
belegen (8a-n). Die dort zu absolvierenden Lehrveranstaltungen dürfen sich nicht mit den 
Lehrveranstaltungen der Pflichtmodulgruppen, insbesondere Modulgruppe 2 (Freie Wahlfächer) und 
Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) überschneiden, sondern sind zusätzlich zu belegen. 
Eine Doppelzuordnung von Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Es können prinzipiell mehrere 
Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) belegt werden, nicht jedoch mehrere Wahlpflichtmodule 
(Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang. 

 

Die Wahl und Anmeldung eines/mehrerer Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) hat fristgerecht im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums zu erfolgen. Die entsprechenden Fristen 
werden auf der Homepage des Vorarlberger Landeskonservatoriums veröffentlicht. 

 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ist eine kommissionelle Eignungsprüfung zu 
absolvieren: Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang) und 8m (Kirchenmusik, nur für ZKF Orgel, 
nur am Studienstandort Salzburg). Damit die jeweiligen Prüfungen organisiert werden können, gelten 
folgende Anmeldefristen: spätestens 15.12. für Eignungsprüfungen im Jänner/Februar, spätestens 
15.04. für Eignungsprüfungen im Mai/Juni. Wird als Zweites Instrument/Gesang das Barock-Pendant 
gewählt, so ist die schriftliche Zustimmung der/des jeweiligen ZKF-Lehrenden einzuholen und bei der 
Anmeldung des Wahlpflichtmodules (Schwerpunktes) vorzulegen. 

 

Bei möglicher Einstufung im Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) in ein höheres Semester durch 
Anerkennung von Vorstudien muss die Eignungsprüfung für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument/Gesang bzw. für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik zusammen 
mit oder zeitnah nach der Zulassungsprüfung absolviert werden, damit die vorgeschriebenen sechs 
Semester Unterricht im Zweiten Instrument/Gesang bzw. Kirchenmusik bis zum Studienabschluss 
absolviert werden können (siehe § 2.3). Eine Doppelbelegung ist nicht möglich. 

 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ist eine kommissionelle Abschlussprüfung zu 
absolvieren (siehe § 2.3): Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang), 8b (Musik und Bewegung für 
die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen), 8f (Jazz und Popmusik), 8m (Kirchenmusik). Alle 
übrigen Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) werden mit Lehrveranstaltungsprüfungen 
(Teilprüfungen/Semesterabschlussprüfungen) abgeschlossen. 

 

Hinweis: Die mögliche Wahl/Belegung des gewünschten Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes), 
insbesondere beim Zweiten Instrument/Gesang, erfolgt nach Maßgabe und Angebot. 

 

Studierende sind für die genaue Planung des eigenen Studienverlaufs verantwortlich. Sie haben dafür 
Sorge zu tragen, dass es zu keinen Studienverzögerungen kommt. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass Lehrveranstaltungen nicht jedes Semester bzw. jedes Studienjahr angeboten werden 
müssen. Lehrveranstaltungen, die zu wenige Teilnehmerinnen/Teilnehmer aufweisen bzw. die 
erforderliche Gruppengröße nicht erreichen, werden nicht abgehalten. 

 

Das gewählte Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) bzw. die gewählten Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) 
wird/werden samt Beurteilung und ggf. Lehrbefähigung im Abschlusszeugnis ausgewiesen (siehe § 5). 
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2.1 Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ohne kommissionelle Eignungsprüfung 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) muss keine Eignungsprüfung abgelegt werden: 

 Modulgruppe 8b: Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen 

 Modulgruppe 8c: Korrepetition (nur für ZKF Klavier) 

 Modulgruppe 8d: Chorleitung  

 Modulgruppe 8e: Ensembleleitung 

 Modulgruppe 8f: Jazz und Popmusik 

 Modulgruppe 8g: Neue Medien 

 Modulgruppe 8h: Angewandte Musikwissenschaft 

 Modulgruppe 8i: Blasorchesterleitung 

 Modulgruppe 8j: Alte Musik 

 Modulgruppe 8k: Ethnomusik/Volksmusik an Musikschulen  

 Modulgruppe 8n: Individuelles Wahlpflichtmodul 

  

Nach der verbindlichen Anmeldung zum Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) (siehe § 2) erfolgt die 
Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen selbstständig im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums. 

 

2.2 Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) mit kommissioneller Eignungsprüfung 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) muss eine kommissionelle Eignungsprüfung abgelegt 
werden: 

 Modulgruppe 8a: Zweites Instrument/Gesang 

 Modulgruppe 8m: Kirchenmusik (nur für ZKF Orgel) 

 

Nach positiver Absolvierung der Eignungsprüfung sowie nach genehmigter Aufnahme in das 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) und Zuteilung der/des Lehrenden erfolgt die Anmeldung zu den 
Lehrveranstaltungen selbstständig im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

Prüfungsanmeldung: Im Zuge der Anmeldung zum Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) (siehe § 2). 

 

Prüfungsantritt: Die Eignungsprüfung zur Aufnahme des Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Zweites 
Instrument/Gesang ist jedes Semesters anzubieten. Die Eignungsprüfung zur Aufnahme des 
Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) Kirchenmusik (nur für ZKF Orgel) ist je nach Bedarf anzubieten. 
Die Einteilung zur Eignungsprüfung je nach gewähltem Instrument/Gesang bzw. Kirchenmusik erfolgt 
nach der Anmeldung. Die Prüfungstermine werden in der Regel im Jänner/Februar und im Mai/Juni 
abgehalten. 

 

Prüfungsanforderungen Zweites Instrument/Gesang: siehe Anhang 2, Prüfungsanforderungen 

/Eignungsprüfung Zweites Instrument/Gesang (je nach gewähltem Instrument/Gesang). 

 

Prüfungsanforderungen Kirchenmusik: 

Eignungsprüfung „Liturgisches Orgelspiel“: 

 einfaches Harmonisieren einer vorgegebenen Oberstimme (diese wird fünf Minuten vorher bekannt gegeben), 

 prima-vista-Aussetzen eines einfachen Generalbasses. 

Sowie Eignungsprüfung „Semiologie/Hymnologie“: 
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 Vortrag eines vorbereiteten Liedes entweder aus dem Katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ oder dem 

Evangelischen Gesangbuch, 

 prima-vista-Vortrag eines aus der „Ersten Choralmesse – Missa mundi“ stammenden Abschnittes 

(Katholisches Gesangbuch „Gotteslob“ Nr. 104–107). 

 

Prüfungserlass: Nicht möglich (auch bei Vorstudien bzw. vorgesehener Anerkennung von 
Prüfungen/Lehrveranstaltungen des Zweiten Instruments/Gesangs bzw. der Kirchenmusik muss ein 
Prüfungsantritt samt Einstufung durch die Prüfungskommission erfolgen). 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatorium. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen ist die Wiederholung der Eignungsprüfung zum nächsten 
Prüfungstermin möglich, sofern die vorgeschriebenen sechs Semester Unterricht im 
Zweiten/Instrument bzw. Kirchenmusik bis zum Studienabschluss absolviert werden können (siehe § 
2.3). Eine Doppelbelegung ist nicht möglich. 

 

2.3 Modulabschlussprüfungen je nach Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 

Für folgende Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) ist eine kommissionelle Abschlussprüfung zu 
absolvieren: Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang), 8b (Musik und Bewegung für die 
Elementar- und Grundstufe an Musikschulen), 8f (Jazz und Popmusik), 8m (Kirchenmusik, nur für ZKF 
Orgel). 

 

2.3.1 Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 

Instrument/Gesang am Ende des 8. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Modulgruppe 8a (Zweites 
Instrument/Gesang), in der Regel nach sechs Semestern Unterricht im Wahlpflichtmodul 
(Schwerpunkt). 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 
8a (Zweites Instrument/Gesang) angeführter Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag sowie ggf. 
Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch 
fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums. 

 

Prüfungsinhalt: Die Modulabschlussprüfung Zweites Instrument/Gesang besteht aus Prüfungsteil 1: 
Künstlerische Prüfung (Programm unterschiedlicher Stilepochen in der Dauer von ca. 20 Minuten) und 
Prüfungsteil 2: Didaktische Prüfung (Lehrprobe mit einer/einem bekannten Schülerin/Schüler in Dauer 
von ca. 20 Minuten sowie Fragen zur Lehrprobe und zur Fachdidaktik des gewählten Zweiten 
Instruments/Gesangs in der Dauer von ca. 15 Minuten). 

 

Prüfungsanforderungen: Siehe Anhang 2, Prüfungsanforderungen/Abschlussprüfung Zweites 
Instrument/Gesang (je nach gewähltem Instrument/Gesang). 
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Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter die/der jeweilige Lehrende im Zweiten Instrument/Gesang sowie 
Lehrende aus den Bereichen Fachdidaktik und Lehrpraxis. 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

Es wird keine Gesamtnote über die beiden Prüfungsteile bestimmt. Beide Noten werden auf dem 
Abschlusszeugnis getrennt ausgewiesen. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann jeder der zwei Prüfungsteile separat drei Mal wiederholt 
werden. 

 

Bei positiver Gesamtbeurteilung der Modulgruppe 8a (Zweites Instrument/Gesang) wird mit Abschluss 
des Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ 
am Vorarlberger Landeskonservatorium die Lehrbefähigung für österreichische Musikschulen erteilt. 

 

2.3.2 Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Musik und Bewegung 

für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen am Ende des 8. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Modulgruppe 8b (Musik und 
Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen), in der Regel nach sechs Semestern 
Unterricht im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 
8b (Musik und Bewegung für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen) angeführter 
Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden 
Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

Prüfungsinhalt: Lehrprobe mit Prüfungsgespräch (in Gesamtdauer von ca. 60 Minuten). 

 

Prüfungsanforderungen: Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung bestehend aus einer 
Lehrprobe in Dauer von ca. 45 Minuten im Elementar- oder Grundstufenbereich und einem 
anschließenden Gespräch in Dauer von ca. 15 Minuten zur Lehrprobe, zum schriftlich vorgelegten 
Unterrichtskonzept sowie zu fachdidaktischen Fragen zur Elementaren Musik- und 
Bewegungspädagogik. Gefordert wird die Erstellung und Vorlage eines schriftlichen 
Unterrichtskonzeptes über drei Unterrichtsstunden in einer Gruppe aus der Elementar- oder 
Grundstufe (am Orff Institut), aus denen eine (vorzugsweise die zweite oder dritte) als Prüfungsstunde 
gewählt wird. Die Abgabe des schriftlichen Unterrichtskonzeptes hat mindestens eine Woche vor dem 
Prüfungstermin zu erfolgen. Prüfungsbeispiele und Prüfungsberatung können über die jeweiligen 
Lehrenden der Lehrpraxis angefragt werden 
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Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter Lehrende aus den Bereichen Musik und Bewegung, insbesondere 
aus dem Bereich Lehrpraxis. 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Musik und Bewegung für die 
Elementar- und Grundstufe an Musikschulen drei Mal wiederholt werden. 

 

Bei positiver Gesamtbeurteilung der Modulgruppe 8b (Musik und Bewegung für die Elementar- und 
Grundstufe an Musikschulen) wird mit Abschluss des Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik 
(IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium die 
Lehrbefähigung für österreichische Musikschulen ausgesprochen. 

 

2.3.3 Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Jazz und Popmusik am 

Ende des 8. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Modulgruppe 8f (Jazz und 
Popmusik), in der Regel nach sechs Semestern Unterricht im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Prüfungsvoraussetzung: Ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 8f (Jazz und Popmusik) 
angeführter Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im 
laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

Prüfungsinhalt: Das Modul schließt mit einer kommissionellen Prüfung ab, in der ein Programm von 
ca. 15-20 Minuten Dauer mit Jazz- und Popstücken unterschiedlicher Stilistik auswendig vorzubereiten 
ist. 

 

Prüfungsanforderungen: Vorzutragen sind mindestens drei verschiedene Stücke, von denen eines aus 
dem Bereich Jazz und eines aus dem Bereich Popmusik stammen muss, eine Eigenkomposition ist 
möglich. Dabei soll die Kandidatin/der Kandidat auch zeigen, dass sie/er für ein selbst gewähltes 
Ensemble Stücke arrangieren und in der gewählten Stilistik kleine Improvisationen spielen kann. 

 

Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter Lehrende aus dem Bereich Jazz/Pop. 
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Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Jazz und Popmusik drei Mal 
wiederholt werden. 

 

2.3.4 Modulabschlussprüfung Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik am Ende 

des 6. und 8. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für das Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 8m (Kirchenmusik), bestehend 
aus der Abschlussprüfung „Liturgisches Orgelspiel“ in der Regel nach vier Semestern Unterricht im 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) und der Abschlussprüfung „Semiologie/Hymnologie“ in der Regel 
nach sechs Semestern Unterricht im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Prüfungsvoraussetzung „Liturgisches Orgelspiel“: Nachzuweisen ist die positive Absolvierung der 
Lehrveranstaltungen ZKF Orgel 1-6 (KE), Tonsatz 1-4 (VU), Angewandter Tonsatz 1-2 (PS), 
Liturgisches Orgelspiel 1-4 (KG) samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im 
laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

Prüfungsvoraussetzung „Semiologie/Hymnologie“: Nachzuweisen ist die positive Absolvierung aller in 
der Modulgruppe 8m (Kirchenmusik) angeführter Lehrveranstaltungen inkl. der Abschlussprüfung 
„Liturgisches Orgelspiel“ samt Zeugniseintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden 
Prüfungssemester die gültige Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsstufen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums (bzw. die 
gültige Anmeldung der Abschlussprüfung „Liturgisches Orgelspiel“, falls noch ausstehend). 

 

Prüfungsinhalt: Künstlerische Prüfung „Liturgisches Orgelspiel“ von ca. 10 Minuten Dauer und 
Künstlerische Prüfung „Semiologie/Hymnologie“ von ca. 10-20 Minuten Dauer. 

 

 

Prüfungsanforderungen: 

Für „Liturgisches Orgelspiel“ ist ein in Absprache mit der/dem Lehrenden erstelltes Programm 
(vorbereitete und unvorbereitete Themenstellungen) von ca. 10 Minuten Dauer (in Raum 1013) 
vorzutragen: Spielen von zwei gegebenen stilistisch unterschiedlichen Liedern aus dem Gotteslob 
oder aus dem Evangelischen Gesangbuch (einschließlich improvisierter Intonation) im eigenen Satz 
(vierstimmig Man. und Ped.). 

 

Für „Semiologie/Hymnologie“ ist ein in Absprache mit der/dem Lehrenden erstelltes Programm von ca. 
10-20 Minuten Dauer in einem entsprechenden Katholischen bzw. Evangelischen Gottesdienst zu 
leiten und vorzutragen (Gesamtdauer ca. 30-60 Minuten): etwa drei Stücke, wie z.B. Introitus „Ad te 
levavi“, Alleluia „Vidimus stellam“, Communio „Qui meditabitur“. 
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Prüfungserlass: Nicht möglich. Ggf. kann eine Anerkennung von gleichwertigen Vorstudien erfolgen. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, darunter Lehrende der Bereiche Liturgisches Orgelspiel, 
Semiologie/Hymnologie, Tonsatz. 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel "sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend". 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

Es wird keine Gesamtnote über die beiden Prüfungen bestimmt. Beide Noten werden auf dem 
Abschlusszeugnis getrennt ausgewiesen. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann jede der zwei Prüfungen drei Mal wiederholt werden. 

 

Bei positiver Gesamtbeurteilung der Modulgruppen 8m (Kirchenmusik) sind Studierende mit 
Abschluss des Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 
Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium fähig, kirchenmusikalisch zu wirken. 
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§ 3 Ausführungsbestimmungen zu kommissionellen Abschlussprüfungen 

 

In der Regel werden drei Prüfungstermine pro Semester angeboten. Die genaue Terminvereinbarung 
erfolgt im Zuge der Anmeldung. 

 

3.1 Modulabschlussprüfung Klavier (Pflichtfach) am Ende des 4. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für die Profile Blas-, Schlag- und Streichinstrumente, Gesang, 
Zupfinstrumente und Akkordeon. Die Prüfung ist nicht abzulegen in den Profilen Klavier oder Cembalo 
bzw. auch nicht abzulegen bei Absolvierung der Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) Zweites 
Instrument Klavier oder Cembalo. 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller im Modul Klavier 
(Pflichtfach) angeführter Lehrveranstaltungen, d.h. Klavier (Pflichtfach) 1-4 (KE), samt Zeugniseintrag 
sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der 
letzten noch offenen Lehrveranstaltungsstufe im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums, d.h. Klavier (Pflichtfach) 4 (KE). 

 

Prüfungsinhalt: Vorspiel in Klavier (Pflichtfach). Vorzubereiten ist ein künstlerisches Programm von 
mindestens 15 Minuten Dauer in Absprache mit der/dem Lehrenden in Klavier (Pflichtfach). Für 
Studierende mit ZKF Blockflöte, die anstatt Klavier (Pflichtfach) 3 und/oder 4, Cembalo 1 und/oder 2 
belegt haben (nach Antrag/Genehmigung der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums, 
siehe § 6), ist es möglich, im Einvernehmen mit den Lehrenden in Klavier bzw. Cembalo, Teile dieser 
Prüfung auf dem Cembalo zu absolvieren. Dies muss bei der Anmeldung zur Prüfung bekannt 
gegeben werden, damit bei der Prüfungsorganisation Raumplanung und Instrument berücksichtigt 
werden können. 

 

Prüfungsanforderungen für die Profile Blas-, Schlag- und Streichinstrumente (Blockflöte, Querflöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Basstuba, Schlaginstrumente, Violine, 
Viola, Violoncello, Kontrabass), Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe), und Akkordeon: 

 Ein Solostück im Schwierigkeitsgrad von Bach: Französische Suiten (ein Satz), 
Scarlatti: Sonaten, Haydn: ein Sonatensatz, Chopin: eine Mazurka, Bartok: aus 
Mikrokosmos Bd. IV. 

 Zwei Begleitstücke oder -sätze aus der Literatur des eigenen ZKF, d.h. z.B. im ZKF 
Klarinette sind zwei Klarinettenstücke zu begleiten.  

Das Programm hat zwei unterschiedliche Stilepochen zu umfassen. 

 

Prüfungsanforderungen für das Profil Gesang: 

 Ein Solostück im Schwierigkeitsgrad von Bach: Französische Suiten (ein Satz), 
Scarlatti: Sonaten, Haydn: ein Sonatensatz, Chopin: eine Mazurka, Bartok: aus 
Mikrokosmos Bd. IV. 

 Drei Begleitungen von Liedern oder Arien vorzutragen zusammen mit einer 
Sängerin bzw. einem Sänger. 

Das Programm hat zwei unterschiedliche Stilepochen zu umfassen. 
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Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums im Fach Klavier, darunter die/der jeweilige Lehrende in Klavier (Pflichtfach). 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Klavier (Pflichtfach) drei Mal 
wiederholt werden. Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Künstlerischen Einzelunterricht (KE) in 
Klavier (Pflichtfach). 

 

3.2 Modulabschlussprüfung Künstlerisches Profil (ZKF) am Ende des 4. 
Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Künstlerischen Profile. Modulabschlussprüfung der Module 1a.1 
(Blas-, Schlag- und Streichinstrumente), 1b.1 (Klavier), 1c.1 (Cembalo), 1d.1 (Orgel), 1e.1 (Gesang), 
1f.1 (Zupfinstrumente), 1g.1 (Akkordeon) am Ende des 4. Semesters. 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller im jeweiligen Modul 
angeführter Lehrveranstaltungen (je nach Künstlerischem Profil) samt Zeugniseintrag sowie ggf. 
Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige Anmeldung der letzten 
Lehrveranstaltungsstufe im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

Nachzuweisen sind 

 für 1a.1 (Blas- und Streichinstrumente): ZKF 1-4 (KE) und Korrepetition 1-2 (KE), 

 für 1a.1 (Schlaginstrumente): ZKF 1-4 (KE) und Freie Wahlfächer (FWF) im Ausmaß von 2 SWS/2 ECTS, 

 für 1b.1 (Klavier): ZKF 1-4 (KE), 

 für 1c.1 (Cembalo): ZKF 1-4 (KE), 

 für 1d.1 (Orgel): ZKF 1-4 (KE), 

 für 1e.1 (Gesang): ZKF 1-4 (KE) und Vokalkorrepetition 1-2 (KE), 

 für 1f.1 (Zupfinstrumente, Gitarre/Harfe): ZKF 1-4 (KE) und Korrepetitionspraxis 1-2 (KG), 

 für 1g.1 (Akkordeon): ZKF 1-4 (KE). 

 

Prüfungsinhalt: Vorspiel/Vorsingen im Zentralen Künstlerischen Fach. 

 

Prüfungsanforderungen: Vorzubereiten sind mindestens drei repräsentative Stücke verschiedener 
Stilrichtungen und unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca. 15 Minuten. Das 
Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen. Nähere Hinweise siehe 
Anhang 1: Prüfungsanforderungen Zentrales Künstlerisches Fach (je nach gewähltem 
Instrument/Gesang). 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens drei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
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Landeskonservatoriums, darunter die/der jeweilige Lehrende im Zentralen Künstlerischen Fach. 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Künstlerische Prüfung im ZKF drei Mal wiederholt werden. 
Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Künstlerischen Einzelunterricht (KE) im ZKF. Das jeweils 
aufbauende Modul 1.2 im Künstlerischen Profil kann erst nach positiver Absolvierung von Modul 1.1 
samt Modulabschlussprüfung belegt werden, d.h. die aufbauenden Lehrveranstaltungen ZKF 5-8 (KE) 
bzw. ggf. je nach Profil die jeweilige Korrepetition/Vokalkorrepetition/Korrepetitionspraxis 3-4 (KE bzw. 
KG) können erst belegt werden, wenn die positive Absolvierung der Modulabschlussprüfung vorliegt. 

 

3.3 Modulabschlussprüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF am Ende des 8. 
Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Profile, in der Regel am Ende des 8. Semesters. 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Die Prüfung muss spätestens innerhalb von 3 Semestern nach dem letzten ZKF-Unterricht sowie vor 
oder zeitgleich mit der studienabschließenden ZKF-Prüfung (Modulabschlussprüfung Künstlerisches 
Profil) absolviert werden. 

 

Hinweis: Die Prüfung kann bereits mit Abschluss aller Lehrveranstaltungen der Modulgruppe 3 
(Musikpädagogik/Fachdidaktik) (= Module 3.1, 3.2 und 3.3) und ohne Vorliegen der Abschlussprüfung 
Instrumental- und Gesangspädagogik absolviert und somit vorgezogen werden. 

 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 
3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) angeführter Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag, d.h. Module 
3.1, 3.2 und 3.3, sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige 
Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. Lehrveranstaltungsstufen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Die zweite Abschlussprüfung der 
Modulgruppe 3 in „Instrumental- und Gesangspädagogik“ muss nicht bereits positiv absolviert 
vorliegen bzw. muss nicht gleichzeitig absolviert werden. 

 

Nachzuweisen sind für die Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) folgende 
Lehrveranstaltungen: Einführung in die Instrumental- und Gesangspädagogik (VO), Instrumental- und 
Gesangspädagogik 1-2 (PS), Didaktik des Gruppenunterrichts (PS), Hospitationspraktikum (PR), 
Unterrichtspraktikum (PR), Fachdidaktik (des ZKF) 1-6, Lehrpraxis (1-4). 

 

Alle oben angeführten Nachweise, also alle bis zu diesem Zeitpunkt absolvierten Lehrveranstaltungen, 
ggf. Anerkennungsbescheide sowie die gültige Anmeldung aller ausstehender Lehrveranstaltungen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums, sind bei der Anmeldung mittels 
Prüfungspasses vorzulegen. 
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Prüfungsinhalt: Die Prüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF (Gesamtdauer: ca. 60 Minuten) besteht 
aus zwei Lehrproben (Dauer: je ca. 20 Minuten) sowie einem didaktischen Gespräch (Dauer: ca. 20 
Minuten). 

Prüfungsanforderungen Lehrproben: Durchzuführen sind zwei Lehrproben zu je ca. 20 Minuten mit 
einer Anfängerin/einem Anfänger und einer fortgeschrittenen Schülerin/einem fortgeschrittenen 
Schüler. Eine der Lehrproben muss mit einer unbekannten Schülerin/einem unbekannten Schüler 
erfolgen. Aus den Lehrproben soll ersichtlich werden, dass grundlegende fachdidaktische Fähigkeiten 
erworben wurden und methodisch sinnvoll sowie im Blick auf die Schülerinnen-/Schülerpersönlichkeit 
angemessen umgesetzt werden. Auf Wunsch der Kandidatin/des Kandidaten kann eine der 
Lehrproben im Gruppenunterricht (ca. 30 Minuten) durchgeführt werden. In diesem Fall muss 
ersichtlich werden, dass die Kandidatin/der Kandidat den Besonderheiten von Gruppenunterricht 
gegenüber Einzelunterricht gerecht wird. Die Kandidatin/der Kandidat hat den beabsichtigten Verlauf 
der Lehrprobe mit der bekannten Schülerin/dem bekannten Schüler schriftlich zu skizzieren und bei 
Beginn der Lehrprobe der Prüfungskommission vorzulegen. In den Lehrproben kann die 
Kandidatin/der Kandidat auf situationsbedingte Probleme der Schülerin/des Schülers abweichend vom 
Konzept eingehen. 

Im Studienprofil Gesang müssen die Lehrproben mit einer Frauen- und einer Männerstimme absolviert 
werden. Wird eine der beiden Lehrproben mit einer gemischten Gruppe (Frauen-und Männerstimmen) 
abgehalten, kann die Einzellehrprobe wahlweise mit einer Frauen- oder Männerstimme erfolgen. 
Zudem kommt in diesem Studienprofil der Fähigkeit, die Schülerinnen/Schüler am Klavier zu 
unterstützen bzw. zu begleiten, vermehrte Bedeutung zu. 

 

Prüfungsanforderungen didaktisches Gespräch: Unter Bezugnahme auf die vorangegangenen 

Lehrproben findet im Anschluss ein didaktisches Gespräch von ca. 20 Minuten Dauer statt. 

Nachzuweisen sind die Fähigkeit, methodische Schritte zu begründen, Kenntnisse 

unterschiedlicher methodischer Ansätze und ihrer Problematik, Kenntnis des Instruments 

(Geschichte, Spielpraxis, Interpretation) sowie der jeweiligen Literatur. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums und einem Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg aus den 
Bereichen Fachdidaktik, Lehrpraxis und Zentrales Künstlerisches Fach. 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF 
drei Mal wiederholt werden. 

 

3.4 Modulabschlussprüfung Instrumental- und Gesangspädagogik am Ende 
des 8. Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Künstlerischen Profile, in der Regel am Ende des 8. Semesters. 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 
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Die Prüfung muss spätestens innerhalb von 3 Semestern nach dem letzten ZKF-Unterricht sowie vor 
oder zeitgleich mit der studienabschließenden ZKF-Prüfung (Modulabschlussprüfung Künstlerisches 
Profil) absolviert werden. 

 

Hinweis: Die Prüfung kann bereits mit Abschluss aller Lehrveranstaltungen der Modulgruppe 3 
(Musikpädagogik/Fachdidaktik), d.h. der Module 3.1, 3.2 und 3.3, sowie des Moduls 9 
(Abschlussarbeit) und ohne Vorliegen der Abschlussprüfung Fachdidaktik/Lehrpraxis (des ZKF) 
absolviert und somit vorgezogen werden. 

 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller in der Modulgruppe 
3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) angeführter Lehrveranstaltungen samt Zeugniseintrag (= Module 
3.1, 3.2 und 3.3) sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden Prüfungssemester die gültige 
Anmeldung der noch fehlenden Lehrveranstaltungen bzw. Lehrveranstaltungsstufen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Weiters die positive Absolvierung des 
Moduls 10 (Abschlussarbeit) samt Zeugniseintrag der Lehrveranstaltung Seminar Abschlussarbeit 
(SE) und der eingereichten, positiv absolvierten Abschlussarbeit samt Zeugniseintrag (siehe § 4). Die 
zweite Abschlussprüfung der Modulgruppe 3 in Fachdidaktik/Lehrpraxis (des ZKF) muss noch nicht 
positiv absolviert worden sein bzw. muss nicht gleichzeitig absolviert werden. 

 

Nachzuweisen sind für die Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) folgende 
Lehrveranstaltungen: Einführung in die Instrumental- und Gesangspädagogik (VO), Instrumental- und 
Gesangspädagogik 1-2 (PS), Didaktik des Gruppenunterrichts (PS), Hospitationspraktikum (PR), 
Fachdidaktik (des ZKF) 1-6, Lehrpraxis (1-4). Darüber hinaus für das Modul 10 (Abschlussarbeit): das 
Seminar Abschlussarbeit (SE) und die schriftliche Abschlussarbeit. 

 

Alle oben angeführten Nachweise, also alle bis zu diesem Zeitpunkt absolvierten Lehrveranstaltungen, 
ggf. Anerkennungsbescheide sowie die gültige Anmeldung aller ausstehender Lehrveranstaltungen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums und die gültige Genehmigung der 
Betreuung und des Themas der Abschlussarbeit, sind bei der Anmeldung mittels Prüfungspasses 
vorzulegen. Die Abschlussarbeit muss aufgrund der durchzuführenden Plagiatsprüfung 3 Monate vor 
der Modulabschlussprüfung Instrumental- und Gesangspädagogik benotet vorliegen (siehe § 4). 

 

Prüfungsinhalt: Nachweis von Kenntnissen aus dem Themenspektrum der allgemeinen Instrumental- 
und Gesangspädagogik in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 20 Minuten Dauer inkl. Fragen zur 
Abschlussarbeit. 

 

Prüfungsanforderungen: Die Prüfung erfolgt über ein von der/dem Studierenden in Absprache mit der 
Prüferin/dem Prüfer gewähltes Themengebiet, das sich nicht mit dem der Abschlussarbeit 
überschneidet sowie zu Einzelaspekten der Abschlussarbeit. Mögliche Themengebiete können u.a. 
sein: Üben, Kommunikation im Unterricht, musikalische Entwicklung, musikalische Begabung, 
Interpretation, Gruppenunterricht, Spiel, anthropologische Grundlagen des Musizierens. Daneben 
können allgemeinen Fragen zur Musikpädagogik gestellt werden. 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums und einem Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg, darunter 
Lehrende des jeweiligen Fachs der Abschlussarbeit (Musikpädagogik, Musiktheorie, 
Musikwissenschaft) sowie die/der betreuende Lehrende der Arbeit. 

 

Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
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dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Modulabschlussprüfung Instrumental- und 
Gesangspädagogik drei Mal wiederholt werden. 

 

3.5 Modulabschlussprüfung Künstlerisches Profil (ZKF) am Ende des 8. 
Semesters 

Prüfungsantritt: Verpflichtend für alle Künstlerischen Profile. Modulabschlussprüfung der Module 1a.2 
(Blas-, Schlag- und Streichinstrumente), 1b.2 (Klavier), 1c.2 (Cembalo), 1d.2 (Orgel), 1e2 (Gesang), 
1f.2 (Zupfinstrumente), 1g.2 (Akkordeon), in der Regel am Ende des 8. Semesters. 

 

Prüfungsanmeldung: Im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 15.11.. 

 

Die Prüfung muss spätestens innerhalb von 3 Semestern nach dem letzten ZKF-Unterricht absolviert 
werden und gilt als studienabschließende Prüfung. 

 

Hinweis: Falls die zwei kommissionellen Abschlussprüfungen der Modulgruppe 3 
(Musikpädagogik/Fachdidaktik) in Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF und in Instrumental- und 
Gesangspädagogik nicht bereits in einem früheren Semester absolviert wurden, sind mit der 
Abschlussprüfung im Künstlerischen Profil (ZKF) insgesamt drei Prüfungen in einem Semester zu 
absolvieren (bzw. ggf. vier Prüfungen, sofern auch die Abschlussprüfung in einem der 
Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) Zweites Instrument/Gesang, Musik und Bewegung für die 
Elementar- und Grundstufe an Musikschulen, Jazz und Popmusik oder Kirchenmusik aussteht). 

 

Prüfungsvoraussetzung: Prüfungsvoraussetzung ist die positive Absolvierung aller im Curriculum 
angeführter Module, d.h. aller Lehrveranstaltungen und aller Abschlussprüfungen (= Prüfung im ZKF 
nach 4 Semestern, ggf. in Klavier (Pflichtfach), in Fachdidaktik/Lehrpraxis des ZKF, in Instrumental- 
und Gesangspädagogik und ggf. im Wahlpflichtmodul/Schwerpunkt) sowie die positive Absolvierung 
der Abschlussarbeit, jeweils samt Noteneintrag sowie ggf. Anerkennungsbescheid bzw. im laufenden 
Prüfungssemester die gültige Anmeldung der ggf. noch fehlenden Lehrveranstaltungsstufen im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums sowie die gültige Anmeldung der ggf. 
noch fehlenden Abschlussprüfungen im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

Prüfungsinhalt: Vorzubereiten ist ein künstlerisches Programm gemäß den Prüfungsanforderungen in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF. Das Prüfungsprogramm ist rechtzeitig, spätestens 6-8 
Wochen vor dem Prüfungstermin im Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
einzureichen. Die Prüfungskommission wählt aus dem eingereichten Programm 30-40 Minuten aus. 
Die Auswahl ist der Kandidatin/dem Kandidaten von der/dem Prüfungsvorsitzenden mindestens 4 
Wochen vor der Prüfung bekanntzugeben. 

 

Prüfungsanforderungen: Siehe Anhang 1, Prüfungsanforderungen Zentrales Künstlerisches Fach (je 
nach gewähltem Instrument/Gesang). 

 

Prüfungskommission: Besteht aus mindestens zwei künstlerisch Lehrenden des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums und einem künstlerisch Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg, 
darunter die/der jeweilige Lehrende im Zentralen Künstlerischen Fach sowie nach Möglichkeit eine 
Lehrende/ein Lehrender der Fachdidaktik/Lehrpraxis. 
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Notenvergabe: Im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. 

Jedes Mitglied der Prüfungskommission vergibt eine Note in ganzer Zahl. Die Gesamtnote wird aus 
dem arithmetischen Mittelwert errechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet, wobei bis zu 
einschließlich x,5 abzurunden ist. 

 

Wiederholung: Bei Nichtbestehen kann die Künstlerische Prüfung im ZKF drei Mal wiederholt werden. 
Es besteht kein Anspruch auf zusätzlichen Künstlerischen Einzelunterricht (KE) im ZKF. 
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§ 4 Ausführungsbestimmungen zur Abschlussarbeit 

 

4.1 Betreuungsberechtigte Lehrende sowie empfohlene Lehrveranstaltungen 

Im Studium Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am 

Vorarlberger Landeskonservatorium ist eine Abschlussarbeit abzufassen. Die Abschlussarbeit ist eine 

eigenständige schriftliche Arbeit, die ab dem fünften Semester im Rahmen einer musiktheoretischen, 

musikwissenschaftlichen oder musikpädagogischen Lehrveranstaltung bzw. in dem dafür vorgesehenen Seminar 

Abschlussarbeit (SE) abzufassen ist, sofern der/dem jeweiligen Lehrenden die Berechtigung für die Betreuung 

wissenschaftlicher Arbeiten von der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums erteilt wurde. 

 

Die Liste der betreuungsberechtigten Lehrenden für wissenschaftliche Arbeiten ist auf der Homepage 
des Vorarlberger Landeskonservatoriums abrufbar. 

 

Sofern die/der jeweilige Lehrende auf der Liste der Betreuungsberechtigten wissenschaftlicher 
Arbeiten der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums aufscheint, kann die Abschlussarbeit 
z.B. im Rahmen einer der folgenden Lehrveranstaltungen der Pflichtmodule verfasst werden: 
Instrumental- und Gesangpädagogik 1-2 (PS), Didaktik des Gruppenunterrichts (PS), Fachdidaktik 
(des ZKF) 5-6 (PS), Angewandter Tonsatz 1-2 (PS), Analyse 1 (SE), Musikwissenschaftliches 
Seminar (SE), SE Abschlussarbeit (SE) sowie im Rahmen eines der Proseminare oder Seminare der 
Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte). Das „Seminar Abschlussarbeit“ ersetzt als Pflichtlehrveranstaltung 
das bisherige „Seminar zur Betreuung der Abschlussarbeit“. 

 

4.2 Genehmigung der Betreuung und des Themas sowie Fristen 

Der Antrag zur Genehmigung der Betreuung und des Themas der Abschlussarbeit kann jederzeit ab 
dem fünften Semester, spätestens jedoch am 15.11. vor Absolvierung der Abschlussprüfung in 
Instrumental- und Gesangspädagogik der Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums eingereicht werden.  

 

Hinweis: Die positiv absolvierte Abschlussarbeit samt Zeugniseintrag ist zudem Voraussetzung für den 
Antritt zur Abschlussprüfung Instrumental- und Gesangspädagogik der Modulgruppe 3 (siehe § 3.4). 
Die Abschlussarbeit muss aufgrund der durchzuführenden Plagiatsprüfung am 15.05. vor der 
Modulabschlussprüfung Instrumental- und Gesangspädagogik benotet vorliegen. 

 

Die Abschlussarbeit kann in Deutsch, Englisch oder Spanisch verfasst werden, sofern es dafür eine 
entsprechende betreuende Lehrende/einen entsprechenden betreuenden Lehrenden gibt. Wird die 
Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, ist zusätzlich am Ende der Arbeit eine Zusammenfassung in 
deutscher Sprache im Umfang von mindestens 10% des Gesamtumfangs beizufügen. Diese 
Zusammenfassung ist in die Abschlussarbeit mit einzubinden. 

 

4.3 Abgabe der Abschlussarbeit sowie Fristen 

Für die Bearbeitung des gestellten Themas wird ein Bearbeitungszeitraum mit der/dem jeweiligen 
betreuenden Lehrenden festgesetzt, damit es zu keinen Verzögerungen der Benotung und somit des 
Prüfungsantritts bzw. des Abschlusses kommt. Die fertig gestellte schriftliche Abschlussarbeit ist von 
den Studierenden am 15.4. des Studienjahres vor dem festgelegten Termin der Abschlussprüfung in 
Instrumental- und Gesangspädagogik der Modulgruppe 3 (Musikpädagogik/Fachdidaktik) in 
gebundener Form in vierfacher Ausfertigung (Klebebindung oder auch Hartband, nicht spiralisiert oder 

geschient, mindestens ein Exemplar in Hartband)  inkl. einer CD‐ROM oder DVD  rechtzeitig im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums abzugeben.  
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Die fertig gestellte schriftliche Abschlussarbeit ist zudem bis zum 15.4. in digitaler Form (PDF) und im 
Word-Format direkt an die/den Betreuer/in sowie in Kopie (cc) an die Studienkoordination 
Berufsstudium zu senden. Für die Beurteilung der Abschlussarbeit wird den betreuenden Lehrenden 
eine Begutachtungsphase von 4 Wochen eingeräumt. Das Zeugnis über die Abschlussarbeit samt 
Benotung der/des betreuenden Lehrenden ist bis spätestens 15.5. des Studienjahres im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums einzureichen, damit die Benotung 
rechtzeitig eingetragen und mit Erfüllung der Voraussetzungen der Prüfungsantritt ermöglicht wird.  

 

Die Abgabefristen sind dem jeweils aktuellen Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen. Wird eine dieser 
Abgabefristen überschritten, kann die Arbeit erst im darauf folgenden Studienjahr eingereicht werden. 

 

4.4 Leitfaden zum Verfassen der Abschlussarbeit 

In einer Abschlussarbeit wird die wissenschaftliche Durchführung in Sprache, Inhalt und Arbeitstechnik 
erwartet. Der zu veranschlagende Umfang liegt bei ca. 40 Seiten Text (= ca. 100.000 Zeichen), ohne 
Notenbeispiele, Illustrationen, geschrieben mit Times New Roman oder Arial in 12-Punkt-Schriftgröße 
mit 1½-zeiligem Abstand. 

 

Ein Leitfaden zur Gestaltung der Abschlussarbeit sowie das Titelblatt und die Einverständniserklärung, 
welche verpflichtend in die Arbeit eingebunden werden müssen, sind auf der Homepage des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums abrufbar. 
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§ 5 Ausführungsbestimmungen zur Notenvergabe im Abschlusszeugnis 

 

Folgende Beurteilungen werden am Abschlusszeugnis ausgewiesen: 

 Benotung der Künstlerischen Prüfung im ZKF (= Modulabschluss im Künstlerischen Profil, Modulgruppe 1), 

 Benotung der Prüfung in Fachdidaktik/Lehrpraxis sowie der Prüfung in Instrumental- und Gesangspädagogik 

(= Modulabschluss in Musikpädagogik/Fachdidaktik, Modulgruppe 3), 

 das Thema und die Benotung der Abschlussarbeit, 

 das/die Wahlpflichtmodul/e (Schwerpunkt/e) mit Benotung, 

 ggf. die Absolvierung eines Schwerpunktbildenden Moduls (siehe § 9). 

 

Die Notenvergabe erfolgt im Schlüssel „sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend“. Es 
wird keine Gesamtnote ausgewiesen. 

 

In den Wahlpflichtmodulen (Schwerpunkten) Zweites Instrument/Gesang, Musik und Bewegung für die 
Elementar- und Grundstufe an Musikschulen, Jazz und Popmusik sowie Kirchenmusik wird die 
Benotung der jeweiligen Modulabschlussprüfung/en samt Prüfungsdatum/Prüfungsdaten angeführt. 
Im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument/Gesang werden sowohl die Künstlerische 
Prüfung im Zweiten Instrument/Gesang als auch die Prüfung in Lehrpraxis/Didaktik des Zweiten 
Instruments/Gesangs einzeln ausgewiesen. Im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Musik und Bewegung 
für die Elementar- und Grundstufe an Musikschulen wird die Benotung der modulabschließenden 
Lehrprobe mit Unterrichtskonzept und Prüfungsgespräch unter Angabe der jeweiligen Altersgruppe 
ausgewiesen. Im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Kirchenmusik werden sowohl die Künstlerische 
Prüfung Liturgisches Orgelspiel als auch die Künstlerische Prüfung Semiologie/Hymnologie einzeln 
ausgewiesen. Bei allen anderen Wahlpflichtmodulen (Schwerpunkten) ohne Abschlussprüfung/en 
errechnet sich die Beurteilung aus dem Durchschnitt der Noten aller belegten Lehrveranstaltungen im 
Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt). Als Prüfungsdatum gilt das Datum der letzten 
Lehrveranstaltungsprüfung. 

 

Im Abschlusszeugnis des Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium 
„Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium ist anzuführen, dass mit dem 
Studienabschluss die Lehrbefähigung an österreichischen Musikschulen im Zentralen Künstlerischen 
Fach (Instrument bzw. Gesang) sowie ggf. im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument/Gesang bzw. im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Musik und Bewegung für die Elementar- 
und Grundstufe an Musikschulen erworben wurde.  

 

Ggf. absolvierte Schwerpunktbildende Module werden nach erfolgter Anerkennung durch die Direktion 
des Vorarlberger Landeskonservatoriums samt Modultitel und Ausmaß (12 SWS/12 ECTS) als „mit 
Erfolg teilgenommen“ im Abschlusszeugnis angeführt (siehe § 9). 
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§ 6 Ausführungsbestimmungen zu Anträgen an die Direktion des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums 

 

6.1 Verlängerung des ZKF 

Bei Verlängerung des ZKF (max. 2 Semester, zweimalige Wiederholung von ZKF 8) muss ein Antrag 
gestellt werden. Die Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt über das Studiensekretariat des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums. 

 

6.2 Korrepetition in der Studienverlängerung 

Bei einer Verlängerung des ZKF wird nur im Prüfungssemester Korrepetition bzw. Vokalkorrepetition 
im Ausmaß von 1 SWS gewährt (einmalige Wiederholung von Korrepetition bzw. Vokalkorrepetition 
4). Es muss kein Antrag gestellt werden. Die Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt über das 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. . 

 

6.3 Cembalo statt Klavier (Pflichtfach) (nur für ZKF Blockflöte) 

Ausschließlich für Studierende mit ZKF Blockflöte können auf Antrag ein bis zwei Semester Cembalo 
anstatt der letzten beiden Semester Klavier (Pflichtfach) belegt werden (Cembalo 1 und/oder 2 anstatt 
Klavier (Pflichtfach) 3 und/oder 4). Das Einverständnis der/des Lehrenden in Klavier (Pflichtfach) und 
das Einverständnis der/des Lehrenden Cembalo muss schriftlich vorliegen. Im Einvernehmen mit den 
Lehrenden in Klavier bzw. Cembalo können Teile der Modulabschlussprüfung im Pflichtfach Klavier 
auf dem Cembalo absolviert werden (siehe § 2). 

Die Belegung von Cembalo statt Klavier (Pflichtfach) bedarf jedenfalls der vorherigen schriftlichen 
Genehmigung der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Die schriftliche Antragstellung 
samt Einverständniserklärungen der Lehrenden hat für das Wintersemester spätestens bis 15. 
Oktober bzw. für das Sommersemester spätestens bis 15. März zu erfolgen. Die Genehmigung erfolgt 
einzelfallbezogen, nach Maßgabe der freien Plätze sowie nach der finanziellen Bedeckbarkeit 
(spätestens) nach Ende der Lehrveranstaltungsanmeldefrist des jeweiligen Semesters. Es besteht 
kein Anspruch auf Genehmigung, auch bei Erfüllung aller formalen Voraussetzungen. Die 
Lehrveranstaltungsanmeldung erfolgt über das Lehrmanagement. 

 

6.4 Ersatzfächer im Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument/Gesang 

Stammt das gewählte Zweite Instrument/Gesang aus derselben Instrumentengruppe wie das ZKF 
bzw. wird als Zweites Instrument das Barock-Pendant des ZKF gewählt, werden aber die 
Lehrveranstaltungen Fachdidaktik und Lehrpraxis des Zweiten Instruments nicht instrumenten- bzw. 
stilspezifisch angeboten, so sind Ersatzfächer im Ausmaß von 6 SWS/6 ECTS zu absolvieren. Dabei 
sollte i.d.R. Fachdidaktik des ZKF bzw. Lehrpraxis des ZKF eines verwandten bzw. analogen 
Instruments belegt werden. 

Wählt beispielsweise eine Studierende/ein Studierender mit ZFK Querflöte als Zweites Instrument 
Barockoboe und wird keine spezifische Fachdidaktik dafür angeboten, so ist die Fachdidaktik für Oboe 
zu absolvieren. Wird jedoch nur eine übergreifende Fachdidaktik für Holzbläser angeboten, so können 
die gemäß Curriculum angeführten Ersatzfächer belegt werden. 

Inwieweit die instrumenten- bzw. stilspezifischen Lehrveranstaltungen angeboten werden, ist mit der 
Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums rechtzeitig vor dem jeweiligen Semester 
abzuklären. 

Die unterschiedlichen Instrumentengruppen sowie die zur Verfügung stehenden Ersatzfächer sind im 
Curriculum in der Modulbeschreibung der Modulgruppe 8a Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites 
Instrument/Gesang angeführt. 
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§ 7 Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen 

 

 

Die Äquivalenzliste für das Studium Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium 
„Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium gilt für alle ordentlichen Studierenden, 
die das Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 
Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium vor dem 01.10.2016 begonnen haben. Sie regelt 
die Äquivalenz von bereits positiv abgelegten Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Rahmen des 
Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am 
Vorarlberger Landeskonservatorium (Curriculum 2012) für das Studiums Instrumental-(Gesangs-) 
Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium 
(Curriculum 2016). Neue Lehrveranstaltungen des neuen Curriculums können, nach Maßgabe und 
Verfügbarkeit, optional zusätzlich belegt werden. Ausgenommen ist zusätzlicher Künstlerischer 
Einzelunterricht (KE), sofern nicht dezidiert als mögliche optionale Lehrveranstaltung angeführt (nach 
Maßgabe und Angebot). 

 

Die Äquivalenzliste gilt ausschließlich für bereits positiv absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen und kann nicht für zukünftig zu absolvierende Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
herangezogen werden. Ab Wintersemester 2016/17 werden ausschließlich die Lehrveranstaltungen 
des neuen Curriculums (2016) angeboten, die Lehrveranstaltungen des vorhergehenden Curriculums 
(2010) können nicht mehr belegt werden. 

Die Äquivalenzliste regelt zudem die Äquivalenz der zu erstellenden Abschlussarbeit (Curriculum 
2016) mit den bisher zu erstellenden zwei Abschlussarbeiten (Curriculum 2010). Die Entscheidung 
über die individuelle Durchführung erfolgt über die Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums. 
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§ 8 Ausführungsbestimmungen zur Anmeldung von Lehrveranstaltungen 

 

8.1 Lehrveranstaltungsanmeldung und Fristen 

Die Anmeldung zu den einzelnen Lehrveranstaltungen hat grundsätzlich curriculumskonform, 
selbstständig und fristgerecht über das Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
zu erfolgen.  

 

Hinweis: Ohne fristgerechte Anmeldung im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums können keine Lehrveranstaltungen belegt und dadurch keine Zeugnisse 
ausgestellt werden. Nicht-curriculumskonforme Lehrveranstaltungen können ausschließlich als Freie 
Wahlfächer verwendet werden. Die geltenden Fristen werden über die Homepage des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums veröffentlicht. 

 

 

8.2 Lehrveranstaltungsstufen und Zuordnung 

Prinzipiell müssen alle vorgesehenen Lehrveranstaltungsstufen regulär belegt werden. Eine 
Doppelbelegung der Stufen ist unzulässig (Ausnahme: ein- bzw. zweimalige Wiederholung von ZKF 8 
bzw. einmalige Wiederholung von Korrepetition/Vokalkorrepetition 4 bei Verlängerung des ZKF). Die 
Studierenden haben auf eine korrekte Lehrveranstaltungsanmeldung zu achten. Wurde z.B. in der 
Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) die LV „Chorleitung 1“ (KG) belegt, so muss bei 
gewähltem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Chorleitung die LV „Chorleitung 2“ (KG) belegt werden 
(und nicht nochmals „Chorleitung 1“). Wurde in der Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) die 
LV „Orchester 1“ (KG) belegt, so muss bei gewähltem Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Ensembleleitung die LV „Orchester 2-3“ (KG) belegt werden (und nicht nochmals „Orchester 1“). 
Selbiges gilt für weitere Lehrveranstaltungen in Modul 7.2 (zur Wahl) sowie für die Freien Wahlfächer 
in Modulgruppe 2 – auch hier sind jeweils die fortlaufenden Stufen zu belegen. 

 

Hinweis: Eine Doppelzuordnung von Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Die Lehrveranstaltungen 
des zu absolvierenden Wahlpflichtmoduls (Schwerpunktes) der Modulgruppe 8 dürfen sich nicht mit 
den gewählten Lehrveranstaltungen der Pflichtmodulgruppen, insbesondere der Modulgruppe 2 (Freie 
Wahlfächer) und der Modulgruppe 7 (Künstlerische Gruppenfächer) überschneiden. Dies gilt auch für 
den Fall, dass mehrere Wahlpflichtmodule (Schwerpunkte) gewählt und vollständig absolviert werden. 

 

Die Lehrveranstaltungen Fachdidaktik (des ZKF) bzw. Fachdidaktik (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) sowie Lehrpraxis (des ZKF) bzw. Lehrpraxis (des Zweiten 
Instruments/Gesangs) werden einheitlich nur mit der Bezeichnung des Instruments ausgewiesen, z.B. 
Fachdidaktik Klavier, etc. 

 

Die Lehrveranstaltungen „Klavier 1-4 (Pflichtfach)“ KE im Ausmaß von 4 x 0,5 SWS samt zugehöriger 
Modulabschlussprüfung müssen grundsätzlich im Studium Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 
Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium absolviert 
werden (siehe § 8.3 und § 9.1). 

 

8.3 Parallelstudien und Zweitstudien 

Bei Parallelstudien erfolgt die Lehrveranstaltungsanmeldung im Studiensekretariat des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums grundsätzlich nur ein Mal (im jeweiligen „Hauptstudium“ – z.B. 
Musikgeschichte, Tonsatz, Gehörbildung usw.) Die Lehrveranstaltungen müssen nach der positiven 
Absolvierung zur Anerkennung eingereicht werden (siehe § 9). 
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Die Lehrveranstaltungen „Klavier 1-4 (Pflichtfach)“ KE im Ausmaß von 4 x 0,5 SWS samt zugehöriger 
Modulabschlussprüfung müssen grundsätzlich im Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 
Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium absolviert 
werden. Dies gilt insbesondere auch für Studierende mit Zweitstudium. 
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§ 9 Ausführungsbestimmungen zur Anerkennung von Prüfungen 

 

Positiv absolvierte Lehrveranstaltungen/Prüfungen aus Vorstudien oder Zweitstudien (z.B. paralleles 
Instrumentalstudium oder Lehramtsstudium, etc.) können für das Studium Instrumental-(Gesangs-) 
Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium 
anerkannt werden, sofern sie gleichwertig mit den Lehrveranstaltungen/Prüfungen des Curriculums 
sind. Die Anerkennung von Lehrveranstaltungen/Prüfungen ist der Direktion des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums einzureichen. 

 

9.1 Anerkennung von Klavier (Pflichtfach) 

Als Übergangsregelung für die Studienjahre 2016/17 sowie 2017/18 werden die bereits 

abgeschlossenen Lehrveranstaltungen „Klavier 1-6“ (KE) aus dem Diplomstudium am 

Vorarlberger Landeskonservatorium im Ausmaß von 6 x 0,5 SWS samt positiv absolvierter 

Abschlussprüfung noch für das Studium Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium als 

„Klavier (Pflichtfach) 1-4“ (KE) im Ausmaß von 4 x 0,5 SWS sowie als „Klavierpraktikum 3-

4“ (KE) samt Modulabschlussprüfung anerkannt. Es wird kein Doppelunterricht erteilt. 

 

Neuzugelassene Studierende im Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 

Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium, 

belegen grundsätzlich die in IGP vorgesehenen Lehrveranstaltungen „Klavier (Pflichtfach) 1-

4“ (KE) im Ausmaß von 4 SWS und absolvieren die in IGP vorgesehene 

Modulabschlussprüfung.  

 

9.2 Anerkennung von Abschlussprüfungen 

Sofern im Studium Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 
Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium kein zusätzlicher Künstlerischer Unterricht (KE) 
im ZKF erteilt wird, besteht die Möglichkeit den Studienabschluss eines Instrumentalstudiums bzw. 
Gesangstudiums (im selben Instrument/Gesang) von einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung zur Anerkennung für die Modulabschlussprüfung 
im ZKF für das Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor 
Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium einzureichen. Anderenfalls muss die 
Modulabschlussprüfung im ZKF regulär absolviert werden. 

 

9.3 Anerkennung von Abschlussarbeiten 

Schriftliche Abschlussarbeiten aus Vorstudien oder Zweitstudien können nicht anerkannt werden. Für 
jedes Studium Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ 
am Vorarlberger Landeskonservatorium muss eine eigene Abschlussarbeit geschrieben werden. 

 

9.4 Anerkennung von Unterrichtstätigkeiten 

Eigenständiger Unterricht an einer öffentlichen Musikschule kann nicht für die Lehrveranstaltungen 
Unterrichtspraktikum (PR) bzw. Hospitationspraktikum (PR) anerkannt werden. Beide Praktika sind 
regulär zu absolvieren. Unterrichtstätigkeiten können grundsätzlich nicht zur Anerkennung 
herangezogen werden. 
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9.5 Anerkennung von Künstlerischen Tätigkeiten 

Künstlerische Tätigkeiten werden grundsätzlich nicht für Lehrveranstaltungen im Instrumental- 
(Gesangs-) Pädagogik- Studium anerkannt. Künstlerisch-praktische Lehrveranstaltungen wie 
Kammermusik/Ensemble (EN), Orchester/Ensemble (EN), Chor (EN) und Kammerchor (EN) etc. sind 
regulär am Vorarlberger Landeskonservatorium zu absolvieren. 

 

9.6 Anerkennung eines Schwerpunktbildenden Moduls 

Es können über die Pflicht- und Wahlpflichtmodule hinausgehend zusätzlich schwerpunktbildende 
Module im Ausmaß von 18 ECTS bzw. 18 Semesterstunden nach Antrag an die Direktion des 
Vorarlberger Landeskonservatoriums im Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. Die gewählten 
Lehrveranstaltungen müssen zusätzlich zu den Pflichtlehrveranstaltungen und Wahlfächern absolviert 
werden und in einem thematischen Zusammenhang stehen. 

 

Die gewählten Lehrveranstaltungen sind vorab inhaltlich mit der Direktion des Vorarlberger 
Landeskonservatoriums abzuklären und samt gewähltem Titel des Moduls schriftlich festzuhalten. Es 
können nur Lehrveranstaltungen gewählt werden, die nicht als Pflichtfächer oder Wahlfächer (= 
Wahlpflichtfächer und Freie Wahlfächer) für das Studium IGP verwendet oder anerkannt 
wurden/werden. Spätester Abgabetermin für den Antrag auf Anerkennung eines 
Schwerpunktbildenden Moduls im Büro der Direktion des Vorarlberger Landeskonservatoriums ist der 
15.11. vor der studienabschließenden künstlerischen Modulabschlussprüfung im ZKF. 
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§10 Ausführungsbestimmungen in Verbindung mit den Kooperationspartner-Institutionen 

 

10.1 Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch 

Bestimmungen zur Kooperation zwischen der Universität Mozarteum Salzburg und dem Vorarlberger 
Landeskonservatorium Feldkirch: Es gelten die im Kooperationsvertrag (vom 30.05.2005) zwischen 
der Universität Mozarteum Salzburg und dem Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch 
festgelegten Modalitäten. 

10.2 Absolvierung von Lehrveranstaltungen und Betreuung von 
Abschlussarbeiten 

Das Studium ist zur Gänze am Studienstandort Feldkirch zu absolvieren, d.h. es ist nicht möglich, 
einzelne Fächer/Lehrveranstaltungen an einem anderen Standort als dem ZKF-Studienstandort zu 
absolvieren. 

 

10.3 Übersiedelung einer/eines Studierenden einer 
Kooperationspartnerinstitution an die Universität Mozarteum Salzburg 

während des Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 
Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger 

Landeskonservatorium 

Im Falle einer Übersiedlung einer/eines Studierenden einer Kooperationspartnerinstitution zu 
einer/einem Lehrenden in Salzburg während des Studiums Instrumental-(Gesangs-) Pädagogik (IGP) 
Kooperationsstudium „Bachelor Mozarteum“ am Vorarlberger Landeskonservatorium ist erforderlich: 

 Zusage einer/eines ZKF-Lehrenden des Studienstandortes Salzburg  

 Zuteilungsvorspiel mit einem Programm, das die Prüfungskommission festlegt,  

 Zustimmung des Vizerektorats Lehre, 

 Stellungnahme der Kooperationspartnerinstitution. 

 

Ein Wechsel ist nur zum Studienbeginn für das jeweilige Wintersemester möglich. Verbindlicher 
Anmeldeschluss ist der 30.04. für ein Zuteilungsvorspiel im Sommersemester, in der Regel im Zuge 
der Prüfungstermine der Zulassungsprüfung. Die Anmeldung erfolgt mittels Formular im 
Studiensekretariat des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Die vorzubereitenden Werke sind mit 
der/dem Vorsitzenden der jeweiligen Prüfungskommission zu vereinbaren. Nähere Informationen 
werden im Departmentsekretariat der Musikpädagogik Salzburg erteilt. 
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§ 11 Anhänge 

Anhang 1: PRÜFUNGSANFORDERUNGEN Zentrales Künstlerisches Fach 
(ZKF) 

 

PROFIL BLASINSTRUMENTE 

 

Blockflöte (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Blockflöte (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Frans Brüggen; H. M. Linde: Neuzeitliche 
Übungsstücke) 

• Musik vor 1650: ein Werk für Blockflöte und Basso continuo (z.B. von Frescobaldi; P. Cima; G. B. 
Riccio) oder ein Werk für Blockflöte solo (z.B. von van Eyck) 

• Musik 1650–1750: zwei Werke in verschiedenen Nationalstilen (z.B. F. M. Veracini; J. Bodin de 
Boismortier; Ch. Schickhardt; aus „The Division Flute“; Daniel Purcell) 

• ein Werk nach 1960 im Schwierigkeitsgrad von B. Moser: Alrune; Linde: Music for a Bird; Hirose: 
Meditation; Leenthouts: Big baboon 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Blockflöte (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen und hat folgende Teile: 

• Musik vor 1650, z.B. van Eyck: Doen daphne d'over schoone maeght, Frescobaldi: Canzonen 

• Musik 1650–1750, z.B. eine Sonate von Sammartini, Veracini oder Mancini oder eine Suite, z.B. von 
Hotteterre 

• ein Werk nach 1960, z.B. Mays: Song of the Dancing Skung (aus: Moon Dances) oder Shinohara: 
Fragmente 

 

Modulabschlussprüfung Blockflöte (ZKF) nach 8 Semestern: 

• Musik vor 1650: eine Canzone oder Sonate mit Basso continuo (z.B. Castello; Fontana) und ein 
Werk aus der italienischen Diminutionspraxis (z.B. Bassano; Dalla Casa) 

• Musik 1650–1750: zwei Werke in verschiedenen Nationalstilen (z.B. Corelli; Hotteterre; Locke) und 
ein Konzert (z.B. Vivaldi; Telemann; Sammartini) 

• ein Werk nach 1960 im Schwierigkeitsgrad von Janssen: Voetnoot; Casken: Thymehaze; Tsoupaki: 
Charavgi 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker; 
vorzugsweise für Blockflötenconsort, jedoch sind auch gemischte Besetzungen möglich. 

Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Querflöte (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Querflöte (ZKF): 
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• 3 Sätze/Werke unterschiedlicher Epochen, darunter ein schneller und ein langsamer Satz 

• Beispiele: J. S. Bach: Sonate; C. Ph. E. Bach: Sonaten; Telemann: Fantasie; Quantz: Sonaten; 
Werke von Mozart: z.B. Sonaten, Andante, Rondo; Stamitz: Konzert op. 29; Fauré: Fantasie; Poulenc: 
Sonate; Bozza: Image; Ibert: Pièce 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

 

Modulabschlussprüfung Querflöte (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: einer 
Barocksonate oder einem Solostück aus der Barockzeit; Mozart: Konzerte, 1-2 Sätze; Devienne: 
Konzert; Schwindel: Konzert; Wendling: Konzert; Doppler: ungarische Fantasie; Enescu: Cantabile et 
Presto; Ibert: Piece 

 

Modulabschlussprüfung Querflöte (ZKF) nach 8 Semestern: 

• 5 Werke aus 4 unterschiedlichen Stilepochen (Klassik und Moderne obligat). Pflichtstück: ein Satz 
aus einem der Mozart-Konzerte. Weitere Beispiele: J. S. Bach: Sonaten; C. Ph. E. Bach: Sonaten und 
Konzerte; Quantz: Konzerte; W. A. Mozart: Konzerte G-Dur, D-Dur; Chaminade: Concertino; Dutilleux: 
Sonatine; Sancan: Sonatine; Prokofiev: Sonate; Varese: Density; Takemitsu: diverse Werke 

• Ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
Weber: Trio; Martinu: Trio; Haydn: Trio; Mozart: Quartette; Villa-Lobos: verschiedene 
Kammermusikwerke) 

Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Oboe (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Oboe (ZKF): 

• 3 Werke bzw. Sätze aus unterschiedlichen Epochen, z.B. Telemann: Sonate a - moll für Oboe und 
Basso continuo; Haydn: Konzert C-Dur für Oboe und Orchester, Donizetti: Sonate F-Dur für Oboe und 
Klavier, Gordon Jacob: Seven Bagatelles for Oboe solo. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Oboe (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Francois 
Devienne: eine Sonate aus Op.70/1-3 oder 71/1-3 für Oboe und Basso continuo, Carl Nielsen: 
Fantasiestücke Op.2 für Oboe und Klavier, Paul Hindemith: Sonate (1938) für Oboe und Klavier 

 

Modulabschlussprüfung Oboe (ZKF) nach 8 Semestern: 

• 5 Werke aus 4 verschiedenen Epochen: z.B. Vivaldi: Sonate c-moll RV 53 für Oboe und Basso 
continuo, J.N. Hummel: Introduction, Thema und Variationen Op.102 für Oboe und Orchester; Saint-
Saëns: Sonate D-Dur Op.166 für Oboe und Klavier, Britten: Sechs Metamorphosen nach Ovid Op.49 
für Oboe solo, Friedrich Schenker: Monolog (1968) für Oboe solo 

Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 
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• Ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/ Musiker, z.B. 
barocke Triosonate, Kantatensatz, Trio - bis Nonettbesetzungen wie L.v. Beethoven: Trio Op.87, B.H. 
Crusell: Divertimento Op.9, L. Spohr: Nonett Op.31 etc. 

 

 

 

 

 

Klarinette (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Klarinette (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Gambaro: 21 Capricci; Cavallini: Capricci 1–10) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von: Konzerte von Stamitz oder Hoffmeister; Saint-Saëns: Sonatine; Weber: Concertino; W. Osborne: 
Rhapsodie 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Klarinette (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Etüden von Uhl, 
Cavallini; Sonate von Paul Hindemith, Sonatine von Arthur Honegger, klassisches Konzert (z.B. 
Krommer Konzert in Es-Dur) oder eines der Konzerte von Henrik Crusell 

Das Programm sollte einen langsamen Satz enthalten. 

 

Modulabschlussprüfung Klarinette (ZKF) nach 8 Semestern: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von: Konzerte von Mozart, Weber, Crusell; Sutermeister: 
Capriccio; Bozza: Fantasie Italienne; A. Messager: Solo de Concours; Schumann: Fantasiestücke; 
Brahms: Sonaten, Berio: Lied 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. W. 
A. Mozart: Kegelstatt-Trio; Beethoven: Gassenhauertrio; Spohr: Lieder für Sopran und Klarinette) 

Das einzureichende Programm hat mindestens 3 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Klassik, 
Romantik, Moderne). Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Fagott (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Fagott (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Milde: Konzertstudien; Ozi: Capricen) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von Telemann: Sonate f-Moll; Danzi: Konzert F-Dur; Pierné: Solo de Concert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Fagott (ZKF) nach 4 Semestern: 
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Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Sonate; 
Dard: Sonate; Vivaldi: Konzert; Mozart: Sonate; Weber. Andante und Rondo; Boutry: Interférences I; 
G. Jacob: Partita; Tansman: Suite  

 

Modulabschlussprüfung Fagott (ZKF) nach 8 Semestern: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Fasch: Sonate; Vivaldi: Konzerte; Kozeluh: Konzert C-Dur; 
Weber: Andante und Rondo ungarese; Elgar: Romanze; Berwald: Konzertstück; Bozza: Récitative, 
Sicilienne et Rondo; G. Jacob: Partita; Tansman: Sonatine 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
Vivaldi: Sonate a-Moll für Flöte, Fagott und Basso continuo; M. Glinka: Trio Pathétique d-Moll für 
Klarinette, Fagott und Klavier; Poulenc: Trio für Oboe, Fagott und Klavier) 

Das einzureichende Programm hat 4 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Barock und Moderne 
obligat). Ein Werk/Satz ist auswendigvorzutragen. 

 

Saxophon (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Saxophon (ZKF): 

• eine langsame und eine schnelle Etüde (z.B. M. Mule: 18 Études d’après Berbiguier, 48 Etüden nach 
Ferling) 

• ein langsames und ein schnelles Werk/Satz im Schwierigkeitsgrad von Milhaud: Scaramouche; P. 
Maurice: Tableaux de Provence; Ryo Noda: Improvisation Nr. 1 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Saxophon (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Claude Debussy – 
Rhapsodie (Roth), Jules Demersseman – Fantasie, Darius Milhaud – Scaramouche, Bernhard Heiden 
– Sonate, Jean Baptiste Singelée – Duo Concertant;  Etüden im Schwierigkeitsgrad von: Marcel Mule 
– 48 Studien nach Ferling, Astor Piazzolla – Tango Etüden 

 

Modulabschlussprüfung Saxophon (ZKF) nach 8 Semestern: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von: P. Creston: Sonate; A. Glasunow: Konzert; R. Noda: MAI; R. 
Boutry: Divertimento; Debussy: Rhapsodie; J. Ibert: Concertino da camera 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. A. Glasunow: 
Quartett; Bozza: Andante e Scherzo) 

Das Programm muss auf mindestens 2 verschiedenen Saxophonen (Altsaxophon obligat) vorgetragen 
werden. Es hat verschiedene Stilrichtungen zu umfassen (Moderne obligat). Ein Werk/Satz ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Trompete (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Trompete (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Kopprasch Bd. 1; Brandt; Hering) 
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• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von J. Haydn: Konzert; Hummel: Konzert; Neruda: Konzert; Bozza: Bandinage; Hubeau: Sonate, 1. 
Satz; Arutjunjan: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Trompete (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Händel- oder 
Clarke-Suiten, Torelli-Sonaten; Konzerte von Haydn oder Neruda, Böhme-Konzert, Sonaten von 
Hubeau, Hansen, Pilss oder Hindemith, Arutjunjan Scherzo oder Concerto 

 

Modulabschlussprüfung Trompete (ZKF) nach 8 Semestern: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Händel: Suite; Clarke: Suite; Torelli: Sonaten; Hummel: 
Konzert; Neruda: Konzert; Pilss: Sonate; Bozza: Caprice; Martinu: Sonatine 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. A. 
Scarlatti: Arien für Sopran, Trompete und. B.c.; Poulenc: Trio für Trompete, Horn und Posaune; 
Hindemith: Morgenmusik für Blechbläserquartett) 

Das einzureichende Programm hat 3 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Klassik und Moderne 
obligat). Ein Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Posaune (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Posaune (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Kopprasch; Bleger; Müller, M. Bordogni, 
Vocalisestudies für Tenor- und Bassposaune, J. Doms Etüden für Tenor- und Bassposaune) 

• ein langsames und ein schnelles Werk/Satz verschiedener Stilepochen im Schwierig-keitsgrad der 
Sonatensätze von Marcello, Vivaldi, Telemann; Saint-Saëns: Cavatine; E. Sachse: Konzert; Rimskij-
Korsakov: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Posaune (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Sonaten von 
Marcello, Vivaldi, Telemann; Cavatine von Saint-Saëns, Sachse Konzert, Morceau Symphonique von 
Guilmant, Sonatina von Koetsier, Serocki Sonatina, Hindemith Sonate, Larsson Konzert. 

 

Modulabschlussprüfung Posaune (ZKF) nach 8 Semestern: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad der Sonaten von Marcello, Telemann oder Vivaldi; E. Sachse: 
Konzert; G. Ch. Wagenseil: Konzert Es-Dur; A. Guilmaunt: Morceau Symphonique; Saint-Saëns 
Cavatine; J. Koetsier: Sonatine, Sinfonia von Pergolesi, David Konzert, Weber Romanze, Serocki 
Sonatina, Larsson Konzert, J. Barat: Andante und Allegro, Hindemith Sonate, J. Koetsier: Allegro et 
Maestoso für Bassposaune, E. Sachse: Concertino in F- Dur für Bassposaune, W. Wagenhäuser: 
Balys Dvarionas- Thema & Variationen für Bassposaune, P. Lantier: Introduction, Romance et Allegro 
für Bassposaune, E. Bozza: Prelude et Allegro für Bassposaune, T. Albinoni: Sonate en Fa Majeur für 
Bassposaune, A. Lebedjew: Concerto in one movement für Bassposaune, F. Hidas: Meditation für 
Bassposaune, J. E. Galliard: Sonata nr. 1, 2 & 3 für Bassposaune, H. Tomasi: Etre ou ne pas Etre für 
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Bassposaune.  

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
Joseph I.: Almae in gratae für Sopran, Posaune und B.c.; Poulenc: Trio für Trompete, Horn und 
Posaune; Posaunenensemble von D. Speer oder F. Hidas, J. Doms: Posaunenquartette, St. Verhelst: 
Never Alone für Bassposaune und Posaunenensemble.  

Das einzureichende Programm hat 4 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Barock und Moderne 
obligat). Ein Satz ist auswendig vorzutragen.  

 

 

 

 

 

 

Horn (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Horn (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde im Schwierigkeitsgrad von Kopprasch (Bd. I) oder Alphonse 
(Bd. II) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
von W. A. Mozart: Konzert KV 447, 2. Satz; KV 412 D-Dur, Rondo; Saint-Saëns: Romanze op. 36; 
Genzmer: Sonatine, 2. Satz 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Horn (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: W. A. Mozart 
(Höltzel): Solfeggio KV 393 für Horn und Klavier, Franz Strauss: Nocturno op. 7 für Horn und Klavier, 
Harald Genzmer: Sonatine für Horn und Klavier, 3. Satz, Allegro 

 

Modulabschlussprüfung Horn (ZKF) nach 8 Semestern: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Pepusch (Höltzel): Sonate I C-Dur oder Sonate IV c-Moll; W. 
A. Mozart: Konzert KV 447; Franz Strauss: Thema und Variationen op. 13; Rheinberger: Sonate op. 
178a, 1. und 2. Satz; H. Genzmer: Sonatine; Eugene Bozza: Chant Lointain 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. J. 
Michael Haydn: Romance As-Dur für Horn und Streichquartett) 

Das einzureichende Programm hat 3 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Klassik und Moderne 
obligat). Ein Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

Basstuba (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Basstuba (ZKF): 

• eine schnelle und eine langsame Etüde (Kopprasch; Blazhevich) 

• ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierig-keitsgrad 
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von Vivaldi: Adaption des Cellokonzerts a-Moll; Tscherepnin: Andante 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Basstuba (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Edward Gregson 
Tuba Concerto, J.S. Bach Sonate in Es-Dur, Mozart Hornkonzert Nr. 1 

 

Modulabschlussprüfung Basstuba (ZKF) nach 8 Semestern: 

• fünf Werke im Schwierigkeitsgrad von Enrique Crespo: Escenas Latinas; Hindemith: Sonate; Eccles: 
Sonate; R. Strauss: Hornkonzert; A. Frackenpohl: Concertino 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. Ch. 
Danielson: Konzertsuite für Tuba und Bläserensemble) 

Das einzureichende Programm hat 3 verschiedene Stilepochen zu umfassen (Moderne obligat). Ein 
Werk/Satz ist auswendig vorzutragen. 

 

 

PROFIL SCHLAGINSTRUMENTE  

 

Schlaginstrumente (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Schlaginstrumente (ZKF): 

Kleine Trommel 

• eine rudimentäre Etüde im Schwierigkeitsgrad von J. Wanamaker: Mainstreet-strut; J. Funnel: 
Intermediate Rudimental Solos for Snaredrum; J. Beck: Colonial Drummer; Ch. Wilcoxon: Snare-
drum-Etüden 

• eine Konzertetüde oder ein Konzertstück im Schwierigkeitsgrad von R. Hochrainer: Übungen für 
kleine Trommel; E. Keune: Kleine Trommel Nr. 64–100; S. Fink: Solobuch für kleine Trommel 
(Rondino, Courante, Gigue); M. Combs: Concert Snare-drum Solos 

Stabspiele (Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon) 

• ein Stück in Zwei-, Drei- oder Vierschlägeltechnik für eines der genannten Instrumente im 
Schwierigkeitsgrad von E. Hatch: Furioso and Valse; M. Peters: Yellow after the Rain 

Pauken 

• eine Konzertetüde oder ein Konzertstück für zwei, drei oder vier Pauken im Schwierigkeitsgrad von 
R. Hochrainer: Übungen für Pauken; S. Fink: Solobuch für Pauken; E. Keune: Die Pauke; H. Knauer: 
Paukenschule 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Schlaginstrumente (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der 
Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF 
festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: 

Kleine Trommel: 
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• rudimentäre Etüde von M. Markovich: The Winner; Wilcoxon: All American Drummer, Nr. 132-150; 
Konzertetüde oder Konzertstück von E. Kopetzki: Concert Suite; S. Fink: Trommel-Suite 

Stabspiele (Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon) 

• Stück in Zwei- oder Vierschlägeltechnik für eines der genannten Instrumente von E. Sejourne: 
Katamiya; D. Berg: December; R.O’Meara: Restless 

Pauken 

• Konzertetüde oder Konzertstück für zwei, drei oder vier Pauken von W. Shinstine: Sonata Nr.2; A. 
Riedhammer: Groovin’ Timps 

ZUDEM: Blattspiel auf der kleinen Trommel 

 

Modulabschlussprüfung Schlaginstrumente (ZKF) nach 8 Semestern: 

Kleine Trommel 

• eine rudimentäre Konzertetüde im Schwierigkeitsgrad von Wilcoxon: Heating the rudiments; 
Novotny: A minute of news; Pratt: Modern contest solos for snare drum) 

• ein mehrsätziges Konzertstück im Schwierigkeitsgrad von Fink: Trommelsuite; Kaiser: Der 
Provokateur; McLean: Sonata for Snare drum; Colgrass: Six unaccompanied pieces for snare drum 

Stabspiele (Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon) 

• zwei Konzertstücke im Schwierigkeitsgrad von Abe: Wind sketch; Rosauro: Lebensabschnitte; 
Glentworth: Blues for Gilbert; Hovhaness: Fantasie on Japanese Woodprints; Friedman: Looking back; 
Tanaka: Two movements for marimba; Kurka: Concertino for marimba and orchestra; Creston: 
Concerto for marimba and orchestra 

Pauken 

• zwei Konzertstücke für drei bis sechs Pauken im Schwierigkeitsgrad von Beck: Sonata for Timpani; 
Köpper: Mythologica; Sadlo: Cadenza for timpani; Colgrass: Concertino for timpani, brass and 
percussion  

Set-up oder Drum-Set 

• eine Komposition für Multiperkussion (Set-up) im Schwierigkeitsgrad von Tagawa: Inspiration 
diabolique, oder zwei Jazz-Standards für Drum-Set und Band (live, play-along) unterschiedlicher 
Stilrichtungen (Swing, Latin, Funk, Hip-Hop, ...) 

Ein Konzertstück ist auswendig vorzutragen (Bandstücke gelten nicht als auswendig vorgetragen!). 

 

PROFIL STREICHINSTRUMENTE 

 

Violine (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Violine (ZKF): 

• eine Etüde, z.B. aus Kreutzer; Dont op. 37; Fiorillo 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate (z.B. Händel; W. A. Mozart,1. Band; 
Schubert: Sonatinen) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einem Konzert (z.B. J. Haydn: G-Dur; W. A. Mozart: KV 
211; Kabalevskij: C-Dur) 

Das einzureichende Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist 
auswendig vorzutragen. 
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Modulabschlussprüfung Violine (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke (auch einzelne Sätze oder Capricen) 
verschiedener Stilrichtungen und unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 
Minuten. Das Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im 
Schwierigkeitsgrad von Capricen: Rovelli, Wieniawski op.18; Sonaten: Corelli, Veracini, Bach (mit 
obligatem Cembalo); Konzerte: Viotti op.22, Haydn A-Dur (Melker) oder C-Dur, Spohr d-moll, 
Mendelssohn d-Moll 

 

Modulabschlussprüfung Violine (ZKF) nach 8 Semestern: 

• eine Etüde (z.B. von Rode; Dont op. 35; Gavinies) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen (Beethoven; Brahms; Grieg) und ein Konzert (z.B. W. A. 
Mozart: KV 216, 218, 219; Mendelssohn Bartholdy: e-Moll; Bruch: g-Moll) oder eine Sonate und 2 
Konzerte unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Biber: Passacaglia; Pugnani-Kreisler: de Falla: Danse Espanole) 

• Part der 1. Violine eines repräsentativen Kammermusikwerks (z.B. klassische Streichquartette; 
Beethoven: Klaviertrio; Schumann: Klavierquartett) 

Das einzureichende Programm hat mindestens 4 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Barock, 
Klassik und Moderne obligat). Konzerte, Konzertstück und Solostücke sind mit Ausnahme der 
modernen Werke auswendig vorzutragen. 

 

Viola (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Viola (ZKF): 

• eine Etüde (z.B. Kreutzer; Campagnoli) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate (z.B. Eccles; Marcello) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einem Konzert (z.B. Telemann; J. Chr. Bach; Zelter) 

Das einzureichende Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Viola (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke (auch einzelne Sätze oder Capricen) 
verschiedener Stilrichtungen und unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 
Minuten. Das Programm ist in Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im 
Schwierigkeitsgrad von Capricen: Hoffmeister, Bruni, Palaschko; Sonaten: Leclair, Dittersdorf, Glinka; 
Konzerte: Rosetti, Benda 

 

Modulabschlussprüfung Viola (ZKF) nach 8 Semestern: 

• eine Etüde (z.B. Hoffmeister; Rode; Dont op. 35) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen (z.B. J. S. Bach; Dittersdorf; Mendelssohn Bartholdy; 
Hindemith) und ein Konzert (z.B. Hoffmeister; Stamitz; Weber) oder eine Sonate und zwei Konzerte 
unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Bruch: Romanze; Weber) 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. W. A. Mozart: 
Kegelstatt-Trio; Debussy: Sonate für Flöte, Viola und Harfe) 

Das einzureichende Programm hat 4 Stilepochen zu umfassen (Barock, Klassik und Moderne obligat). 
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Konzerte, Konzertstück und Solostücke sind mit Ausnahme der modernen Werke auswendig 
vorzutragen. 

 

Violoncello (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Violoncello (ZKF): 

• eine Etüde (Popper; Dotzauer ab Bd. III) 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Bach-Suite 

• ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate oder einem Konzert (z.B. J. Haydn: C-Dur; 
Lalo; Boccherini) 

Das Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist auswendig 
vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Violoncello (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von: Präludium aus den 
Bach-Suiten d-moll, C-Dur oder Es-Dur; J. Haydn, Konzert C-Dur 1. oder 2.Satz; Satz aus Beethoven: 
Sonate op.5/1 oder op.5/2; Satz aus C. Saint-Saëns: Konzert a-moll; R. Schumann: Fantasiestücke; 
B. Martinu: Variationen 

 

Modulabschlussprüfung Violoncello (ZKF) nach 8 Semestern: 

• eine Etüde (z.B. Duport; Popper) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen (z.B. Sonaten von Brahms, Beethoven; Šostaković; 
Prokofiev oder Suiten von J. S. Bach) und ein Konzert (z.B. J. Haydn: C-Dur; Lalo; Kabalevskij; 
Khatchaturian; Saint-Saëns) oder auch eine Sonate und zwei Konzerte unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Dvořák: Rondo; Popper: Ungarische Rhapsodie) 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk freier Wahl für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. 
klassische Streichtrios und Streichquartette; Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio; Martinu: Flötentrio) 

Das einzureichende Programm hat 4 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Barock, Klassik und 
Moderne obligat; eine Sonate oder ein Konzert müssen aus der Klassik stammen). Konzerte, 
Konzertstück und Solostücke sind mit Ausnahme der modernen Werke auswendig vorzutragen. 

 

Kontrabass (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Kontrabass (ZKF): 

• eine Etüde (z.B. Simandl II/6; Kreutzer) 

• ein langsamer und ein schneller Satz aus einem Konzert im Schwierigkeitsgrad von Cappuzzi; 
Jacob; Dragonetti 

• ein langsamer und ein schneller Satz aus einer Sonate im Schwierigkeitsgrad von Marcello; 
Pergolesi 

 

Modulabschlussprüfung Kontrabass (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
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unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Gianbattista 
Cimador - Konzert, Johann-Matthias Sperger - div. Konzerte, Robert Fuchs - Sonate, Henry Eccles - 
Sonate, Alfred Desenclos - Aria & Rondo, J. M. Sperger - div. Sonaten 

 

Modulabschlussprüfung Kontrabass (ZKF) nach 8 Semestern: 

• eine Etüde (z.B. Simandl: Konzertetüde; Storch-Hrabé: Etüden für Kontrabass) 

• zwei Sonaten unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von Hindemith; Tele-mann; Proto 
und ein Konzert im Schwierigkeitsgrad von Händel, Dittersdorf, Larsson oder eine Sonate und zwei 
Konzerte unterschiedlicher Stilepochen 

• ein Konzertstück (z.B. Bottesini: Elegie; Bruch: Kol Nidrei) 

• ein Kammermusikwerk ab Duo (Schulhoff: Trio; J. S. Bach: Duo; W. A. Mozart: Duo, Brumby: 
Quartett) 

Das einzureichende Programm hat 4 unterschiedliche Stilepochen zu umfassen (Moderne obligat). 
Mindestens zwei Werke sind auswendigvorzutragen. 

 

PROFIL TASTENINSTRUMENTE 

 

Klavier (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Klavier (ZKF): 

• eine spieltechnisch anspruchsvolle Etüde im Schwierigkeitsgrad von Moszkowski: Etudes de 
virtuosité „per aspera ad astra“ op. 72; Moscheles: 24 Etüden op. 70 

• ein barockes Werk im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier I D-Dur, E-Dur 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von J. Haydn: Sonate Es-Dur, Hob XVI/49; W. A. 
Mozart: Sonate D-Dur KV 311; Beethoven: Sonate c-Moll op.10 Nr. 1, Sonate F-Dur op.10 Nr. 2 

• ein Werk der Romantik oder der Moderne im Schwierigkeitsgrad von Chopin: Polonaise c-Moll op. 40 
Nr. 2; Schönberg: 6 Kleine Klavierstücke op. 19 

Mindestens zwei Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

 

Modulabschlussprüfung Klavier (ZKF) nach 4 Semestern: 

• Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen und hat folgende Teile: Kopfsatz einer klassischen 
Sonate (z.B. Mozart KV 311, Beethoven op. 10, Nr. 3), eine virtuose Etüde (z.B. Chopin op. 10 Nr. 5) 
und ein Stück nach freier Wahl (z.B. Bach WTK I, D-Dur, Chopin: Ballade Nr. 3, op. 47, Debussy: 
Reflêts dans l'eau). 

 

Modulabschlussprüfung Klavier (ZKF) nach 8 Semestern: 

• zwei Etüden virtuosen Charakters im Schwierigkeitsgrad von Chopin: Etüden op. 10, op.25 

• ein größeres Werk von J. S. Bach oder zwei Präludien und Fugen (Wohltemperiertes Klavier) oder 
ein Präludium und Fuge (Wohltemperiertes Klavier) und drei Sonaten von D. Scarlatti im 
Schwierigkeitsgrad von Wohltemperiertes Klavier I G-Dur, Wohltemperiertes Klavier II c-Moll 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von J. Haydn: Sonate C-Dur Hob XVI/50; Sonate Es-
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Dur Hob XVI/52; W. A. Mozart: Sonate D-Dur KV 576; Beethoven: Sonate D-Dur op. 10 Nr. 3 

• ein größeres romantisches Werk im Schwierigkeitsgrad von Chopin: Ballade As-Dur op. 47 

• zwei Werke ab dem Impressionismus, davon mindestens ein nach 1950 entstandenes im 
Schwierigkeitsgrad von Debussy: Estampes; J.Takács: 4 Epitaphe op. 79 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk im Schwierigkeitsgrad von Beethoven: Sonate für Klavier und 
Violine F-Dur op. 24; Schumann: Märchenbilder für Viola und Klavier; M. Glinka: Trio Pathétique in d-
Moll für Klarinette, Fagott und Klavier 

Mit Ausnahme des Kammermusikwerkes und des modernen Stückes (nach 1950) ist das Programm 
zur Gänze auswendig vorzutragen. 

 

Cembalo (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Cembalo (ZKF): 

• zwei Werke von J. S. Bach (z.B. aus Sinfoniae, Wohltemperiertes Klavier, Französische Suiten) oder 
ein Werk von J. S. Bach und ein Werk aus der englischen oder französischen Literatur im 
Schwierigkeitsgrad von Byrd: The Woods so Wild; Rameau: L’Ègyptienne 

• eine Sonate von D. Scarlatti 

• ein Werk freier Wahl aus einem anderen Stilbereich (z.B. Frescobaldi: Toccaten; J. Chr. Bach: 
Sonaten; J. Haydn: Sonaten) 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Cembalo (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Libero secondo di 
Toccatte (1627) von G. Frescobaldi (z.B. Toccatta VI od. VII), Sammlung der 8 Suiten von 1720 von 
G. F. Händel (z.B. Ouvertüre/Andante/Allegro aus Suite Nr. 7); Op. 17 von Chr. Bach (z.B. 1. Satz aus 
Nr. 5) 

 

Modulabschlussprüfung Cembalo (ZKF) nach 8 Semestern: 

• zwei größere Werke (oder Gruppen kleinerer Stücke) unterschiedlichen Stils aus dem Repertoire des 
16./17. Jahrhunderts (z.B. Bull, Byrd,Sweelink, Frescobaldi, L. Couperin) 

• drei Sätze aus einem französischen Werk des 18. Jahrhunderts (z.B. aus einer Ordre v. F. Couperin) 

• zwei Präludien und Fugen (Wohltemperiertes Klavier) oder ein Präludium und Fuge und ein größeres 
Werk von J. S. Bach (z.B. Italienisches Konzert, Toccata D-Dur) 

• zwei Sonaten von D. Scarlatti 

• ein Werk der Frühklassik oder Klassik (z.B. C. Ph. E. Bach: Rondos, Fantasien; J. Haydn: Sonaten; 
W. A. Mozart: Sonaten) 

• ein modernes Solo- oder Kammermusikwerk (im Schwierigkeitsgrad von Angerer: Toccaten, Roger: 
Vuataz Suite) 

• zwei Arien oder eine Kantate oder eine Sonate aus dem bezifferten Bass begleitet 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. Ein Werk kann auch auf dem Clavichord oder dem Hammerflügel 
gespielt werden. 

 

Orgel (ZKF) 
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Zulassungsprüfung Orgel (ZKF): 

• ein Werk aus dem 16. oder 17. Jahrhundert (z.B. Buxtehude: Präludium, Fuge und Ciaccona in C, 
Frescobaldi: Fiori musicali) 

• ein Werk von J. S. Bach (z.B. Fuge in g-Moll BWV 578; Präludium und Fuge in e-Moll BWV 533) 

• ein Werk des 19., 20. oder 21. Jahrhunderts (z.B. Franck: Pastorale; Reger: Choralvorspiele op. 67; 
Heiller: Choralvorspiele) 

• Blattspiel am Klavier oder eines Manualiter-Orgelstückes 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Modulabschlussprüfung Orgel (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Buxtehude: Präludium g-
Moll BuxWV 149, J. S. Bach: Präludium und Fuge C-Dur BWV 545, Max Reger: Introduktion und 
Passacaglia d-Moll ohne Opuszahl, C. M. Widor: 1. Satz (Toccata) aus Symphonie IV, op. 13 

 

Modulabschlussprüfung Orgel (ZKF) nach 8 Semestern: 

• ein Werk des 16. oder 17. Jahrhunderts (z.B. Muffat: Toccaten; Buxtehude: Präludien oder Toccaten; 
Frescobaldi: Toccaten) 

• J. S. Bach: ein größeres Präludium und Fuge (z.B. a-Moll BWV 543) oder eine der Toccaten (z.B. d-
Moll BWV 538) und zwei choralgebundene Bearbeitungen verschiedener Satztechnik (z.B. Vorspiele 
aus dem Orgelbüchlein) 

• ein Werk der deutschen oder französischen Romantik (z.B. C. Franck: Pièce héroique; Mendelssohn 
Bartholdy: Sonate oder Präludium und Fuge; Reger: Introduktion und Passacaglia d-Moll) 

• zwei Werke des 20. / 21. Jahrhunderts, davon eines nach 1950 komponiert (z.B. Hindemith: 
Sonaten; Messiaen: aus La Nativité; Heiller: Fronleichnamsstücke) 

• Begleitung: 

a) Prima-vista-Begleitung einer Sonate mit Basso continuo mittlerer Schwierigkeit (z.B. Händel: 
Flötensonaten; Bach-Schemelli) 

b) Prima-vista-Aussetzung eines Basso continuo zu einem Chor-Orchester-Werk (z.B. Mozart: 
Messen; Haydn: Messen) 

• ein Kammermusikwerk (z.B. eine Kantate von J. S. Bach mit obligater Orgel; W. A. Mozart: 
Kirchensonate KV 336; Kropfreiter: Colloquia 

für Violine und Orgel, J. N. David: Gottesminnelieder; Planyavsky: Zwei geistliche Gesänge für Sopran 
und Orgel; Bresgen: Der Benzenauer) 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

PROFIL GESANG 

 

Gesang (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Gesang (ZKF): 

• fünf Lieder bzw. Arien aus mindestens drei verschiedenen Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 
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Parisotti: Arie antiche; J. S. Bach: Bereite dich Zion (aus dem Weihnachtsoratorium); W. A. Mozart: Un 
moto di gioia; Schubert: An Silvia; Brahms: Vergebliches Ständchen 

Alle Lieder bzw. Arien sind auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Gesang (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von J.S. Bach: Ich will dir mein 
Herze schenken (Matthäuspassion), Quia fecit mihi magna (Magnificat); Pergolesi: Quae moerebat 
(Stabat Mater); Mozart: In uomini, in soldati (Cosi fan tutte, Despina), Non siate ritrosi (Cosi fan tutte, 
Guglielmo); Haydn: Benedictus aus der Kleinen Orgelmesse, The Mairmaid´s Song, Sailor´s Song; 
Gluck: O del mio dolce ardor; Schubert: An die Musik; Schumann: Der arme Peter 1-3, Frühlingsfahrt; 
Brahms: Dein blaues Auge; Bellini: Il fervido desiderio; Debussy: Romance, Les Cloches; 
Lerner/Loewe: On the street where you live (My Fair Lady) 

 

Modulabschlussprüfung Gesang (ZKF) nach 8 Semestern: 

• ein Programm von 45 Minuten mit Liedern und Arien (mindestens drei) aus den vier stilistischen 
Bereichen Alte Musik/Barock, Klassik, Romantik/Impressionismus und Moderne (z.B. Wiener Schule, 
zeitgenössische Musik, Jazz, Musical, Cabaret) im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Arien aus den 
Oratorien und Kantaten; W. A. Mozart: Arien der Susanna und des Figaro aus Le Nozze di Figaro; J. 
Haydn: Arianna a Naxos, Faurè: Pie Jesu, Schubert: Frühlingsglaube; Mendelssohn-Bartholdy: Auf 
Flügeln des Gesanges; Brahms: Wie Melodien zieht es mir, Poulenc: Banalitès, J. N. David: 
Gottesminnelieder; Krenek: Motiv, Unser Wein (Reisebuch aus den österreichischen Alpen); A. 
Webern: Frühe Lieder op. 2, J. Rutter: Et misericordia; R. Stolz: Du sollst der Kaiser meiner Seele 
sein, Bolcom: Amor, R. Rodgers: Oh, what a beautiful morning 

• ein Werk in kammermusikalischer Besetzung für mindestens 3 Musikerinnen/Musiker (z.B. Schütz: 
2- oder 3-stimmige Kleine Geistliche Konzerte; J. S: Bach: Arien mit obligatem Soloinstrument; 
Händel: Deutsche Arien; J. Haydn: Mehrstimmige Gesänge; Schubert: Ständchen für Alt oder Bariton 
und Chor D 921; L. Spohr: Lieder für Sopran, Klarinette und Klavier) 

Alle Lieder bzw. Arien sind auswendig vorzutragen. Die Werke aus dem Bereich des Oratoriums, der 
Kammermusik sowie der atonalen Moderne dürfen mit Notenvorlage gesungen werden. 

 

 

 

PROFIL ZUPFINSTRUMENTE 

 

Gitarre (ZKF) 

 

Zulassungprüfung Gitarre (ZKF): 

• ein Werk aus der Renaissance oder dem Barock im Schwierigkeitsgrad von Milan: Pavane I; Visée: 
Suite d-Moll: Courante, Allemande 

• ein Werk aus der Klassik im Schwierigkeitsgrad von Giuliani: Sonatine op. 71/1: Menuett; Carcassi: 
Etüden op. 60, Nr. 7, 10 

• ein Werk komponiert nach 1920 im Schwierigkeitsgrad von Uhl: 10 Stücke: Aria; Kováts: 
Minutenstücke 

• ein Stück aus Jazz oder Popularmusik, instrumental oder instrumental mit Gesang, im 
entsprechenden Schwierigkeitsgrad 
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Die Spielzeit des einzureichenden Programms hat 10–15 Minuten zu betragen. Ein Werk ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Gitarre (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von Fernando Sor: Variationen 
op.28; Mauro Giuliani: Sonata op.15; Manuel Ponce: Sonatina Meridional; Heitor Villa Lobos: Preluden 
und Etüden; Leo Brouwer: Elogio de la Danza. 

Mindestens zwei Werke sind auswendig vorzutragen.  

 

Modulabschlussprüfung Gitarre (ZKF) nach 8 Semestern: 

• Es ist ein Programm von mindestens 45 Minuten mit mindestens 30 Minuten Soloanteil einzureichen, 
das zumindest 4 der folgenden 6 Stilepochen aufweist: 

1) Musik aus der Renaissance (z.B. Dowland, Da Milano, Milán, Narváez)  

2) Musik des Barock (z.B. J. S. Bach, Weiss)  

3) Musik der Klassik (z.B. Giuliani, Sor) 

4) Musik der Romantik (z.B. Legnani, Coste, Mertz, Tárrega, Llobet) 

5) Musik der 1. Hälfte des 20. Jh. (z.B. Moreno Torroba, Turina, Rodrigo, Ponce, 
CastelnuovoTedesco, Villa Lobos)  

6) Musik komponiert nach 1940 (z.B. Brouwer, Britten, Martin, Piazzolla, Bogdanovic, Dyens) 

• Darüber hinaus ist ein Werk aus dem Bereich Kammermusik im Schwierigkeitsgrad der Sololiteratur 
zu spielen sowie ein Stück aus dem Jazz oder der Popularmusik. 

Ein Drittel der Spielzeit (exklusive Jazz/Pop-Stück) ist auswendig vorzutragen. Werke aus dem 16.–
18. Jahrhundert können auf den Originalinstrumenten Laute, Vihuela, Theorbe oder Barockgitarre, 
Werke aus Jazz und Popularmusik auf der E-Gitarre gespielt werden. 

 

Harfe (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Harfe (ZKF): 

• eine Etüde (z.B. N. Ch. Bochsa: 50 Etüden; A. Bovio: 30 Studi per arpa; J. Thomas: Six Studies I 
und II; F. J. Nadermann: 18 Etüden für die höhere Ausbildung) 

• eine Sonate (z.B. Ph. J. Mayer; Fr. A. Rössler (Rosetti); Beethoven: Variationen über ein Schweizer 
Lied; Dussek: Duo für Harfe und Klavier) 

• ein Solostück (z.B. Saint-Saëns: Fantasie; M. S. Rousseau: Variations pastorales; J. Thomas: The 
Season; Ibert: Six pièces) 

• ein Konzert (z.B. Dittersdorf; Wagenseil; Albrechtsberger: Partita in F) 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

Modulabschlussprüfung Harfe (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen, im Schwierigkeitsgrad von John Parry: Sonata 
in D-Dur, 1. Satz; Marcel Tournier: Konzertetüde „Au matin“; David Watkins: Petite Suite 
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Modulabschlussprüfung Harfe (ZKF) nach 8 Semestern: 

• zwei Etüden (z.B. Dizzi: 48 Etudes; Schmid: 6 Etüden; Tocchi: Dodici Studi) 

• eine Sonate (z.B. Dussek: Sonate c-Moll; Parry: Sonate D-Dur; Hovhannes) 

• zwei Solostücke (z.B. Glinka: Variationen über ein Thema von Mozart; Spohr: Fantasie; Rota: 
Sarabande und Toccata) 

• ein zeitgenössisches Werk (z.B. Holliger: Sequenzen über Johannes 1,32; Flothuis: Pour le tombeau 
d’Orphée) 

• ein Kammermusikwerk (z.B. Britten: Ceremony of Carols; Krumpholz: Sonate F-Dur für Flöte und 
Harfe; Saint-Saëns: Fantasie op. 124 für Violine und Harfe; E.T.A. Hoffmann: Quintett) 

• ein Konzert (z.B. W. A. Mozart: Konzert für Flöte und Harfe KV 299; Händel; Saint-Saëns; Pierné) 

Drei Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

PROFIL AKKORDEON 

 

Akkordeon (ZKF) 

 

Zulassungsprüfung Akkordeon (ZKF): 

• ein Werk aus dem Barock (Übertragung) im Schwierigkeitsgrad einer leichteren Sonate von 
Domenico Scarlatti 

• zwei Originalwerke im Schwierigkeitsgrad von Wolfgang Jacobi: Sérénade 

• ein zyklisches Werk im Schwierigkeitsgrad von Niels Viggo Bentzon: In the Zoo 

Es sind ganze Werke (alle Sätze) einzureichen. Ein Werk ist auswendig vorzutragen. Das 
Prüfungsprogramm hat eine möglichst große stilistische Vielfalt zu gewährleisten. 

 

Modulabschlussprüfung Akkordeon (ZKF) nach 4 Semestern: 

Vorzubereiten sind mindestens 3 repräsentative Stücke verschiedener Stilrichtungen und 
unterschiedlichen Charakters. Die Dauer der Prüfung beträgt ca.15 Minuten. Das Programm ist in 
Absprache mit der/dem Lehrenden im ZKF festzulegen und hat folgende Teile: 

• eine Übertragung aus Renaissance, Barock oder Klassik im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: 
Andante für eine Orgelwalze KV 616 

• ein Originalwerk mit virtuosem Charakter im Schwierigkeitsgrad von Ole Schmidt: Toccata 

• ein Originalwerk mit zeitgenössischem Charakter im Schwierigkeitsgrad von Arne Nord-heim: 
Flashing 

 

Modulabschlussprüfung Akkordeon (ZKF) nach 8 Semestern: 

• ein Werk aus dem Barock (z.B. J. S. Bach: ein Präludium und Fuge aus dem Wohltemperierten 
Klavier, eine Englische oder Französische Suite) 

• ein zyklisches Werk (Originalkomposition) im Schwierigkeitsgrad von A. Kusjakov: Winterbilder; V. 
Holmboe: Sonate 

• ein Solostück (Originalkomposition) im Schwierigkeitsgrad von M. Ishii: Tango Prism, E. Krenek: 
Acco-Music 

• Übertragung geeigneter Klavier-, Harmonium- oder Orgelmusik im Schwierigkeitsgrad von I. Albeniz: 
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Suite Espagnole; J. Haydn: Sonaten 

oder 

Werke aus dem Jazz oder der Popularmusik wie z.B. W. E. Plötz: Check it up; H. G. Kölz: Coupe; C. 
Thomain: Shocking Valse 

• ein repräsentatives Kammermusikwerk im Schwierigkeitsgrad von D. de la Motte: Sieben Stücke; J. 
Padrós: Policromies 

Zwei Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2: PRÜFUNGSANFORDERUNGEN Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) 
Zweites Instrument/Gesang 

 

BLASINSTRUMENTE 

 

Blockflöte (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Blockflöte: 

• eine Etüde (z.B. H. M. Linde; Allen Davis; F. Brüggen) 

• ein langsamer und ein schneller Satz im Schwierigkeitsgrad von Marcello, Sonaten; Pepusch: 
Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Blockflöte: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Frescobaldi: 
Kanzonen; Händel: Sonaten; Telemann: aus dem Getreuen Musikmeister; H. M. Linde: Music for a 
Bird; L. Andriessen: Ende. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Querflöte (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 
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Eignungsprüfung Zweites Instrument Querflöte: 

• eine Etüde (z.B. Köhler, III. Band) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Fantasie; Blavet: 
Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Querflöte: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: 
Sonaten; Quantz: Sonaten; Stamitz: Konzert; Böhm: Souvenir des Alpes; Poulenc: Sonate 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Klarinette (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Klarinette: 

• eine Etüde (z.B. J. Müller: 22 Etüden, I. Teil) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von M. Arnold: Sonatina; E. Bozza: 
Idylle; N. W. Gade: Fantasiestücke op. 43; Rossini: Sonate Nr. 3, Transkription. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Klarinette: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Stamitz: 
Konzerte; Weber: Introduktion, Thema und Variationen; Hindemith: Sonate; Schumann: 
Fantasiestücke. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich 

 

Saxophon (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Saxophon: 

• eine Etüde (z.B. Guy Lacour: 50 Etüden, Bd. II) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von J. Rueff: Chanson et Passepied; P. 
M. Dubois: 10 Figures en Dance; P. M. Dubois: Mazurka 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Saxophon: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von R. Planel: 
Prelude et Saltarelle; A. Tcherepnine: Sonatine sportive op. 63; J.-B. Singelee: Concertino op. 78. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Oboe (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 
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Eignungsprüfung Zweites Instrument Oboe: 

• eine Etüde (z.B. Pasculli; Bozza) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Händel: Konzert g-Moll; Albinoni: 
ein einfaches Konzert; Cimarosa: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Oboe: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen (Barock obligat) vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von 
J. S. Bach: Konzert F-Dur; Hummel: Konzert; Lebrun: Konzert; Schumann: Adagio und Allegro. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Fagott (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Fagott: 

• eine Etüde (z.B. Milde, Weissenborn) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Besozzi: Sonate; Vivaldi: ein 
einfaches Konzert; Vogel: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Fagott: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Vivaldi: Konzerte; 
Vanhal: Konzert; Hurlstone: Sonate; Hindemith: Sonate. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Trompete (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Trompete: 

• eine Etüde (z.B. Hering; Concone) 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Loeillet: Sonata B-Dur; Hansen: Sonate, 2. Satz 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Trompete: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Albinoni: Konzert 
Es-Dur; J. Haydn: Konzert, 2. Satz; Balay: Andante et Allegro. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Posaune (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 
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Eignungsprüfung Zweites Instrument Posaune: 

• eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von Hering; Clodomir 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Hasse: Suite; Robert: Air noble 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Posaune: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Galliard: 1. 
Sonate; Geissler: Sonatine; Dubois: Cortege. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Horn (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Horn: 

• eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von Nauber op. 33; leichte Etüde aus Alphonse I 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Borris: Spielstücke; M. Poot: Sarabande für Horn und 
Klavier 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Horn: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Pepusch 
(Höltzel): Sonatine Nr.1 C-Dur; W. A. Mozart: Rondo D-Dur KV 412; Ch. Gounod: 6 Melodien, Bd. I; H. 
Genzmer: Sonatine für Horn und Klavier, 2. Satz. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Basstuba (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Basstuba: 

• eine Etüde (z.B. Kopprasch) 

• zwei Werke/Sätze im Schwierigkeitsgrad von Tscherepnin: Andante 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Basstuba: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen im Schwierigkeitsgrad von Koetsier: 
Sonatine; Eccles: Sonate, 1. und 3. Satz. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Tenorhorn – Euphonium (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Tenorhorn: 
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• Dur-Tonleitern und Dreiklänge über zwei Oktaven 

• eine technische und eine melodische Etüde im Schwierigkeitsgrad von Concone / Bordogni-Rochut, 
Bd. 1; Kopprasch, Bd. 1; Arban 

• Vortragsstücke unterschiedlichen Charakters oder Sätze daraus, z.B. A. Barbe, Fantasie Originale; 
J. E. Galliard, Sonaten; J. Curnow, 

Rhapsodie; Ph. Spark, Aubade; C. Douglas, Phantasie jubiloso; Tcherepnin, Andante 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Tenorhorn: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von 30 Minuten (reine Spielzeit) vorzutragen 
im Schwierigkeitsgrad von A. Guilmaunt: Morceau Symphonique; B. Weber: Romanze; A. Besozzi: 
Sonate B-Dur; B. Marcello: Sonaten; A. Vivaldi: Sonaten; G. Ph. Telemann: Sonaten; Ph. Spark: 
Pantomime, Euphonium Concert; A. Capuzzi: Andante und Rondo; G. Langford: Rhapsody; J. 
Horovitz: Concerto; Boccalari: Fantasia di Concerto 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich.  

 

SCHLAGINSTRUMENTE 

 

Schlaginstrumente (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Schlaginstrumente: 

• ein Stück für Kleine Trommel im Schwierigkeitsgrad einer Konzertetüde von Hochrainer: Übungen für 
Kleine Trommel – mittlerer Schwierigkeitsgrad; Wilcoxon: American drum rudiments – mittlerer 
Schwierigkeitsgrad 

• ein Stück für Pauke im Schwierigkeitsgrad einer Etüde von Hochrainer: Übungen für Pauken – 
mittlerer Schwierigkeitsgrad; Ulrich: Scenaslava; Beck: Alpin slide 

• ein Stück für Stabspiele im Schwierigkeitsgrad einer Etüde von Goldenberg: Modern method for xylo, 
marimba and vibes – mittlerer Schwierigkeitsgrad; Pitfield: Sonate für Xylophon; Gomez: Scenes from 
Mexico 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Schlaginstrumente: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden/in ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) unter 
Einbeziehung der 3 Hauptinstrumente (Kleine Trommel, Pauken, Stabspiele) vorzutragen im 
Schwierigkeitsgrad von Combs: Concert snare drum solos; Beck: Colonial Capers; Nexus: Portfolio for 
snare drum; Fink: Solobuch für Pauken; McKenzie: Concertino for Timpani; Ferstl: Französische Suite 
für 4 Pauken; Schmitt: Ghanaia; Ortiz: Junglewalk; Abe: Frogs. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

STREICHINSTRUMENTE 

 

Violine (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Violine: 



305 

 

Seite 305 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

• eine Etüde (z.B. Kayser op. 20; Mazas op. 36) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann, Dancla, Dvořák: 
Sonatine 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Violine: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Händel, Haydn, 
Genzmer. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Viola (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Viola: 

• eine Etüde (z.B. Kayser, Bruni) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Eccles, Telemann 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Viola: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Zelter; J. S. 
Bach: Sonate mit obligatem Cembalo; Hindemith: Trauermusik. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Violoncello (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Violoncello: 

• eine Etüde (z.B. Dotzauer; Lee) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Vivaldi: Sonaten; Marcello: Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Violoncello: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Suite 
G-Dur, d-Moll; C. Ph. E. Bach: Konzert; Monn: Konzert; Beethoven: Sonate g-Moll; Klengel: 
Konzertstück; Goltermann: Konzert Nr. 4. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Kontrabass (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 
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Eignungsprüfung Zweites Instrument Kontrabass: 

• eine Etüde (z.B. Simandl II/6; Josef Hrabé: Etüden, Heft I) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Cappuzzi: Konzert; Marcello: 
Sonate 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Kontrabass: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Händel: Sonate; 
Sperger: Sonaten; Jacob: Concertino. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

TASTENINSTRUMENTE 

 

Klavier (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Klavier: 

• eine Etüde (im Schwierigkeitsgrad von Czerny: Schule der Geläufigkeit) 

• ein Werk von J. S. Bach im Schwierigkeitsgrad der zweistimmigen Inventionen c-Moll, h-Moll 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: Sonate G-Dur KV 283; Beethoven: 
Sonate g-Moll op. 49/1 

• ein Werk der Romantik oder Moderne im Schwierigkeitsgrad von Schubert: Scherzo B-Dur D 593; 
Bartók: Mikrokosmos IV 

Auswendigspiel freiwillig. 

 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Klavier: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Clementi: Gradus 
ad Parnassum; Cramer-Bülow: 60 Etüden; J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier I c-Moll, B-Dur; W. A. 
Mozart: Sonate A-Dur KV 331; Beethoven: Sonate G-Dur op. 79, E-Dur op. 14; Chopin: Polonaise c-
Moll op. 40/2; Brahms: Intermezzi op. 117; Debussy: Children´s Corner; G. Kurtág: „Játékok“. Spiele 
für Klavier III. 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

Cembalo (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Cembalo: 

• eine einfache Sonate von D. Scarlatti 

• zwei Werke unterschiedlichen Stils im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Zweistimmige Inventionen, 
Französische Suiten; Werken aus dem Fitzwilliam Virginal Book 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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Abschlussprüfung Zweites Instrument Cembalo: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Georg Böhm: 
Suite F-Dur; J. Haydn: Sonaten; Bartók: Mikrokosmos III, IV. Obligat: eine Arie oder ein Sonatensatz 
aus dem bezifferten Bass begleitet. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Orgel (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Orgel: 

• eine Pedalstudie oder ein großes Pedalsolo aus der barocken Literatur 

• zwei Werke unterschiedlicher Stilepochen (Barock obligat) im Schwierigkeitsgrad von: J. S. Bach: 8 
Kleine Präludien BWV 553–560; Reger: op. 135a; Doppelbauer: Kleine Stücke für Orgel 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Orgel: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Buxtehude: Bux 
WV 137; J. S. Bach: Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537; Choralvorspiele aus der Sammlung 
Kirnberger; Franck: Fantasie C-Dur; Mendelssohn Bartholdy: Präludien und Fugen; F. Schmidt: 4 
Kleine Präludien und Fugen; Rheinberger: Monologe; Hindemith: Sonate II; Alain: Janequin-
Variationen; Langlais: Te Deum. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESANG 

 

Gesang (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument Gesang) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Gesang: 

• fünf Lieder oder Arien aus mindestens 2 verschiedenen Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 
Parisotti: Arie antiche; Mozart: Arien aus Bastien und Bastienne; Mozart: Die Verschweigung, „Ein 
Mädchen oder Weibchen“ (Zauberflöte, Papageno); Schubert: Die Forelle, An Silvia; Brahms: 
Mädchenlied („Auf die Nacht in der Spinnstubn“); Schumann: Freisinn; Bernstein: „I Feel Pretty“ 

Das Programm ist auswendig zu gestalten. 

 



308 

 

Seite 308 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Gesang 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von H. Schütz: Kleine 
Geistliche Konzerte; Händel: Deutsche Arien; Mozart: In uomini, in soldati; Schubert: Die Sterne, An 
die Musik; Mendelssohn Bartholdy: Bei der Wiege, Der Blumenstrauß; Schumann: Der arme Peter; 
Gesangsstücke aus dem Bereich der zeitgenössischen Musik, Jazz, Musical, Cabaret, Operette. 

Das Programm ist grundsätzlich auswendig zu gestalten. Werke aus dem Bereich des Oratoriums 
sowie atonale Stücke dürfen mit Notenvorlage gesungen werden. 

 

ZUPFINSTRUMENTE 

 

Gitarre (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Gitarre: 

• drei Stücke unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von Carcassi: Etüden op. 60, Nr. 3; 
Logy: Partita a-Moll, Aria 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Gitarre: 

In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen:  

• ein Werk aus der Renaissance oder dem Barock im Schwierigkeitsgrad von Visee: Suite d-Moll, 
Allemande, Sarabande 

• Musik der Klassik oder der (Spät-) Romantik im Schwierigkeitsgrad von Carcassi: Etüden op. 60, Nr. 
11, 18; Tárrega: Lagrima 

• ein Werk komponiert nach 1940 im Schwierigkeitsgrad von Brouwer: Études simples, Nr.6, 10 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Harfe (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Harfe: 

• vier Stücke unterschiedlicher Epochen im Schwierigkeitsgrad von M. Tournier: Au matin; F. 
Godefroid: Etude de concert; Händel: Concerto; Dussek: Sonaten 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Harfe: 

In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: 
Konzert für Flöte und Harfe KV 299; Spohr: Fantasie; Fauré: Impromptu; Britten: Suite; M. Grandjany: 
Rhapsodie 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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AKKORDEON 

 

Akkordeon (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Akkordeon: 

• ein Werk im Schwierigkeitsgrad von Mogens Ellegaard: Polyphones Spielbuch; Lundquist: Allerlei; 
W. Bernau: Musikmappe 

• ein Originalwerk aus Jörg Dräger: Akkordeon-Progression Mittelstufe 

• ein Werk freier Wahl im Schwierigkeitsgrad von H. G. Kölz: Jazz- bzw. Rockprogression für 
Akkordeon 

Auswendigspiel freiwillig. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Akkordeon: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilepochen (Barock, Klassik, Moderne, Stilepoche freier Wahl) 
vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von D. Scarlatti: Sonaten; W. A. Mozart: Stücke für 
Glasharmonika; T. Lundquist: Neun zweistimmige Inventionen; J. Novak: Rondini; H. C. Jacobsen: 
Tema e variazioni; H. Valpolla: Clowns I/II; A. Piazzolla: Tangos; L. Fancelli: Aquarelli Cubani. 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

BAROCK 

 

Hammerklavier (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Hammerklavier: 

• ein kürzeres Werk der Vorklassik (z.B. ein Rondo von CPE Bach) 

• eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von W. A. Mozart: Sonate G-Dur KV 283; Beethoven: 
Sonate g-Moll op. 49/1 

• ein Werk der Frühromantik oder Romantik im Schwierigkeitsgrad von Schubert: Scherzo B-Dur D 
593 

Auswendigspiel freiwillig 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Hammerklavier: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 4 unterschiedlichen Stilen vorzutragen, darunter 

• ein Werk der Vorklassik, z.B. eine Sonate von Johann Christian Bach, op. 5 oder aus CPE Bachs 6 
Sammlungen „Für Kenner und Liebhaber“ 

• eine klassische Sonate (oder Sätze daraus), z.B. W. A. Mozart: Sonate A-Dur KV 331; Beethoven: 
Sonate G-Dur op. 79, E-Dur op. 14; 

• ein Werk der Romantik, z.B. aus Schubert: Impromptus op. 142 

Ebenso muss das Programm ein Vokal- oder Kammermusikwerk enthalten – dies kann auch eine 
Continuobegleitung nach beziffertem Bass sein (nicht ausgeschrieben!) 

Ein Werk ist auswendig vorzutragen.  
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Traversflöte (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Traversflöte: 

• eine Etüde (z.B. Quantz, Capricen) 

• ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Methodische Sonaten, 
z.B. Sonate h-Moll; C.Ph.E. Bach: Sonaten, z.B. Sonate e-Moll; Boismortier: Suiten, z.B. Deuxième 
Suite G-Dur. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Traversflöte: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Hotteterre: 
Suiten, z.B. Premier Livre, Quatrième Suite e-Moll; J. S. Bach: Sonaten, z.B. Sonate e-Moll; 
Telemann: Fantasien für Flöte solo, z.B. Nr. 7 D-Dur. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Barockoboe (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockoboe: 

• eine Etüde (z.B. Pasculli; Bozza) sowie ein schneller und ein langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad 
von einem einfachen Konzert von Albinoni, Händel: Konzert g-Moll; Cimarosa: Konzert. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockoboe: 

In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) 
vorzutragen. Das Programm hat Teile aus einer Italienischen Sonate (z.B. G. Sammartini op.13, Nr.4 
in G-Dur oder F. Geminiani e-moll), einer Französischen Suite (z.B. J. Hotteterre op.2 oder P. Philidor) 
sowie ein Kammermusikstück (z.B. eine Arie aus den Kantaten von J.S. Bach oder ein Trio von 
Telemann mit Geige, Blockflöte oder Traverso) zu enthalten. Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Barockfagott (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockfagott: 

• eine Etüde (z.B. Capricen) 

• eine schneller und langsamer Satz im Schwierigkeitsgrad von Telemann: Sonatinen a-moll oder c-
moll; Boismortier: Sonaten aus Op.40 oder Op.66 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockfagott: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von 15–20 Minuten (reine Spielzeit) aus 
mindestens 3 unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Fasch: Sonate C-
Dur; Telemann: Sonate f-moll; Boismortier: Sonaten oder Concerto aus Op.26; Galliard: Sonaten; 
Vivaldi: Sonaten 

 



311 

 

Seite 311 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

Barocktrompete (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barocktrompete: 

• Vorzubereiten sind 2 Sätze unterschiedlichen Charakters im Schwierigkeitsgrad von: Thorvald 
Hansen: Sonate; Balay: Andante et Allegro; eine Etüde von Kopprasch. 

Die Eignungsprüfung kann auf der modernen Trompete absolviert werden. Es muss dabei der 
künstlerische und technische Nachweis der Eignung für das Zweite Instrument Barocktrompete 
erbracht werden. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barocktrompete: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) 
vorzutragen, im Schwierigkeitsgrad von Händel: "The Trumpet shall sound" (Messias); Händel: Suite 
in D; Purcell: Sonata; J. Clarke: Suite; P. Franceschini: Sonata in D. 

Im Unterschied zur Eignungsprüfung ist das Abschlussprogramm ausschließlich auf der 
Barocktrompete vorzutragen. 

 

Barockvioline/Barockviola (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockvioline/Barockviola: 

• zwei unterschiedliche Sätze aus dem Barock (z.B. Bach, Telemann, Händel, Corelli); 

Barockinstrument und Barockbogen sind nicht unbedingt erforderlich. 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockvioline/Barockviola: 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reine Spielzeit) mit 
mindestens drei Stücken unterschiedlichen Charakters aus den relevanten Stilepochen vorzutragen: 

- italienischer bzw. österreichischer Frühbarock (z.B. Castello, Fontana, Biber) 

- italienischer Hochbarock (z.B. Corelli) 

- französischer Stil (z.B. François Couperin) 

- deutscher Hochbarock (z.B. Bach, Pisendel, Telemann) 

- ein Satz aus einer frühklassischen Sonate bzw. einem Konzert (z.B. Haydn, Mozart) 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Violone - Historischer Kontrabass (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Violone: 

• zwei unterschiedliche Continuo-Stimmen aus dem Hochbarock  

 • Werkauswahl aus Diego Ortiz– Receradas del Tratado 

Die Eignungsprüfung kann auf dem modernen Kontrabass absolviert werden. 

  

Abschlussprüfung Zweites Instrument Violone: 
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• Die Abschlussprüfung erfolgt kammermusikalisch. 

• In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reiner Spielzeit) 
vorzutragen. Dieses hat zu enthalten: Continuo-Spiel mindestens zweier Sätze einer 
Triosonate/Solosonate auf dem g-Violon; Spiel auf einem historischen Kontrabassinstrument mit 
Musik der Wiener Klassik innerhalb einer selbst zu organisierenden Formation in Originalbesetzung 
(M. Haydn, Albrechtsberger...); eine Diminution im italienischen Stil (Ortiz, Dalla Casa, Bonizzi...) 

  

Barockgesang (Wahlpflichtmodul (Schwerpunkt) Zweites Instrument/Gesang) 

 

Eignungsprüfung Zweites Instrument Barockgesang: 

• 2 Werke aus dem recitar cantando des 17.Jh. (Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, Schütz, u.a.) 

• ein Stück aus den Gesängen von Bach Schemelli 

• ein Rezitativ und eine Da Capo Arie (ornamentiert) aus dem 18. Jh. 

Das Programm ist auswendig vorzutragen. 

 

Abschlussprüfung Zweites Instrument Barockgesang: 

In Absprache mit der/dem Lehrenden ist ein Programm von ca. 20 Minuten (reiner Spielzeit) 
vorzutragen. Dieses hat zu enthalten: 

 • eine Arie aus einem Oratorium von J.S. Bach oder G.F. Händel 

• ein Rezitativ und eine Opernarie aus dem 17./18. Jh. 

• mind. 2 Stücke (Air de cour, recitar cantando....) aus dem 16./17. Jh. (z.B. Viadana: Cento concerti 
ecclesiastici; Schütz: Kleine geistliche Konzerte; Purcell; Dowland: Lute Songs; u.a.) 

Bei der Zusammenstellung des Programms sind die verschiedenen Nationalstile und Epochen sowie 
verschiedene Sprachen (vorzugsweise 3) zu berücksichtigen. Die Begleitung durch 
Instrumentalensembles ist erwünscht (vorzugsweise Originalinstrumente). Das Programm muss 
auswendig vorgetragen werden, Oratorienarien dürfen mit Notenvorlage gesungen werden. 
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Anhang 3.a. 
 

Studienplan für das Künstlerische Basisstudium 
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Studienplan „Künstlerisches Basisstudium“ (KBS) 

 

Studienziel 

 

Das Künstlerische Basisstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium dient der Vorbereitung auf 
einen Hauptstudiengang künstlerischer und künstlerisch-pädagogischer Richtung und richtet sich an 
SängerInnen und InstrumentalistInnen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Im Künstlerischen 
Basisstudium werden grundlegende Fertigkeiten vermittelt, die Zusatzmodule dienen der Vertiefung 
und Erweiterung von Kompetenzen. 

Als Hauptfächer sind derzeit wählbar: Klavier, Cembalo, Orgel, Akkordeon, Violine, Viola, Violoncello, 
Kontrabass, Harfe, Gitarre, Querflöte, Blockflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Horn, Trompete, 
Posaune, Tuba, Schlagwerk, Sologesang und Komposition. 

 

Allgemeine Bestimmung für die Zulassung 
 

Voraussetzung für die Zulassung in das „Künstlerische Basisstudium“ ist eine bestandene 
Zulassungsprüfung. Diese setzt sich aus zwei Teilen zusammen. 

1. Vorspiel im „Zentralen Künstlerischen Fach“ 

2. Überprüfung von musiktheoretischen Grundkenntnissen 

 

Die Zulassungsbestimmungen im Fach Komposition weichen davon ab (siehe 
Prüfungsanforderungen). 

Der Prüfungskommission haben mindestens drei Lehrende des Vorarlberger Landeskonservatoriums 
anzugehören. Kriterien der Beurteilung sind nicht nur instrumentenspezifische Fertigkeit, sondern 
auch das Vorhandensein von musikalischem Ausdruckswillen. 

Die Prüfungskommission kann Empfehlungen bezüglich der Belegung von Zusatzmodulen 
aussprechen. Diese werden auf dem Protokoll der Zulassungsprüfung vermerkt. 

Die Prüfung wird mit „bestanden – nicht bestanden“ bewertet. Die Neuaufnahme setzt die 
Verfügbarkeit eines entsprechenden Studienplatzes voraus. 

 

Studiendauer 

 

Die Studiendauer beträgt 4 Semester. Es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung um zwei 
Semester. Um diese muss schriftlich (mit einer Begründung) bis spätestens  zu Beginn des 3. 
Semesters angesucht werden.  

Die Studiendauer kann ohne Ansuchen verlängert werden, wenn der Studieneintritt vor dem 
vollendeten 16. Lebensjahr erfolgt. 

 

Leistungsüberprüfung 

 

Wird das Studium nicht in der Regelstudienzeit absolviert, findet zur Leistungskontrolle in 
regelmässigen Abständen eine künstlerische Prüfung in ZKF statt. Die Leistungsüberprüfung wird mit 
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„sehr gut“ bis „nicht genügend“ beurteilt, bei einem „nicht genügend“ wird eine Kontrollprüfung zum 
Ende des folgenden Semesters angesetzt. Wird auch diese mit einem „nicht genügend“ beurteilt, kann 
das Studium am Vorarlberger Landeskonservatorium nicht fortgesetzt werden. 

 

Abschlussprüfung 

 

Das Künstlerische Basisstudium endet mit einer Abschlussprüfung. Die Fristen für Anmeldung und 
Programmabgabe können der jeweiligen Jahresübersicht entnommen werden. 

Wird beabsichtigt, das Studium am Vorarlberger Landeskonservatorium fortzusetzen, ersetzt die 
Zulassungsprüfung in  die Studienrichtungen Instrumental- und Gesangspädagogik oder Künstlerische 
Studien die Abschlussprüfung. 

 

Studienplan 

 

Künstlerisches 
Basisstudium 

Typ LVNr ECTS 1.Sem 2.Sem 3.Sem 4.Sem SWSt 

Zentrales Künstlerisches 
Fach1 

KE 01 64 2 2 2 2 8 

Vorbereitende 
Musiktheorie 1,2 

UE 200 8 2 2   4 

Vorbereitende 
Musiktheorie 3,4 

UE 201 8   2 2 4 

Klavier (Pflichtfach) 4 KE 34 6 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Chor3 KG 39 6 2 2 2 2 8 

Orchester2,4 KG 39 6 2 2 2 2 8 

Zusatzmodul3 KG 38,100, 
203-206 

6 1 1 1 1 4 

Korrepetition2 KE 40 4 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

1 Es wird empfohlen, den Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach zweimal die Woche je eine Stunde zu 
absolvieren. 
Im Hauptfach „Komposition“ beträgt der Unterricht grundsätzlich eine Stunde pro Woche. 

2 Nach Maßgabe des Studienangebotes 

3 Pro Studienjahr ist eine weitere Semesterwochenstunde aus den Zusatzmodulen des Typs Künstlerischer 
Gruppenunterricht zu wählen. Während der Studienzeit sind verschiedene Zusatzmodule zu belegen. 

4 Nicht für Pianisten. 

 

Zusatzmodule Typ LVNr ECTS 1.Sem 2.Sem SWSt 
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Künstlerischer Einzelunterricht  

Zusätzliche Stunde im ZKF 1 KE 01 6 1 1 2 

Korrepetition für außerordentlich Studierende KE 40 2 0,5 0,5 1 

2. Instrument1,2,3,4 KE 45 45 1 1 2 

Klavier für außerordentlich Studierende 1 KE 34 3 0,5 0,5 1 

 

1 Nach Maßgabe des Studienangebotes. 

2 Die Belegung dieses Zusatzmodules setzt eine bestandene  Aufnahmeprüfung Zulassungsprüfung voraus und 
ist abhängig von den verfügbaren Studienplätzen. Für KBS Studenten  entstehen durch die Teilnahme an diesem 
Modul zusätzliche Kosten. 
3 Für „Zusatzmodule Künstlerischer Einzelunterricht“ fallen zusätzliche Kosten an (s. Studiengebühren – 
www.vlk.ac, Downloads). 
4 Nach Maßgabe des Studienangebotes 

 

 

 

 

Musikgymnasium 

 

Studierende des Vorarlberger Landeskonservatoriums, welche Schüler eines Musikgymnasiums sind, 
sind Studierende des „Künstlerischen Basisstudiums“.  Ihnen wird empfohlen, die obligaten Fächer in 
den höheren Klassen zu belegen. Die Fächer müssen inskribiert werden, ein Studienplatz ist abhängig 
vom Studienangebot. 

Studierende des Musikgymnasiums erhalten pro Semester eine Wochenstunde Unterricht im 
Zentralen Künstlerischen Fach. 

 

Zusatzmodule 

Künstlerischer Gruppenunterricht 

Typ LVNr ECTS 1.Sem 2.Sem SWSt 

Ensemble Kammermusik KG 38 3 1 1 2 

Grundlagen der Improvisation UE 100 3 1 1 2 

Psychohygiene für Musiker VU 203 2 0,5 0,5 1 

Bewegung UE 204 2 0,5 0,5 1 

Werkanalyse mit Exkursion VO/EX 205 2 0,5 0,5 1 

Einführung in die Bewegung,  

Haltung und Atmung am Instrument 

UE 206 3 1 1 2 

Vorbereitenden Musiktheorie für für 
außerordentlich Studierende1 

UE 202 16 3 3 6 

http://www.vlk.ac/
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Lehrinhalte 

 

Zentrales künstlerisches Fach 

Typ der Lehrveranstaltung: Künstlerischer Einzelunterricht (KE) 

 

Das Ziel des Unterrichts im Zentralen künstlerischen Fach ist der Erwerb einer künstlerischen 
Kompetenz als Musiker. Dies beinhaltet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Instrument und 
eine Reflexion des eigenen musikalischen Verständnisses. Die Berücksichtigung persönlicher 
Neigungen und Interessen, das Heranführen zur Selbstständigkeit sowie die Persönlichkeitsbildung 
sollen dabei besondere Beachtung finden. Dabei ist auf höchstes künstlerisches Niveau und 
stilistische Vielfalt Wert zu legen.  

Inhalte sind neben der Schulung von instrumentaltechnischem Können auch das Entwickeln von 
musikalischem  Verständnis und musikalischer Ausdrucksfähigkeit. Eine methodische Vielfalt ist zu 
begrüßen. 

 

Bewegung 

Typ der Lehrveranstaltung: Vorlesung mit Übung (UE) 

 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, musikalische Parameter wie zum Beispiel Rhythmen und Formen in 
eigener Körperaktivität und Bewegung zu erfahren, sie zu analysieren  und so ein vertieftes 
Verständnis dafür zu entwickeln.  

 

Chor 

Typ der Lehrveranstaltung: Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) 

 

Ziel der Lehrveranstaltung sind ein Vertiefen des sicheren Umgangs mit der Singstimme und ein 
Kennenlernen und Erarbeiten von leichter bis mittelschwerer Chorliteratur aus allen Stilepochen. Im 
Vordergrund steht a cappella – Literatur. Aber auch größere Werke evtl. mit Orchester können 
projektweise erarbeitet werden. 

Neben der Erarbeitung von Chorliteratur sollen Aspekte der Stimmbildung und des Blattsingens 
einbezogen werden. 

Über die Teilnahme am Chor entscheidet ein Vorsingen zu Studienjahresbeginn. 

 

Ensemble Kammermusik 

 Typ der Lehrveranstaltung: Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) 

 

Ziel des Kammermusikunterrichts ist das Erarbeiten der musikalischen Literatur in unterschiedlichen 
relevanten Besetzungsformen und – größen. In dieser Arbeit werden auch Fragen der Probentechnik, 
der Kommunikationsfähigkeit, von Bühnenpräsentation, Auftrittsangst und Organisation behandelt. 

 

Grundlagen der Improvisation 

Typ der Lehrveranstaltung: Übung (UE) 
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Ziel dieser Lehrveranstaltung ist die Entwicklung von improvisatorischer Kreativität. Inhalte sind u.a.: 
das Erarbeiten von Improvisationsmodellen und Stücken, die Formung des eigenen Ausdrucks, 
Experimentieren im Spannungsfeld anderer Kunstformen, das Kennenlernen außereuropäischer 
rhythmischer Sprachen. 

 

Klavier Pflichtfach 

Typ der Lehrveranstaltung: Künstlerischer Einzelunterricht (KE) 

 

Bei der Entwicklung der Fertigkeiten im Klavierspiel stehen vor allem folgende drei Aspekte im 
Vordergrund: 

 Praktische Aspekte: Das Klavier wird zum Hilfsmittel bei der Arbeit an Literatur des ZKF, 
sowohl für Unterrichtssituationen als auch für das eigene Literaturstudium. In dieser Hinsicht 
sind Begleitaufgaben, inklusive grundlegender Fertigkeiten im Blattspiel, von besonderer 
Bedeutung. 

 Musiktheoretische Aspekte: In Vernetzung mit Lehrveranstaltungen der Musiktheorie wird das 
Klavier als Mittel zu einem tieferen Verständnis für harmonische und linear-kontrapunktische 
Zusammenhänge wahrgenommen. Als Akkordinstrument befähigt das Klavier den/die 
Studierende/n, Aufgaben aus Harmonielehre und Tonsatz praktisch umzusetzen. 

 Künstlerische Aspekte: Als Nebeninstrument bietet das Klavier Einblicke in musikalische 
Bereiche, die über jene des ZKF hinausgehen. So vermittelt die Arbeit am Klavier zusätzliche 
Kompetenzen kognitiver und ästhetischer Art. 

Diese Lehrveranstaltung endet mit einer kommissionellen Abschlussprüfung, welche mit sehr gut – gut 
– befreidigend – genügend – nicht genügend beurteilt wird. 

Auch Studenten mit dem Zentralen Künstlerischen Fach Orgel und Cembalo müssen diese 
Lehrveranstaltung absolvieren. 

 

Einführung in die Bewegung, Atmung und Haltung am Instrument 

Typ der Lehrveranstaltung: Übung (UE) 

 

Ein zentraler Aspekt des Musizierens ist die Qualität unserer Bewegung am Instrument und wie wir 
uns vorbereitend an ihm ausrichten. Ein bewusster Umgang mit Haltung und Bewegung erlaubt es, 
unsere Ressourcen sowohl während des Übens wie auch in einer Bühnensituation optimal zu nutzen. 
Themen, die in diesem Kurs besprochen werden sind u.a.: individuelle Disposition/Ergonomie am 
Instrument, Vorbereitung auf Prüfungs-/Bühnensituationen, Prävention von spielbedingter 
Überbelastung, Basiswissen über den Bauplan Körper. 

 

Orchester 

Typ der Lehrveranstaltung: Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) 

 

Innerhalb eines Studienjahres finden drei Orchesterproduktionen statt. Ziel ist es, unter professioneller 
Anleitung das Musizieren im Orchester zu trainieren und zu vertiefen. Neben der Begeisterung für das 
Orchesterspiel soll das Übernehmen von Eigenverantwortung und das Aufgehen im gemeinsamen 
Musizieren gefördert werden. Die Einteilung für die Orchesterprojekte erfolgt in Absprache mit den 
Hauptfachdozenten. 

 

Psychohygiene für Musiker 
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Typ der Lehrveranstaltung: Vorlesung mit Übung (VU) 

 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, theoretische und praktische Erfahrungen zu machen. Einerseits 
werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die es erlauben sollen, mehr über Phänomene wie 
Stress, Burn-Out, Angst und Leistungsdruck beim Musizieren und das Zustandekommen solcher 
Zustände zu erfahren. Dabei werden brauchbare Tools (Werkzeuge) zum Einsatz kommen. Diese 
werden auch in praktischen Selbsterfahrungsanteilen ausprobiert. Zum Einsatz kommen dabei unter 
anderem auch kreative Medien.   

 

Korrepetition 

Typ der Lehrveranstaltung: Künstlerischer Einzelunterricht (KE) 

 

Selbstständiges künstlerisches Handeln des Studierenden mit dem Korrepetitor in Koordination mit 
dem Unterricht im Zentralen künstlerischen Fach. Gelegenheit zum Repertoirestudium. 

Vorbereitende Musiktheorie 1,2 

Typ der Lehrveranstaltung: Übung (UE) 

 

Grundlagen in Theorie und Gehörbildung: 

- Intervallehre, Skalenlehre (Quintenspirale,Tonleiteraufbau), 

- Akkordlehre (Drei–und Vierklänge sowie deren Umkehrungen, Stufen), 

- Rhythmuslehre 

- Musikalische Termini und Vortragsbezeichnungen 

- Gehörbildung und Analyse 

 

Vorbereitende Musiktheorie 3,4 

Typ der Lehrveranstaltung: Übung (UE) 

 

Grundlagen in Tonsatz und Gehörbildung 

- durmolltonale Harmonik 

- vierstimmiger Satz 

- Harmonisieren und Aussetzen von Melodien 

- Einführung in die Generalbass –Technik 

- Gehörbildung und Analyse 

 

Vorbereitende Musiktheorie für außerordentlich Studierende 

 

Typ der Lehrveranstaltung: Übung (UE) 

  

Grundlagen in Theorie, Tonsatz und Gehörbildung: 

- Intervallehre, Skalenlehre (Quintenspirale,Tonleiteraufbau), 

- Akkordlehre (Drei–und Vierklänge sowie deren Umkehrungen, Stufen), 



320 

 

Seite 320 - Vorarlberger Landeskonservatorium  

 

 

- Rhythmuslehre 

- musikalische Termini und Vortragsbezeichnungen 

- durmolltonale Harmonik 

- vierstimmiger Satz 

- Harmonisieren und Aussetzen von Melodien 

- Einführung in die Generalbass –Technik 

- Gehörbildung und Analyse 

 

Werkanalyse mit Exkursion 

Typ der Lehrveranstaltung: Vorlesung mit Exkursion (VO/EX) 

 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, anhand ausgewählter  Werke Merkmale bezüglich Stilepochen, 
Interpretation und Komposition aufzuzeigen. Die Inhalte sollen auf den jeweiligen Konzertkalender der 
Region abgestimmt werden, damit die Werke im Konzert auch live erlebt werden können. 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

ECTS  European Credit Transfer System 

ggf  gegebenenfalls 

KBS  Künstlerisches Basisstudium 

KE  Künstlerischer Einzelunterricht 

KG  Künstlerischer Gruppenunterricht 

LV  Lehrveranstaltung 

LVNr  Lehrveranstaltungsnummer 

Sem  Semester 

SSt  Semesterwochenstunde 

UE  Übung 

VU  Vorlesung mit Übung 

VO/EX Vorlesung/Exkursion 

ZKF  Zentrales Künstlerisches Fach 

 

 

 

Prüfungsanforderungen im Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) 

 

Komposition 

 

Zulassungsprüfung: 
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 Einreichen von Kompositionen (auch Konzepte, Skizzen,…) 

 Die Kompositionen sind mit der Anmeldung einzureichen. 

 Einstufung Musiktheorie 

Leistungsüberprüfung: 

 Einreichen von aktuellen Kompositionen 

 Die Kompositionen sind 4 Wochen vor der Prüfung eizureichen. 

Künstlerische Abschlussprüfung  

 Drei unterschiedliche Kompositionen in verschiedener Form, Gattung, Charakter und Instrumentierung 

 Portfolio mit allen im Studium gearbeiteten Werken (auch Konzepte, Skizzen,…) um den 

Studienfortschritt aufzuzeigen 

 Präsentation vor der Kommission 

 Die Kompositionen sind mit der Anmeldung zur Prüfung einzureichen. 

Sologesang 

 

Zulassungsprüfung: 

 3 Stücke eigener Wahl (Schwierigkeitsgrad: Arie Antiche, Schubert: Seligkeit, Bach - Schemelli, 

J. Brahms : Deutsche Volkslieder, Arien in einfachem Schwierigkeitsgrad aus Oper, Oratorium und 

Musical) 

 Mindestens zwei der Stücke müssen aus dem klassischen Repertoire sein! 

 Ein Gedicht in deutscher Sprache ist auswendig vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

Alle Stücke sind auswendig vorzutragen. 

 

Leistungsüberprüfung: 

 3 Stücke aus verschiedenen Epochen. 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

Lieder und Arien sind auswendig vorzutragen. Werke aus dem Bereich Oratorium und Kantate 
können mit Noten gesungen werden. 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 5 Lieder bzw. Arien verschiedener Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von Arie Antiche, Mozart: Un 

moto di gioja, Schubert: An Silvia, Brahms: Vergebliches Ständchen 

 Zeitdauer: 15 – 20 Minuten  

Lieder und Arien sind auswendig vorzutragen. Werke aus dem Bereich Oratorium und Kantate 
können mit Noten gesungen werden. 

 

Klavier 

 

Zulassungsprüfung: 

 ein Stück von J.S. Bach 

 ein Satz aus einer klassischen Sonate oder Sonatine 

 ein Stück aus der Romantik oder Moderne 
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 Spieldauer: 10 Minuten 

Leistungsüberprüfung: 

 ein Stück aus dem Barock 

 eine Etüde 

 ein Stück nach freier Wahl 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine spieltechnisch anspruchsvolle Etüde im Schwierigkeitsgrad von Moszkowski: Etudes de virtuosité 

„per aspera ad astra“ op.72; Moscheles: 24 Etüden op.70 

 ein barockes Werk im Schwierigkeitsgrad von J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier I D-Dur, E-Dur 

 eine klassische Sonate im Schwierigkeitsgrad von J. Haydn: Sonate Es-Dur, Hob XVI/49; W. A. 

Mozart: Sonate D-Dur KV 311; Beethoven: Sonate c-Moll op.10 Nr. 1, Sonate F-Dur op.10 Nr. 2 

 ein Werk der Romantik oder der Moderne im Schwierigkeitsgrad von Chopin: Polonaise c-Moll op.40 

Nr. 2; Schönberg: 6 Kleine Klavierstücke op.19 

Mindestens zwei Werke sind auswendig vorzutragen. 

 

Cembalo 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke muss von J.S. Bach sein 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 zwei Werke von J. S. Bach (z.B. aus Sinfoniae, Wohltemperiertes Klavier, Französische Suiten) oder 

ein Werk von J. S. Bach und ein Werk aus der englischen oder französischen Literatur im 

Schwierigkeitsgrad von Byrd: The Woods so Wild; Rameau: L’Ègyptienne 

 eine Sonate von D. Scarlatti 

 ein Werk freier Wahl aus einem anderen Stilbereich (z.B. Frescobaldi: Toccaten; J. Chr. Bach: Sonaten; 

J. Haydn: Sonaten) 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Orgel 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke unterschiedlicher Stilrichtung 

 eines der Stücke muss von J.S. Bach sein 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
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 zwei bis drei Stücke 

 eines der Stücke muss von J. S. Bach sein 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 ein Werk aus dem 16. oder 17. Jahrhundert (z.B. Buxtehude: Präludium, Fuge und Ciaccona in C, 

Frescobaldi: Fiori musicali) 

 ein Werk von J. S. Bach (z.B. Fuge in g-Moll BWV 578; Präludium und Fuge in e-Moll BWV 533) 

 ein Werk des 19. oder 20. Jahrhunderts (z.B. Franck: Pastorale; Reger: Choralvorspiele op. 67; Heiller: 

Choralvorspiele) 

 Blattspiel am Klavier oder eines Manualiter-Orgelstückes 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Akkordeon 

 

Zulassungsprüfung: 

 Mindestens zwei  Werke in unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 ein Stück aus dem Barock 

 eine Originalkomposition 

 ein Werk freier Wahl 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 ein Werk aus dem Barock (Übertragung) im Schwierigkeitsgrad von D. Scarlatti oder A. Soler: leichtere 

Sonaten; Early English Organ Music 

 zwei Originalwerke im Schwierigkeitsgrad von T. Lundquist: Botany Play; H. Valpola: Clowns; H. C. 

Jacobsen: Tema e variazioni; J. Dräger: Prélude; A. Volpi: Preludio; Carl Chr. Bettendorf: Erinnerung 

 ein zyklisches Werk im Schwierigkeitsgrad einer Kindersuite von W. Solotarjow; E. Gaudibert: Trois 

pièces pour Accordeon, oder Übertragungen geeigneter Klavier-, Harmonium- oder Orgelmusik im 

Schwierigkeitsgrad von S. Karg-Elert: Szenes Pittoresques 

 

Es sind ganze Werke (alle Sätze) einzureichen. Ein Werk ist auswendig vorzutragen. Das 
Prüfungsprogramm soll so zusammengestellt werden, dass eine möglichst große stilistische Vielfalt 
gewährleistet ist. 

 

Violine 

 

Zulassungsprüfung:  

 mindestens zwei Werke von unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke von unterschiedlichem Charakter, wenn möglich mit Klavierbegleitung 
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 eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von F. Fiorillo oder R. Kreutzer (ausgenommen Nr. 2,3,5) 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine Etüde, z.B. aus Kreutzer; Dont op. 37; Fiorillo 

 ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate (z.B. Händel; W. A. Mozart,1. Band; Schubert: 

Sonatinen) 

 ein schneller und ein langsamer Satz aus einem Konzert (z.B. J. Haydn: G-Dur; W.A.Mozart: KV 211; 

Kabalevskij: C-Dur) 

 

Das einzureichende Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Viola 

 

Zulassungsprüfung: 

 mindestens zwei Werke von unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Sätze von unterschiedlichem Charakter, wenn möglich mit Klavierbegleitung 

 eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von  B. Campagnoli, F.A.Hoffmeister 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine Etüde (z.B. B. Campagnoli, J. Weinreich, M. Vieux) 

 ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate (z.B. Eccles; Marcello) 

 ein schneller und ein langsamer Satz aus einem Konzert (z.B. Telemann; J. Chr. Bach; Zelter) 

Das einzureichende Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz 
ist auswendig vorzutragen. 

 

Violoncello 

 

Zulassungsprüfung: 

 mindestens zwei Werke von unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Stücke von unterschiedlichem Charakter, wenn möglich mit Klavierbegleitung 

 eine Etüden im Schwierigkeitsgrad von J. J. F. Dotzauer: Etüden Heft 2, S. Lee: Etüden op. 31 Heft 2 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine Etüde (Popper; Dotzauer ab Bd. III) 

 ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Bach-Suite 
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 ein schneller und ein langsamer Satz aus einer Sonate oder einem Konzert (z.B. J. Haydn: C-Dur; Lalo; 

Boccherini) 

Das Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist auswendig 
vorzutragen. 

 

Kontrabass 

 

Zulassungsprüfung: 

 mindestens zwei Werke von unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von F. Simandl 30 Etüden, W.Hause, J. Hrabe 

 ein langsamer und ein schneller Satz aus unterschiedlichen Stilepochen aus der Sonaten- und 

Konzertliteratur im Schwierigkeitsgrad von B. Marcello: Sonaten, J. Eisengräber: Variationen, A. 

Vivaldi: Sonaten, J. Sperger: Sonatine 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine Etüde (z.B. Simandl II/6; Kreutzer) 

 ein langsamer und ein schneller Satz aus einem Konzert im Schwierigkeitsgrad von Cappuzzi, Jacob, 

Dragonetti 

 ein langsamer und ein schneller Satz aus einer Sonate im Schwierigkeitsgrad von Marcello, Pergolesi 

Das Programm hat unterschiedliche Stilepochen zu enthalten. Ein Werk/Satz ist auswendig 
vorzutragen. 

 

Harfe 

 

Zulassungsprüfung: 

 mindestens zwei Werke von unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei dem jeweiligen Ausbildungsstand entsprechende Stücke (bzw. auch Tonleitern) erforderlich 

 eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von R. N. Ch. Bochsa 40 Etüden op. 318 Band II 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine Etüde (z.B. N. Ch. Bochsa: 50 Etüden, F.J. Dizi: 38 Etüden, J. Thomas: Six Studies I und II, F. J. 

Nadermann: 18 Etüden für die höhere Ausbildung) 

 eine Sonate (z.B. Ph. J. Mayer; Fr. A. Rössler (Rosetti); Beethoven: Variationen über ein Schweizer 

Lied; Dussek: Duo für Harfe und Klavier) 

 ein Solostück (z.B. Saint-Saëns: Fantasie; M. S. Rousseau: Variations pastorales; J. Thomas: The 

Season; Ibert: Six pieces,  

 D. Watkins: Petit Suite) 

 ein Konzert (z.B. Dittersdorf; Wagenseil; Albrechtsberger: Partita in F) 
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Ein Werk ist auswendig vorzutragen. 

 

Gitarre 

 

Zulassungsprüfung: 

 mindestens zwei Werke von unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Stücke dem jeweiligen Ausbildungsstand in Dauer und Schwierigkeitsgrad entsprechend 

 eine Etüde im Schwierigkeitsgrad von F. Sor: Etüden, op.35 Nr. 17, Nr. 22, op. 31 Nr. 19,  Villa-Lobos: 

Etüden Nr. 1, Nr. 8 

 Spieldauer:  max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 ein Werk aus der Renaissance oder dem Barock im Schwierigkeitsgrad von Milan: Pavane I; Visée: 

Suite d-Moll: Courante, Allemande 

 ein Werk aus der Klassik im Schwierigkeitsgrad von Giuliani: Sonatine op. 71/1: Menuett; Carcassi: 

Etüden op. 60, Nr. 7, 10 

 ein Werk komponiert nach 1920 im Schwierigkeitsgrad von Uhl: 10 Stücke: Aria; Kováts: 

Minutenstücke 

 ein Stück aus Jazz oder Popularmusik, instrumental oder instrumental mit Gesang, im entsprechenden 

Schwierigkeitsgrad 

Die Spielzeit des einzureichenden Programms hat 10–15 Minuten zu betragen. Ein Werk ist 
auswendig vorzutragen. 

 

Blockflöte 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Cembalo- oder Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Frans Brüggen; H. M. Linde: Neuzeitliche Übungsstücke) 

 Musik vor 1650: ein Werk für Blockflöte und Basso continuo (z.B. von Frescobaldi; P. Cima; G. B. 

Riccio) oder ein Werk für Blockflöte solo (z.B. von van Eyck) 

 Musik 1650–1750: zwei Werke in verschiedenen Nationalstilen (z.B. F. M. Veracini; J. Bodin de 

Boismortier; Ch. Schickhardt; aus „The Division Flute“; Daniel Purcell) 

 ein Werk nach 1960 im Schwierigkeitsgrad von B. Moser: Alrune; Linde: Music for a Bird; Hirose: 

Meditation; Leenthouts: Big baboon 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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Querflöte 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Berbiguier; Andersen: 24 Studien op. 15; Camus: Douze 

Etudes) 

 ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von J. 

S. Bach: Sonate; C. Ph. E. Bach: Sonate; Telemann: Fantasie; Quantz: Sonaten; Mozart: Konzert KV 

313 oder 314; Stamitz: Konzert op. 29; Fauré: Fantasie; Poulenc: Sonate; Bozza: Image; Ibert: Pièce 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Oboe 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15  Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Bozza) 

 ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 

Händel: Sonate c-Moll oder g-Moll; Konzerte von Marcello oder Haydn 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Klarinette 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

Leistungsüberprüfung: 
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 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max.  Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Gambaro: 21 Capricci; Cavallini: Capricci 1–10) 

 ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von: 

Konzerte von Stamitz oder Hoffmeister; Saint-Saëns: Sonatine; Weber: Concertino; W. Osborne: 

Rhapsodie 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Saxophon 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung:  

 eine langsame und eine schnelle Etüde (z.B. M. Mule: 18 Études d’après Berbiguier, 48 Etüden nach 

Ferling) 

 ein langsames und ein schnelles Werk/Satz im Schwierigkeitsgrad von Milhaud: Scaramouche; P. 

Maurice: Tableaux de Provence; Ryo Noda: Improvisation Nr. 1 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Fagott 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Milde: Konzertstudien; Ozi: Capricen) 

 ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 

Telemann: Sonate f-Moll; Danzi: Konzert F-Dur; Pierné: Solo de Concert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 
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Horn 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde im Schwierigkeitsgrad von Kopprasch (Bd. I) oder Alphonse 

(Bd. II) 

 ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 

W. A. Mozart: Konzert KV 447, 2. Satz; KV 412 D-Dur, Rondo; Saint-Saëns: Romanze op. 36; 

Genzmer: Sonatine, 2. Satz 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Trompete 
 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Kopprasch Bd. 1; Brandt; Hering) 

 ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von J. 

Haydn: Konzert; Hummel: Konzert; Neruda: Konzert; Bozza: Bandinage; Hubeau: Sonate, 1. Satz; 

Arutjunjan: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

Posaune 

 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
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 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (z.B. Kopprasch; Bleger; Müller) 

 ein langsames und ein schnelles Werk/Satz verschiedener Stilepochen im Schwierigkeitsgrad der 

Sonatensätze von Marcello, Vivaldi, Telemann; Saint-Saëns: Cavatine; E. Sachse: Konzert; Rimskij-

Korsakov: Konzert 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

 

Tuba 
 

Zulassungsprüfung:  

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung: 

 eine schnelle und eine langsame Etüde (Kopprasch; Blazhevich) 

 ein schnelles und ein langsames Werk/Satz unterschiedlicher Stilepochen im Schwierigkeitsgrad von 

Vivaldi: Adaption des Cellokonzertes a-Moll; Tscherepnin: Andante 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich 

 

Schlagwerk 
 

Zulassungsprüfung: 

 drei Stücke in unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 

 zwei Werke aus verschiedenen Epochen 

 Spieldauer: max. 15 Minuten 

 

Künstlerische Abschlussprüfung:  

Kleine Trommel: 

 eine rudimentäre Etüde im Schwierigkeitsgrad von J. Wanamaker: Mainstreet-strut; J. Funnel: 

Intermediate Rudimental Solos for Snare-drum; J. Beck: Colonial Drummer; Ch. Wilcoxon: Snare-

drum-Etüden 
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 eine Konzertetüde oder ein Konzertstück im Schwierigkeitsgrad von R. Hochrainer: Übungen für kleine 

Trommel; E. Keune: Kleine Trommel Nr. 64–100; S. Fink: Solobuch für kleine Trommel (Rondino, 

Courante, Gigue); M. Combs: Concert Snare-drum Solos 

Stabspiele (Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon): 

 ein Stück in Zwei-, Drei- oder Vierschlägeltechnik für eines der genannten Instrumente im 

Schwierigkeitsgrad von E. Hatch: Furioso and Valse; M. Peters: Yellow after the Rain 

Pauken: 

 eine Konzertetüde oder ein Konzertstück für zwei, drei oder vier Pauken im Schwierigkeitsgrad von R. 

Hochrainer: Übungen für Pauken; S. Fink: Solobuch für Pauken; E. Keune: Die Pauke; H. Knauer: 

Paukenschule 

Auswendigspiel ist nicht erforderlich. 

 

 

Prüfungsanforderungen Abschluss Klavier Pflichtfach 

 

Vorzutragen sind zwei  Stücke verschiedener Stilrichtung ab dem Schwierigkeitsgrad von: J.S. Bach: 
Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, leichte Sonatinen, Schumann: Album für die Jugend, 
Bartók: Für Kinder. Zudem ist leichtes Blattspiel obligat. 

Diese Prüfung entfällt bei Studierenden mit dem Zentralen Künstlerischen Fach Klavier. 

  



332 

 

Seite 332 - Vorarlberger Landeskonservatorium  
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Talenteförderung mit Zentralem künstlerischen Fach am 
Vorarlberger Landeskonservatorium 

  

Studienziel 

 

Die Talenteförderung mit Zentralem Künstlerischen Fach am Vorarlberger Landeskonservatorium 
richtet sich an junge Instrumentalisten und Sänger von Vorarlberger Musikschulen bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr, bei welchen eine gleichwertige Förderung aufgrund des Umfeldes und der 
jeweiligen individuellen Situation an einer Musikschule nicht mehr gegeben ist. Dieses Angebot wird in 
Kooperation mit dem Vorarlberger Musikschulwerk angeboten und koordiniert. 

Ziel ist es, individuelle Bedingungen zur intensiven Beschäftigung mit dem Instrument oder der 
Stimme in jungem Alter anzubieten und eine bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten. Dies 
umfasst nicht nur die Vermittlung von künstlerischen Fähigkeiten, sondern auch die 
Persönlichkeitsentwicklung an sich.  

 

Allgemeine Bestimmungen für die Zulassung 

 

Voraussetzung für die Zulassung in die Talenteförderung mit Zentralem Künstlerischem Fach am 
Vorarlberger Landeskonservatorium ist eine bestandene  Zulassungsprüfung. Diese beinhaltet ein 
Vorspiel im Zentralen Künstlerischen Fach. Kriterien der Beurteilung sind nicht nur  
instrumentalspezifische technische Fertigkeit, sondern auch das Vorhandensein von  musikalischem 
Ausdruckswillen. 

Die Zulassungsbestimmungen im Fach Komposition weichen davon ab (siehe Aufnahmekriterien 
Prüfungsbestimmungen). 

Die Prüfungskommission setzt sich aus Lehrenden des Vorarlberger Landeskonservatoriums und 
Vertretern des Vorarlberger Musikschulwerkes  zusammen und wird in gemeinsamer Absprache 
zusammengestellt.  

Die Vertreter des Vorarlberger Musikschulwerks und des Vorarlberger Landeskonservatoriums  sind  
gleichwertig stimmberechtigte Mitglieder  der Kommission.  

Die Prüfungskommission kann Empfehlungen bezüglich der Belegung von Zusatzmodulen 
aussprechen. Diese werden auf dem Protokoll der Zulassungprüfung vermerkt. 

Die Prüfung wird mit „bestanden – nicht bestanden“ bewertet. Die Aufnahme setzt die Verfügbarkeit 
eines entsprechenden Studienplatzes voraus. Diese gilt immer nur für zwei Semester. Über die 
Fortsetzung des Unterrichts entscheidet eine kommissionelle Leistungsüberprüfung, welche jeweils im 
Juni stattfindet.  

Die Kommission bei der Zulassungsprüfung und bei der Leistungsüberprüfung hat dieselben 
Mitglieder. Eine Veränderung der Kommissionszusammensetzung kann nur in gegenseitiger 
Absprache zwischen dem Vorarlberger Musikschulwerk und dem Vorarlberger Landeskonservatorium 
durchgeführt werden. 

 

Leistungsnachweise 

 

Die Studierenden der Talenteförderung mit  Zentralem Künstlerischem Fach am Vorarlberger 
Landeskonservatorium erhalten zum Ende jedes Studienjahres einen Leistungsnachweis mit einer 
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genauen Auflistung der absolvierten Lehrveranstaltungen. 

 

Lehrveranstaltungen 

 

Der Unterricht im Zentralen Künstlerischen Fach erfolgt  mit einer Wochenstunde pro Semester.  

Eine Orchestereinteilung kann abhängig vom Studienangebot und in Rücksprache mit dem Lehrenden 
im zentralen künstlerischen Fach erfolgen. 

Es besteht die Möglichkeit, Zusatzmodule zu absolvieren. Bei einer Verfügbarkeit von Plätzen kann 
auch eine zweite Stunde im Zentralen Künstlerischen Fach belegt werden. Die Zulassung ist 
allerdings abhängig vom Studienangebot und mit Zusatzkosten verbunden (siehe Gebührenordnung). 
 

 

Zusatzmodule 

Künstlerischer Einzelunterricht 

Semester Stunden 

Solokorrepetition 2 0,5 

Zusätzliche Stunde im ZKF 2 1 

Klavier Pflichtfach 2 0,5 

Vorbereitende Musiktheorie Talenteförderung1 2 1 

Zusatzmodule 

Gruppenunterricht 

  

Bewegung 2 0,5 

Einführung in die Bewegung, Haltung und Atmung am 
Instrument 

2 1 

Vorbereitende Musiktheorie 1,2 2 2 

Vorbereitende Musiktheorie 3,4 2 2 

Ensemble Kammermusik 2 1 

 

1 Nach Maßgabe des Studienangebotes.  

 

Prüfungsbestimmungen im Zentralen Künstlerischen Fach (ZKF) 

 

Komposition 
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Zulassungsprüfung: 
 Vorlage Kompositionen 

 Auflistung der bisherigen musikalischen Bildung  inklusive Musiktheorie (Zeugnisse beilegen) 

 

Leistungsüberprüfung: 
 Einreichen von aktuellen Kompositionen 

 

Sologesang 

 

Zulassungsprüfung: 
 ein Volkslied 

 ein Kunstlied 

 Spieldauer: bis zu 10 Minuten 

Beide Stücke sind auswendig vorzutragen. 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Lieder mit unterschiedlichem  Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

Beide Stücke sind auswendig vorzutragen. 

 

Klavier 

 

Zulassungsprüfung: 
 drei Stücke mit unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung 
 zwei bis drei Stücke mit unterschiedlichem Charakter 

 ein Stück davon muss ein Satz einer klassischen Sonate oder Sonatine sein 

 Spieldauer: 10 Minuten 

Das Programm ist auswendig vorzutragen.  

Cembalo 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke mit unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung 
 drei Stücke mit unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 
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Orgel 

 

Zulassungsprüfung: 
 mindestens zwei Stücke mit unterschiedlichem Charakter 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung 
 ein Stück von J.S. Bach 

 ein bis zwei weitere Stücke 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Akkordeon 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Violine 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Viola 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 
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Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 
Violoncello 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Kontrabass 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Harfe 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Gitarre 
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Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Blockflöte 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Cembalo – oder Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Cembalo – oder Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Querflöte 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Oboe 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 
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Klarinette 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Saxophon 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Fagott 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Horn 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 
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 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Trompete 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Posaune  

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Tuba 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 
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Schlagwerk 

 

Zulassungsprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 

 

Leistungsüberprüfung: 
 zwei Stücke unterschiedlichen Charakters entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand 

 Eines der Stücke ist mit Klavierbegleitung vorzutragen. 

 Spieldauer: 10 Minuten 
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Anhang 4.a. 
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Lehrgang Elementare Musikpädagogik 

 

Elementares Musizieren ist für jeden erleb- und erlernbar. Es ist laut Lehrplan für 

Musikschulen, gestaltet von der Konferenz der Österreichischen Musikschulwerke,  an jeden 

gerichtet, unabhängig von Alter und Vorbildung.  Dabei spricht die Elementare 

Musikerziehung den Menschen in seiner Gesamtheit an. Körper, Emotion und Kognition 

werden gleichermaßen gefordert und gefördert. Der Zugang zu Musik, Tanz und Sprache als 

Mittel persönlichen Ausdrucks gibt spezielle Impulse für die Begegnung und 

Auseinandersetzung mit Kunstformen aus Vergangenheit und Gegenwart. 

 

Zielsetzung 

 

Die im Lehrgang vermittelten, umfassenden praktischen und theoretischen Kompetenzen im 

Bereich der Elementaren Musikpädagogik orientieren sich an den besonderen Bedürfnissen 

dieses Praxisfeldes. Das Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Planung, 

Durchführung und Organisation von Elementarem Musikunterricht mit allen Altersgruppen. 

 

Zielgruppen 

Personen aus pädagogischen und sozialen sowie musikalisch-künstlerischen Berufen mit 

berufsqualifizierendem Abschluss oder in Ausbildung. 

Zulassungsprüfung 

 

Musiklehre- und Gehörtest 

Teilnahme an einer Seminarstunde mit rhythmischen Übungen, vokaler und instrumentaler 

Improvisation und Gestaltung  

Bewegungsüberprüfung 

Stimme (ein Volkslied und ein Kinderlied, davon mindestens  eines unbegleitet) 

Nachweis instrumentaler Kenntnisse 

Aufnahmegespräch 

 

Dauer des Lehrganges 

 

Der Lehrgang dauert 4 Semester und umfasst 28 Wochenstunden. 

Pro Semester sind 7 Semesterwochenstunden zu absolvieren. 

 

Gliederung und Struktur 

 

Der Lehrgang wird berufsbegleitend in Form von Wochenendmodulen abgehalten. 

Alle Lehrveranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. 
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Integrativer Bestandteil des Lehrganges ist die konkrete Arbeit in eigenen Projekten zum 

Thema Elementare Musikerziehung. Diese Arbeit wird dokumentiert (Portfolio) und im 

Rahmen der Lehrveranstaltung reflektiert. 

Die Unterrichtssprache des Lehrganges ist Deutsch. 

 

 

Inhalte und Aufbau 
 

Titel der Lehrveranstaltung 1. Sem 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. ECTS Typ 

 

Musik-Sprache-Bewegung (ZKF) 1 1 1 1 6 KG 

Didaktik der EMP 0,5 0,5 0,5   0,5 4 PS 

Lehrpraxis der EMP  0,5 0,5  0,5 0,5 4 UE 

Bewegung und Tanz für EMP, 
Bewegungsbegleitung 0,5 0,5 0,5 0,5 3 KG 

Stimmbildung und Vokales Gestalten 0,5 0,5 0,5 0,5 3 KG/UE 

Instrumentalpraxis 1 für EMP Percussion 1 1     3 KG 

Instrumentalpraxis 2 für EMP      1 1 3 KG 

Elementare Komposition, Liedgestaltung, 
Arrangement 1 1     3 KG 

Szenisches Spiel     1 1 3 KG 

Spezielle Themen innerhalb der 
Schwerpunktmodule 2 2 2 2 10 IP 

Hospitation         4 PR 

Externe Praxis in EMP         6 PR 

Portfolio         4 SE 

Abschlussprojekt         4 PR 

Gesamt: 28 SWStd. 7 SWS 7 SWS 7 SWS 7 SWS 60 ECTS 
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Die Lehrveranstaltungen sind kontinuierliche Bestandteile aller Lehrgangsmodule. Zusätzlich 

steht jedes Wochenendmodul unter einem Themenschwerpunkt. Die Lehrpraxis ist außerhalb 

der Wochenendkurse mit dem jeweiligen Mentor bzw. der jeweiligen Mentorin zu 

organisieren. Bei den Hospitationen sollen im Ausmaß von 12 Einheiten möglichst alle 

Bereiche der Elementaren Musikpädagogik kennen gelernt werden.  

Abschluss 

Nach positiver Beurteilung aller Lehrveranstaltungen und der Vorlage des Portfolios erhalten 

die Kursteilnehmer/innen ein Abschlusszertifikat des Vorarlberger Landeskonservatoriums.  

Ein detailliertes Zeugnis gibt Aufschluss über Themen und Ausmaß des Lehrganges. 

Prüfungsordnung 

 

Alle Lehrveranstaltungen haben immanenten Prüfungscharakter. Die einzelnen 

Lehrveranstaltungen werden mit der Beurteilung „teilgenommen“ abgeschlossen. 

In einer kommissionellen Prüfung im Ausmaß von 45 Minuten werden am Ende des vierten 

Semesters theoretische Grundlagen zur Elementaren Musik- und Bewegungspädagogik 

überprüft.  

Die Voraussetzungen zur Teilnahme an der kommissionellen Prüfung sind: 

a) die regelmäßige Teilnahme an allen Unterrichtsmodulen 
b) der positive Abschluss aller Pflichtveranstaltungen 
c) eine positiv beurteilte umfassende Dokumentation der lehrgangsimmanenten, verpflichtenden  
 eigenen EMP-Arbeit (Portfolio) 
d) Erarbeitung und Präsentation einer konkreten EMP-Arbeit im Rahmen einer  
 Abschlussveranstaltung. 

 

 

European Credit Transfer System (ECTS) 

Im Sinn des Europäischen Systems zur Anrechnung  von Studienleistungen werden 

Lehrveranstaltungen, die durch Lehrveranstaltungsprüfungen abgeschlossen werden, dem 

Arbeitsaufwand entsprechend  gemäß dem ECTS-Bewertungsrahmen beurteilt. Der 

Arbeitsaufwand beträgt nach dem europäischen Creditsystem insgesamt 60 ECTS. 

PR  Praktikum: Praktika dienen der Erprobung des theoretischen Wissens im Rahmen der 

Berufspraxis durch Beobachtung bzw. reflektiertes Handeln. 
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Anhang 4.b. 

Studienplan für den Lehrgang Chorleitung 
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Lehrgang Chorleitung 

 

In Zusammenarbeit mit dem Chorverband Vorarlberg und dem Kirchenmusikreferat der Diözese 
Feldkirch bietet das Vorarlberger Landeskonservatorium den Lehrgang Chorleitung an. Der Lehrgang 
dauert vier Semester und wird in einem zweijährigen Zyklus angeboten. Ein Teil der 
Lehrveranstaltungen wird als wöchentlicher Abendkurs angeboten, weitere Fächer sind an variablen 
Terminen als Blockunterricht zu belegen. Die Ausbildung findet in Kooperation mit dem Lehrgang 
Kirchenmusik C statt und gliedert sich in einen musiktheoretischen und in einen musikpraktischen Teil. 
Das Landeskonservatorium behält sich vor, den Lehrgang nur anzubieten, wenn dies durch eine 
ausreichende Zahl von Studierenden gerechtfertigt erscheint. 

 

 

Zielgruppe 
 

Bereits als Chorleiter von weltlichen und Kirchenchören tätige Personen, die ihre Kenntnisse 

und Fähigkeiten erweitern möchten. 

Personen, die eine gründliche Ausbildung zum Chorleiter von weltlichen und/oder 

Kirchenchören erwerben möchten.  

 
Lehrinhalte 

 

Vorbereitungskurs (1 Semester): 

In einem sechsstündigen Abendkurs werden die grundlegenden musiktheoretischen Kenntnisse in 
enger Verbindung mit Hörübungen sowie musikalische Fertigkeiten in Klavier und Singen vermittelt.  

Musikalische Grundschulung: Skalen, Intervalle, Dreiklänge und ihre Umkehrungen, Taktarten, 
rhythmische Übungen. 

Schlagtechnik: Grundlagen, gerade und ungerade Taktarten, Auftakt, Abschlagstechnik. 

Klavier: Grundlegende Fertigkeiten im Klavierspiel. Für jene StudentInnen, die noch keine 
Fertigkeiten im Klavierspiel besitzen, ist Klavierunterricht im Vorbereitungskurs obligatorisch. 

Einzelstimmbildung: Grundlegende stimmtechnische Fertigkeiten. Für jene StudentInnen, die noch 
keinen Stimmbildungsunterricht erhalten haben, ist der Besuch des Stimmbildungsunterrichtes 
obligatorisch. 

Hospitation: Kennenlernen und Beobachten der Chorarbeit bei verschiedenen Chören, wobei 
möglichst alle Chorarten (geistliche und weltliche Chöre in verschiedenen Besetzungen, auch 
Kinderchor) berücksichtigt werden sollten. 

Lehrgang (4 Semester) 

Werkkunde Vokal- und Orgelmusik/Musikgeschichte: Überblick über wesentliche Stationen der 
Musikgeschichte. Vermittlung von Repertoirekenntnissen aus verschiedenen Epochen im Chor- und 
Orgelbereich unter besonderer Berücksichtigung ihrer Umsetzbarkeit in der Praxis. Kenntnis wichtiger 
Formen und Gattungen, Erstellung von Konzertprogrammen, Literaturbeschaffung. 
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Gehörbildung: Intervallhören, -singen, Melodie- und Rhythmusdiktat, Blattsingen, Drei- und 
Vierklänge erkennen und benennen; Kadenzen hören; Auflösung von Akkorden, Fehler erkennen bei 
gleichzeitigem Singen; Akkordverbindungen erkennen. 

Tonsatz: leitereigene Dreiklänge in Dur und Moll, ihre Funktionen (Tonika, Dominante, 
Subdominante), ihre Verbindung im vierstimmigen Satz; Stimmführungsprinzipien, Kadenz, 
Umkehrung von drei- und vierstimmigen Akkorden. Kirchentonarten, Analyse einfacher harmonischer 
Verläufe, praktisches Spielen von Kadenzen. 

Werkkunde: Kennenlernen der verschiedenen Vokalgattungen mit Schwerpunkt Chormusik, 
Erkennen der im Tonsatzunterricht behandelten Aspekte und praktisches Singen/Dirigieren von 
Kadenzen, Akkordverbindungen, Schlüsselstellen; Besetzung mit Instrumenten, chorspezifische 
Instrumentenkunde; Erstellung von Konzertprogrammen; Literaturbeschaffung. 

Liturgik: Liturgieformen, Möglichkeiten ihrer musikalischen Gestaltung. 

Hospitation: Kennenlernen und Beobachten der Chorarbeit bei verschiedenen Chören, wobei 
möglichst alle Chorarten (gemischter Chor, Männerchor, Frauenchor, Kinderchor, Kirchenchor, 
Jugendchor) berücksichtigt werden sollen.  

Probentechnik/Dirigieren: Fragen der Chorarbeit, Chorführung, Probenvorbereitung und -gestaltung, 
Literatur über Chorleitung (Thomas, Dallinger/Neubauer, u.a.) Einstudieren von Werken oder Teilen 
daraus in der Gruppe, Erarbeiten von schlagtechnischen Problemen (Taktwechsel, Hemiolen, 
Fermaten, Schlüsse, Aviso) 

Dirigierpraxis: Unter der Betreuung des jeweiligen Chorleiters sind semesterweise wechselnd 
zunächst kleine Dirigieraufgaben (Arbeit mit einer Stimmgattung u. ä.), dann auch angemessen 
schwierigere Aufgaben zu übernehmen (bis zur Gestaltung einer ganzen Chorprobe). Der Chor mit 
seinem Chorleiter übernimmt eine Art 'Patenschaft'. So kann der Student drei verschiedene 
Chorsituationen kennen lernen. Der Chor des 4.Semesters stellt sich dann auch für die abschließende 
Prüfung sowie eine öffentliche Aufführung zur Verfügung.  

Stimmbildung: Entwicklung der Singstimme anhand geeigneter Übungen und Literatur, 
Sprechunterricht, Textvortrag. 

Chorische Stimmbildung: Kennenlernen und praktische Anwendung der grundlegenden Aspekte der 
chorischen Stimmbildung unter Einbezug der dazu vorhandenen Literatur. Einsingen. 

Klavier/chorpraktisches Klavierspiel: Melodie- und Akkordspiel für einen adäquaten Einsatz in der 
Chorprobe stehen im Vordergrund der Vermittlung von spieltechnischen Fertigkeiten. 
Chorpartiturspiel; einfaches Generalbassspiel. 

Workshop Kinderchor: Psychologische Grundlagen der Arbeit mit Kindern, Umgang mit Mutanten, 
Fragen der Chorarbeit und Probentechnik mit Kindern, Stimmbildung mit Kindern und Mutanten, 
Repertoire für Kinderchor 
 

Aufnahmebedingungen 

 

Die Zulassungsprüfung in den Lehrgang Chorleitung findet am Ende des Vorbereitungssemesters 
statt und ist auch jenen Aufnahmewerbern zugänglich, die nicht am Vorbereitungskurs teilgenommen 
haben. Mindestalter ist das abgeschlossene 17. Lebensjahr. Ausnahmen von der Altersgrenze sind 
bei Nachweis besonderer Begabung möglich. 
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 Grundkenntnisse in Musiklehre: Notenkenntnis; Dur-/Moll-Tonleiter, Kirchentonarten, Dreiklänge 
und Umkehrungen, Intervallbestimmung, Rhythmus). 

 Einfaches Melodiediktat (Dur-Quintraum) Skalenhören, Intervallhören, einfaches Rhythmusdiktat 
(2/4, 3/4, 4/4 Takt, Halbe, Viertel, Achtel, Viertelpunktierung). 

 Vom-Blatt-Singen einfacher Melodien, einfacher Rhythmen in den Grundtaktarten (2/4, 3/4, 4/4, 
6/8 Takt)  

 Dreiklänge und ihre Umkehrungen. 
 Nachsingen von Melodien und Rhythmen. 
 Vorzubereiten und auswendig vorzutragen sind zwei Lieder verschiedener Stilrichtungen (zB 

Volkslied, Kunstlied, geistliches Lied, Popularmusik,…)  
 Klavier: Vorspiel zweier kurzer Stücke nach eigener Wahl. 
 Chorpraxis als Sänger 

 

Lehrgangsprüfungen 

 

Chorleitung:  
a. Erarbeitung eines dem Chor unbekannten leichteren mehrstimmigen Satzes unter Einbezug des  
 Klaviers. 
b. Dirigieren eines mit dem Chor erarbeiteten vierstimmigen Chorsatzes mittlerer Schwierigkeit mit 
  Einbezug von stimmbildnerischen Übungen anhand des Chorsatzes 
c. Fragen zur chorischen Stimmbildung bzw. zur Interpretation der dirigierten Werke und zur  
 Methodik der Probengestaltung. Fragen zur chorischen Stimmbildung (auch Kinderchor) bzw. zur  
 Interpretation der dirigierten Werke und zur Methodik der Probengestaltung, auch für Kinderchor 
 
Theorie:  
Schriftlich: 
a. drei- und vierstimmiger Satz zu einer einfacheren Choralmelodie, zweistimmiger polyphoner Satz 
b. Melodie-, Intervall-, Akkord- und Rhythmusdiktat 
 
Mündlich: 
a. Analyse einfacher harmonischer Verläufe, Bestimmen von Intervallen, Akkorden und Rhythmen 
b. Kadenzspiel 
c. Anstimmen verschiedener Chorsätze mit der Stimmgabel, Vom-Blatt-Singen von Melodien und  
    Rhythmen aus Chorwerken.    

    Analyse eines Chorwerkes 
 

Klavier: 
Vortrag von wenigstens zwei Kompositionen aus verschiedenen Stilepochen, darunter ein polyphones 
Werk. Auf Antrag des Teilnehmers/in und bei ausreichendem Ausbildungsstand kann die 
Zulassungsprüfung als Lehrgangsprüfung gewertet werden. 

Chorpraktisches Klavierspiel: 
Spielen einer in vier Systemen notierten Chorpartitur, Vom-Blatt-Spiel eines einfachen Chorsatzes. 

Werkkunde Vokal- und Orgelmusik/Musikgeschichte: 
Grundzüge der Musikgeschichte, Epochen, Komponisten und Werke, Kenntnis wichtiger Formen und 
Gattungen, praxisorientierte Repertoirekenntnisse 

Die Lehrgangsprüfungen in Werkkunde Vokal- und Orgelmusik/Musikgeschichte, Klavier und Liturgik 
können schon vor Ablauf des vierten Semesters gemäß dem Studienplan abgelegt werden. 

Die Workshops schließen nicht mit einer Prüfung ab. Der Nachweis der Teilnahme reicht aus. 
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Prüfungskommission 

 

Die Prüfungskommissionen bestehen aus dem Studienbereichskoordinator für Weiterbildung oder 
einem von ihm nahmhaft gemachten Vertreter als Vorsitzenden sowie zwei Lehrenden, die in den 
Lehrgängen unterrichten bzw. in gleichen oder artverwandten Zentralen künstlerischen Fächern oder 
ergänzenden Lehrveranstaltungen. 

Studienplan 

 

Lehrveranstaltungen (LV) Vorbereitung 1. 
Semester 

2. 
Semester 

3. 
Semester 

4. 
Semester 

Wstd 

1 Musikalische 
Grundschulung 

3     3 

4  Geschichte der Vokal- und 
Orgelmusik, Werkkunde 

 1    1 

1 Gehörbildung/Tonsatz  1 2 2 2 7 

4 Liturgik   1    1 

1 Grundlagen der 
Schlagtechnik 1 

1        1 

1 Probentechnik/Dirigieren   2 2 2 2 8 

2 Hospitation 1 1       2 

2 Dirigierpraxis     2 2 2 6 

3 Stimmbildung 1 1 1   3 

1 Chorische Stimmbildung    1 1 2 

3 Klavier 1 1 1     3 

1 chorpraktisches 
Klavierspiel 

      1 1 2 

4 Workshop Kinderchor         0,25 0,25 
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Abendkurs wöchentlich 6 6 6 6 6 30 

Flexible Termine (Blockkurs) 1 2 2 2 2,25 9,25 

div. Probenabende                

 
Die unter 1 angeführten LV sind wöchentlich an einem Abend zu besuchen. 

Die unter 2 angeführten LV sind wöchentlich bei einem ausgewählten Chor unter der Betreuung des jeweiligen 
Chorleiters für die Dauer eines Semesters zu absolvieren. 

Die unter 3 angeführten LV werden im Rahmen des Abendkurses angeboten. Sie können aber auch bei einem 
bereits bestehenden Ausbildungsverhältnis (Musikschule o.ä.) im Einverständnis mit der 
Lehrgangsleitung angerechnet werden. 

Die unter 4 angeführten LV können als Blockveranstaltung durchgeführt werden. 

 
Integraler Bestandteil des Kurses sind die vom Chorverband Vorarlberg und vom Kirchenmusikreferat 
organisierten Fortbildungsveranstaltungen. Es sind mindestens drei verschiedene Veranstaltungen im 
Gesamtausmaß von mindestens 25 Stunden zu besuchen: z.B. Chorleiterkurs in Bludenz, 
Singseminar in St. Arbogast, Kirchenmusikalische Werkwoche sowie das jährlich einmal stattfindende 
eintägige Schwerpunktseminar des Chorverbandes. Stattdessen können auch gleich- oder 
höherwertige Seminare besucht werden. 
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Anhang 4.c. 

Studienplan für den Lehrgang Kirchenmusik C 
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Lehrgang Kirchenmusik C 
 

In Zusammenarbeit mit dem Kirchenmusikreferat der Diözese Feldkirch bietet das Vorarlberger 
Landeskonservatorium den Lehrgang Kirchenmusik C an. Der Lehrgang Kirchenmusik C dauert vier 
Semester und wird in einem zweijährigen Zyklus angeboten. Zusätzlich besteht für Bewerber mit 
geringen Vorkenntnissen die Möglichkeit, einen Vorbereitungskurs von der Dauer eines Semesters zu 
besuchen. Ein Teil der Lehrveranstaltungen wird als wöchentlicher Abendkurs angeboten, weitere 
Fächer sind an variablen Terminen als Einzel- und Blockunterricht zu belegen. Die Ausbildung findet 
in Kooperation mit dem Lehrgang Chorleitung statt und gliedert sich in einen musiktheoretischen und 
in einen musikpraktischen Teil. Das Landeskonservatorium behält sich vor, den Lehrgang nur 
anzubieten, wenn dies durch eine ausreichende Zahl von Studierenden gerechtfertigt erscheint. 
 

Zielgruppe 

 

Studierende des Vorarlberger Landeskonservatoriums, insbesondere mit Hauptfach Orgel 

oder Klavier 

Organisten und Chorleiter, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern möchten 

Weitere Personen, die eine fundierte Ausbildung mit dem C-Abschluss im Bereich 

Kirchenmusik erwerben möchten. 

 

Lehrinhalte 

 

Vorbereitungskurs (1 Semester) 

In einem fünfstündigen Abendkurs werden die grundlegenden musiktheoretischen Kenntnisse in enger 
Verbindung mit Hörübungen vermittelt. 

Musikalische Grundschulung: Skalen, Intervalle, Dreiklänge und ihre Umkehrungen, Taktarten, 
rhythmische Übungen. 

Schlagtechnik: Grundlagen, gerade und ungerade Taktarten, Auftakt, Abschlagstechnik. 

Liturgisches Orgelspiel und Literaturspiel: Aufbau der Orgel, Registerkunde, Manual- und 
Pedalübungen, leichte choralgebundene und freie Werke für Orgel aus verschiedenen Epochen, 
Grundlagen aus dem Bereich des Liturgischen Orgelspiels. 

Einzelstimmbildung: Grundlagen der Stimmbildung. 

Hospitation: Kennenlernen und Beobachten der Chorarbeit bei verschiedenen Chören, wobei 
möglichst alle Chorarten (geistliche und weltliche Chöre in verschiedenen Besetzungen, auch 
Kinderchor) berücksichtigt werden sollten. 

Lehrgang (4 Semester) 

Liturgisches Orgelspiel und Literaturspiel: Lied- bzw. Choralharmonisation, Psalmbegleitung, 
Entwicklung verschiedener Vorspielformen, auch als cantus-firmus-Bearbeitungen in Form eines 
Choralvorspiels, Freie Improvisation auch mit Mitteln der zeitgenössischen Tonsprache. Erarbeitung 
eines Repertoires choralgebundener und freier Orgelwerke verschiedener Epochen im mittleren 
Schwierigkeitsgrad für die gottesdienstliche Praxis. 
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Probentechnik/Dirigieren: Fragen der Chorarbeit, Chorführung, Probenvorbereitung und -gestaltung, 
Literatur über Chorleitung (Thomas, Dallinger/Neubauer, u.a.), Einstudieren von Werken oder Teilen 
daraus in der Gruppe, Erarbeiten schlagtechnischer Probleme (Taktwechsel, Hemiolen, Fermaten, 
Schlüsse, Aviso) 

Chorpraktisches Klavierspiel: Melodie- und Akkordspiel für einen adäquaten Einsatz in der 
Chorprobe stehen im Vordergrund der Vermittlung von spieltechnischen Fertigkeiten, 
Chorpartiturspiel, einfaches Generalbassspiel. 

Werkkunde Vokal- und Orgelmusik/Musikgeschichte: Überblick über wesentliche Stationen der 
Musikgeschichte. Vermittlung von Repertoirekenntnissen aus verschiedenen Epochen im Chor- und 
Orgelbereich unter besonderer Berücksichtigung ihrer Umsetzbarkeit in der Praxis. Kenntnis wichtiger 
Formen und Gattungen, Erstellung von Konzertprogrammen, Literaturbeschaffung. 

Gehörbildung: Intervallhören, -singen, Melodie- und Rhythmusdiktat, Blattsingen, Drei- und 
Vierklänge erkennen und benennen, Kadenzen hören, Auflösung von Akkorden, Fehler erkennen bei 
gleichzeitigem Singen, Akkordverbindungen erkennen. 

Tonsatz: Leitereigene Dreiklänge in Dur und Moll, ihre Funktionen (Tonika, Dominante, 
Subdominante), ihre Verbindung im vierstimmigen Satz, Stimmführungsprinzipien, Kadenz, 
Umkehrung von drei- und vierstimmigen Akkorden, Kirchentonarten, Analyse einfacher harmonischer 
Verläufe, praktisches Spielen von Kadenzen. 

Liturgik (Block): Liturgieformen, Möglichkeiten ihrer musikalischen Gestaltung 
 
Liturgik, theologische Grundlagen (Semester 2-4): Theologie und Spiritualität, Aufbau und 
musikalische Gestaltung von Messfeier, Stundengebet und anderen Gottesdienstformen unter 
Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen, Bedeutung und Struktur des Kirchenjahres, Kenntnis der 
kirchenmusikalischen Richtlinien 

Gottesdienstliche Praxis: Gemeinsame Vorbereitung, Gestaltung und Feier eines Gottesdienstes 
(Wortgottesdienste und Messe) pro Semester, Umsetzung des Gelernten in die Praxis 

Stimmbildung: Entwicklung der Singstimme anhand geeigneter Übungen und Literatur, 
Sprechunterricht, Textvortrag 

Chorische Stimmbildung: Kennenlernen und praktische Anwendung der grundlegenden Aspekte der 
chorischen Stimmbildung unter Einbezug der dazu vorhandenen Literatur und altersspezifischer 
Aspekte. Einsingen. 

Gregorianik: Vermittlung der Grundlagen der Gregorianik, Neumenkunde, Singen nach 
Quadratnotation und Neumen, Singen in der Schola aus dem Graduale Triplex, Kenntnis der 
wichtigsten Literatur für die Praxis, Dirigierbewegungen 

Deutscher Liturgiegesang: Kenntnis der verschiedenen Formen des Deutschen Liturgiegesanges 
(Kantorengesang, Gemeindegesang) und seine Erarbeitung, Fragen der Verwendung im Kirchenjahr 
und der verschiedenen Liturgieformen, Kenntnis der Psalmtöne und ihrer Unterlegung, Dirigieren 
einstimmiger deutscher Gesänge. 

Orgelbau: Funktionsweise der Orgel, Technische Anlage, Bauformen und Klang der Orgelpfeifen, 
Namen und Verwendung der Orgelregister, Stimmung, Pflege und eigenständige Mängelbehebung 

Workshop Neues Geistliches Lied: Einführung in Geschichte, Repertoire und Einsetzbarkeit, 
Intonationen, Begleitformen nach Akkordsymbolen, Instrumentierung, Chorsätze. 
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Workshop Kinderchor: Psychologische Grundlagen der Arbeit mit Kindern, Umgang mit Mutanten, 
Fragen der Chorarbeit und Probentechnik mit Kindern, Stimmbildung mit Kindern und Mutanten, 
Repertoire für Kinderchor 

Hospitation: Kennenlernen und Beobachten der Chorarbeit bei verschiedenen Chören, wobei 
möglichst alle Chorarten berücksichtigt werden sollten. 

Dirigierpraxis: Unter der Betreuung des jeweiligen Chorleiters sind semesterweise wechselnd 
zunächst kleine Dirigieraufgaben (Arbeit mit einer Stimmgattung u.ä.), dann auch angemessen 
schwierigere Aufgaben zu übernehmen (bis zur Gestaltung einer ganzen Chorprobe). Der Chor mit 
seinem Chorleiter übernimmt eine Art "Patenschaft". So kann der Student drei verschiedenen 
Chorsituationen kennenlernen. Der Chor des vierten Semesters stellt sich dann auch für die 
abschließende Prüfung sowie eine öffentliche Aufführung zur Verfügung. 
 

Aufnahmebedingungen 

 

Die Zulassungsprüfung in den Lehrgang Kirchenmusik C findet am Ende des Vorbereitungssemesters 
statt und ist auch jenen Aufnahmebewerbern zugänglich, die nicht am Vorbereitungskurs 
teilgenommen haben. Mindestalter ist das abgeschlossene 17. Lebensjahr. Ausnahmen von der 
Altersgrenze sind bei Nachweis besonderer Begabung möglich. 

 Grundkenntnisse in Musiklehre: Notenkenntnis, Dur-/Moll-Tonleiter, Kirchentonarten, Dreiklänge  
 und Umkehrungen, Intervallbestimmung, Rhythmus. 
 Einfaches Melodiediktat (Dur-Quintraum), Skalenhören, Intervallhören, einfaches Rhythmusdiktat  
 (2/4, 3/4, 4/4 Takt, Halbe, Viertel, Achtel, Viertelpunktierung). 
 Vom-Blatt-Singen einfacher Melodien, einfacher Rhythmen in den Grundtaktarten (2/4, 3/4, 4/4, 6/8  
 Takt) 
 Dreiklänge und ihre Umkehrungen 
 Nachsingen von Melodien und Rhythmen 
 Vorzubereiten und auswendig vorzutragen sind zwei Lieder verschiedener Stilrichtungen (zB  
 Volkslied, Kunstlied, geistliches Lied, Popularmusik,…)  
 Klavier: Vorspiel zweier kurzer Stücke nach eigener Wahl. Soll die Aufnahmeprüfung zugleich als  
 Lehrgangsprüfung gewertet werden, müssen wenigstens zwei Werke aus verschiedenen 
     Stilepochen, davon eines polyphon, gespielt werden. 
 Chorpraktisches Klavierspiel: Auf Antrag des Bewerbers wird das Niveau des 3.  
 Ausbildungssemesters geprüft und anerkannt: Spiel eines vorbereiteten 4-stimmigen, vorwiegend 
    homophonen Chorsatzes, vom-Blatt-Spiel zweier Außenstimmen eines Chorsatzes 
 Orgel: Vorspiel von zwei Begleitsätzen zu Liedern aus dem Gotteslob, Vorspiel eines leichten  
 Orgelwerkes freier Wahl (auch manualiter) 
 

Lehrgangsprüfung 
 

Orgel: 
a) Schriftliche Vorlage eines Messablaufs und dessen musikalische Gestaltung bezugnehmend auf  
 die liturgischen Gegebenheiten. Auszugsweises Spiel daraus (Liedbegleitungen aus dem 
  Orgelbuch zum Gotteslob und eigene Liedharmonisierungen, Vor- und Nachspiele,  
 Psalmbegleitung, Neues Geistliches Lied, freie Meditation z.B. zur Kommunion, freies  
 Präludium zum Einzug u.a.) 
b) Spiel von drei Orgelwerken verschiedener Epochen mittleren Schwierigkeitsgrades, darunter ein  
 choralgebundenes Werk, Nachweis eines stilistisch vielfältigen Repertoires von zwölf weiteren  
 Werken (Einreichen einer Repertoireliste, die vom Dozenten unterzeichnet ist). 

Chorleitung: 
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a) Erarbeitung eines dem Chor unbekannten leichteren mehrstimmigen Satzes unter Einbezug des  
 Klaviers 
b) Dirigieren eines mit dem Chor erarbeiteten vierstimmigen Chorsatzes mittlerer Schwierigkeit mit  
 Einbezug von stimmbildnerischen Übungen anhand des Chorsatzes 
c) Fragen zur chorischen Stimmbildung, auch bei Kindern, bzw. zur Interpretation der dirigierten  
 Werke und zur Methodik der Probengestaltung, Fragen zur Probenmethodik und Literatur, auch für  
 Kinderchor 

Theorie 
Schriftlich: 
a) drei- und vierstimmiger Satz zu einer einfacheren Choralmelodie, zweistimmiger polyphoner Satz 
b) Melodie-, Intervall-, Akkord- und Rhythmusdiktat 

Mündlich: 
a) Analyse einfacher harmonischer Verläufe, Bestimmen von Intervallen, Akkorden und Rhythmen 
b) Kadenzspiel 
c) Spiel eines einfachen bezifferten Basses 
d) Anstimmen verschiedener Chorsätze mit der Stimmgabel, Vom-Blatt-Singen von Melodien und  
 Rhythmen aus Chorwerken 

Liturgik 
Praxisorientierte Prüfung über die Lehrinhalte 

Deutscher Liturgiegesang/Gregorianik 
Lateinisch: Vortrag eines gregorianischen Gesangs aus dem Proprium Missae, Grundkenntnisse  
der Gregorianik (Geschichte und Neumenkunde) 
Deutsch: Vortrag eines Kantorengesangs, Kenntnis der verschiedenen Formen und Gattungen, 
Antwortpsalm (unvorbereitet) 
Vortrag von zwei geistlichen Gesängen bzw. Liedern aus dem Gotteslob 
Vortrag eines geistlichen Textes 
 
Klavier 
Vortrag von wenigstens zwei Kompositionen aus verschiedenen Stilepochen, darunter ein polyphones 
Werk. Auf Antrag des Teilnehmers/in und bei ausreichendem Ausbildungsstand kann die 
Zulassungsprüfung als Lehrgangsprüfung gewertet werden. 

Chorpraktisches Klavierspiel 
Spielen einer in vier Systemen notierten Chorpartitur, Vom-Blatt-Spiel eines einfachen Chorsatzes. 

Werkkunde Vokal- und Orgelmusik/Musikgeschichte 

Grundzüge der Musikgeschichte, Epochen, Komponisten und Werke, Kenntnis wichtiger 

Formen und Gattungen, praxisorientierte Repertoirekenntnisse 

Orgelkunde 
Elementare Kenntnisse über die technische Anlage, Bauformen und Klang der Orgelpfeifen,  
Namen und Verwendung der Orgelregister, Pflege der Orgel 
Die Lehrgangsprüfungen in Deutscher Liturgiegesang/Gregorianik, Orgelbau, Werkkunde Vokal-  
und Orgelmusik/Musikgeschichte, Klavier und Liturgik können schon vor Ablauf des vierten  
Semesters gemäß dem Studienplan abgelegt werden. 
Die Workshops und Gottesdienstliche Praxis schließen nicht mit einer Prüfung ab. Der Nachweis  
der Teilnahme reicht aus. 
 

 
Prüfungskommission 
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Die Prüfungskommissionen bestehen aus dem Studienbereichskoordinator für Weiterbildung oder 
einem von ihm nahmhaft gemachten Vertreter als Vorsitzenden sowie zwei Lehrenden, die in den 
Lehrgängen unterrichten bzw. in gleichen oder artverwandten Zentralen künstlerischen Fächern oder 
ergänzenden Lehrveranstaltungen. 

Studienplan 
 

Lehrveranstaltungen Vorbereitung 1.Semester 2.Semester 3.Semester 4.Semester 

 

Grundschulung 3     

Werkkunde Vokal- und 
Orgelmusik 

Musikgeschichte 

 1    

Gehörbildung/Tonsatz  1 1,5 1,5 1,5 

Liturgik,(Block)   0,5    

Liturgik, theologische 
Grundlagen 1 

  0,5 0,5 0,5 

Schlagtechnik 1     

Probentechnik, Dirigieren  2 2 1,5 2 

Hospitation 1 1    

Dirigierpraxis   1,5 1,5 1,5 

Stimmbildung 1 1 1   

Chor. Stimmbildung    1 1 

Klavier 1      

Chorprakt. Klavierspiel 2     1 

Literaturspiel und liturg. 
Orgelspiel 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Gregorianik (Block)   1 1  

Dt.Liturgiegesang (Block)  1    

Orgelbau (Block)    0,5  

Workshop NGL    0,5  

Workshop Kinderchor     0,25 

Gottesdienstl. Praxis 
(Block) 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

      

Insgesamt 7,5 9,25 9,25 9,75 9,5 

 

1 Das Fach Klavier sollte durch Vorweisen entsprechender Kenntnisse bei der Aufnahmeprüfung bereits      

  abgeschlossen werden. 

2 Für das Fach Chorpraktisches Klavierspiel sind bei der Aufnahmeprüfung Kenntnisse entsprechend dem Niveau 
3. Semester des LG Chorleitung nachzuweisen. 

 

 

 


